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A Geltungsbereich 

 

Diese Dienstanweisung (DA) gilt für die Fachbereiche (FB) 21, 22 und 23 der 

Hauptniederlassung (HNL) und die Fachbereiche (FB) 2 und 4 der Niederlassungen (NL) des 

Landesbetriebes Bau Sachsen-Anhalt (LBB LSA). 

 

Die DA regelt die verbindliche Anwendung der Richtlinie (RiliGeoB 2011) für die Ausarbeitung 

von geotechnischen Berichten im Rahmen von Straßenbaumaßnahmen für Neubau, 

Erneuerung / Um- und Ausbau, Ingenieurbauwerke sowie damit im Zusammenhang 

erforderliche umweltrelevante Untersuchungen in den genannten FB des LBB LSA. Im Teil E 

(Anlage 6) werden die Vergabegrundsätze festgelegt. 

 

B Regelungen  

 

1.  Gegenstand und Ziel 

 

Mit der Umsetzung europäischer Regelungen in Deutschland und einer Vielzahl von 

Neuerungen, Gesetzesänderungen, Verordnungen und Empfehlungen für die Fachgebiete 

Straßen- und Ingenieurbau, Geotechnik sowie Altlasten / Abfall war eine Überarbeitung / 

Aktualisierung der Richtlinie (RiliGeoB 2009) erforderlich. 

 

Gegenstand und Ziel der Neufassung der Richtlinie sind die Sicherstellung eines 

Untersuchungsumfangs entsprechend der geltenden technischen Regeln und die Optimierung 

der Handhabbarkeit der geotechnischen Ergebnisberichte für die Anwender / Benutzer der 

Untersuchungsberichte. 

 

2. Auswirkungen, Neuregelungen 

 

Der LBB LSA tritt ab sofort für alle geotechnischen und umweltrelevanten Leistungen als 

Auftraggeber (AG) auf. Beauftragungen durch Dritte (z.B. Ingenieurbüros) für diese Leistungen 

sind nicht mehr möglich. 

 

Dem LBB LSA (AG) und den Ingenieurbüros als Auftragnehmer (AN) wird mit der RiliGeoB 

2011 eine Richtlinie in die Hand gegeben, die sämtliche zu ermittelnde geotechnische, 

bautechnische und umweltrelevante Parameter erfasst. 
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Die RiliGeoB 2011 ersetzt nicht die Kommunikation zwischen den Bearbeitern/-innen in den FB  

Planung sowie Bau des LBB LSA.  

  

Zur Koordination und Steuerung zwischen den einzelnen Aufgabenbereichen wird für komplexe 

Vorhaben im Straßen- und Brückenbau das Hauptgutachterprinzip eingeführt (Teil E, Anhang 

E 8, Anlage 6).  

 

Der Hauptgutachter wird insbesondere erforderlich bei:  

 

� Komplexen Bauvorhaben des Straßenneubaus (z. B. Ortsumgehungen mit mehreren 

Ingenieurbauwerken, Autobahnabschnitten); Aufgabe ist hier die Durchsetzung eines 

einheitlichen Baugrundmodells für alle Geotechnischen Berichte (Strecken und 

Ingenieurbauwerke) eines Bauvorhabens. Der Hauptgutachter führt das geotechnische 

Bewertungsband (Darstellung des geologischen Profils und der Einzelparameter nach 

Auswertung aller Aufschlüsse und Untersuchungen).  

 

� Um- und Ausbauvorhaben sowie Ingenieurbauwerken mit einem hohen 

Schwierigkeitsgrad und fachübergreifenden Problemen (Bautechnik, Geotechnik, Abfall). 

 

� Baumaßnahmen, wenn zwischen Entwurfs- und Ausführungsplanung ein Zeitraum � 5 

Jahre liegt, oder sich signifikante Planungsänderungen ergeben haben, die die 

Einbeziehung eines Sachverständigen für Geotechnik / umweltrelevante 

Untersuchungen vor Beginn der Leistungsphase 5 (LP 5) erfordern. 

 

Die Einsetzung eines Hauptgutachters erfolgt grundsätzlich nach vorheriger Konsultation und 

Zustimmung durch die HNL, FG 212 (Teil A, Anlage 2, Teil B, Anlage 3 und Teil D, Anlage 5) 

und 224 (Teil C, Anlage 4).  

 

Für Einzelbaumaßnahmen (Brückenersatzneubau, kleine Um- und Ausbaumaßnahmen) ist 

durchzusetzen, dass Planung / Entwurf und Ausführungsplanung (Bauvorbereitung) von einem 

geotechnisch und hinsichtlich der umwelt- /abfallrelevanten Untersuchungen sachverständigen 

Ingenieurbüro begleitet werden. 

Es ist sicherzustellen, dass die beauftragten Baugrundbüros weiterhin für die Baumaßnahme 

bei Abweichungen oder Ergänzungen von den Entwurfsunterlagen (Straße und Bauwerke) zur 

Verfügung stehen. Dieses ist im Ingenieurvertrag festzuschreiben (z. B. im § 8 des 

Ingenieurvertrages, Ergänzende Vereinbarungen - optionale Vereinbarung der Weiterführung 

des Baugrundmodells, gesonderte geotechnische und umweltrelevante Leistungen).  
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3. Hinweise zur Anwendung der RiliGeoB 2011 

 

3.1.  Allgemein 

 

� Die RiliGeoB 2011 ist nach ihrer Einführung Vertragsgrundlage für alle geotechnischen 

sowie umwelt-/abfallrelevanten Untersuchungen im Straßenbaubereich (Neubau, Um- 

und Ausbau) des LBB LSA. 

 

� Die Richtlinie ist in fünf separate, auch selbständig zu bearbeitende Teile gegliedert: 

o Teil A Straßenbau – Neubaustrecken (Anlage 2) 

o Teil B Ingenieurbauwerke (Anlage 3) 

o Teil C Straßenbau – Erneuerung / Um- und Ausbau (Anlage 4) 

o Teil D Umweltrelevante Untersuchungen (Anlage 5) 

o Teil E Vergabe (Anlage 6) 

 

� Für die Teile A (Anlage 2), B (Anlage 3), C (Anlage 4) und D (Anlage 5) wird die 

Verbindlichkeit der RiliGeoB 2011 für die Entwurfsphase festgelegt. 

      Die Gliederung der Untersuchungsberichte und Anlagen ist verbindlich. 

 

� Im Rahmen der Ausführungsplanung sind grundsätzlich umwelt-/abfallrelevante 

Untersuchungen gemäß Teil D (Anlage 5) durchzuführen. 

 

Im Übrigen wird auf den Text des Vorwortes zur RiliGeoB 2011 (Anlage 1) verwiesen. 

 

3.2. Teil A (Anlage 2): Straßenbau – Neubaustrecken 

 

Geotechnische Untersuchungen in Bergsenkungsgebieten (Altbergbau, aktueller Bergbau), 

Gebieten mit Erdfallgefahr und anthropogenen Beeinflussungen (Kippen, Deponien, 

kontaminierte Bereiche) unterliegen in jedem Fall der Abstimmungspflicht mit der FG 212 der 

HNL. Die Konsultationen mit der FG 212 der HNL umfassen: 

 

� die Aufgabenstellung für die Leistung auf der Grundlage von vorhandenen Unterlagen 

(u.a. Altuntersuchungen, geologische/hydrogeologische Angaben, Informationen zur 

Altlasten-/Bergbausituation), 

 

� den Lageplan der Aufschlüsse, vorgesehene Feld- und Laboruntersuchungen. 
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In diesem Zusammenhang sind auch die: 

 

� V-33/2001-24 vom 19.12.2001 - Handlungsempfehlungen für den Einsatz von 

Geokunststoffen zur Sicherung bruchgefährdeter Straßenbereiche in Altbergbau- und 

Subrosionsgebieten für den Dienstaufsichtsbereich des LAS Sachsen-Anhalt (GSbS 

Sachsen-Anhalt) 

� Handlungsempfehlungen zur ingenieurgeologischen Erkundung und bautechnischen 

Beherrschung von Karsterscheinungen bei Straßenbauvorhaben für den 

Dienstaufsichtsbereich des Landesamtes für Straßenbau Sachsen-Anhalt (IEBB Karst 

Sachsen-Anhalt, 2003) 

 

anzuwenden. 

 

Die Ausführungen gelten auch für die Teile B (Anlage 3) und C (Anlage 4) der RiliGeoB 2011. 

 

3.3 Teil B (Anlage 3): Ingenieurbauwerke 

 

Siehe Anmerkungen Punkt 3.2. Teil A (Anlage 2): Straßenbau – Neubaustrecken 
 
 
3.4 Teil C (Anlage 4): Straßenbau – Erneuerung / Um- und Ausbau 
 
 
Der Geltungsbereich dieser Richtlinie wurde dahingehend präzisiert, dass diese für die 

Vorbereitung von Baumaßnahmen gilt, bei denen die Erneuerung bzw. der Um- und Ausbau 

des relevanten Streckenabschnittes und die Beurteilung  des vorhandenen Straßenoberbaues 

hinsichtlich einer anzustrebenden Nachnutzung bzw. eines evtl. notwendigen Rückbaues im 

Vordergrund stehen. Diese Richtlinie gilt nicht für Maßnahmen der Baulichen Erhaltung. Hierfür 

gelten die ZTV BEA-StB und die Richtlinie für die Bauliche Erhaltung von 

Verkehrsflächenbefestigungen aus Asphalt im Auftragsbereich des LBB LSA. 

 

3.5. Teil D (Anlage 5): Umweltrelevante Untersuchungen 

 

Für die Phase Entwurfs- und Ausführungsplanung wurden unterschiedliche Zielstellungen für 

die umweltrelevanten Untersuchungen heraus gearbeitet. Diese sind bei der Festlegung des 

erforderlichen Untersuchungsrahmens stringent zu beachten. 

Eine endgültige Klärung des Entsorgungsmanagements ist i. d. R. erst in der Phase der 

Ausführungsplanung praktikabel. 
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3.6  Teil E (Anlage 6): Vergabe 

 

Im Teil E (Anlage 6) sind Festlegungen für die Vergabe und Vertragsgestaltung getroffen 

worden. Diese Hinweise sind nicht als Vertragsbestandteil zu behandeln, währenddessen die 

Anhänge E.1 bis E.5 und E.7 aus Teil E (Anlage 6) regelmäßig bei Leistungsanfragen und –

vergaben zu verwenden sind. 

 

Nach HOAI 2009 werden die Leistungen für Bodenmechanik, Erd- und Grundbau als 

„Beratungsleistungen“ eingestuft und finden sich als unverbindliche Empfehlung in Anlage 1 

Nummer 1.4 der HOAI 2009 wieder.  

Für die sonstigen frei zu vereinbarenden Leistungen wird auf die unter Punkt 8.2 und 8.3 (Teil E 

Anlage 6) der RiliGeoB 2011 ausgeführten Grundsätze verwiesen. 

 

Die Planungs- oder Beratungsleistungen nach RiliGeoB 2011 Teile A bis D sind zukünftig von 

anderen Planungsleistungen getrennt zu vergeben. 

 

Damit es nicht zu gravierenden Unterschieden bei der Vergabe von geotechnischen und 

umweltrelevanten Leistungen im LBB LSA kommt, unterliegen die  Neuregelungen der HOAI 

einer kritischen Bewertung (Bundesrats-Drs. 395/09). 

 

Aus diesem Grund sind die Vergaben für geotechnische und umweltrelevante Leistungen in der 

HNL durch Übergabe der Vergabevermerke (Kopie nach Abschluss des Vergabevorganges in 

den NL) bei nachstehendem Personenkreis anzuzeigen: 

 

� Straßenneubau, Brückenersatz- und -neubau (HNL, FG 212 – Frau Berthold, Frau 

Dombrowski) 

 

� Um- und Ausbau, Erneuerung und Rückbau von Verkehrsflächen (HNL, FG 224 – 

Herr Marquordt, Herr Nickol) 

 

In der HNL werden die Vergaben (Honorare, Preise, Ingenieurbüros) jährlich ausgewertet. Die 

Ergebnisse dienen dazu Aussagen zu treffen, ob das Honorar für eine ordnungsgemäße 

Leistungserbringung ausreichend bemessen wurde. Diese Ergebnisse werden den NL zum 

internen Gebrauch zur Verfügung gestellt werden.  
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Im Übrigen wird auf die Pflicht der fachlichen Abstimmung mit den FG 212 und 224 der HNL  

vor allem bei der Realisierung von Vorhaben mit einem hohen geotechnischen und 

umweltrelevanten  Schwierigkeitsgrad verwiesen. In diesem Zusammenhang steht auch die 

Beauftragung von Hauptgutachtern, die in der Regel für Straßenneubauprojekte durch die NL 

zu bestimmen sind. 

 

C Inkraftsetzung/ Außerkraftsetzung 

 

Diese Dienstanweisung tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Dienstanweisung 

DA-01/2010-213 außer Kraft. 

 

 

Anlagen 

Anlage 1 Vorwort RiliGeoB 

Anlage 2 Teil A der RiliGeoB 

Anlage 3 Teil B der RiliGeoB 

Anlage 4 Teil C der RiliGeoB 

Anlage 5 Teil D der RiliGeoB 

Anlage 6 Teil E der RiliGeoB 
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Vorwort  
Mit Einführung der RiliGeoB (V22/2001-24) wurde für die geotechnischen, umweltrelevanten 
und straßenbautechnischen Untersuchungen im Aufsichtsbereich der Landesstraßenbau-
verwaltung Sachsen-Anhalt ein verbindliches Konzept zu Art und Umfang der Messungen 
sowie zum Aufstellen der Prüfberichte gegeben. Gleichzeitig wurde eine klare Vertrags-
grundlage für geotechnische Leistungen geschaffen. 


Das Grundanliegen der Richtlinien war und ist die Sicherstellung eines Untersuchungsum-
fangs entsprechend der geltenden technischen Regeln und die Optimierung der Handhab-
barkeit der Ergebnisberichte durch den wichtigsten Anwender / Benutzer der Untersu-
chungsberichte – den Entwurfsverfasser. 


Schlussendlich ergibt sich bei einer konsequenten Anwendung der Richtlinien eine deutliche 
Minimierung des echten und unechten Baugrundrisikos und damit einhergehend eine Ver-
minderung der „baugrundbedingten“ Nachforderungen im Zuge der Bauausführung. 


Mit der Einführung der einheitlichen europäischen Normung und einer Vielzahl von Neuerun-
gen, Gesetzesänderungen, Verordnungen und Empfehlungen für die Fachgebiete Geotech-
nik sowie Altlasten / Abfall war eine Überarbeitung / Aktualisierung der RiliGeoB erforderlich. 


Änderungen im Abfall- und Bodenschutzrecht sowie neue Bewertungsrichtlinien für gebun-
dene und ungebundene Ausbaustoffe / Böden haben dazu geführt, dass der Abschnitt 6 der 
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RiliGeoB 2001 (Umweltrelevante Untersuchungen und Bewertungen im Rahmen geotechni-
scher Berichte) dringend einer Aufwertung bedurfte. 


1. Wichtige Neuerungen  
Für die vorliegende Neufassung der RiliGeoB ergeben sich gegenüber der Erstfassung 
(2001) folgende wichtige Änderungen: 


1. Zur besseren Übersicht und Handhabbarkeit wurden die Richtlinien in fünf separate Teile 
gegliedert: 


► Teil A:   Straßenbau – Neubaustrecken 


► Teil B:   Ingenieurbauwerke 


► Teil C:   Straßenbau – Erneuerung / Um- und Ausbau 


► Teil D:   Umweltrelevante Untersuchungen 


► Teil E:   Vergabe 
2. Für den geotechnischen Teil (Teile A, B und C) wurde die Verbindlichkeit der RiliGeoB 


für die erste Planungsphase festgelegt. 


3. Der Abschnitt „Umweltrelevante Untersuchungen“ wurde grundlegend überarbeitet, ent-
sprechend der aktuellen Bedeutung des Themenkreises deutlich aufgewertet und als 
gesonderter Abschnitt (Teil D) in die Richtlinien aufgenommen. 


4. Der Abschnitt „Überprüfungen und Kontrollen“ wurde neu in die Richtlinien aufgenom-
men. 


5. Es wurden verbindliche Datenaustauschformate festgelegt. 


6. Die Ergebnisberichte für die Teile A bis C werden nach Einführung der RiliGeoB 2011 
zunächst als Prüfexemplar eingereicht. Der Entwurfsplaner führt eine formale / fachliche 
Vorprüfung des Berichtes durch. Die Einarbeitung der Untersuchungsberichte in die 
Entwurfsunterlagen erfolgt erst nach Freigabe durch den Entwurfsverfasser. Zur Prüfung 
wurde ein Formblatt / Prüfkatalog (►Anhang A.5) entwickelt. 


7. Für Baugrunderkundungen im Straßenbau (Teil A) sind gem. RiliGeoB 2011 Baugrund-
längsschnitte mit einem geotechnischen Bewertungsband anzufertigen. Für Untersu-
chungen gem. Teil C wird die Erstellung eines Bewertungsbandes empfohlen. Ein Mus-
ter hierzu findet sich im ►Anhang A.6. 


8. Der geotechnische Untersuchungsumfang für innerörtliche Baumaßnahmen (Straßenbau 
– Um- und Ausbau) wurde erhöht. 


9. Die zitierten Regelwerke, Normen und Empfehlungen wurden aktualisiert. 


10. Die Vergabe von Leistungen gem. RiliGeoB 2011 wurde im Teil E der Richtlinien ver-
bindlich geregelt. 


⇨ Es wird darauf verwiesen, dass auch die RiliGeoB 2011 nach ihrer Einführung Ver-
tragsbestandteil für alle geo- und straßenbautechnischen sowie umweltrelevanten 
Untersuchungen in den Fachbereichen Straßenplanung, -bau und -betrieb des 
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Landesbetriebes Bau Sachsen-Anhalt werden. Die Gliederung der Untersu-
chungsberichte und Anlagen ist verbindlich. 


2. Allgemeine Anforderungen an geotechnische Berichte 


Die Ingenieurleistungen und geotechnischen Untersuchungen sollen von einem einschlägig 
dafür qualifizierten geotechnischen Sachverständigen vorgenommen bzw. überwacht wer-
den. Die Beurteilung seiner Qualifikation obliegt der Straßenbauverwaltung. 


Untersuchungen für Erneuerungs- / Um- und Ausbaumaßnahmen sowie die Erstellung der 
Untersuchungsberichte gem. Teil C sind durch eine in Sachsen-Anhalt ansässige, nach 
RAP-Stra anerkannte Prüfstelle im Rahmen der jeweiligen Anerkennung durchzuführen. 


Die allgemeinen Anforderungen an geotechnische Berichte für Straßen- und Ingenieurbau-
werke sind in den einschlägigen Regelwerken und Richtlinien ausführlich beschrieben. Expli-
zit verwiesen wird auf folgende Unterlagen: 


⇨ DIN 4020: Geotechnische Untersuchungen für bautechnische Zwecke 


⇨ M GUB „Merkblatt über geotechnische Untersuchungen und Berechnungen im Straßen-
bau“ der FGSV 


⇨ Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) in der jeweils geltenden Fassung 


Eine Zusammenstellung von Normen, Richtlinien, Merkblättern und Vorschriften für geotech-
nische Leistungen ist in den Anhängen des jeweiligen Teils der RiliGeoB 2011 (► z.B. An-
hänge A.1 bis A.5) beigefügt. 


Geotechnische Untersuchungen werden mit dem Ziel einer bautechnischen und finan-
ziellen Optimierung der Gründung von Bauwerken durchgeführt. Alle Untersuchungen 
und bautechnischen Empfehlungen müssen auf dieses Ziel abgestimmt sein. 
Der wichtigste Anwender der Untersuchungsberichte ist der Planer / Entwurfsverfas-
ser. Aus diesem Grund müssen die Berichte verständlich und praxisnah formuliert 
sein. Grundlage eines geotechnisch mangelfreien Entwurfs ist eine enge Zusammen-
arbeit zwischen Planer und Baugrundgutachter bzw. bautechnischer Prüfstelle. 


⇨ Für den Geltungsbereich der RiliGeoB 2011 wird festgelegt, dass die Ergebnisberichte 
zunächst als Prüfexemplar eingereicht werden. Der Entwurfsplaner führt eine formale / 
fachliche Vorprüfung des Berichtes durch. Die Einarbeitung der Untersuchungsberichte 
in die Entwurfsunterlagen erfolgt erst nach Freigabe durch den Entwurfsverfasser. Zur 
Vorprüfung ist der Prüfkatalog (► z.B. Anhang A.5) zu nutzen. 


3. Anwendung in Bezug auf die Planungsphasen 


3.1 Entwurfsplanung 
Da der Bearbeitungsstand der Planunterlagen zum Zeitpunkt der Auftragserteilung für geo-
technische Untersuchungen sehr unterschiedlich ist, wird - abweichend von den o.a. techni-
schen Regelwerken - eine explizite Unterscheidung in Voruntersuchung (Entwurfsplanung) 
und Hauptuntersuchung (Ausführungsplanung) nicht vorgenommen. 


Projektabhängig kann es aber erforderlich werden, einzelne Sachverhalte der Entwurfspla-
nung erst im Rahmen einer Detailuntersuchung abschließend zu klären. 
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⇨ Die verbindlichen Untersuchungsumfänge und Gliederungen der Ergebnisberichte 
gelten grundsätzlich nur für die erste Phase der Entwurfsplanung. 


⇨ Bei Vorlage der ersten Phase der Entwurfsplanung müssen die grundlegenden, ent-
wurfs- und kostenbeeinflussenden geotechnischen Parameter und Sachverhalte bekannt 
sein. Hierzu muss der Untersuchungsumfang / Inhalt der Teile A/B/C und D der 
RiliGeoB 2011 abgearbeitet werden. 


⇨ Zu den grundlegenden geotechnischen Sachverhalten zählen auch und insbesondere: 


• Fachstellungnahme LAGB zu den Georisiken aus Bergbau, Karst und Lagerstätten mine-
ralischer Rohstoffe und deren gutachterliche Bewertung 


• Fachstellungnahme LHW zu den hydrologischen Verhältnisse (Grundwasser, Oberflä-
chenwasser, Überschwemmungsgebiete, Grundwasserentnahmen) und deren gutachter-
liche Bewertung 


• Behördliche Stellungnahme Untere Bodenschutz-, Abfall- und Wasserbehörde (Stellung-
nahme zu Altlastenverdachtsflächen, Altablagerungen, Entsorgungsbetrieben und was-
serrechtlichen Fragestellungen) 


• Stellungnahme zur Kampfmittelbelastung 


• hydrologische Hauptzahlen (NGW, MGW, MHGW, HGW) 


• vorh. Verkehrsflächenaufbau kreuzender Wege / Bestandsstraßen 


• planungsrelevante Baugrundeigenschaften (insb. die vorh. Planumstragfähigkeiten) 


• Die umweltrelevante Beurteilung der Verwendbarkeit der Ausbaustoffe und Böden beim 
Wiedereinbau vor Ort und bei Abgabe an Dritte. 


• Untersuchungen und Festlegung von technischen Parametern und der Bemessungswer-
te für wassertechnische Anlagen und insbes. Anlagen zur Versickerung von Nieder-
schlagswasser 


• Untersuchung, Festlegung der Bemessungswerte und Vorbemessung von Maßnahmen 
zur Wasserhaltung / Grundwasserabsenkung 


• Bemessung und Planung von Maßnahmen zur Voll- oder Teilsicherung von Bauvorha-
ben in senkungs- oder bruchgefährdeten Bereichen (Altbergbau, Karst) 


3.2 Ausführungsplanung und Detailuntersuchungen 


⇨ Art und Umfang der umweltrelevanten Untersuchungen im Zuge der Ausführungspla-
nung sind detailliert im Teil D geregelt. 


⇨ Für geo- und straßenbautechnische Untersuchungen im Zuge der Detailuntersuchung 
(2. Phase der Entwurfsuntersuchung) und Ausführungsplanung werden in den RiliGeoB 
keine verbindlichen Untersuchungsumfänge / Berichtsgliederungen festgelegt. 


In der Praxis hat sich gezeigt, dass die nachfolgend aufgeführten geotechnischen Sachver-
halte i.d.R. erst im Zuge der Detailuntersuchung / Ausführungsplanung hinreichend ge-
nau bearbeitet werden können: 
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• Untersuchungen und Festlegung von technischen Parametern, Verfahrensabläufen für 
Maßnahmen zur Bodenverbesserung und –verfestigung 


• Untersuchungen und Festlegung von technischen Parametern, Verfahrensabläufen für 
Maßnahmen zum Baugruben- und Grabenverbau bzw. zur Sicherung angrenzender 
Bauwerke 


• Bemessung und Planung von Maßnahmen zur tiefreichenden Bodenverbesserung (z.B. 
Rüttelstopfsäulen) 


• Untersuchungen zur Verwertung / Entsorgung von Ausbaustoffen und Bauverdrän-
gungsmassen und Festlegung der Entsorgungswege 


4. Untersuchungsumfang 
In den Richtlinien werden hinsichtlich der Art und des Umfanges der Feld- und Laborunter-
suchungen Regel- und erweiterte Regelumfänge sowie Sonderuntersuchungen bzw. zusätz-
liche Prüfungen festgelegt. 


Hinsichtlich der nach DIN 4020 dargestellten „Geotechnischen Kategorien“, lassen sich die 
Untersuchungsumfänge in etwa wie folgt zuordnen: 


• Geotechnische Kategorie GK 1:  Regelumfang 


• Geotechnische Kategorie GK 2:  zuzüglich erweiterter Regelumfang 


• Geotechnische Kategorie GK 3:  zuzüglich Sonderuntersuchungen 
Die genaue Anordnung, die Art sowie die Tiefe der Aufschlüsse schlägt der Bodengutachter 
in Abhängigkeit von den geologischen / hydrogeologischen Verhältnissen, der Lage der Gra-
diente sowie dem Planungsstand vor. 


Eine Abweichung vom Regelumfang gem. Tabelle A.1 und A.2 ist nur mit stichhaltiger Be-
gründung und schriftlicher Zustimmung der FG 212 zulässig. 


Es ist strikt darauf zu achten, dass alle maßgeblichen Bodenschichten erfasst werden. Be-
sonders in Einschnittbereichen sowie bei tieferen Einbauten (Wannen) muss die Aufschluss-
tiefe exakt den Forderungen der DIN 4020 entsprechen. 


Art und Umfang der bodenphysikalischen / bodenmechanischen und chemischen Laborun-
tersuchungen sind vom Bodengutachter vorzuschlagen. 


Die in den Richtlinien aufgeführten Regelumfänge für Laboruntersuchungen sind als Leitfa-
den für die Art der erforderlichen Laborprüfungen in Abhängigkeit von den Geotechnischen 
Kategorien (siehe oben) sowie zur Wertung von Angeboten anzusehen. Der Regelumfang ist 
nicht zwingend abzuarbeiten. 


In Angeboten / Honorarermittlungen sind für Laboruntersuchungen Einheitspreise und eine 
voraussichtliche Gesamtsumme anzugeben. 


Eine geotechnische Begründung des Untersuchungsumfangs ist erforderlich. Die abschlie-
ßende Festlegung des Untersuchungsprogramms kann erst im Zuge der Projektbearbeitung 
erfolgen. 


Es ist darauf zu achten, dass vorhandene Untersuchungsergebnisse genutzt werden! 





		1. Wichtige Neuerungen 

		2. Allgemeine Anforderungen an geotechnische Berichte

		3. Anwendung in Bezug auf die Planungsphasen

		3.1 Entwurfsplanung

		3.2 Ausführungsplanung und Detailuntersuchungen



		4. Untersuchungsumfang
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1. Geotechnische Untersuchungen 
Folgende Untersuchungsverfahren werden unterschieden: 


• direkte Aufschlüsse 
- z.B. Kleinrammbohrungen, Bohrungen, Schurfe 


• indirekte Aufschlüsse und Felduntersuchungen 
- z.B. Ramm- und Drucksondierungen, Plattendruckversuche, Versickerungsversuche 


• Laboruntersuchungen 
- bodenphysikalische, bodenmechanische und chemische Untersuchungen 


⇨ Zum Umfang geo- und bautechnischer Untersuchungen im Bereich von Um-, Aus- und 
Rückbaumaßnahmen im Projektbereich des Straßenneubaus wird auf die Regelungen 
des ►Teils C der RiliGeoB verwiesen. 


1.1 Direkte Aufschlüsse: Art und Umfang 
⇨ Die Erkundung der Neubaustrecke und der Anschlüsse erfolgt mit einem Regelauf-


schlussabstand von l = 100 m. Die Aufschlüsse werden i.d.R. als Kleinrammbohrungen 
(∅ ≥ 36 mm) realisiert. 


⇨ Im Bereich potentieller Ingenieurbauwerke (kreuzende Straßen, Schienenwege, Vorflu-
ter) ist jeweils eine Pilotbohrung (∅ ≥ 100 mm) mit einer Tiefe von t ≥ 15 m abzuteufen. 
Auch die Erkundung tieferer Einschnitte muss mittels Maschinenbohrungen (∅ ≥ 100 
mm) erfolgen. 


Hinweis: Für geotechnischen Untersuchungen mittels Maschinenbohrung (gewerbliche Bohrarbeiten 
∅ ≥ 100 mm) dürfen nur Bohrverfahren mit durchgehender Gewinnung gekernter Bodenproben der 
Güteklassen 1 – 3 nach prEN 1997-2 (Probenahmekategorie A nach DIN EN ISO 44475-1) genutzt 
werden. Die zulässigen Bohrverfahren sind im Anhang (► A.4) aufgeführt. 


⇨ In Bereichen einer geländegleichen Führung der Gradiente sind grundsätzlich Hand- 
oder Baggerschurfe zur Messung der Planumstragfähigkeit, Beurteilung der Steinanteile, 
Gewinnung ungestörter Proben oder zur Beurteilung des Trennflächengefüges im Fels 
auszuführen. Für die Aufgrabungen ist ein Aufschlussabstand von l = 200 – 800 m zu 
wählen. 


⇨ Im Bereich aller Anschlüsse / Querungen vorh. Straßen und Wege ist der vorh. Ver-
kehrsflächenaufbau mittels Aufgrabung oder Kernbohrung (∅ ≥ 150 mm) festzustellen. 


⇨ Der Einbau temporärer oder dauerhafter Grundwassermessstellen kann für spezielle 
Zwecke sinnvoll sein. 


Die genaue Anordnung sowie die Tiefe der Aufschlüsse schlägt der Bodengutachter in Ab-
hängigkeit von den geologischen / hydrogeologischen Verhältnissen, der Lage der Gradiente 
sowie dem Planungsstand vor. 


Eine Abweichung vom Regelumfang gem. Tabelle A.1 und A.2 ist nur mit stichhaltiger Be-
gründung und schriftlicher Zustimmung der FG 214 zulässig. 
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Es ist strikt darauf zu achten, dass alle maßgeblichen Bodenschichten erfasst werden. Be-
sonders in Einschnittbereichen sowie bei tieferen Einbauten (Wannen) muss die Aufschluss-
tiefe exakt den Forderungen der DIN 4020 entsprechen. 


 


Regelumfang 


Aufschlussart Abstand Tiefe 


Kleinrammbohrung (∅ ≥ 36 mm) 
nach DIN EN 22475-1 


100 m (außerorts) 


80 m (innerorts) 


tmin = 3,0 m; allgem. nach DIN 4020 


Hand- oder Baggerschurfe 200 – 800 m 
und im Bereich von Anschlüssen 
und Querungen vorh. Straßen / 
Wege 


tmin = 0,6 m; sonst nach Erfordernis 


Kernbohrungen (∅ ≥ 100 mm) bei Asphalt- oder Betondecken im 
Bereich von Anschlüssen und Que-
rungen vorh. Straßen / Wege 


entspr. Verkehrsflächenaufbau 


Tabelle A.1: Untersuchungen durch direkte Aufschlüsse – Regelumfang; Streckenneubau 


 


erweiterter Regelumfang 


Aufschlussart Abstand Tiefe 


Bohrung (∅ ≥ 100 mm) 
nach DIN EN 22475-1 


im Bereich potentieller Bauwerke 
und bei Einschnitten im Fels 


t ≥ 15 m 
in Einschnitten nach DIN 4020 


Tabelle A.2: Untersuchungen durch direkte Aufschlüsse – erweiterter Regelumfang; Streckenneubau 


 


Sonderuntersuchungen 


Aufschlussart Abstand Tiefe 


Orientierte Kernbohrung 
nach DIN EN 22475-1 


nach Erfordernis 
(z.B. tiefe Einschnitte) 


nach Vorschlag Bodengutachter 


Grundwassermessstellen 
nach DIN EN 22475-1 (DN ≥ 100) 


nach Erfordernis 
(z.B. tiefe Einschnitte) 


nach Vorschlag Bodengutachter 


Untersuchungsstollen oder –
schächte 


nur für spezielle Tunnelbauwerke nach Vorschlag Bodengutachter 


Tabelle A.3: Untersuchungen durch direkte Aufschlüsse – Sonderuntersuchungen; Streckenneubau 


1.2 Indirekte Aufschlüsse und Felduntersuchungen: Art und Umfang 
Für spezielle Aufgabenstellungen, sind die Bohrungen und Schurfe durch indirekte Auf-
schlüsse oder geotechnische Feldmessungen zu ergänzen. Hierzu gehören u.a.: 


• Bestimmung der Wasserdurchlässigkeit des Bodens (z.B. Open-End-Tests) 


• Tragfähigkeitsmessungen (z.B. Leichtes Fallgewichtsgerät TP BF-StB, T 8.3) 
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• Sondierungen nach DIN EN ISO 22476 und DIN 4094 (z.B. Ramm- und Drucksondie-
rungen) 


• geophysikalische Messungen (z.B. Geoelektrik, Georadar, Seismik) 


• Verformungs- und Verschiebungsmessungen (z.B. Inklinometer, Extensometer) 


• Messungen im Grundwasser (z.B. Pumpversuche) 
Vorschläge für die o.a. Untersuchungen sind vom Bodengutachter zu unterbreiteten. Hierbei 
sind die Notwendigkeit, die Art und die Anzahl der Messungen genau und nachvollziehbar 
anzugeben und zu begründen. 


 


Regelumfang 


Messverfahren Bemerkung 


Rammsondierungen 
nach DIN 4094 und 
DIN EN ISO 22476-2 
(DPL, DPM, DPH) 


Feststellung der Lagerungsdichte nichtbindiger Böden; neben ausgewähl-
ten Kleinrammbohrungen / Bohrungen 


Felduntersuchungen zur Bestim-
mung der Wasserdurchlässigkeit 
nach DWA-A 138 


im Bereich geplanter Versickerungsanlagen bzw. zur Dimensionierung von 
Maßnahmen nach RAS-Ew 


Leichtes Fallgewichtsgerät gem. TP 
BF-StB, Teil 8.3 


Messung der Tragfähigkeit des potentiellen Planums 


Tabelle A.4: Felduntersuchungen – Regelumfang; Streckenneubau 


 


erweiterter Regelumfang 


Messverfahren Bemerkung 


Drucksondierung 
nach DIN 4094-1 (CPT) 


Feststellung der Lagerungsdichte nichtbindiger und bodenmechanischer 
Kennwerte bindiger Böden; neben ausgewählten Kleinrammbohrungen / 
Bohrungen 


Flügelscherversuch 
nach DIN 4094-4 (FVT) 


Messung der Scherfestigkeit in weichen oder organischen Böden 


Plattendruckversuch 
nach DIN 18 134 


Messung der Tragfähigkeit des potentiellen Planums 


Tabelle A.5: Felduntersuchungen – erweiterter Regelumfang; Streckenneubau 
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Sonderuntersuchungen 


Messverfahren Bemerkung 


Geophysikalische Messungen für spezielle Aufgaben (z.B. Suche von unterirdischen Hohlräumen) 
siehe auch FGSV-Merkblatt Nr. 558 (HGeoMess) 


Pumpversuche 
nach DVGW Regelwerk W 111 


zur Bemessung großer Wasserhaltungen 


Verformungs- und Verschiebungs-
messungen 


z.B. Extensometer-, Inklinometereinsatz zur Überwachung von Böschun-
gen / Hängen 


Kraft- und Druckmessungen z.B. Erddruck- oder Porenwasserdruckmessung 


Tabelle A.6: Felduntersuchungen – Sonderuntersuchungen; Streckenneubau 


1.3 Laboruntersuchungen: Art und Umfang 
Art und Umfang der bodenphysikalischen / bodenmechanischen und chemischen Laborun-
tersuchungen sind vom Bodengutachter vorzuschlagen. Eine geotechnische Begründung 
des Untersuchungsumfangs ist erforderlich. Die abschließende Festlegung des Untersu-
chungsprogramms kann erst im Zuge der Projektbearbeitung erfolgen. 


Die nachfolgend aufgeführten Regelumfänge sind als Leitfaden für die Art der erforderlichen 
Laborprüfungen in Abhängigkeit von den Geotechnischen Kategorien sowie zur Wertung von 
Angeboten anzusehen. Der Regelumfang ist nicht zwingend abzuarbeiten. 


In Angeboten / Honorarermittlungen sind für Laboruntersuchungen Einheitspreise und eine 
voraussichtliche Gesamtsumme anzugeben. 


Es ist darauf zu achten, dass vorhandene Untersuchungsergebnisse genutzt werden! 


Regelumfang 


Medium Messverfahren Prüfnorm 


Boden Wassergehalt DIN 18 121 


Boden Korngrößenverteilung DIN 18 123 


Boden Zustandsgrenzen DIN 18 122 


Boden Glühverlust DIN 18 128 


Boden Korndichte DIN 18 124 


Boden Dichte DIN 18 125 


Boden Proctorversuch DIN 18 127 


Grund- und Oberflächenwas-
ser 


Betonaggressivität DIN 4030 


Fels Einaxialer Druckversuch DGGT Nr. 1 


Ausbaustoffe und Bodenmate-
rial 


umweltrelevante Prüfung der Verwendbarkeit bzw. 
Entsorgungsnotwendigkeit 


gem. Abs. 8 


Tabelle A.7: Laboruntersuchungen – Regelumfang; Streckenneubau 
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erweiterter Regelumfang 


Medium Messverfahren Prüfnorm 


Boden Einaxialer Druckversuch DIN 18 136 


Boden Kompressionsversuch - 


Boden Rahmenscherversuch DIN 18 137 


Boden Bestimmung Durchlässigkeitsbeiwert DIN 18 130 


Boden Wasseraufnahme DIN 18 132 


Grund- und Oberflächenwas-
ser 


Aggressivität gegenüber metallischen Werkstoffen DIN 50 929 


Boden Aggressivität gegenüber metallischen Werkstoffen DIN 50 929 


Tabelle A.8: Laboruntersuchungen – erweiterter Regelumfang; Streckenneubau 


 


Sonderuntersuchungen 


Medium Messverfahren Prüfnorm 


Boden Schwell- und Quelldruckversuch - 


Boden Frosthebungsversuch - 


Boden kapillare Steighöhe - 


Boden Betonaggressivität DIN 4030 


Boden / Fels mineralogische / petrographische Untersuchung 
insbes. Sulfatgehalt bei geogener Vorbelastung 


- 


Fels Dreiaxialer Druckversuch DGGT Nr. 2 


Fels Spalt-Zugversuch DGGT Nr. 10 


Fels Kompressions- und Scherversuch DGGT Nr. 5 


Fels Punktlastversuch DGGT Nr. 5 


Fels Quell- und Schrumpfversuch DGGT Nr. 11 


Fels Wasseraufnahmeversuch DIN 52 106 


Fels Veränderlichkeit im Wasser DIN EN ISO 14 689 


Fels Verwitterungsbeständigkeit DIN 52 106 


Tabelle A.9: Laboruntersuchungen – Sonderuntersuchungen; Streckenneubau 
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2. Auswertung der Untersuchungen 


2.1 Inhaltsverzeichnis 


Die nachfolgenden Gliederungspunkte des Geotechnischen Berichtes sowie die Hin-
weise zur Gestaltung der Anlagen sind verbindlich. Fehlende, nicht zutreffende bzw. 
nicht erforderliche Gliederungspunkte sind mit dem Zusatz “entfällt” zu kennzeichnen! 


 
Unterlagen 
Anlagen 
0. Zusammenfassung der Ergebnisse und Empfehlungen  


1. Bauvorhaben 
2. Baugrund 


 2.1 Morphologie, Bebauung und Bewuchs 
 2.2 Geologie 


2.3 Hydrologie 
2.4 Besonderheiten 


3. Untersuchungen 


 3.1 Lage, Art, Umfang und Zeitpunkt der Bodenaufschlüsse 
3.2 Felduntersuchungen 
3.3 Laboruntersuchungen 


4. Ergebnisse der Untersuchungen 


4.1 Verkehrsflächenbefestigungen 
4.2 Messdaten der Felduntersuchungen 
4.3 Schichtenverlauf und –verbreitung 
4.4 Klassifizierung und Eigenschaften der Bodenschichten 
4.5 Erdstatische Kennwerte 
4.6 Grundwassermessdaten und Hauptzahlen 


5.  Baugrundbeurteilung 


5.1 Allgemeine Baugrundeinschätzung 
5.2 Maßgebliche Bemessungsparameter für den Straßenoberbau 


5.2.1 Frostempfindlichkeit der Böden 
5.2.2 Hydrologische Verhältnisse 


5.3 Entwässerung 
5.4 Tragfähigkeit des potentiellen Planums 


5.4.1 Vorhandene Tragfähigkeit 
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5.4.2 Maßnahmen zur Verbesserung des Planums 
5.5 Einschnitte 
5.6 Dämme 
5.7 Ingenieurbauwerke 


6. Dezentrale Versickerung von Niederschlagswasser 


6.1 Generelle Standortbeurteilung 
6.2 Bemessungsgrundlagen 
6.3 Vorschläge zur Bauausführung 


7. Bautechnische Hinweise 


7.1 Baustraßen 
7.2 Böschungen / Baugruben / Leitungsgräben 
7.3 Schutz des Planums 
7.4 Wasserhaltung 
7.5 Verlegung von Rohrleitungen 


8. Umweltrelevante Untersuchungen 


8.1 Flächen mit grundsätzlichem Untersuchungsbedarf 
8.2 Verwendbarkeit der Ausbaustoffe und Böden 
8.2.1 Ausbauasphalt 
8.2.2 Straßenaufbruch 
8.2.3 Bodenmaterial 
8.2.4 Aufstehende Bausubstanz 
8.3 Umweltrelevante Untersuchungen im Zuge der Ausführungsplanung 


9. Berücksichtigung der Belange Dritter 


10. Vorschläge für weitere Untersuchungen und Messungen 
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2.2 Erläuterungen zum Inhaltsverzeichnis 
Unterlagen 


• Auftraggeber und Datum der Auftragserteilung / Nr. des Ingenieurvertrages, Angabe aller 
vorhandenen Planunterlagen, Spezialkarten, Stellungnahmen von Fachbehörden, Gut-
achten etc. mit genauer Angabe des Titels, Verfassers, Datums 


Anlagen 


• siehe Punkt 4.2.3 


0. Zusammenfassung der Ergebnisse und Empfehlungen  


• tabellarische, stationsbezogene Zusammenfassung der Untersuchungsergebnisse (kann 
bei Darstellung eines Baugrundschnittes mit geotechnischem Bewertungsband entfallen) 


• Zusätzlich ist anzugeben, in welchen Abschnitten aus geotechnischer Sicht besondere 
Baumaßnahmen (Bodenersatz, -verbesserung, Entwässerungsmaßnahmen etc.) durch-
zuführen sind. 


1. Bauvorhaben 


• kurze Darstellung des Bauvorhabens (Lage, Bauklasse, bautechnische Parameter, Gra-
diente etc.); spezielle Anforderungen an den geotechnischen Bericht 


2. Baugrund 


• allgemeine Beschreibung der Morphologie, des Bewuchses, der vorh. Bebauung sowie 
Boden- und Grundwasserverhältnisse nach vorliegenden Unterlagen 


• unter Punkt 2.3: Vorfluter, Abflussverhältnisse, Grundwasserleiter, Grundwasserstauer, 
Grundwasserabstrom, mittleres Grundwasserniveau und Besonderheiten (z.B. Über-
schwemmungsgefährdung, Grundwasserschutzgebiete, Grundwasserentnahmen) nach 
Karten / Unterlagen, Stellungnahme LHW 


• unter Pkt. 2.4: Kampfmittelgefährdung, Erdbebenzone nach DIN 4149, Subrosions- bzw. 
Erdfallgefährdung, bergbauliche Gefährdung nach Stellungnahme LAGB 


3. Untersuchungen 


• Darstellung aller Feld- und Laboruntersuchungen mit Angabe des Zeitraumes, der aus-
führenden Firma mit Hinweis auf die jeweilige Anlage 


• bei Aufschlüssen muss die Art / das Bohrverfahren, Bezeichnung, Anzahl, Tiefe, der 
Durchmesser der Bohrungen bzw. der Ausbau von GMS ersichtlich sein 


• alle Angaben können in tabellarischer Form erfolgen 


4. Ergebnisse der Untersuchungen 


4.1 Verkehrsflächenbefestigung 
• Tabelle: stationsbezogene Darstellung der vorh. Verkehrsflächenbefestigung im Bereich 


der anzubindenden / kreuzenden Straße und Wege (Ermittlung entsprechend Teil C) 
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4.2 Messdaten der Felduntersuchungen 
• tabellarische, stationsbezogene Darstellung der Messwerte und Auswertung der Feld-


messungen: 


- z.B. 4.2.1: Verformungsmoduls in Planumshöhe 


- z.B. 4.2.2: Durchlässigkeitsbeiwerte 


- … 


4.3 Schichtenverlauf und –verbreitung 
• Darstellung der angetroffenen Bodenschichtung und Nummerierung der einzelnen Bö-


den / Felsarten (Schicht Nr.) 


• stationsbezogene, verbale Beschreibung der Bodenschichtung und der Verbreitung der 
Böden mit Hinweis auf entsprechenden Anlagen (Baugrundschnitte, Karten) 


4.4 Klassifizierung und Eigenschaften der Bodenschichten 
• Darstellung der bautechnischen Eigenschaften und der Klassifizierung der einzelnen 


Böden / Felsarten (Schicht Nr.) unter Auswertung der Feld- und Laboruntersuchungen 


• mindestens Angabe folgender charakteristischer Kennwerte: 


Kennwert Lockergestein 
rollig 


Lockergestein 
gemischtkörnig / bindig 


Festgestein / Gebirge 


Benennung und Farbe Zusammensetzung, Be-
nennung 
nach DIN 4022 


Zusammensetzung, Be-
nennung 
nach DIN 4022 


Zusammensetzung, Be-
nennung und Beschrei-
bung 
nach DIN 4022 


Fels: Genese, Struktur, 
Korngröße, mineralogi-
sche Zusammensetzung, 
Kornbindung, Poren- und 
Hohlraumanteil, Veränder-
lichkeit 


Gebirge: Trennflächen, 
Trennflächenabstand, 
Öffnungsweiten, Kluftfül-
lungen, Verwitterungsgrad, 
Wasserführung 


bodenphysikalische 
Kennwerte 


- Ungleichförmigkeit 


- Krümmungszahl 


- Lagerungsdichte 


- Durchlässigkeitsbeiwert 


- Verformungsmodul EV2 


- Wassergehalt 


- Organikanteil 


- Zustandsgrenzen 


- Konsistenz 


- Durchlässigkeitsbeiwert 


- Verformungsmodul EV2 


- einaxiale Druckfestigkeit 


- Durchlässigkeitsbeiwert 
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Klassifizierung - Gruppe DIN 18 196 


- Klasse DIN 18 300 


- Frostempfindlichkeit 
ZTVE 


- Gruppe ATV-A 127 


- Gruppe ZTVA-StB 


- Gruppe DIN 18 319 


- Gruppe DIN 18 301 


- Gruppe DIN 18 196 


- Klasse DIN 18 300 


- Frostempfindlichkeit 
ZTVE 


- Gruppe ATV-A 127 


- Gruppe ZTVA-StB 


- Gruppe DIN 18 319 


- Gruppe DIN 18 301 


- Gruppe FGSV-Merkblatt 


- Klasse DIN 18 300 


- Witterungsbeständigkeit 


- Frostempfindlichkeit des 
Verwitterungsproduktes 
nach ZTVE 


- Gruppe DIN 18 319 


- Gruppe DIN 18 301 


Eigenschaften - Zusammendrückbarkeit 


- Tragfähigkeit 


- Zusammendrückbarkeit 


- Tragfähigkeit 


- Zusammendrückbarkeit 


- Tragfähigkeit 


bautechnische Eignung als - Planum 


- Gründungsboden 


- Versickerungsboden 


- Rohrbettung 


- Oberbaumaterial 


- Filtermaterial 


- zur Baugrundverbesse-
rung 


- Dammbaustoff 


- Einbau in Leitungszone 


- Einbau in Verfüllzone 


- Planum 


- Gründungsboden 


- Versickerungsboden 


- Rohrbettung 


- Oberbaumaterial 


- Filtermaterial 


- zur Baugrundverbesse-
rung 


- Dammbaustoff 


- Einbau in Leitungszone 


- Einbau in Verfüllzone 


- Planum 


- Gründungsboden 


- Versickerungsboden 


- Rohrbettung 


- Oberbaumaterial 


- Filtermaterial 


- zur Baugrundverbesse-
rung 


- Dammbaustoff 


- Einbau in Leitungszone 


- Einbau in Verfüllzone 


Bemerkungen - Verlagerungsempfind-
lichkeit 


- Wasserführung etc. 


- Verbesserungsmaßnah-
men zum Wiedereinbau 


- Wasserführung etc. 


- Lösbarkeit 


- Aufbereitung etc. 


Tabelle A.10: Klassifizierung und Eigenschaften der Bodenschichten; Streckenneubau 


4.5 Erdstatische Kennwerte 
• Angabe der charakteristischen, erdstatischen Kennwerte (k) für jede Schicht Nr. in tabel-


larischer Form: 


- Feuchtwichte, Wichte unter Auftrieb 


- Reibungswinkel 


- Kohäsion, undränierte Kohäsion 


- Steifemodul 


4.6 Grundwassermessdaten und Hauptzahlen 
• Tabelle: stationsbezogene Auflistung der Messdaten des unterirdischen Wassers in den 


Aufschlüssen 


• Tabelle: stationsbezogene Angabe des Schwankungsverhaltens von Grund- bzw. 
Schichtenwasser (NGW, MGW, HGW, Stauwassereinfluss etc.) 


• Beurteilung der Beton- und Stahlaggressivität des unterirdischen Wassers 
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5. Baugrundbeurteilung 


5.1 Allgemeine Baugrundeinschätzung 
• kurze, zusammenfassende Beschreibung der Baugrund- und Gründungsverhältnisse 


5.2 Maßgebliche Bemessungsparameter für den Straßenoberbau 
5.2.1 Frostempfindlichkeit der Böden 


• Tabelle: stationsbezogene Beurteilung der Frostempfindlichkeit der potentiellen Pla-
numsböden nach ZTVE-StB 


5.2.2 Hydrologische Verhältnisse 
• Tabelle: stationsbezogene Beurteilung der hydrologischen Verhältnisse nach ZTVE-StB 


5.3 Entwässerung 


• Tabelle: stationsbezogene Darstellung der Notwendigkeit von Entwässerungsmaßnah-
men (Oberbau, Tragschichten, Planum, Untergrund) nach RAS-Ew 


5.4 Planumstragfähigkeit 


5.4.1 Vorhandene Tragfähigkeit 
• Angabe der vorh. Tragfähigkeit des Planums (Verformungsmodul, Verdichtungsgrad) 


• Einschätzung der jahreszeitlichen bzw. witterungs- und bauablaufbedingten Entwicklung 
der Planumstragfähigkeit 


5.4.2 Bodenverbesserung / Bodenverfestigung 
• Darstellung der Anforderungen an das Planum nach ZTVE-StB 


• Ableitung notwendiger Maßnahmen zur Verbesserung / Verfestigung des Planums und 
möglicherweise Berücksichtigung bei der Mindestdicke des frostsicheren Aufbaus 


• Maßnahmen zur Verbesserung von wenig tragfähigem Untergrund / Unterbau 


• Varianten zur qualifizierten Bodenverbesserung gem. ZTVE 


• Vorschläge zu Bauausführung 


5.5 Einschnitte 
• Die Brauchbarkeit der Abtragsmassen als Dammbaustoff sowie ihre Boden- oder Fels-


klassen sind gemäß den Forderungen der ZTVE einzustufen. 


• stationsbezogene Angaben zu: 


- Böschungsneigungen und erforderliche Böschungssicherungen 


- Entwässerungsmaßnahmen 


- Frostschutzmaßnahmen 


- Tragfähigkeit des Untergrundes 


- Verdichtung, Bodenverbesserung oder Bodenaustausch 


- Sonderbaumaßnahmen 


- ggf. Ergebnisse der erdstatischen Berechnungen zur Standsicherheit der Böschungen 
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⇨ bei Einschnitten t > 5,0 m oder bei Abweichungen von der Regelböschungsneigung sind 
grundsätzlich Standsicherheitsnachweise vorzulegen. Bei entsprechenden Einschnitten 
im Fels ist mindestens eine Standsicherheitsbetrachtung erforderlich. 


5.6 Dämme 


• Hierbei ist in Abhängigkeit der vorkommenden Bodenarten einzugehen: 


- beim Untergrund: auf die Tragfähigkeit in Abhängigkeit von der Dammhöhe und der 
Böschungsneigung, gegebenenfalls Erhöhung der Tragfähigkeit und Verbesserung des 
Setzungsverhaltens (Verdichtung, Verfestigung, Geotextilien, Vorbelastung einschließ-
lich zeitlichem Verlauf oder sonstige Maßnahmen) 


- beim Dammkörper: auf Verdichtbarkeit, in Sonderfällen Einbau und Verdichtung, Bö-
schungsneigung bzw. Böschungsausbildung, Böschungssicherung und Erosionsschutz, 
Frostschutzmaßnahmen, Bodenverbesserung, Eigensetzungen des Dammkörpers, Ge-
samtsetzungen Dammkörper einschl. Untergrund einschl. zeitlichem Setzungsverlauf. 


- ggf. Ergebnisse der erdstatischen Berechnungen zur Dammsetzung, zum zeitlichen Set-
zungsverlauf und zur Standsicherheit der Dammböschungen 


⇨ bei Dammhöhen t > 5,0 m oder bei Abweichungen von der Regelböschungsneigung sind 
grundsätzlich Standsicherheitsnachweise und Setzungsprognosen vorzulegen 


5.7 Ingenieurbauwerke 
• Tabelle: Vorabangaben zur voraussichtlichen Gründungsart (Flach- oder Tiefgründung) 


• Hinweise für den Bauwerksplaner (z.B. Beeinflussung von Tiefgründungselementen 
durch Fließdrücke, Berücksichtigung unterschiedlicher Setzungen im Anschlussbereich 
Damm / Brücke) 


6. Dezentrale Versickerung von Niederschlagswasser 


6.1 Generelle Standortbeurteilung 
• Tabelle: stationsbezogene Beurteilung der Baugrund- und Grundwasserverhältnisse in 


Hinblick auf die Eignung zur Versickerung von Niederschlagswasser nach DWA-A 138 
(z.B. gut, mäßig, nicht möglich) 


• Darstellung der „sickerfähigen Böden“ nach DWA-A 138 (Schicht Nr.) 


6.2 Bemessungsgrundlagen 
• bodenspezifische Durchlässigkeitsbeiwerte (Bemessungswerte!) 


• stationsbezogene Darstellung der MHGW-Werte 
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6.3 Vorschläge zur Bauausführung 
• Vorschlag zur Art der Versickerungsanlagen bzw. zur baulichen Ausführung 


7. Bautechnische Hinweise 


7.1 Baustraßen 
• Hinweise zur Notwendigkeit und zum Konstruktionsaufbau von Baustraßen 


7.2 Böschungen / Baugruben / Leitungsgräben 
• Hinweise zur Gestaltung von Baugruben und Böschungen (Böschungsneigung, Verbau, 


Sicherungsmaßnahmen) 


7.3 Schutz des Planums 
• Angaben von Maßnahmen zum Schutz des Planums bei witterungsempfindlichen Böden 


gem. ZTVE-StB 09, Punkt 4.4.6 


• Hinweise zur Verdichtungstechnologie (z.B. bei verlagerungsempfindlichen Böden) 


7.4 Wasserhaltung 
• Hinweise zur Art möglicher Wasserhaltungsmaßnahmen; evtl. Mengenabschätzung, 


Vordimensionierung von Wasserhaltungen; zur Ableitung geeignete Vorfluter 


7.5 Verlegung von Rohrleitungen 
• Eignung der Böden als Bettung (Rohrbettung), Verfüllung der Leitungsgräben, Sonder-


baumaßnahmen zur Rohrbettung 


8. Umweltrelevante Untersuchungen 


8.1 Flächen mit grundsätzlichen Untersuchungsbedarf 
• Darstellung der Flächen mit grundsätzlichem Untersuchungsbedarf gem. Teil D (ggf. 


Bewertung der Stellungnahme der Unteren Bodenschutzbehörde) 


8.2 Verwendbarkeit der Ausbaustoffe und Böden 
• Darstellung und Auswertung der chemischen Analytik 


• umweltrelevante, stationsbezogene Bewertung / Beurteilung der Ausbaustoffe und Bö-
den gemäß Teil D 


8.3 Umweltrelevante Untersuchungen im Zuge der Ausführungsplanung 
• Darstellung der erforderlichen Untersuchungen / Bewertungen gem. Teil D 


9. Berücksichtigung der Belange Dritter 


• Falls Baumaßnahmen bzw. Bauverfahren, z.B. Baugruben, Grundwasserabsenkungen, 
Böschungen, Rammarbeiten, Mitnahmesetzungen usw. die Interessen Dritter berühren, 
ist hierauf einzugehen. 


10. Vorschläge für weitere Untersuchungen und Messungen 


• Darstellung der Restrisiken aus bisher unzureichender Erkundung / Untersuchung von 
Georisiken und geotechnischen / bautechnischen Sachverhalten für das Bauvorhaben 
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• Auflistung von erforderlichen / zu empfehlenden Untersuchungen oder Messungen in 
bautechnisch problematischen Streckenabschnitten oder für das nächste Entwurfsstadi-
um; mit Angabe der Lage / des Abschnittes von Art, Tiefen, Dauer, besonderen Hinweise 
zur Durchführung usw.. 


• Hinweise / Forderungen zur geotechnischen Überwachung während und nach der Bau-
ausführung 


 


2.3 Anlagen 
 


Anlagenverzeichnis und -beschreibung 
 


1 Übersichtsplan 
 Lageplan M = 1 : 50.000, 1 : 25.000 oder 1 : 10.000 mit Kennzeich-


nung des Untersuchungsabschnittes, kreuzender Wege, Vorfluter etc. 


 


2 Aufschlussplan 
 Lageplan M = 1 : 5.000, 1 : 1.000 ... mit Darstellung der Aufschluss-


punkte im Lagesystem der Planungsunterlage (i.d.R. LS 150) 


 


 Dabei sind folgende Symbole und Kurzbezeichnungen zu 
verwenden: 


 


   


● Bohrung BK 


◑ Kleinrammbohrung (Rammkernsondierung) BS 


◉ orientierte Bohrung KB 


◪ Schurf Sch 


+ Rammsondierung RS 


+ Drucksondierung DS 


+ Flügelsondierung FS 


◎ Grundwassermessstelle GMS 
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3 Schichtenverzeichnisse der Baugrundaufschlüsse 
 nur für Bohrungen; vollständig ausgefüllt, mit Deckblatt, gemäß DIN 4022 


 
4 Zeichnerische Darstellung der Baugrundaufschlüsse und Felduntersuchungen 
 Bohr-, Sondier- und Schurfprofile gemäß DIN 4023 mit Angabe der Bodengruppe 


gem. DIN 18196 für jede Schicht, Höhenangaben im Entwurfssystem, koloriert; 
Sondierdiagramme; Ausbaupläne; Darstellung weiterer Felduntersuchungen (z.B. 
Plattendruckversuche, Open-End-Tests, Geophysik, Grundwasserganglinien) gem. 
geltenden Richtlinien 


 


 4.1 Bohrungen 


 4.2 Kleinrammbohrungen (Rammkernsondierungen) 


 4.3 Schurfe 


 ....  


  - Diagramme der Ramm- und Drucksondierungen sowie Ausbaupläne von 
Grundwassermessstellen werden direkt neben den zugehörigen Bohrungen 
oder Rammkernsondierungen dargestellt! 


 


 


5 Laboruntersuchungen Boden 
 Zeichnerische Darstellungen gemäß geltenden Richtlinien 


 


 5.1 Korngrößenverteilungen 


 5.2 Zustandsgrenzen, Konsistenzgrenzen 


 5.3 Proctorversuche 


 5.4 Kompressionsversuche 


 5.5 Scherversuche, Triaxialversuche 


 5.6 Durchlässigkeitsbeiwerte 


 ....  


 5.x Tabellarische Darstellung aller Laboranalysen 
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6 Laboruntersuchungen Fels 
 Zeichnerische Darstellungen gemäß DGGT-Empfehlungen Nr. 1 ff. 


 


 6.1 Einaxiale Druckversuche an Gesteinsproben 


 6.2 Dreiaxiale Druckversuche an Gesteinsproben 


 6.3 Dreiaxiale Druckversuche an geklüfteten Großbohrkernen im Labor 


 6.4 Scherversuch in situ 


 6.5 Punktlastversuche an Gesteinsproben 


 6.6 Doppel-Lastplattenversuch 


 6.7 Schlitzentlastungs- und Druckkissenbelastungsversuch 


 6.8 Dilatometerversuch in Felsbohrungen 


 6.9 Wasserdruckversuche 


 6.10 Indirekte Zugversuche an Gesteinsproben – Spaltzugversuch 


 6.11 Quellversuche an Gesteinsproben 


 ....  


 6.x Untersuchungsergebnisse 


 


7 Chemische Analytik 
7.1 Grundwasser 
 Laborprotokolle, ggf. tabellarische Darstellung der Analysenwerte mit Angabe von 


Aggressivitätsgraden gemäß DIN 4030 und DIN 50 929; bei DIN 50 929 Ermittlung 
der Abtragungsrate, umweltrelevante Analysenwerte mit Kennzeichnung der Richt- 
/ Grenzwertüberschreitungen 


 7.1.1 Betonaggressivität 


 7.1.2 Stahlaggressivität 


 7.1.3 Umweltrelevante Analysenwerte 


 7.1.4 Probenahmeprotokolle 
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7.2 Boden und Baustoffe 
 Laborprotokolle sowie ggf. tabellarische Darstellung der Analysenwerte mit Anga-


be der umweltrelevanten Analysenwerte mit Kennzeichnung der Richt- / Grenz-
wertüberschreitungen sowie von Aggressivitätsgraden gemäß DIN 4030 / 50 929 


 7.2.1 Umweltrelevante Analysenwerte 


7.2.1.1 Ausbauasphalt 


7.2.1.2 Straßenaufbruch 


7.2.1.3 Bodenmaterial 


7.2.1.4 Aufstehende Bausubstanz 


 7.2.2 Betonaggressivität 


 7.2.3 Stahlaggressivität 


 7.2.4 Probenahmeprotokolle 


 


8 Baugrundprofile / Baugrundschnitte / Karten 
 Zeichnerische Darstellung von Schichtenverlauf und –verbreitung in Höhenplänen 


oder Schnitten (z.B. M = 1 : 1.000 / 100), koloriert mit Darstellung der Stationie-
rung, Höhenangaben im Entwurfssystem 


 ⇨ alle Baugrundlängsschnitte mit geotechnischem Bewertungsband 


Muster ► Anhang A.6 
 


9 Erdstatische Nachweise - Verformungen 
 Angabe der untersuchten Stationen/Querschnitte, des Rechenverfahrens, des 


Baugrundprofils, der gewählten Bodenkennwerte, Berechnung, Zusammenstellung 
der Ergebnisse 


 


10 Erdstatische Nachweise - Standsicherheit 
 Angabe der untersuchten Stationen / Querschnitte, des Rechenverfahrens, des 


Baugrundprofils, der gewählten Bodenkennwerte, Berechnung, Zusammenstellung 
der Ergebnisse 
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11 Besonderes (bei Bedarf) 
 Darstellung geotechnischer oder umweltrelevanter Sachverhalte in Karten (z.B. 


Grundwassergleichenpläne, Isopachen-, Isobathenpläne) oder Lagepläne mit Ein-
tragung zusätzlicher Aufschlüsse und/oder Messstellen bzw. der in eine Beweissi-
cherung einzubeziehenden Nachbarbebauung. 


Die Gliederungspunkte sowie die Hinweise zur Gestaltung der Anlagen sind verbind-
lich. Fehlende oder nicht zutreffende Punkte (z.B. keine Laboruntersuchungen an Fels) 
sind mit dem Zusatz “entfällt” zu kennzeichnen! 


3. Überprüfungen und Kontrollen 


3.1 Baubegleitende Untersuchungen 
Bei allen Bauvorhaben ist eine Überprüfung der tatsächlich vorhandenen geotechnischen 
Verhältnisse auf Übereinstimmung mit dem Baugrundmodell unverzichtbar. 


Die natürliche Inhomogenität der Baustoffe „Boden“ und „Fels“ bedingt für bestimmte Bau-
werke und Bauverfahren auch die Notwendigkeit der Messdatengewinnung und Anpassung 
technischer Parameter durch die Beobachtungsmethode (z.B. Setzungsmessungen an ent-
stehenden Bauwerken und die Anlage von Versuchsflächen für Bodenverfestigungen). 


Es ergibt sich eine Vielzahl möglicher baubegleitender Messungen. Art und Umfang der 
Messungen und Kontrollen werden durch den geotechnischen Sachverständigen vorge-
schlagen. 


⇨ Für den Geltungsbereich der RiliGeoB werden folgende baugleitende Überprüfungen als 
verbindlich festgelegt: 
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⇨  


Regelumfang 


Kategorie Kontrollverfahren verbindlich für: 


Straßenbau / 
Neubau 


- Baugrubenabnahme zur visuellen Beur-
teilung des aufgeschlossenen Baugrun-
des hinsichtlich der Verifizierung des 
Baugrundmodells und der Eigenschaften 
der Baustoffe „Boden“ und „Fels“. 


- ggf. baubegleitende geotechnische, 
bautechnische und umweltrelevante Prü-
fungen 


- Einschnitte t ≥ 5,0 m 


- alle Abweichungen vom Baugrundmodell 


- maßgebende Einschätzung von Boden- oder 
Felsklassen nach DIN 18 300 / 18 301 etc. 


- bei Baumaßnahmen mit Abfallbeseitigung 
> 500 m³ 


Straßenbau / 
Um- und Ausbau 


- Einschnitte t ≥ 5,0 m 


- alle Abweichungen vom Baugrundmodell 


- maßgebende Einschätzung von Boden- oder 
Felsklassen nach DIN 18 300/ 18 301 etc. 


- bei Baumaßnahmen mit Abfallbeseitigung 
> 500 m³ 


Ingenieurbauwerke - alle Gründungssohlen von Fundamenten für 
Brücken, Durchlässe und Stützbauwerke 


- alle Abweichungen vom Baugrundmodell 


- maßgebende Einschätzung von Boden- oder 
Felsklassen nach DIN 18 300/ 18 301 etc. 


- bei Baumaßnahmen mit Abfallbeseitigung 
> 500 m³ 


Tabelle A.11: Verbindliche Kontrollen im Zuge der Bauausführung gem. RiliGeoB 


⇨ Die Baugrubenabnahmen sollen durch den Sachverständigen durchgeführt werden, der 
den maßgeblichen geotechnischen Untersuchungs- oder Prüfbericht aufgestellt hat. 


⇨ Bei Zweifeln an der fachlichen Eignung und / oder wirtschaftlichen Unabhängigkeit des 
Sachverständigen gegenüber dem Entwurfsplaner und / oder Bauausführenden ist ein 
Fremdgutachter heranzuziehen. 


⇨ Alle Baugrubenabnahmen sind zu protokollieren. 


Weitere mögliche baubegleitende Kontrollen und Messungen sind: 


- bautechnische Beweissicherungen 


- geodätische Messungen 


- Messungen von Setzungen, Verschiebungen 


- Extensometermessungen 


- Inklinometermessungen 


- Fissurometermessungen 


- Porenwasserdruck- und Erddruckmessungen 


- Erschütterungsmessungen 


- hydrologische Messungen 
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- hydrostatische Messsysteme (Schlauchwaagen) 


Bei der Planung und Ausführung von Kontrollmessungen und geotechnischen Überwachun-
gen gem. der o.a. Liste ist grundsätzlich die FG 214 zu informieren. 


3.2 Geotechnische Überwachung nach Fertigstellung der Baumaßnahme 
Auch nach Fertigstellung der Baumaßnahme sind u.U. Kontrollmessungen zur Überprüfung 
der geotechnischen Prognose und der Bauwerkssicherheit notwendig. 


Art und Umfang der Messungen werden durch den geotechnischen Sachverständigen vor-
geschlagen. Auf die erforderliche Information an die FG 214 wird verwiesen. 


Die möglichen Messungen entsprechen weitgehend den unter Punkt 3.1 aufgeführten Unter-
suchungsverfahren. 


4. Datenübergabe 
Für die Übergabe von Untersuchungsberichten, Messdaten und Anlagen an den AG und den 
Entwurfsverfasser werden für den Geltungsbereich der RiliGeoB folgende Festlegungen ge-
troffen: 


⇨ Die analoge Übergabe der Untersuchungsberichte und Messdaten erfolgt im Regelfall 3-
fach als Papierausdruck / Plot. Zeichnungen sind nach den geltenden Richtlinien anzu-
fertigen und zu kolorieren sowie plangerecht zu falten. Das Schriftfeld des AG ist auf 
Verlangen zu übernehmen. 


⇨ Die digitale Datenübergabe erfolgt im Regelfall als *.pdf-Datei für alle Arbeitsunterlagen, 
Anlagen und Ergebnisberichte. 


⇨ Auf Verlangen des AG oder des Entwurfsverfassers muss der AN in der Lage sein, die 
Arbeitsergebnisse in den Datenformaten gem. Tabelle A.12 zu liefern. 


1. Arbeitsunterlagen und Zwischenergebnisse 


1.1 Niederschriften, Protokolle, TÖB-Stellungnahmen, Messdaten 


 


 


*.pdf-Datei 


auf Anfrage: *.xls-Datei (änderungs- und aktualisierungsfähig) 


2. Geo- und Straßenbautechnische Untersuchungsberichte 


2.1 Anlagen 


2.1.1 Übersichtspläne 


 *.pdf-Datei (mind. Acrobat Version 4) mit einer Auflösung von 600dpi (Plotdatei) 


2.1.2 Lage und Aufschlusspläne 
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*.pdf-Datei (mind. Acrobat Version 4) mit einer Auflösung von 600dpi (Plotdatei) 


*.dxf-Datei (Gesamtdaten) im Format 2D (ACAD-Version 12.0) 


2.1.3 Schichtenverzeichnisse, Laborprotokolle, Berechnungsnachweise 


 *.pdf-Datei 


2.1.4 Bohr-, Sondier- und Schurfprofile 


 


 


*.pdf-Datei (mind. Acrobat Version 4) mit einer Auflösung von 600dpi (Plotdatei) 


*.dxf-Datei (Gesamtdaten) im Format 2D (ACAD-Version 12.0) 


2.1.5 Baugrundschnitte / Höhenpläne 


 


 


*.pdf-Datei (mind. Acrobat Version 4) mit einer Auflösung von 600dpi (Plotdatei) 


*.dxf-Datei (Gesamtdaten) im Format 2D (ACAD-Version 12.0) 


2.1.6 Spezialkarten 


 


 


 


*.pdf-Datei (mind. Acrobat Version 4) mit einer Auflösung von 600dpi (Plotdatei) 


Daten entsprechend der Formatfestlegung der Projektbeteiligten 


für GIS-Daten: *.shp-Datei mit zugehörigen Dateien incl. *.avl-Datei (Gesamtdaten in Einzelthemen) 


2.1.7 Fotodokumentationen 


 


 


*.jpg-Datei (Qualitätsstufe ≥ 80 %) oder *.tif-Datei 


*.pdf-Datei 


3. Untersuchungsberichte 


 


 


*.pdf-Datei 


auf Anfrage: *.doc-Datei (änderungs- und aktualisierungsfähig) 


Tabelle A.12: Verbindliche digitale Datenaustauschformate gem. RiliGeoB 
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1. Normen 
(Auswahl) 


 
I Planung und Ausführung geotechnischer Untersuchungen  
DIN 4020 Geotechnische Untersuchungen für bautechnische Zwecke,  


einschl. Beiblatt 1 
09/03 
10/03 


DIN 4021 Baugrund  
Aufschluss durch Schürfe und Bohrungen sowie Entnahme von 
Proben 


 
10/90 


DIN 4022 Baugrund und Grundwasser 
Benennen und Beschreiben von Boden und Fels 
Schichtenverzeichnis für Bohrungen 
Teil 1: ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben im 
 Boden und im Fels 
Teil 2: im Fels (Festgestein) 
Teil 3: mit durchgehender Gewinnung von gekernten Proben im 
 Boden (Lockergestein) 


 
 
 


09/87 
 


03/81 
05/82 


DIN 4023 Geotechnische Untersuchung und Erkundung 
Zeichnerische Darstellung der Ergebnisse von Bohrungen und 
sonstigen direkten Aufschlüssen 


 
 


02/06 
DIN EN ISO 
14688 


Geotechnische Erkundung und Untersuchung – Benennung,  
Beschreibung und Klassifizierung von Boden 
Teil 1: Benennung und Beschreibung 
Teil 2: Grundlagen für Bodenklassifizierungen 


 
 


01/03 
11/04 


DIN EN ISO 
14689 


Geotechnische Erkundung und Untersuchung - Benennung, Be-
schreibung und Klassifizierung von Fels 
Teil 1: Benennung und Beschreibung 


 
 


04/04 
DIN 4094 Baugrund - Felduntersuchungen 


Teil 1:  Drucksondierungen 
Teil 2:  Bohrlochrammsondierung 
Teil 4:  Flügelscherversuche 
Teil 5:  Bohrlochaufweitungsversuche 


 
06/02 
05/03 
01/02 
06/01 


 
DIN EN ISO 
22475 


Geotechnische Erkundung und Untersuchung – Aufschluss- und 
Probenahmeverfahren und Grundwassermessungen 
Teil 1:  Technische Grundlagen der Ausführung 


 
 


08/04 
DIN EN ISO 
22476 


Geotechnische Erkundung und Untersuchung – Felduntersu-
chungen 
Teil 2:  Rammsondierungen 
Teil 3: Standard Penetration Test 
Teil 13: Lastplattendruckversuch 


 
 


04/05 
04/05 


DIN 4107 Baugrund – Setzungsbeobachtungen an entstehenden und ferti-
gen Bauwerken 


01/78 
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II Laboruntersuchungen  
DIN 18121 Untersuchung von Bodenproben - Wassergehalt 


Teil 1: Bestimmung durch Ofentrocknung 
Versuche und Versuchsgeräte, Wassergehalt 
Teil 2: Bestimmung durch Schnellverfahren 
 


 
04/98 


 
08/01 


DIN 18122 Baugrund; Untersuchung von Bodenproben 
Zustandsgrenzen (Konsistenzgrenzen) 
Teil 1:  Bestimmung der Fließ- und Ausrollgrenze 
Teil 2: Bestimmung der Schrumpfgrenze 
 


 
 


07/97 
09/00 


DIN 18123 Baugrund; Untersuchung von Bodenproben 
Bestimmung der Korngrößenverteilung 
 


 
11/96 


DIN 18124 Baugrund; Untersuchung von Bodenproben 
Bestimmung der Korndichte 
Kapillarpyknometer – Weithalspyknometer 
 


 
 


07/97 


DIN 18125 Baugrund; Untersuchung von Bodenproben 
Bestimmung der Dichte des Bodens 
Teil 1: Laborversuche 
Teil 2:  Feldversuche 
 


 
 


08/97 
08/99 


DIN 18126 Baugrund; Untersuchung von Bodenproben 
Bestimmung der Dichte nichtbindiger Böden bei lockerster und 
dichtester Lagerung 
 


 
 


11/96 


DIN 18127 
(DIN EN 13286-2) 


Baugrund; Untersuchung von Bodenproben 
Proctorversuch 
 


11/97 


DIN 18128 Baugrund; Untersuchung von Bodenproben 
Bestimmung des Glühverlustes 
 


 
12/02 


 
DIN 18129 Baugrund: Untersuchung von Bodenproben 


Kalkgehaltsbestimmung 
 


 
11/96 


DIN 18130 
 
 
Norm-Entwurf 
 


Baugrund; Untersuchung von Bodenproben 
Bestimmung des Wasserdurchlässigkeitsbeiwertes 
Teil 1: Laborversuche 
Teil.2:  Feldversuche 
 


 
 


05/98 
10/03 


 
DIN 18132 Baugrund; Versuche und Versuchsgeräte 


Bestimmung des Wasseraufnahmevermögens 
 


 
12/95 
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DIN 18134 Baugrund; Versuche und Versuchsgeräte 


Plattendruckversuch 
 


 
09/01 


 
E DIN 18135 Baugrund – Untersuchung von Bodenproben 


Eindimensionaler Kompressionsversuch 
 


 
06/99 


DIN 18136 Baugrund; Untersuchung von Bodenproben  
Einaxialer Druckversuch 
 


 
11/03 


DIN 18137 Baugrund; Versuche und Versuchsgeräte 
Bestimmung der Scherfestigkeit 
Teil 1: Begriffe und grundsätzliche Versuchsbedingungen 
Teil 2: Triaxialversuch 
Teil 3:  Direkter Scherversuch 
 


 
 


08/90 
12/90 
09/02 


DIN V ENV 
1997-2 


Eurocode 7 – Entwurf, Berechnung und Bemessung in der Geo-
technik 
Teil 2: Laborversuche für die geotechnische Bemessung 
Teil 3: Felduntersuchungen für die geotechnische Bemessung 
 


 
 


09/99 
10/99 


DIN ISO/TS 
17892 


Geotechnische Erkundung und Untersuchung – Laborversuche 
an Bodenproben 
Teil 1: Bestimmung des Wassergehalts 
Teil 2: Bestimmung der Dichte von feinkörnigen Böden 
Teil 3: Bestimmung der Korndichte / Pyknometerverfahren 
Teil 4: Bestimmung der Korngrößenverteilung 
Teil 5: Oedermeterversuch mit stufenweiser Belastung 
Teil 6: Fallkegelversuch 
Teil 7: Einaxialer Druckversuch an feinkörnigen Böden 
Teil 8: Unkonsolidierter, undränierter Triaxialversuch 
Teil 9: Konsolidierte triaxiale Kompressionsversuche an wasser-
gesättigten Böden 
Teil 10: Direkte Scherversuche 
Teil 11: Bestimmung der Durchlässigkeit mit konstanter und fal-
lender Druckhöhe 
Teil 12: Bestimmung der Zustandsgrenzen 
 


 
 


01/05 
01/05 
01/05 
01/05 
01/05 
01/05 
01/05 
01/05 
01/05 


 
01/05 
01/05 


 
01/05 


DIN 4030 
 
 
 


Beurteilung betonangreifender Wässer, Böden und Gase 
Teil 1: Grundlagen und Grenzwerte 
Teil 2: Entnahme und Analyse von Wasser- und Bodenproben 


 
06/08 
06/08 
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DIN 50929 Korrosion der Metalle 


Korrosionswahrscheinlichkeit metallischer Werkstoffe bei äußerer 
Korrosionsbelastung 
Teil 3: Rohrleitungen und Bauteile in Böden und Wässern 
 


 
 
 


09/85 
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III Boden- und Felsklassifizierung  
DIN 18196 Erdbau und Grundbau 


Bodenklassifikation für bautechnische Zwecke  
 


 
06/06 


DIN 18300 VOB – Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für 
Bauleistungen – Erdarbeiten 
 


10/06 


DIN 18301 VOB – Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für 
Bauleistungen – Bohrarbeiten 
 


10/06 


DIN 18319 VOB – Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für 
Bauleistungen – Rohrvortriebsarbeiten 
 


12/00 


IV Berechnungen / Nachweise  
DIN 1054 Baugrund 


Sicherheitsnachweise im Erd- und Grundbau 
 


 
01/05 


DIN 1055 Lastannahmen für Bauten 
Teil 2: Bodenkenngrößen 
 


 
02/76 


DIN 1072 Straßen- und Wegebrücken 
Lastannahmen 
 


 
12/85 


DIN 4017 Baugrund  
Berechnung des Grundbruchwiderstandes von Flachgründungen 
 


 
03/06 


 
DIN 4018 Baugrund 


Berechnung der Sohldruckverteilung unter Flächengründungen  
einschl. Beiblatt 1 
 


 
09/74 
05/81 


DIN 4019 Baugrund  
Setzungsberechnungen 
Teil 1:  bei lotrechter, mittiger Belastung einschl. Beiblatt 1 
Teil 2:  bei schräg und außermittig wirkender Belastung  
  einschl. Beiblatt 1 
 


 
04/79 


 
 


02/81 


DIN 4084 Baugrund 
Gelände- und Böschungsbruchberechnungen einschl. Beiblatt 1 
und Beiblatt 2 
 


 
07/81 
09/83 


DIN 4085 Baugrund – Berechnung des Erddruckes 
einschl. Beiblatt 1 und 
Beiblatt 2 
 


10/07 
02/87 
06/89 
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DIN V 4084-100 
 


Baugrund – Böschungs- und Geländebruchberechnungen 
Teil 100: Berechnung nach dem Konzept mit Teilsicherheitsbei-
werten ( Vornorm) 


 
 


04/96 
 


DIN V 4085-100 
 


Baugrund – Berechnung des Erddrucks 
Teil 100: Berechnung nach dem Konzept mit Teilsicherheitsbei-
werten, Berechnungsbeispiele (Vornorm) 
Beiblatt 1, Berechnungsbeispiele 
 


 
 


01/97 
04/97 


DIN V 4019-100 
 


Baugrund – Setzungsberechnungen 
Teil 100: Berechnung nach dem Konzept mit Teilsicherheitsbei-
werten ( Vornorm) 
 


 
 


04/96 
 


V Bauausführung  
DIN 4093 Baugrund 


Einpressen in den Untergrund  
Planung, Ausführung, Prüfung 
 


 
 


09/87 


DIN 4095 Baugrund 
Dränung zum Schutz baulicher Anlagen 
Planung, Bemessung und Ausführung 
 


 
 


06/90 


DIN 4123 Ausschachtungen, Gründungen und Unterfangungen im Bereich 
bestehender Gebäude 
 


 
09/00 


DIN 4124 Baugruben und Gräben 
Böschungen, Verbau, Arbeitsraumbreiten 
 


 
10/02 


DIN 4125 Verpressanker 
Kurzzeitanker und Daueranker 
Bemessung, Ausführung und Prüfung 
 


 
 


11/90 


DIN 4126 
 
Norm-Entwurf 
 


Ortbeton-Schlitzwände 
Konstruktion und Ausführung 
Nachweis der Standsicherheit von Schlitzwänden 
einschl. Beiblatt 1 
 


 
08/86 
08/04 
09/04 


DIN 4127 Erd- und Grundbau 
Schlitzwandtone für stützende Flüssigkeiten 
Anforderungen, Prüfverfahren, Lieferung, Güteüberwachung 
 


 
 


08/86 


DIN EN 1536 Ausführung von besonderen geotechnischen Arbeiten (Spezial-
tiefbau) - Bohrpfähle 
 


 
06/99 


 







Richtlinien für die Ausarbeitung von geotechnischen Berichten des LBB LSA 
 
Anhang A.1      Seite 7 


 


_________________________________________________________________________________
_ 
DIN EN 12063 Ausführung von besonderen geotechnischen Arbeiten (Spezial-


tiefbau) – Spundwandkonstruktionen 
 


 
05/99 


DIN EN 12699 Ausführung von besonderen geotechnischen Arbeiten (Spezial-
tiefbau) - Verdrängungspfähle 
 


 
05/01 


DIN EN 14199 Ausführung von besonderen geotechnischen Arbeiten (Spezial-
tiefbau) – Pfähle mit kleinen Durchmessern (Mikropfähle) 
 


 
05/05 


VI Sonstiges  
DIN 4149 Bauten in deutschen Erdbebengebieten; 


Lastannahmen, Bemessung und Ausführung üblicher Hochbau-
ten 
 


 
04/05 


 


DIN 4150 Erschütterungen im Bauwesen 
Teil 3: Einwirkungen auf bauliche Anlagen 
 


 
02/99 


 
 
2. Richtlinien und Handlungsempfehlungen des Landesbetriebes 


Bau Sachsen-Anhalt 
(Auswahl) 


 
Nr. Abkürzung Bezeichnung Ausgabe 
1 ZTV-StB LBB LSA Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und 


Richtlinien für Straßenbauarbeiten für den Ge-
schäftsbereich des Landesbetriebes Bau Sachsen-
Anhalt 


2009 


2 GSbS 
Sachsen-Anhalt 


Handlungsempfehlungen für den Einsatz von Geo-
kunststoffen zur Sicherung bruchgefährdeter Stra-
ßenbereiche in Altbergbau- und 
Subrosionsgebieten für den Dienstaufsichtsbereich 
des Landesamtes für Straßenbau Sachsen-Anhalt 


11/2001 


3 IEBB Karst 
Sachsen-Anhalt 


Handlungsempfehlungen zur ingenieurgeologi-
schen Erkundung und bautechnischen Beherr-
schung von Karsterscheinungen bei Straßenbau-
vorhaben für den Dienstaufsichtsbereich des Lan-
desamtes für Straßenbau Sachsen-Anhalt 


09/2003 


 
 







Richtlinien für die Ausarbeitung von geotechnischen Berichten des LBB LSA 
 
Anhang A.1      Seite 8 
_________________________________________________________________________________
_ 


 


3. Sonstige Empfehlungen und Richtlinien 
 


 
Nr. Abkürzung Bezeichnung Hrsg. 
1 EVB Empfehlungen „Verformungen des Baugrundes bei 


baulichen Anlagen“ der Deutschen Gesellschaft für 
Erd- und Grundbau e.V. 


Ernst & Sohn, 
Berlin 1993 


2 EAB Empfehlungen des Arbeitskreises "Baugruben" der 
Deutschen Gesellschaft für Geotechnik e.V. 
 


Ernst & Sohn, 
Berlin 2006 


3 EBGEO Empfehlungen für Bewehrungen aus Geokunst-
stoffen 
 


Ernst & Sohn, 
Berlin 2010 


4 EAU 2004 Empfehlungen des Arbeitsausschusses 'Uferein-
fassungen' Häfen und Wasserstraßen EAU 2004 
Hrsg. v. Arbeitsausschuss der Hafenbautechni-
schen Gesellschaft e. V. und der Deutschen Ge-
sellschaft für Geotechnik e. V 
 


Ernst & Sohn, 
Berlin 2005 


5 GW 9 Beurteilung von Böden hinsichtlich ihres Korrosi-
onsverhaltens auf erdverlegte Rohrleitungen und 
Behälter aus unlegierten und niedriglegierten Ei-
senwerkstoffen 


DVGW, 
Eschborn, 


1986 


6 DWA-A 138 Planung, Bau und Betrieb von Anlagen zur Versi-
ckerung von Niederschlagswasser 


2005 


7 DWA-A 125 Rohrvortrieb und verwandte Verfahren 2007 
 
 







Richtlinien für die Ausarbeitung von geotechnischen Berichten des LBB LSA 
 
Anhang A.2                                                                                                                           Seite 1 


 


_________________________________________________________________________________
_ 


 
A.2: Richtlinien, Merkblätter und Vorschriften 


(Forschungsgesellschaft für das Straßenwesen e.V.) 


 
FGSV-Nr. Abkürzung Bezeichnung Ausgabe 


AP 33 
B1/C1 


- Tragfähigkeit –  
Teil B 1-Benkelman-Balken: Gerätebeschreibung, 
Messdurchführung 
Teil C 1-Benkelman-Balken: Auswertung und Be-
wertung von Einsenkungsmessungen 


2005 


599 ZTVE-StB Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und 
Richtlinien für Erdarbeiten im Straßenbau 


2009 


598 ZTV Ew-StB Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und 
Richtlinien für den Bau von Entwässerungseinrich-
tungen im Straßenbau 


1991 


591 TP BF-StB Technische Prüfvorschriften für Boden und Fels im 
Straßenbau 


2005 


591/B4.3 TP BF-StB T. B 4.3 Anwendung radiometrischer Verfahren zur Be-
stimmung der Dichte und des Wassergehaltes von 
Böden 


1999 


591/B8.3 TP BF-StB T. B 8.3 Dynamischer Plattendruckversuch mit Leichtem 
Fallgewichtsgerätes 


2003 


591/B11.1 TP BF-StB T. B 11.1 Eignungsprüfung bei Bodenverfestigung mit hyd-
raulischen Bindemitteln 


2005 


591/B11.5 TP BF-StB T. B 11.5 Eignungsprüfung bei Bodenverbesserung und 
Bodenverfestigung mit Feinkalk und Kalkhydrat 


1991 


552 ZTV-Lsw 88 Entwurfs- und Berechnungsgrundlagen für Bohr-
pfahlgründungen und Stahlpfosten von Lärm-
schutzwänden an Straßen 


1997 


551 - Merkblatt für Bodenverfestigungen und Bodenver-
besserungen mit Bindemitteln 


2004 


550 - Merkblatt für die Verwendung von EPS-
Hartschaumstoffen beim Bau von Straßendämmen 


1995 


549 TL Geok E-StB 05 Technische Lieferbedingungen für Geokunststoffe 
im Erdbau des Straßenbaues 


2005 


548 - Hinweise für Maßnahmen an bestehenden Stra-
ßen in Wasserschutzgebieten 


1993 


547 - Merkblatt über flächendeckende dynamische Ver-
fahren zur Prüfung der Verdichtung im Erdbau 


1993 


545 - Merkblatt für die Verhütung von Frostschäden an 
Straßen 


1991 


543 - Merkblatt zur Felsbeschreibung für den Straßen-
bau 


1992 


542 - Merkblatt über Straßenbau auf wenig tragfähigem 
Untergrund 


1988 


540 - Merkblatt für Raumgitterkonstruktionen 2006 
539 RAS-Ew Richtlinien für die Anlage von Straßen, Teil: Ent-


wässerung 
2005 


537 - Merkblatt für die gebirgsschonende Ausführung 
von Spreng- und Abtragsarbeiten an Felsböschun-
gen 


1984 


535 M Geok E- Merkblatt für die Anwendung von Geokunststoffen 
im Erdbau des Straßenbaues mit den Checklisten 
für die Anwendung von Geokunststoffen im Erdbau 
des Straßenbaues 


2005 


532 - Merkblatt über Felsgruppenbeschreibung für bau- 1980 
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technische Zwecke im Straßenbau 
526 - Merkblatt über den Einfluss der Hinterfüllung auf 


Bauwerke 
1994 


516 - Merkblatt für die Verdichtung des Untergrundes 
und Unterbaues im Straßenbau 


2003 


514 RiStWag Richtlinien für bautechnische Maßnahmen an 
Straßen in Wasserschutzgebieten 


2002 


511 M GUB Merkblatt über geotechnische Untersuchungen 
und Berechnungen im Straßenbau 


2004 


610 TP Gestein-StB Technische Prüfvorschriften für Gesteinskörnun-
gen im Straßenbau 


2008 
 


698 ZTV SoB-StB Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und 
Richtlinien für den Bau von Schichten ohne Bin-
demittel im Straßenbau 


2004/ 
Fassung 2007


499 RStO 01 Richtlinien für die Standardisierung des Oberbaues 
von Verkehrsflächen 


2001 


976 ZTV A-StB 97/06 Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und 
Richtlinien für Aufgrabungen in Verkehrsflächen 


1997/ 
Fassung 2006


675 ZTV-LW 99/01 Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und 
Richtlinien für die Befestigung ländlicher Wege 


1999/ 
Fassung 2001 


mit Änd. u. 
Ergänz. 2007 


916 RAP Stra Richtlinie für die Anerkennung von Prüfstellen für 
Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau 


2004 


AP 27/2 - Prüfung von Straßenausbaumaterial auf carbon-
stämmige Bindemittel – Schnellverfahren 


2000 


558 HGeoMess Hinweise zur Anwendung geotechnischer und 
geophysikalischer Messverfahren im Straßenbau 


2007 
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A.3: Prüfvorschriften für Fels 
 
1. Einaxiale Druckversuche an Gesteinsproben  
 (DGEG-Empfehlung Nr. 1) 
 
2. Dreiaxiale Druckversuche an Gesteinsproben  
 (DGEG-Empfehlung Nr. 2) 
 
3. Dreiaxiale Druckversuche an geklüfteten Großbohrkernen im Labor 
 (DGEG-Empfehlung Nr. 3) 
 
4. Scherversuch in situ (DGEG-Empfehlung Nr. 4) 
 
5. Punktlastversuche an Gesteinsproben (DGEG-Empfehlung Nr. 5) 
 
6. Doppel-Lastplattenversuch (DGEG-Empfehlung Nr. 6) 
 
7. Schlitzentlastungs- und Druckkissenbelastungsversuche 
 (DGEG-Empfehlung Nr. 7) 
 
8. Dilatometerversuche in Felsbohrungen (DGEG-Empfehlung Nr. 8) 
 
9. Wasserdruckversuch (DGEG-Empfehlung Nr. 9) 
 
10. Indirekter Zugversuch an Gesteinsproben - Spaltzugversuch 
 (DGEG-Empfehlung Nr. 10) 
 
11. Quellversuche an Gesteinsproben (DGEG-Empfehlung Nr.11) 
 
12. Mehrstufentechnik bei dreiaxialen Druckversuchen und direkten  
 Scherversuchen (DGEG-Empfehlung Nr. 12) 
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A.4: Bohrverfahren 
1. Anzeigepflicht 
Alle Maschinenbohrungen, sind spätestens 2 Wochen vor Beginn der Bohrarbeiten dem 
Landesamt für Geologie und Bergwesen Sachsen-Anhalt, Halle (D 24, geologische Landes-
aufnahme) anzuzeigen (§ 4 Lagerstättengesetz). Die Ergebnisse der Bohrungen (Schichten-
verzeichnisse), welche im Auftrag der Straßenbauverwaltung des Landes Sachsen-Anhalt 
durchgeführt werden, sind dem LAGB grundsätzlich mitzuteilen! Die geologische Aufnahme 
vor Ort durch das LAGB bzw. die Überlassung von Probematerial wird durch das LAGB mit 
dem AN für den Einzelfall geregelt. 


Bohrtiefen über 25 m bedürfen einer Zustimmung durch die HNL / FG 212 
(Tel: 0391 / 567-2834) 
2. Dokumentation 
Alle Bohrkerne von Maschinenbohrungen müssen fotografisch dokumentiert werden! Für die 
Fotodokumentation gelten folgende Mindestanforderungen: 


- farbige Aufnahme (konventionell oder digital) 


- pro Aufnahme nicht mehr als 4 lfdm Kernmarsch 


- Maßstab muss beiliegen 


- Kennzeichnung jeder Aufnahme mit: 


- Bauvorhaben 


- Bauwerk und / oder Bau-km 


- Bohrung Nr. 


- Tiefe 


Die Fotodokumentation ist dem AG oder dem LAGB auf Verlangen auszuhändigen. 


3. Archivierung 
Die Archivierung von Rückstellproben zur Beweissicherung wird für die Gewährleistungs-
dauer nach VOB empfohlen. Die Entscheidung über Art und Umfang der Rückstellproben 
trifft der AN. Die Archivierung erfolgt auf Kosten des AN. 


Das LBB LSA behält sich für besonders sensible Bauwerke eine Einzelfallregelung vor. 


4. Bohrverfahren 
Rammkernsondierungen (Kleinrammbohrungen nach DIN 4021 / DIN EN ISO 22475-1) gel-
ten als Felduntersuchungen des Baugrundgutachters. Diese Aufschlussarbeiten müssen 
nicht nach VOB vergeben werden. Rammkernsondierungen (∅ ≥ 36 mm) können eingesetzt 
werden: 


- nur im Lockergestein 


- bei Trassenerkundungen (Straßenneubau, Um- und Ausbau) 


- bei linienförmigen und gering belasteten Ingenieurbauwerken (Lärmschutzwände, Stütz-
mauern, Durchlässe und kleine Brücken bis 2,5 m lichte Weite) 


- zur Ergänzung von Kernbohrungen bei Brückenbauwerken 
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Die Baugrundverhältnisse im Bereich von Straßen- und Wegebrücken sind grundsätz-
lich mit Maschinenbohrungen (∅ ≥ 100 mm) zu erschließen. 
 


5. Zulässige Bohrverfahren 
Für geotechnische Untersuchungen sind folgende Bohrverfahren mit durchgehender Gewin-
nung von Proben nach DIN EN ISO 22475-1 zulässig: 


 


a) Lockergestein (Trockenbohrung) 


• Rotations-Trockenkernbohrverfahren mit Einfachkernrohr 


• Rammkernbohrverfahren mit und ohne Inliner 


 


b) Fels 


• Rotationskernbohrverfahren mit Einfach-, Doppel- oder Dreifachkernrohr 


• Seilkernbohrung 


 


6. Nicht zulässige Bohrverfahren 
Nicht zulässig sind folgende Bohrverfahren: 


• Schneckenbohrung (Drehbohrung mit Schappe / Schnecke oder Hohlbohrschnecke) 


• Schlagbohrung 


• Rotationsspülbohrung 


• der Einsatz eines Ventilbohrers ist nur im Ausnahmefall zulässig! 







Richtlinien für die Ausarbeitung von geotechnischen Berichten des LBB LSA 
 
Anhang A.5      Seite 1 


 


_________________________________________________________________________________
_ 


Prüfkatalog zur Vorprüfung Geotechnischer Berichte 
 


- NUR FÜR DIE ENTWURFSPLANUNG - 
 


Maßnahme  


Berichtstitel  


Berichtsverfasser  


Berichtsdatum  


Planer Ort / Datum / Stempel / Unterschrift 


Ziffer Prüffrage Bewertung* 


 ja nein 


1 Kategorie 


1.1 Projekt: Straßenneubau, gem. RiliGeoB-Teil A?   


1.2 Projekt: Ingenieurbauwerk, gem. RiliGeoB-Teil B?   


1.3 Projekt: Um- und Ausbau gem. RiliGeoB-Teil C?   


1.4 Wurde für die Aufstellung des Prüfberichtes der richtige Abschnitt der RiliGeoB ge-
wählt? 


  


2 Gliederung / Bauvorhaben / Georisiken 


2.1 Wurde die verbindliche Gliederung der RiliGeoB eingehalten?   


2.2 Wurde das Bauvorhaben zutreffend beschrieben?   


2.3 Sind Angaben zu den Georisiken (Karst, Altbergbau, Wasser etc.) bzw. ggf. entspre-
chende TÖB-Stellungnahmen enthalten? 


  


3 Untersuchungen 


3.1 Entspricht der Untersuchungsumfang der Bodenaufschlüsse dem Regelumfang?   


3.2 Entspricht der Untersuchungsumfang der Feldmessungen dem Regelumfang?   


3.3 Entspricht der Untersuchungsumfang der Laboruntersuchungen dem Regelumfang?   
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4 Ergebnisse der Untersuchungen 


4.1 Sind die Angaben zu vorh. Verkehrsflächenbefestigungen ausreichend?   


4.2 Wurden die Messdaten der Feldmessungen aufgeführt / bewertet?   


4.3 Ist das Baugrundmodell nachvollziehbar?   


4.4 Ist die Bodenklassifizierung für den Entwurf ausreichend?   


4.5 Wurden erdstatische Kennwerte angegeben?   


4.6 Sind die Grundwasserdaten (HGW etc.) für den Entwurf ausreichend?   


5 Baugrundbeurteilung 


5.1 Straßenbau 


5.1.1 Sind die maßgeblichen Bemessungsparameter (Frostempfindlichkeit, hydrologische 
Verhältnisse) aufgeführt und nachvollziehbar? 


  


5.1.2 Liegen Angaben zur Notwendigkeit für Maßnahmen nach RAS-Ew vor?   


5.1.3 Sind die dargestellten Maßnahmen zur Verbesserung des Planums plausibel, bauprak-
tisch umsetzbar und für den Entwurf ausreichend? 


  


5.1.4 Sind die Angaben zu den Böschungsneigungen und bautechnischen Maßnahmen in 
Einschnittbereichen plausibel, baupraktisch umsetzbar und für den Entwurf ausrei-
chend? 


  


5.1.5 Sind die Angaben zu den Böschungsneigungen und bautechnischen Maßnahmen für 
Dammlagen plausibel, baupraktisch umsetzbar und für den Entwurf ausreichend? 


  


5.1.6 Liegen Vorabangaben zur Gründung der Ingenieurbauwerke vor?   


5.2 Erneuerung / Um- und Ausbau 


5.2.1 Sind die Zustandsmerkmale und Erneuerungsklassen hinreichend dargestellt?   


5.2.2 Sind die Angaben zur bautechnischen Wiederverwendung der Straßenausbaustoffe für 
den Entwurf ausreichend? 


  


5.2.3 Ist der Erneuerungsvorschlag vorhanden, plausibel, baupraktisch umsetzbar und für 
den Entwurf ausreichend? 


  


5.3 Ingenieurbauwerke 


5.3.1 Ist der Gründungsvorschlag vorhanden, plausibel, baupraktisch umsetzbar und für den 
Entwurf ausreichend? 


  


5.3.2 Sind die Berechnungskennwerte für die Flächengründung ausreichend?   


5.3.3 Liegen Angaben zum aufnehmbaren Sohldruck und Setzungsverhalten vor?   


5.3.4 Sind die Berechnungskennwerte für die Tiefgründung ausreichend?   
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6 Versickerung 


6.1 Liegen die Bemessungsgrundlagen (MHGW, kf-Werte) vor?   


6.2 Sind die Angaben zur Versickerung für den Entwurf insgesamt ausreichend?   


7 Bautechnische Hinweise 


7.1 Liegen Angaben zu Baustraßen vor?   


7.2 Sind die Angaben zur Baugrubensicherung, Wasserhaltung, Leitungsverlegung etc. für 
den Entwurf ausreichend? 


  


8 Umweltrelevante Untersuchungen 


8.1 Sind die Flächen mit grundsätzlichem Untersuchungsbedarf ausgewiesen bzw. liegt 
eine Stellungnahme der Unteren Bodenschutzbehörde vor? 


  


8.2 Sind die Angaben zur Verwendbarkeit des Ausbauasphalts für den Entwurf ausrei-
chend? 


  


8.3 Sind die Angaben zur Verwendbarkeit der Straßenausbaustoffe für den Entwurf ausrei-
chend? 


  


8.4 Sind die Angaben zur Verwendbarkeit von Bodenmaterial für den Entwurf ausrei-
chend? 


  


8.5 Sind die Angaben zur Verwendbarkeit des Abbruchmaterials aufstehender Bausub-
stanz für den Entwurf ausreichend? 


  


8.6 Liegen Empfehlungen für umweltrelevante Untersuchungen im Zuge der Ausführungs-
planung vor? 


  


9 Sonstiges 


9.1 Wurden die Belange Dritter ausreichend gewürdigt?   


9.2 Liegen Empfehlungen für weiterführende geotechnische Untersuchungen im Zuge der 
Ausführungsplanung vor? 


  


10 Anlagen 


10.1 Sind die Anlagen anschaulich, übersichtlich und zur Bearbeitung geeignet?   


11 Abschlussbeurteilung 


11.1 Ist der Untersuchungsbericht incl. Anlagen für die Entwurfsplanung des Bauwerkes 
geeignet und kann als Unterlage 9 in die Planung übernommen werden? 


  


11.2 Es ist eine Nachbearbeitung folgender Sachverhalte erforderlich: 


- Ziffer: …. / Sachverhalt: …. 
  


* … zutreffendes ankreuzen / bei nicht zutreffendem Sachverhalt: Punkt streichen 
 







BS 20 a
89,92 m DHHN


 0.30 (89.62)Mu


 1.30 (88.62)


 6.10 (83.82)


 8.00 (81.92)


BS 21 a
90,94 m DHHN


1.70 (89.24)
 12.03.2009


 0.20 (90.74)Mu


 0.70 (90.24)
 0.90 (90.04)


 1.70 (89.24)
 1.90 (89.04)


 3.00 (87.94)


 8.00 (82.94)


BS 22 a
92,18 m DHHN


7.47 (84.71)
 12.03.2009


 0.30 (91.88)Mu


 0.50 (91.68)
 0.90 (91.28)


 2.30 (89.88)


 3.70 (88.48)


 4.20 (87.98)


 8.00 (84.18)


BS 23 a
92,17 m DHHN


 0.20 (91.97)Mu


 0.40 (91.77)


 1.00 (91.17)


 2.40 (89.77)


 7.20 (84.97)


 8.00 (84.17)


BK 5
92,26 m DHHN


 0.40 (91.86)Mu


 1.30 (90.96)


 2.80 (89.46)


 4.40 (87.86)


 7.00 (85.26)


10.00 (82.26)


BK 3
81,78 m DHHN


1.60 (80.18)
 01.12.08


 0.30 (81.48)Mu


 0.60 (81.18)


 3.80 (77.98)


 4.40 (77.38)
 4.70 (77.08)


 9.60 (72.18)


10.00 (71.78)


BK 4
87,46 m DHHN


7.60 (79.86)
 27.11.08


 0.30 (87.16)Mu


 2.50 (84.96)


 4.10 (83.36)


 5.60 (81.86)


10.00 (77.46)


BS 19
84,34 m DHHN


 0.30 (84.04)Mu


 3.00 (81.34)


BS 18
87,79 m DHHN


 0.30 (87.49)Mu


 3.00 (84.79)


Legende der Konsistenzen:


steif - halbfest


steif


weich - steif


breiig


Legende der Grundwassersymbole:


2,45
30.04.08 Ruhewasserspiegel


2,45
30.04.08 GW angebohrt/gespannt


2,45
30.04.08 Stau- / Schichtenwasser


M = 1:1000/100


DHHN 92   75,00


451,276 m


2,500 %


+82,402


KM=  8+144,002


TS=   82,402 m


f=    1,116 m


T=  129,375 m


H=     7500 m


1385,748 m


0,950 %
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79,5


79,1


80,9


80,7


81,2


80,9


84,65


84,25


vorhandene Tragfähigkeit  EV2 (MN/m²)


im Planum (Verbesserung / Verfestigung)


nicht zutreffende Felder streichen


FGSV-Merkblatt zur Felsgruppenbeschreibung im Straßenbau


g = gut, b = bedingt = bautechnische Maßnahme unter   angeben, n = nicht


Maßnahme unter   angeben


Angabe maßgebliche Verwendungsart ggf. Verweis auf Bericht / Seite


beim Einbauen (ohne Planum)


Verwendung Bodenmaterial
(BBodSchV / LAGA -Boden)


Verwendung Straßenaufbruch
(LAGA -Bauschutt)


Verwendung Ausbauasphalt ( RuVA-StB 01)


Altablagerungen / Altlastenverdachtsflächen


MGW
MHGW
HGW


Sickeranlagen nach RAS-Ew erforderlich?
Trinkwasserschutzgebiet  ja / nein


Aggressivität nach DIN 4030
Versickerung nach DWA-A 138 / RAS Ew


1)


2)


3)


4)


7)


sonstige


zur Grundwassersicherung


zur Standsicherheit


bei der Gründung


Bautechnische


Maßnahmen


7)


Ausbaustoffe6)


Altlasten5)


Grundwasser4)


beim Lösen


Kampfmittel


Ordinaten


Durchlässigkeit kf (m/s)


7)


4)


4)


4)


2)


Frostempfindlichkeit nach ZTVE-StB
erforderliche Tragfähigkeit nach ZTVE-StB  EV2 (MN/m²)


Bodenklassen nach DIN 18 300


Bodengruppen nach DIN 18 196 bzw. Merkblatt


Planum im


Einschnitt oder
geländegleich


1) Baugrund im


Aushub oder
Dammunter-
grund


3)


Böschungs-
neigung


2)


Baugrundschichten


3)


Baugrundschicht


mit Maßnahmen
ohne Maßnahmen


Eignung zum Wiedereinbau


1)


Bodenklassen nach DIN 18 301


Bodenklassen nach DIN 18 319


LEGENDE
Befestigungen und Böden:


Grundwasser:


bautechnische Angaben:


Asphaltdecke


ungeb. Trag- und Frostschutzschichten


Schotterdecke


Schicht S 0: Mutterboden, OH, locker, BK 1, F 3


Schicht S 1: Geschiebesand, SU - SU*, mitteldicht, BK 3 - 4, F 3


Schicht S 2: Schmelzwassersand, SE, mitteldicht, BK 3, F 1


Schicht S 3: Geschiebemergel, SU* - ST*, steif, BK 4, F 3


Schicht S 4.1: Tertiärsand, SU - SU*, mitteldicht, BK 2 - 4, F 3


Schicht S 4.2: Tertiärschluff, UL - TL, weich - steif, BK 2 - 4, F 3


Grundwasserniveau 11-12/2008 bzw. 03/2009


Höchster Grundwasserstand (HGW) nach LHW LSA


Mittlerer Höchster Grundwasserstand (MHGW) nach LHW LSA


Gradiente


Planumshöhe


WW 4: unbefestigt WW 5: unbefestigt
BW 3: Talbrücke Grieboer Bach FlachgründungFlachgründung?


Störungszone: Tertiäreinschuppung


Quellaustritt oder Grieboer Bach
Dränstrang


WW 7: 10 cm Feldsteine


(pflasterähnliche Befestigung)


Schulstraße:
- 15 cm Schotterdecke
- 10 cm FSS / Rundkorn


BW 4:


- Flachgründung


Aufbau: 25 cm


Grundwasser?


Staunässe / Schichtenwasser


-


-


-


ohne Einschränkung verwendbar


-


-


nicht vorhanden


abhängig von Dammschüttung
nein


-
möglich


Sande (S2) sind verlagerungsempfindlich / schwer verdichtbar / statische Verdichtung!


-


-


-


-


nicht vorhanden


84,25


2,3*E-04


-
-


1


OU - OH


Mutterboden über Schmelzwassersand


-


1 : 1,5


g


BO 1


LO


3


SE


   


g


BN 1


LNE 3 - S1


84,65


-


Grieboer Bach: nicht angreifend


Bereich BW 3: nicht untersucht


 


ca. 50 - 80


Einbau Verfestigungsschicht gem. ZTVT-StB


bei Wiedereinbau Geschiebemergel ggf. Verbesserung mit hydraulischem Bindemittel erforderlich


ohne Einschränkung verwendbar


-


-


nicht vorhanden


nein
nein


GW: schwach angreifend
möglich


Sande (S2) sind verlagerungsempfindlich / schwer verdichtbar / statische Verdichtung! / offene Wasserhaltung bei Bedarf


Abfanggraben oberhalb der Böschungsschulter (bergseitig)


-


-


-


nicht vorhanden


80,7


2,3*E-04 (Schicht S2 = Schmelzwassersand)


F 1
>= 120


1


OU - OH


Mutterboden und Geschiebesand über Geschiebemergel und Schmelzwassersand


Schmelzwassersand


1 : 2,0 mit Maßnahmen


g


BO 1


LO


3 - 4


SU - SU*


 


g


BN 2


LNW 2 - S2


80,9


79,9


4 (2)


SU * - TL


 


b


BB 2 / BS2


LBM 2 - S3


Abführung Schichterwasser durch Auflastfilter mit Filtervlies und Anbindung an Längsentwässerung / RW-Versickerung


oberflächennahe Staunässe möglich 79,5
79,1


Schotterdecke Schulstraße: Z2


-
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nicht möglich (HGW < 1,0 m u. Gelände)
nein
abhängig von Dammschüttung


offene Wasserhaltung bei Bedarf


3


SE


 


g


BN 1


LNE 3 - S1


oberflächennahe Staunässe möglich


Planum:EVd = 25,8 MN/m²
EV2 >= 45,0 MN/m²


Landesbetrieb Bau Sachsen-Anhalt


Hauptniederlassung
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Anhang: 
 


B.1  Normen, Richtlinien und Vorschriften des Landesbetriebes Bau Sachsen-Anhalt 
  Sonstige Empfehlungen und Richtlinien 


B.2  Richtlinien, Merkblätter und Vorschriften der FGSV 


B.3  Prüfvorschriften für Fels 


B.4  Zulässige Bohrverfahren 


B.5  Prüfkatalog – Vorprüfung Geotechnik 


1. Untersuchungsphasen 
Die im Rahmen der Streckenerkundung (Teil A) niedergebrachten Pilotbohrungen im Bereich 
potentieller Brückenbauwerke sind als Voruntersuchung für die Brückenstandorte zu werten. 
Weitere Voruntersuchungen können darüber hinaus bei sehr großen Bauwerken (z.B. Tal-
brücken) oder stark differenzierten Baugrundverhältnissen notwendig werden. 


Bei der Baugrundhauptuntersuchung für Ingenieurbauwerke sind wegen der gegenseitigen 
Bedingtheit der Untersuchungsergebnisse und Bauwerkskonstruktion in der Regel zwei Ar-
beitsphasen zu berücksichtigen: 


⇨ Phase 1: Erstellung des Baugrundgutachtens aufgrund überschlägiger, vorläufiger An-
gaben des Brückeningenieurs über das zu errichtende Bauwerk. 


⇨ Phase 2: Konsultative Zusammenarbeit des Baugrundgutachters mit dem Brückeninge-
nieur in der Phase der Entwurfsplanung der Brücke und abschließende schriftliche Stel-
lungnahme des Baugrundgutachters zu der im Entwurf gewählten Gründungsvariante, 
einschließlich der Beurteilung der zu erwartenden Setzungen. 
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2. Geotechnische Untersuchungen 


2.1 Aufschlüsse und Felduntersuchungen 
⇨ Als Regelumfang zur Untersuchung der Baugrundverhältnisse bei Ingenieurbauwerken 


wird vorgegeben: 


• pro Unterstützungsachse (Widerlager oder Pfeiler): 
- 1 Stück  Kernbohrung nach DIN EN ISO 22475-1 


- 1 Stück  Kleinrammbohrung nach DIN EN ISO 22475-1 


- 1 Stück  Drucksondierung (CPT nach DIN 4094-1) 


- oder 
- 1 Stück  Schwere Rammsondierung (DPH nach DIN EN ISO 22476-2) 


Dabei sind die Kernbohrung und die Rammkernsondierung jeweils auf der gegenüberliegen-
den Seite des betreffenden Unterbauteils, außerhalb des Bauwerksbereiches anzuordnen. 
Bei der nächstliegenden Unterbauachse ist jeweils ein diagonaler Wechsel zwischen Kern-
bohrung und Rammkernsondierung zur vorhergehenden Achse vorzunehmen. 


⇨ Die Druck- bzw. Rammsondierung ist jeweils neben der Kernbohrung pro Widerlager- 
oder Pfeilerachse anzuordnen. 


⇨ Für schmale Brücken (z.B. Wirtschaftsweg- und Radwegbrücken) kann die Rammkern-
sondierung pro Unterstützungsachse entfallen, wenn vom Baugrundgutachter ein annä-
hernd gleichmäßiger Schichtenverlauf eingeschätzt wird. 


⇨ Der alleinige Einsatz von Rammkernsondierungen (Kleinrammbohrungen nach DIN EN 
ISO 22475-1) zur Baugrunderkundung ist nicht zulässig. Ausnahmen bilden sehr kleine 
Bauwerke mit geringen Bauwerks- und Verkehrslasten (z.B. kleine Brücken bis 2,5 m 
lichte Weite) sowie linienförmige Bauwerke mit geringen Bauwerkslasten (z.B. Stütz-
mauern, Lärmschutzwände etc.).  


Hinweis: Für geotechnischen Untersuchungen mittels Maschinenbohrung (gewerbliche Bohrarbeiten 
∅ ≥ 100 mm) dürfen nur Bohrverfahren mit durchgehender Gewinnung gekernter Bodenproben der 
Güteklassen 1 – 3 nach prEN 1997-2 (Probenahmekategorie A nach DIN EN ISO 22475-1) genutzt 
werden. Die zulässigen Bohrverfahren sind im Anhang (► B.4) aufgeführt. 


⇨ Sonderproben (Güteklasse 1 nach prEN 1997-2) sind, in der für die Prüfungen erforderli-
chen Anzahl, zu entnehmen. 


⇨ Zur Beurteilung des Trennflächengefüges im Fels sind lokal Baggerschurfe sowie rich-
tungsorientierte Kernbohrungen notwendig. Baggerschurfe sind auch bei stark gestörten 
Untergrundverhältnissen (z.B. hoher Bauschuttanteil) anzuwenden. 


⇨ Der Einbau temporärer oder dauerhafter Grundwassermessstellen kann für spezielle 
Zwecke sinnvoll sein. 


⇨ Bezüglich des Einsatzes der indirekten Aufschlussverfahren sind Drucksondierungen 
den Schweren Rammsondierungen vorzuziehen. 







Landesbetrieb Bau Sachsen-Anhalt 


Richtlinien für die Ausarbeitung von geotechnischen Berichten (RiliGeoB 2011) 


Teil B: Ingenieurbauwerke 


Seite 4 


 


 


 


 


 


Für spezielle Aufgabenstellungen, sind die Bohrungen und Schurfe durch weitere indirekte 
Aufschlüsse oder geotechnische Feldmessungen zu ergänzen. Hierzu gehören u.a.: 


• Bohrlochrammsondierungen (BDP nach DIN 4094-2 / SPT nach DIN EN ISO 22476-3) 


• Bestimmung der Wasserdurchlässigkeit des Bodens (z.B. Open-End-Tests) 


• Tragfähigkeitsmessungen (z.B. Leichtes Fallgewichtsgerät TP BF-StB, T 8.3) 


• geophysikalische Messungen (z.B. Geoelektrik, Georadar, Seismik) 


• Verformungs- und Verschiebungsmessungen (z.B. Inklinometer, Extensometer) 


• Messungen im Grundwasser (z.B. Pumpversuche) 
Vorschläge für die o.a. Untersuchungen sind vom Bodengutachter zu unterbreiten. Hierbei 
sind die Notwendigkeit, die Art und die Anzahl der Messungen genau und nachvollziehbar 
anzugeben und begründen. 


Die genaue Anordnung sowie die Tiefe der Aufschlüsse schlägt der Bodengutachter in Ab-
hängigkeit von den geologischen / hydrogeologischen Verhältnissen, der Lage der Gradiente 
sowie dem Planungsstand vor. 


Es ist strikt darauf zu achten, dass alle maßgeblichen Bodenschichten erfasst werden. Be-
sonders in Einschnittbereichen sowie bei tieferen Einbauten muss die Aufschlusstiefe exakt 
den Forderungen der DIN 4020 entsprechen. 


 


Regelumfang 


Aufschlussart Anzahl Tiefe 


Kernbohrung (∅ ≥ 100 mm) 
nach DIN EN ISO 22475-1 


1 Stück pro Unterstützungsachse 
(Widerlager oder Pfeiler) 


tmin = 10 m 
allgem. nach DIN 4020 


Kleinrammbohrung (∅ ≥ 36 mm) 
nach DIN EN ISO 22475-1 


1 Stück pro Unterstützungsachse 
(Widerlager oder Pfeiler) 


tmin = wie Kernbohrung 
(soweit techn. möglich) 


Drucksondierung CPT 
nach DIN 4094-1 


bzw. 


Rammsondierung DPH 
nach DIN 4094 / 
DIN EN ISO 22476-1 


1 Stück pro Unterstützungsachse 
(Widerlager oder Pfeiler) 


tmin = wie Kernbohrung 
(soweit techn. möglich) 


Tabelle B.1: Aufschlüsse und Felduntersuchungen – Regelumfang; Ingenieurbauwerke 
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erweiterter Regelumfang 


Aufschlussart / Messverfahren Anwendungshinweis 


Baggerschurfe bei Einschnitten im Fels oder bei stark gestörtem Untergrund, 
tmin = 1,5 m; sonst nach Erfordernis 


Bohrlochrammsondierung 
(BDP nach DIN 4094-2) 
(SPT nach DIN EN ISO 22476-3) 


Feststellung der Lagerungsdichte / Konsistenz der Böden; zur Bemessung 
von Tiefgründungen; Ausführung während der Bohrung, pro Widerlager 
oder Pfeiler 


Flügelscherversuch 
FVT 50 nach DIN 4094-4 


Messung der undränierten Flügelscherfestigkeit in weichen oder organi-
schen Böden 


Tabelle B.2: Aufschlüsse und Felduntersuchungen – erweiterter Regelumfang; Ingenieurbauwerke 


Sonderuntersuchungen 


Aufschlussart / Messverfahren Anwendungshinweis 


richtungsorientierte Kernbohrung 
nach DIN EN ISO 22475-1 


nach Erfordernis, z.B. tiefe Einschnitte 


Grundwassermessstellen 
(DN ≥ 100) 
nach DIN EN ISO 22475-1  


nach Erfordernis 


Geophysikalische Messungen für spezielle Aufgaben (z.B. Suche von unterirdischen Hohlräumen) 


Pumpversuche nach DVGW Regel-
werk W 111 


zur Bemessung großer Wasserhaltungen 


Verformungs- und Verschiebungs-
messungen 


z.B. Extensometer-, Inklinometereinsatz zur Überwachung von Böschun-
gen / Hängen 


Felduntersuchungen zur Bestim-
mung der Wasserdurchlässigkeit 
nach DWA-A 138 


im Bereich geplanter Versickerungsanlagen 


Bohrlochaufweitungsversuche Bestimmung E-Modul, Scherparameter oder Bettungsmodul für erdstati-
sche Nachweise 


Kraft- und Druckmessungen z.B. Erddruck- oder Porenwasserdruckmessung 


Tabelle B.3: Aufschlüsse und Felduntersuchungen – Sonderuntersuchungen; Ingenieurbauwerke 


2.2 Laboruntersuchungen: Art und Umfang 
Art und Umfang der bodenphysikalischen / bodenmechanischen und chemischen Laborun-
tersuchungen sind vom Bodengutachter festzulegen. 


In Angeboten / Honorarermittlungen sind für Laboruntersuchungen Einheitspreise und eine 
voraussichtliche Gesamtsumme anzugeben. 


Es ist darauf zu achten, dass vorhandene Untersuchungsergebnisse genutzt werden! 
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Regelumfang 


Medium Messverfahren Prüfnorm 


Boden Wassergehalt DIN 18 121 


Boden Korngrößenverteilung DIN 18 123 


Boden Zustandsgrenzen DIN 18 122 


Boden Glühverlust DIN 18 128 


Boden Kalkgehalt DIN 18 129 


Boden Korndichte DIN 18 124 


Boden Dichte DIN 18 125 


Boden Proctorversuch DIN 18 127 


Boden Einaxialer Druckversuch DIN 18 136 


Boden Rahmenscherversuch DIN 18 137 


Boden Durchlässigkeitsversuch DIN 18 130 


Boden Kompressionsversuch 
(Druck-Setzungs-Verhalten) 
(Zeit-Setzungs-Verhalten) 


- 


Fels Einaxialer Druckversuch DGGT Nr. 1 


Grundwasser und 
Oberflächenwasser 


Betonaggressivität DIN 4030 


Grundwasser und  
Oberflächenwasser 


Aggressivität gegenüber metallischen Werkstoffen DIN 50 929 


Ausbaustoffe und Bodenmate-
rial 


umweltrelevante Prüfung der Verwendbarkeit bzw. 
Entsorgungsnotwendigkeit 


gem. Abs. 8 


Tabelle B.4: Laboruntersuchungen – Regelumfang; Ingenieurbauwerke 


 


erweiterter Regelumfang 


Medium Messverfahren Prüfnorm 


Boden Betonaggressivität DIN 4030 


Boden Aggressivität gegenüber metallischen Werkstoffen DIN 50 929 


Boden Dreiaxialer Druckversuch DIN 18 137 


Straßenbaustoffe Straßenbaustoffe in Anschlussbereichen sind ent-
sprechend der Vorgaben für die Erneuerung von 
Verkehrsflächen (Abs. 6) zu untersuchen 


- 


Tabelle B.5: Laboruntersuchungen – erweiterter Regelumfang; Ingenieurbauwerke 
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Sonderuntersuchungen 


Medium Messverfahren Prüfnorm 


Boden Kreisringscherversuch - 


Boden Schwell- und Quelldruckversuch - 


Boden Frosthebungsversuch - 


Boden kapillare Steighöhe - 


Boden / Fels mineralogische / petrographische Untersuchung - 


Fels Dreiaxialer Druckversuch DGGT Nr. 2 


Fels Spalt-Zugversuch DGGT Nr. 10 


Fels Kompressions- und Scherversuch DGGT Nr. 5 


Fels Punktlastversuch DGGT Nr. 5 


Fels Quell- und Schrumpfversuch DGGT Nr. 11 


Fels Wasseraufnahmeversuch DIN 52 106 


Fels Veränderlichkeit im Wasser DIN EN ISO 14689-1 


Fels Verwitterungsbeständigkeit DIN 52 106 


Tabelle B.6: Laboruntersuchungen – Sonderuntersuchungen; Ingenieurbauwerke 


3. Auswertung der Untersuchungen 


3.1 Inhaltsverzeichnis 


Die nachfolgenden Gliederungspunkte des Geotechnischen Berichtes sowie die Hin-
weise zur Gestaltung der Anlagen sind verbindlich. Fehlende, nicht zutreffende bzw. 
nicht erforderliche Gliederungspunkte sind mit dem Zusatz “entfällt” zu kennzeichnen! 


 


Unterlagen 
Anlagen 
0. Zusammenfassung der Ergebnisse und Empfehlungen  


1. Bauvorhaben 
2. Baugrund 


 2.1 Morphologie, Bebauung und Bewuchs 
 2.2 Geologie 


2.3 Hydrologie 
2.4 Besonderheiten 


3. Untersuchungen 
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 3.1 Lage, Art, Umfang und Zeitpunkt der Bodenaufschlüsse 
3.2 Felduntersuchungen 
3.3 Laboruntersuchungen 


4. Ergebnisse der Untersuchungen 


4.1 Messwerte der Felduntersuchungen 
4.2 Schichtenverlauf und –verbreitung 
4.3 Eigenschaften und Klassifizierung der Bodenschichten 
4.4 Grundwassermessdaten und Hauptzahlen 


5. Baugrundbeurteilung 


5.1 Allgemeine Baugrundeinschätzung 
5.2 Gründungsvorschlag 
5.3 Berechnungskennwerte Flächengründung 
5.4 Sohldruck / Setzungen / Verkantungen 
5.5 Berechnungskennwerte Tiefgründung 


6. Bautechnische Hinweise 


6.1 Böschungen / Baugruben / Leitungsgräben 
6.2 Wasserhaltung 
6.3 Nachbarsicherung 
6.4 Verlegung von Rohrleitungen 
6.5 Bohr- und Rammbarkeit der Böden 


7. Umweltrelevante Untersuchungen 


7.1 Flächen mit grundsätzlichem Untersuchungsbedarf 
7.2 Verwendbarkeit der Ausbaustoffe und Böden 
7.2.1 Ausbauasphalt 
7.2.2 Straßenaufbruch 
7.2.3 Bodenmaterial 
7.2.4 Aufstehende Bausubstanz 
7.3 Umweltrelevante Untersuchungen im Zuge der Ausführungsplanung 


8. Vorschläge für weitere Untersuchungen und Messungen 
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3.2 Erläuterungen zum Inhaltsverzeichnis 
Unterlagen 


• Auftraggeber und Datum der Auftragserteilung / Nr. des Ingenieurvertrages, Angabe aller 
vorhandenen Planunterlagen, Spezialkarten, Stellungnahmen von Fachbehörden, Gut-
achten etc. mit genauer Angabe des Titels, Verfassers, Datums 


Anlagen 


• siehe Punkt 6.4.3 


0. Zusammenfassung der Ergebnisse und Empfehlungen  


• tabellarische Zusammenfassung der Untersuchungsergebnisse (Bauvorhaben, Boden-
schichtung, Grundwasser, Art und Tiefe der Gründung, Bodenpressung, Setzungen, 
Baugrubensicherung, Besonderheiten) 


 
1. Bauvorhaben 


• kurze Darstellung des Bauvorhabens (Lage, Bauart, Brückenklasse, Abmessungen, vo-
raussichtliche Gründungstiefe, vorh. Sohlpressung etc.); spezielle Anforderungen an den 
geotechnischen Bericht 


2. Baugrund 


• allgemeine Beschreibung der Morphologie, des Bewuchses, der vorh. Bebauung sowie 
Boden- und Grundwasserverhältnisse nach vorliegenden Unterlagen 


• unter Punkt 2.3: Vorfluter, Abflussverhältnisse, Grundwasserleiter, Grundwasserstauer, 
Grundwasserabstrom, mittleres Grundwasserniveau und Besonderheiten (z.B. Über-
schwemmungsgefährdung, Grundwasserschutzgebiete, Grundwasserentnahmen) nach 
Karten / Unterlagen, Stellungnahme LHW 


• unter Pkt. 2.4: Kampfmittelgefährdung, Erdbebenzone nach DIN 4149, Subrosions- bzw. 
Erdfallgefährdung, bergbauliche Gefährdung nach Stellungnahme LAGB 


3. Untersuchungen 


• Darstellung aller Feld- und Laboruntersuchungen mit Angabe des Zeitraumes, der aus-
führenden Firma mit Hinweis auf die jeweilige Anlage 


• bei Aufschlüssen müssen Art, Bohrverfahren, Bezeichnung, Anzahl, Tiefe, der Durch-
messer der Bohrungen bzw. der Ausbau von GMS ersichtlich sein 


• alle Angaben können in tabellarischer Form erfolgen 
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4. Ergebnisse der Untersuchungen 


4.1 Messdaten der Felduntersuchungen 
• tabellarische Darstellung der Messwerte und Auswertung der Feldmessungen: 


• Darstellung der Messwerte und Auswertung der Feldmessungen: 


- z.B. 4.1.1: Drucksondierungen / Rammsondierungen 


- z.B. 4.1.2: Durchlässigkeitsbeiwerte 


- … 


4.2 Schichtenverlauf und –verbreitung 
• Darstellung der angetroffenen Bodenschichtung, Idealisierung und Nummerierung der 


einzelnen Böden (Schicht Nr.) 


• verbale Beschreibung der Bodenschichtung und der Verbreitung der Böden mit Hinweis 
auf entsprechenden Anlagen (Baugrundschnitte, Karten) 


4.3 Klassifizierung und Eigenschaften der Straßenbaustoffe und Böden 
• Darstellung der bautechnischen Eigenschaften und der Klassifizierung der einzelnen 


ungebundenen Tragschichten sowie Böden / Felsarten (Schicht Nr.) unter Auswertung 
der Feld- und Laboruntersuchungen 


• mindestens Angabe folgender charakteristischer Kennwerte: 


Kennwert Lockergestein, rollig 
ungeb. Straßenbaustoffe


Lockergestein 
gemischtkörnig / bindig 


Festgestein / Gebirge 


Benennung und Farbe Zusammensetzung, Be-
nennung 
nach DIN 4022 


Rund- oder Brechkornge-
misch 


Zusammensetzung, Be-
nennung 
nach DIN 4022 


Zusammensetzung, Be-
nennung und Beschrei-
bung 
nach DIN 4022 


Fels: Genese, Struktur, 
Korngröße, mineralogi-
sche Zusammensetzung, 
Kornbindung, Poren- und 
Hohlraumanteil, Veränder-
lichkeit 


Gebirge: Trennflächen, 
Trennflächenabstand, 
Öffnungsweiten, Kluftfül-
lungen, Verwitterungsgrad, 
Wasserführung 


bodenphysikalische 
Kennwerte 


- Ungleichförmigkeit 


- Krümmungszahl 


- Lagerungsdichte 


- Durchlässigkeitsbeiwert 


- Verformungsmodul EV2 


- Wassergehalt 


- Organikanteil 


- Zustandsgrenzen 


- Konsistenz 


- Durchlässigkeitsbeiwert 


- Verformungsmodul EV2 


- einaxiale Druckfestigkeit 


- Durchlässigkeitsbeiwert 
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Klassifizierung - Gruppe DIN 18 196 


- Klasse DIN 18 300 


- Frostempfindlichkeit 
ZTVE 


- Gruppe ATV-A 127 


- Gruppe ZTVA-StB 


- Gruppe DIN 18 319 


- Gruppe DIN 18 301 


- Gruppe DIN 18 196 


- Klasse DIN 18 300 


- Frostempfindlichkeit 
ZTVE 


- Gruppe ATV-A 127 


- Gruppe ZTVA-StB 


- Gruppe DIN 18 319 


- Gruppe DIN 18 301 


- Gruppe FGSV-Merkblatt 


- Klasse DIN 18 300 


- Witterungsbeständigkeit 


- Frostempfindlichkeit des 
Verwitterungsproduktes 
nach ZTVE 


- Gruppe DIN 18 319 


- Gruppe DIN 18 301 


Eigenschaften - Zusammendrückbarkeit 


- Tragfähigkeit 


- Zusammendrückbarkeit 


- Tragfähigkeit 


- Zusammendrückbarkeit 


- Tragfähigkeit 


bautechnische Eignung als - Planum 


- Gründungsboden 


- Versickerungsboden 


- Rohrbettung 


- Oberbaumaterial 


- Filtermaterial 


- zur Baugrundverbesse-
rung 


- Dammbaustoff 


- Einbau in Leitungszone 


- Einbau in Verfüllzone 


- Planum 


- Gründungsboden 


- Versickerungsboden 


- Rohrbettung 


- Oberbaumaterial 


- Filtermaterial 


- zur Baugrundverbesse-
rung 


- Dammbaustoff 


- Einbau in Leitungszone 


- Einbau in Verfüllzone 


- Planum 


- Gründungsboden 


- Versickerungsboden 


- Rohrbettung 


- Oberbaumaterial 


- Filtermaterial 


- zur Baugrundverbesse-
rung 


- Dammbaustoff 


- Einbau in Leitungszone 


- Einbau in Verfüllzone 


Bemerkungen - Verlagerungsempfind-
lichkeit 


- Wasserführung etc. 


- Verbesserungsmaßnah-
men zum Wiedereinbau 


- Wasserführung etc. 


- Lösbarkeit 


- Aufbereitung etc. 


Tabelle B.7: Klassifizierung und Eigenschaften der Bodenschichten; Ingenieurbauwerke 


4.4 Hydrologie und Grundwasserverhältnisse 
• Tabelle: Auflistung der Messdaten des unterirdischen Wassers in den Aufschlüssen 


• Tabelle: Angabe des Schwankungsverhaltens von Grund- bzw. Schichtenwasser (NGW, 
MGW, HGW, Stauwassereinfluss etc.) 


• Beurteilung der Beton- und Stahlaggressivität des unterirdischen Wassers 


5. Baugrundbeurteilung 


5.1 Allgemeine Baugrundeinschätzung 
• kurze, zusammenfassende Beschreibung der Baugrund- und Gründungsverhältnisse 


• Angabe zur frostsicheren Einbindetiefe bzw. Überdeckungshöhe, zulässiger Abtrep-
pungswinkel 


• Baugrundeignung für Flächen- und Tiefgründung 
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5.2 Gründungsvorschlag 
• Vorschlag zur Gründung für alle Bauwerksteile: 


- Gründungsart (Art der Fundamente, Pfähle, Spundwand- oder Brunnengründung) 
- Gründungsordinate 
- Gründungsschicht 
• Angaben zu notwendigen Bodenverbesserungs- und Sonderbaumaßnahmen 


• Angaben zur Wasser- und Frostempfindlichkeit der Gründungsböden 


5.3 Berechnungskennwerte Flächengründung 
• Angabe der charakteristischen, erdstatischen Kennwerte (k) für jede Schicht Nr. in tabel-


larischer Form: 


- Feuchtwichte, Wichte unter Auftrieb 


- Reibungswinkel 


- Kohäsion, undränierte Kohäsion 


- Steifemodul 


5.4 Sohldruck / Setzungen / Verkantungen 
• Angaben zum zulässigen Sohldruck in Abhängigkeit von den Fundamentabmessungen: 
- Mittige Pressung 
- Kantenpressung 
- Eckpressung 
- zulässiger Gleitreibungsfaktor 
• Angaben zum Setzungsverhalten: 
- wahrscheinliche und mögliche Setzung (max. und min.) 
- wahrscheinliche und mögliche Neigung des Widerlagers / Pfeilers nach vorn oder hinten 
- wahrscheinliche und mögliche Verdrehung der Auflagerlinien 
- für Durchlaufträger: wahrscheinliche und mögliche Setzungsdifferenz der Auflager für die 


größten positiven und negativen Stützmomente 
5.5 Berechnungskennwerte Tiefgründung 


• Angabe der charakteristischen axialen Pfahlwiderstände nach DIN 1054: 
- Pfahlspitzenwiderstand 
- Bruchwerte der Mantelreibung 
- Bettungsmoduln zur Ermittlung der Biegemomente 


6. Bautechnische Hinweise 


6.1 Böschungen / Baugruben / Leitungsgräben 
• Hinweise zur Gestaltung von Baugruben und Böschungen (Böschungsneigung, Verbau, 


Sicherungsmaßnahmen) 
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6.2 Wasserhaltung 
• Hinweise zu Art und Dauer möglicher Wasserhaltungsmaßnahmen; evtl. Mengenab-


schätzung, Vordimensionierung von Wasserhaltungen; zur Ableitung geeignete Vorfluter 
6.3 Nachbarsicherung 


• Überprüfen der Auswirkungen der Baugrube, der Grundwasserabsenkung und Bauwer-
kes auf benachbarte bauliche Anlagen und ggf. Vorschläge für deren Sicherung 


6.4 Verlegung von Rohrleitungen 
• Eignung der Böden als Bettung (Rohrbettung), Verfüllung der Leitungsgräben, Sonder-


baumaßnahmen 
6.5 Bohr- und Rammbarkeit der Böden 


• Angaben zur Bohr- und Rammbarkeit der Böden für Tiefgründungen und Verbauarbeiten 


7. Umweltrelevante Untersuchungen 


7.1 Flächen mit grundsätzlichen Untersuchungsbedarf 
• Darstellung der Flächen mit grundsätzlichem Untersuchungsbedarf gem. Punkt 8 (ggf. 


Bewertung der Stellungnahme der Unteren Bodenschutzbehörde) 


7.2 Verwendbarkeit der Ausbaustoffe und Böden 
• Darstellung und Auswertung der chemischen Analytik 


• umweltrelevante, stationsbezogene Bewertung / Beurteilung der Ausbaustoffe und Bö-
den gemäß Teil D 


7.3 Umweltrelevante Untersuchungen im Zuge der Ausführungsplanung 
• Darstellung der erforderlichen Untersuchungen / Bewertungen gem. Teil D 


8. Vorschläge für weitere Untersuchungen und Messungen 


• Darstellung der Restrisiken aus bisher unzureichender Erkundung / Untersuchung von 
Georisiken und geotechnischen / bautechnischen Sachverhalten für das Bauvorhaben 


• Auflistung von erforderlichen / zu empfehlenden Untersuchungen oder Messungen in 
bautechnisch problematischen Bereichen, für das nächste Entwurfsstadium oder im 
Rahmen baubegleitender Prüfungen / Beratung; mit Angabe der Lage, der Art, Tiefe und 
Dauer der Messungen sowie besonderen Hinweise zur Durchführung usw.. 


• Hinweise / Forderungen zur geotechnischen Überwachung während und nach der Bau-
ausführung 
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3.3 Anlagen 
 


Anlagenverzeichnis und -beschreibung 
 


1 Übersichtsplan 
 Lageplan M = 1 : 50.000, 1 : 25.000 oder 1 : 10.000 mit Kennzeich-


nung des Untersuchungsabschnittes, kreuzender Wege, Vorfluter etc. 


 


2 Aufschlussplan 
 Lageplan M = 1 : 5.000, 1 : 1.000 ... mit Darstellung der Aufschluss-


punkte 


 


 Dabei sind folgende Symbole und Kurzbezeichnungen zu 
verwenden: 


 


   


● Bohrung BK 


◑ Kleinrammbohrung (Rammkernsondierung) BS 


◉ orientierte Bohrung KB 


◪ Schurf Sch 


+ Rammsondierung RS 


+ Drucksondierung DS 


+ Flügelsondierung FS 


◎ Grundwassermessstelle GMS 


 


3 Schichtenverzeichnisse der Baugrundaufschlüsse 
 nur für Bohrungen; vollständig ausgefüllt, mit Deckblatt, gemäß DIN 4022 
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4 Zeichnerische Darstellung der Baugrundaufschlüsse und Felduntersuchungen 
 
 Bohr- und Sondierprofile gemäß DIN 4023, koloriert; Sondierdiagramme; Ausbau-


pläne; Darstellung weiterer Felduntersuchungen (z.B. Open-End-Tests, Geophy-
sik, Grundwasserganglinien) gem. geltenden Richtlinien 


 


 4.1 Bohrungen 


 4.2 Kleinrammbohrungen (Rammkernsondierungen) 


 4.3 Schurfe 


 ....  


  - Diagramme der Ramm- und Drucksondierungen sowie Ausbaupläne von 
Grundwassermessstellen werden direkt neben den zugehörigen Bohrungen 
oder Rammkernsondierungen dargestellt 


 


 


5 Laboruntersuchungen Boden 
 
 Zeichnerische Darstellungen gemäß geltenden Richtlinien 


 


 5.1 Korngrößenverteilungen 


 5.2 Zustandsgrenzen, Plastizitätsdiagramme 


 5.3 Proctorversuche 


 5.4 Kompressionsversuche 


 5.5 Scherversuche, Dreiaxialversuche 


 5.6 Durchlässigkeitskoeffizienten 


 ....  


 5.x Tabellarische Darstellung aller Laboranalysen 


 


6 Laboruntersuchungen Fels 
 
 Zeichnerische Darstellungen gemäß DGGT-Empfehlungen Nr. 1 ff. 


 


 6.1 Einaxiale Druckversuche an Gesteinsproben 


 6.2 Dreiaxiale Druckversuche an Gesteinsproben 
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 6.3 Dreiaxiale Druckversuche an geklüfteten Großbohrkernen im Labor 


 6.4 Scherversuch in situ 


 6.5 Punktlastversuche an Gesteinsproben 


 6.6 Doppel-Lastplattenversuch 


 6.7 Schlitzentlastungs- und Druckkissenbelastungsversuch 


 6.8 Dilatometerversuch in Felsbohrungen 


 6.9 Wasserdruckversuche 


 6.10 Indirekte Zugversuche an Gesteinsproben – Spaltzugversuch 


 6.11 Quellversuche an Gesteinsproben 


 ....  


 6.x Untersuchungsergebnisse 


 


7 Chemische Analytik 
7.1 Grundwasser 
 Laborprotokolle sowie ggf. tabellarische Darstellung der Analysenwerte mit Anga-


be von Aggressivitätsgraden gemäß DIN 4030 und DIN 50 929; bei DIN 50 929 
Ermittlung der Abtragungsrate, umweltrelevante Analysenwerte mit Kennzeich-
nung der Richt- / Grenzwertüberschreitungen 


 7.1.1 Betonaggressivität 


 7.1.2 Stahlaggressivität 


 7.1.3 Umweltrelevante Analysenwerte 


 7.1.4 Probenahmeprotokolle 


 


7.2 Boden und Baustoffe 
 Laborprotokolle sowie ggf. tabellarische Darstellung der Analysenwerte mit Anga-


be der umweltrelevanten Analysenwerte mit Kennzeichnung der Richt- / Grenz-
wertüberschreitungen sowie von Aggressivitätsgraden gemäß DIN 4030 / 50 929 







Landesbetrieb Bau Sachsen-Anhalt 


Richtlinien für die Ausarbeitung von geotechnischen Berichten (RiliGeoB 2011) 


Teil B: Ingenieurbauwerke 


Seite 17 


 


 


 


 


 


 7.2.1 Umweltrelevante Analysenwerte 


7.2.1.1 Ausbauasphalt 


7.2.1.2 Straßenaufbruch 


7.2.1.3 Bodenmaterial 


7.2.1.4 Aufstehende Bausubstanz 


 7.2.2 Betonaggressivität 


 7.2.3 Stahlaggressivität 


 7.2.4 Probenahmeprotokolle 


 


8 Gründungsvorschlag 
 Zeichnerische Darstellung von Bauwerk und Baugrund in Längs- und Querschnit-


ten (Querschnitte nur bei in Querrichtung stark uneinheitlichem Schichtenaufbau), 
Maßstab M = 1 : 100 bis M = 1 : 250, deutliche Kennzeichnung der empfohlenen 
Gründung mit Angabe der Gründungskoten im Höhensystem der Entwurfsplanung, 
evtl. erforderlichem Bodenaustausch/-verbesserung, ggf. Art der Pfahlgründung 
usw.; Kennzeichnung und Farbgebung gemäß bzw. in Anlehnung an die DIN 
4023. 


 


 8.1 Längsschnitt 


 8.2 Querschnitte 


 


9 Grundbruchsicherheit 
 Angabe des untersuchten Querschnittes, des Rechenverfahrens, des Baugrund-


profils, der gewählten Bodenkennwerte, Berechnung, Zusammenstellung der Er-
gebnisse. 


 


10 Setzungsberechnung 
 Angabe der untersuchten Auflagerachse, des Rechenverfahrens, des Baugrund-


profils, der gewählten Bodenkennwerte, Berechnung, Zusammenstellung der Er-
gebnisse. 
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11 Baugrube (bei Bedarf) 
 Zeichnerische Darstellung (M = 1 : 100 bis M = 1 : 250) der Baugrube im Grundriss 


mit Eintragung der Baugrubenböschungen, der Verbauarten, besonderer Maß-
nahmen, der GW-Absenkungsanlage, ggf. der Reichweite der Absenkung und des 
Absenktrichters, bzw. Beurteilung des Einflusses auf die Nachbarschaft. 


 


12 Besonderes (bei Bedarf) 
 Spezialkarten oder Lagepläne mit Eintragung zusätzlicher Aufschlüsse und/oder 


Messstellen bzw. der in eine Beweissicherung einzubeziehenden Nachbarbebau-
ung. 


Die Gliederungspunkte sowie die Hinweise zur Gestaltung der Anlagen sind verbind-
lich. Fehlende oder nicht zutreffende Punkte (z.B. keine Laboruntersuchungen an 
Festgesteinen) sind mit dem Zusatz “entfällt” zu kennzeichnen! 
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4. Überprüfungen und Kontrollen 


4.1 Baubegleitende Untersuchungen 
Bei allen Bauvorhaben ist eine Überprüfung der tatsächlich vorhandenen geotechnischen 
Verhältnisse auf Übereinstimmung mit dem Baugrundmodell unverzichtbar. 


Die natürliche Inhomogenität der Baustoffe „Boden“ und „Fels“ bedingt für bestimmte Bau-
werke und Bauverfahren auch die Notwendigkeit der Messdatengewinnung und Anpassung 
technischer Parameter durch die Beobachtungsmethode (z.B. Setzungsmessungen an ent-
stehenden Bauwerken und die Anlage von Versuchsflächen für Bodenverfestigungen). 


Es ergibt sich eine Vielzahl möglicher baubegleitender Messungen. Art und Umfang der 
Messungen und Kontrollen werden durch den geotechnischen Sachverständigen vorge-
schlagen. 


⇨ Für den Geltungsbereich der RiliGeoB werden folgende baugleitende Überprüfungen als 
verbindlich festgelegt: 


Regelumfang 


Kategorie Kontrollverfahren verbindlich für: 


Straßenbau / 
Neubau 


- Baugrubenabnahme zur visuellen Beur-
teilung des aufgeschlossenen Baugrun-
des hinsichtlich der Verifizierung des 
Baugrundmodells und der Eigenschaften 
der Baustoffe „Boden“ und „Fels“. 


- ggf. baubegleitende geotechnische, 
bautechnische und umweltrelevante Prü-
fungen 


- Einschnitte t ≥ 5,0 m 


- alle Abweichungen vom Baugrundmodell 


- maßgebende Einschätzung von Boden- oder 
Felsklassen nach DIN 18 300 / 18 301 etc. 


- bei Baumaßnahmen mit Abfallbeseitigung 
> 500 m³ 


Straßenbau / 
Um- und Ausbau 


- Einschnitte t ≥ 5,0 m 


- alle Abweichungen vom Baugrundmodell 


- maßgebende Einschätzung von Boden- oder 
Felsklassen nach DIN 18 300/ 18 301 etc. 


- bei Baumaßnahmen mit Abfallbeseitigung 
> 500 m³ 


Ingenieurbauwerke - alle Gründungssohlen von Fundamenten für 
Brücken, Durchlässe und Stützbauwerke 


- alle Abweichungen vom Baugrundmodell 


- maßgebende Einschätzung von Boden- oder 
Felsklassen nach DIN 18 300/ 18 301 etc. 


- bei Baumaßnahmen mit Abfallbeseitigung 
> 500 m³ 


Tabelle B.8: Verbindliche Kontrollen im Zuge der Bauausführung gem. RiliGeoB 


⇨ Die Baugrubenabnahmen sollen durch den Sachverständigen durchgeführt werden, der 
den maßgeblichen geotechnischen Untersuchungs- oder Prüfbericht aufgestellt hat. 


⇨ Bei Zweifeln an der fachlichen Eignung und / oder wirtschaftlichen Unabhängigkeit des 
Sachverständigen gegenüber dem Entwurfsplaner und / oder Bauausführenden ist ein 
Fremdgutachter heranzuziehen. 
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⇨ Alle Baugrubenabnahmen sind zu protokollieren. 


Weitere mögliche baubegleitende Kontrollen und Messungen sind: 


- bautechnische Beweissicherungen 


- geodätische Messungen 


- Messungen von Setzungen, Verschiebungen 


- Extensometermessungen 


- Inklinometermessungen 


- Fissurometermessungen 


- Porenwasserdruck- und Erddruckmessungen 


- Erschütterungsmessungen 


- hydrologische Messungen 


- hydrostatische Messsysteme (Schlauchwaagen) 


Bei der Planung und Ausführung von Kontrollmessungen und geotechnischen Überwachun-
gen gem. der o.a. Liste ist grundsätzlich die FG 212 zu informieren. 


4.2 Geotechnische Überwachung nach Fertigstellung der Baumaßnahme 
Auch nach Fertigstellung der Baumaßnahme sind u.U. Kontrollmessungen zur Überprüfung 
der geotechnischen Prognose und der Bauwerkssicherheit notwendig. 


Art und Umfang der Messungen werden durch den geotechnischen Sachverständigen vor-
geschlagen. Auf die erforderliche Information an die FG 212 wird verwiesen. 


Die möglichen Messungen entsprechen weitgehend den unter Punkt 9.1 aufgeführten Unter-
suchungsverfahren. 


5. Datenübergabe 
Für die Übergabe von Untersuchungsberichten, Messdaten und Anlagen an den AG und den 
Entwurfsverfasser werden für den Geltungsbereich der RiliGeoB folgende Festlegungen ge-
troffen: 


⇨ Die analoge Übergabe der Untersuchungsberichte und Messdaten erfolgt im Regelfall 3-
fach als Papierausdruck / Plot. Zeichnungen sind nach den geltenden Richtlinien anzu-
fertigen und zu kolorieren sowie plangerecht zu falten. Das Schriftfeld des AG ist auf 
Verlangen zu übernehmen. 


⇨ Die digitale Datenübergabe erfolgt im Regelfall als *.pdf-Datei für alle Arbeitsunterlagen, 
Anlagen und Ergebnisberichte. 


⇨ Auf Verlangen des AG oder des Entwurfsverfassers muss der AN in der Lage sein, die 
Arbeitsergebnisse in den Datenformaten gem. Tabelle B.9 zu liefern. 
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1. Arbeitsunterlagen und Zwischenergebnisse 


1.1 Niederschriften, Protokolle, TÖB-Stellungnahmen, Messdaten 


 


 


*.pdf-Datei 


auf Anfrage: *.xls-Datei (änderungs- und aktualisierungsfähig) 


2. Geo- und Straßenbautechnische Untersuchungsberichte 


2.1 Anlagen 


2.1.1 Übersichtspläne 


 *.pdf-Datei (mind. Acrobat Version 4) mit einer Auflösung von 600dpi (Plotdatei) 


2.1.2 Lage und Aufschlusspläne 


 


 


*.pdf-Datei (mind. Acrobat Version 4) mit einer Auflösung von 600dpi (Plotdatei) 


*.dxf-Datei (Gesamtdaten) im Format 2D (ACAD-Version 12.0) 


2.1.3 Schichtenverzeichnisse, Laborprotokolle, Berechnungsnachweise 


 *.pdf-Datei 


2.1.4 Bohr-, Sondier- und Schurfprofile 


 


 


*.pdf-Datei (mind. Acrobat Version 4) mit einer Auflösung von 600dpi (Plotdatei) 


*.dxf-Datei (Gesamtdaten) im Format 2D (ACAD-Version 12.0) 


2.1.5 Baugrundschnitte / Höhenpläne 


 


 


*.pdf-Datei (mind. Acrobat Version 4) mit einer Auflösung von 600dpi (Plotdatei) 


*.dxf-Datei (Gesamtdaten) im Format 2D (ACAD-Version 12.0) 


2.1.6 Spezialkarten 


 


 


 


*.pdf-Datei (mind. Acrobat Version 4) mit einer Auflösung von 600dpi (Plotdatei) 


Daten entsprechend der Formatfestlegung der Projektbeteiligten 


für GIS-Daten: *.shp-Datei mit zugehörigen Dateien incl. *.avl-Datei (Gesamtdaten in Einzelthemen) 


2.1.7 Fotodokumentationen 
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*.jpg-Datei (Qualitätsstufe ≥ 80 %) oder *.tif-Datei 


*.pdf-Datei 


3. Untersuchungsberichte 


 


 


*.pdf-Datei 


auf Anfrage: *.doc-Datei (änderungs- und aktualisierungsfähig) 


Tabelle B.9: Verbindliche digitale Datenaustauschformate gem. RiliGeoB 
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1. Normen 
(Auswahl) 


 
I Planung und Ausführung geotechnischer Untersuchungen  
DIN 4020 Geotechnische Untersuchungen für bautechnische Zwecke,  


einschl. Beiblatt 1 
09/03 
10/03 


DIN 4021 Baugrund  
Aufschluss durch Schürfe und Bohrungen sowie Entnahme von 
Proben 


 
10/90 


DIN 4022 Baugrund und Grundwasser 
Benennen und Beschreiben von Boden und Fels 
Schichtenverzeichnis für Bohrungen 
Teil 1: ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben im 
 Boden und im Fels 
Teil 2: im Fels (Festgestein) 
Teil 3: mit durchgehender Gewinnung von gekernten Proben im 
 Boden (Lockergestein) 


 
 
 


09/87 
 


03/81 
05/82 


DIN 4023 Geotechnische Untersuchung und Erkundung 
Zeichnerische Darstellung der Ergebnisse von Bohrungen und 
sonstigen direkten Aufschlüssen 


 
 


02/06 
DIN EN ISO 
14688 


Geotechnische Erkundung und Untersuchung – Benennung,  
Beschreibung und Klassifizierung von Boden 
Teil 1: Benennung und Beschreibung 
Teil 2: Grundlagen für Bodenklassifizierungen 


 
 


01/03 
11/04 


DIN EN ISO 
14689 


Geotechnische Erkundung und Untersuchung - Benennung, Be-
schreibung und Klassifizierung von Fels 
Teil 1: Benennung und Beschreibung 


 
 


04/04 
DIN 4094 Baugrund - Felduntersuchungen 


Teil 1:  Drucksondierungen 
Teil 2:  Bohrlochrammsondierung 
Teil 4:  Flügelscherversuche 
Teil 5:  Bohrlochaufweitungsversuche 


 
06/02 
05/03 
01/02 
06/01 


 
DIN EN ISO 
22475 


Geotechnische Erkundung und Untersuchung – Aufschluss- und 
Probenahmeverfahren und Grundwassermessungen 
Teil 1:  Technische Grundlagen der Ausführung 


 
 


08/04 
DIN EN ISO 
22476 


Geotechnische Erkundung und Untersuchung – Felduntersu-
chungen 
Teil 2:  Rammsondierungen 
Teil 3: Standard Penetration Test 
Teil 13: Lastplattendruckversuch 


 
 


04/05 
04/05 


DIN 4107 Baugrund – Setzungsbeobachtungen an entstehenden und ferti-
gen Bauwerken 


01/78 
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II Laboruntersuchungen  
DIN 18121 Untersuchung von Bodenproben - Wassergehalt 


Teil 1: Bestimmung durch Ofentrocknung 
Versuche und Versuchsgeräte, Wassergehalt 
Teil 2: Bestimmung durch Schnellverfahren 
 


 
04/98 


 
08/01 


DIN 18122 Baugrund; Untersuchung von Bodenproben 
Zustandsgrenzen (Konsistenzgrenzen) 
Teil 1:  Bestimmung der Fließ- und Ausrollgrenze 
Teil 2: Bestimmung der Schrumpfgrenze 
 


 
 


07/97 
09/00 


DIN 18123 Baugrund; Untersuchung von Bodenproben 
Bestimmung der Korngrößenverteilung 
 


 
11/96 


DIN 18124 Baugrund; Untersuchung von Bodenproben 
Bestimmung der Korndichte 
Kapillarpyknometer – Weithalspyknometer 
 


 
 


07/97 


DIN 18125 Baugrund; Untersuchung von Bodenproben 
Bestimmung der Dichte des Bodens 
Teil 1: Laborversuche 
Teil 2:  Feldversuche 
 


 
 


08/97 
08/99 


DIN 18126 Baugrund; Untersuchung von Bodenproben 
Bestimmung der Dichte nichtbindiger Böden bei lockerster und 
dichtester Lagerung 
 


 
 


11/96 


DIN 18127 
(DIN EN 13286-2) 


Baugrund; Untersuchung von Bodenproben 
Proctorversuch 
 


11/97 


DIN 18128 Baugrund; Untersuchung von Bodenproben 
Bestimmung des Glühverlustes 
 


 
12/02 


 
DIN 18129 Baugrund: Untersuchung von Bodenproben 


Kalkgehaltsbestimmung 
 


 
11/96 


DIN 18130 
 
 
Norm-Entwurf 
 


Baugrund; Untersuchung von Bodenproben 
Bestimmung des Wasserdurchlässigkeitsbeiwertes 
Teil 1: Laborversuche 
Teil.2:  Feldversuche 
 


 
 


05/98 
10/03 


 
DIN 18132 Baugrund; Versuche und Versuchsgeräte 


Bestimmung des Wasseraufnahmevermögens 
 


 
12/95 
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DIN 18134 Baugrund; Versuche und Versuchsgeräte 


Plattendruckversuch 
 


 
09/01 


 
E DIN 18135 Baugrund – Untersuchung von Bodenproben 


Eindimensionaler Kompressionsversuch 
 


 
06/99 


DIN 18136 Baugrund; Untersuchung von Bodenproben  
Einaxialer Druckversuch 
 


 
11/03 


DIN 18137 Baugrund; Versuche und Versuchsgeräte 
Bestimmung der Scherfestigkeit 
Teil 1: Begriffe und grundsätzliche Versuchsbedingungen 
Teil 2: Triaxialversuch 
Teil 3:  Direkter Scherversuch 
 


 
 


08/90 
12/90 
09/02 


DIN V ENV 
1997-2 


Eurocode 7 – Entwurf, Berechnung und Bemessung in der Geo-
technik 
Teil 2: Laborversuche für die geotechnische Bemessung 
Teil 3: Felduntersuchungen für die geotechnische Bemessung 
 


 
 


09/99 
10/99 


DIN ISO/TS 
17892 


Geotechnische Erkundung und Untersuchung – Laborversuche 
an Bodenproben 
Teil 1: Bestimmung des Wassergehalts 
Teil 2: Bestimmung der Dichte von feinkörnigen Böden 
Teil 3: Bestimmung der Korndichte / Pyknometerverfahren 
Teil 4: Bestimmung der Korngrößenverteilung 
Teil 5: Oedermeterversuch mit stufenweiser Belastung 
Teil 6: Fallkegelversuch 
Teil 7: Einaxialer Druckversuch an feinkörnigen Böden 
Teil 8: Unkonsolidierter, undränierter Triaxialversuch 
Teil 9: Konsolidierte triaxiale Kompressionsversuche an wasser-
gesättigten Böden 
Teil 10: Direkte Scherversuche 
Teil 11: Bestimmung der Durchlässigkeit mit konstanter und fal-
lender Druckhöhe 
Teil 12: Bestimmung der Zustandsgrenzen 
 


 
 


01/05 
01/05 
01/05 
01/05 
01/05 
01/05 
01/05 
01/05 
01/05 


 
01/05 
01/05 


 
01/05 


DIN 4030 
 
 
 


Beurteilung betonangreifender Wässer, Böden und Gase 
Teil 1: Grundlagen und Grenzwerte 
Teil 2: Entnahme und Analyse von Wasser- und Bodenproben 


 
06/08 
06/08 
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DIN 50929 Korrosion der Metalle 


Korrosionswahrscheinlichkeit metallischer Werkstoffe bei äußerer 
Korrosionsbelastung 
Teil 3: Rohrleitungen und Bauteile in Böden und Wässern 
 


 
 
 


09/85 
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III Boden- und Felsklassifizierung  
DIN 18196 Erdbau und Grundbau 


Bodenklassifikation für bautechnische Zwecke  
 


 
06/06 


DIN 18300 VOB – Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für 
Bauleistungen – Erdarbeiten 
 


10/06 


DIN 18301 VOB – Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für 
Bauleistungen – Bohrarbeiten 
 


10/06 


DIN 18319 VOB – Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für 
Bauleistungen – Rohrvortriebsarbeiten 
 


12/00 


IV Berechnungen / Nachweise  
DIN 1054 Baugrund 


Sicherheitsnachweise im Erd- und Grundbau 
 


 
01/05 


DIN 1055 Lastannahmen für Bauten 
Teil 2: Bodenkenngrößen 
 


 
02/76 


DIN 1072 Straßen- und Wegebrücken 
Lastannahmen 
 


 
12/85 


DIN 4017 Baugrund  
Berechnung des Grundbruchwiderstandes von Flachgründungen 
 


 
03/06 


 
DIN 4018 Baugrund 


Berechnung der Sohldruckverteilung unter Flächengründungen  
einschl. Beiblatt 1 
 


 
09/74 
05/81 


DIN 4019 Baugrund  
Setzungsberechnungen 
Teil 1:  bei lotrechter, mittiger Belastung einschl. Beiblatt 1 
Teil 2:  bei schräg und außermittig wirkender Belastung  
  einschl. Beiblatt 1 
 


 
04/79 


 
 


02/81 


DIN 4084 Baugrund 
Gelände- und Böschungsbruchberechnungen einschl. Beiblatt 1 
und Beiblatt 2 
 


 
07/81 
09/83 


DIN 4085 Baugrund – Berechnung des Erddruckes 
einschl. Beiblatt 1 und 
Beiblatt 2 
 


10/07 
02/87 
06/89 
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DIN V 4084-100 
 


Baugrund – Böschungs- und Geländebruchberechnungen 
Teil 100: Berechnung nach dem Konzept mit Teilsicherheitsbei-
werten ( Vornorm) 


 
 


04/96 
 


DIN V 4085-100 
 


Baugrund – Berechnung des Erddrucks 
Teil 100: Berechnung nach dem Konzept mit Teilsicherheitsbei-
werten, Berechnungsbeispiele (Vornorm) 
Beiblatt 1, Berechnungsbeispiele 
 


 
 


01/97 
04/97 


DIN V 4019-100 
 


Baugrund – Setzungsberechnungen 
Teil 100: Berechnung nach dem Konzept mit Teilsicherheitsbei-
werten ( Vornorm) 
 


 
 


04/96 
 


V Bauausführung  
DIN 4093 Baugrund 


Einpressen in den Untergrund  
Planung, Ausführung, Prüfung 
 


 
 


09/87 


DIN 4095 Baugrund 
Dränung zum Schutz baulicher Anlagen 
Planung, Bemessung und Ausführung 
 


 
 


06/90 


DIN 4123 Ausschachtungen, Gründungen und Unterfangungen im Bereich 
bestehender Gebäude 
 


 
09/00 


DIN 4124 Baugruben und Gräben 
Böschungen, Verbau, Arbeitsraumbreiten 
 


 
10/02 


DIN 4125 Verpressanker 
Kurzzeitanker und Daueranker 
Bemessung, Ausführung und Prüfung 
 


 
 


11/90 


DIN 4126 
 
Norm-Entwurf 
 


Ortbeton-Schlitzwände 
Konstruktion und Ausführung 
Nachweis der Standsicherheit von Schlitzwänden 
einschl. Beiblatt 1 
 


 
08/86 
08/04 
09/04 


DIN 4127 Erd- und Grundbau 
Schlitzwandtone für stützende Flüssigkeiten 
Anforderungen, Prüfverfahren, Lieferung, Güteüberwachung 
 


 
 


08/86 


DIN EN 1536 Ausführung von besonderen geotechnischen Arbeiten (Spezial-
tiefbau) - Bohrpfähle 
 


 
06/99 
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DIN EN 12063 Ausführung von besonderen geotechnischen Arbeiten (Spezial-


tiefbau) – Spundwandkonstruktionen 
 


 
05/99 


DIN EN 12699 Ausführung von besonderen geotechnischen Arbeiten (Spezial-
tiefbau) - Verdrängungspfähle 
 


 
05/01 


DIN EN 14199 Ausführung von besonderen geotechnischen Arbeiten (Spezial-
tiefbau) – Pfähle mit kleinen Durchmessern (Mikropfähle) 
 


 
05/05 


VI Sonstiges  
DIN 4149 Bauten in deutschen Erdbebengebieten; 


Lastannahmen, Bemessung und Ausführung üblicher Hochbau-
ten 
 


 
04/05 


 


DIN 4150 Erschütterungen im Bauwesen 
Teil 3: Einwirkungen auf bauliche Anlagen 
 


 
02/99 


 
 
2. Richtlinien und Handlungsempfehlungen des Landesbetriebes 


Bau Sachsen-Anhalt 
(Auswahl) 


 
Nr. Abkürzung Bezeichnung Ausgabe 
1 ZTV-StB LBB LSA Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und 


Richtlinien für Straßenbauarbeiten für den Ge-
schäftsbereich des Landesbetriebes Bau Sachsen-
Anhalt 


2009 


2 GSbS 
Sachsen-Anhalt 


Handlungsempfehlungen für den Einsatz von Geo-
kunststoffen zur Sicherung bruchgefährdeter Stra-
ßenbereiche in Altbergbau- und 
Subrosionsgebieten für den Dienstaufsichtsbereich 
des Landesamtes für Straßenbau Sachsen-Anhalt 


11/2001 


3 IEBB Karst 
Sachsen-Anhalt 


Handlungsempfehlungen zur ingenieurgeologi-
schen Erkundung und bautechnischen Beherr-
schung von Karsterscheinungen bei Straßenbau-
vorhaben für den Dienstaufsichtsbereich des Lan-
desamtes für Straßenbau Sachsen-Anhalt 


09/2003 


 
 


 
 







Richtlinien für die Ausarbeitung von geotechnischen Berichten des LBB LSA 
 
Anhang B.1      Seite 8 
_________________________________________________________________________________
_ 


 
 


 


3. Sonstige Empfehlungen und Richtlinien 
 


 
Nr. Abkürzung Bezeichnung Hrsg. 
1 EVB Empfehlungen „Verformungen des Baugrundes bei 


baulichen Anlagen“ der Deutschen Gesellschaft für 
Erd- und Grundbau e.V. 


Ernst & Sohn, 
Berlin 1993 


2 EAB Empfehlungen des Arbeitskreises "Baugruben" der 
Deutschen Gesellschaft für Geotechnik e.V. 
 


Ernst & Sohn, 
Berlin 2006 


3 EBGEO Empfehlungen für Bewehrungen aus Geokunst-
stoffen 
 


Ernst & Sohn, 
Berlin 2010 


4 EAU 2004 Empfehlungen des Arbeitsausschusses 'Uferein-
fassungen' Häfen und Wasserstraßen EAU 2004 
Hrsg. v. Arbeitsausschuss der Hafenbautechni-
schen Gesellschaft e. V. und der Deutschen Ge-
sellschaft für Geotechnik e. V 
 


Ernst & Sohn, 
Berlin 2005 


5 GW 9 Beurteilung von Böden hinsichtlich ihres Korrosi-
onsverhaltens auf erdverlegte Rohrleitungen und 
Behälter aus unlegierten und niedriglegierten Ei-
senwerkstoffen 


DVGW, 
Eschborn, 


1986 


6 DWA-A 138 Planung, Bau und Betrieb von Anlagen zur Versi-
ckerung von Niederschlagswasser 


2005 


7 DWA-A 125 Rohrvortrieb und verwandte Verfahren 2007 
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B.2: Richtlinien, Merkblätter und Vorschriften 


(Forschungsgesellschaft für das Straßenwesen e.V.) 


 
FGSV-Nr. Abkürzung Bezeichnung Ausgabe 


AP 33 
B1/C1 


- Tragfähigkeit –  
Teil B 1-Benkelman-Balken: Gerätebeschreibung, 
Messdurchführung 
Teil C 1-Benkelman-Balken: Auswertung und Be-
wertung von Einsenkungsmessungen 


2005 


599 ZTVE-StB Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und 
Richtlinien für Erdarbeiten im Straßenbau 


2009 


598 ZTV Ew-StB Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und 
Richtlinien für den Bau von Entwässerungseinrich-
tungen im Straßenbau 


1991 


591 TP BF-StB Technische Prüfvorschriften für Boden und Fels im 
Straßenbau 


2005 


591/B4.3 TP BF-StB T. B 4.3 Anwendung radiometrischer Verfahren zur Be-
stimmung der Dichte und des Wassergehaltes von 
Böden 


1999 


591/B8.3 TP BF-StB T. B 8.3 Dynamischer Plattendruckversuch mit Leichtem 
Fallgewichtsgerätes 


2003 


591/B11.1 TP BF-StB T. B 11.1 Eignungsprüfung bei Bodenverfestigung mit hyd-
raulischen Bindemitteln 


2005 


591/B11.5 TP BF-StB T. B 11.5 Eignungsprüfung bei Bodenverbesserung und 
Bodenverfestigung mit Feinkalk und Kalkhydrat 


1991 


552 ZTV-Lsw 88 Entwurfs- und Berechnungsgrundlagen für Bohr-
pfahlgründungen und Stahlpfosten von Lärm-
schutzwänden an Straßen 


1997 


551 - Merkblatt für Bodenverfestigungen und Bodenver-
besserungen mit Bindemitteln 


2004 


550 - Merkblatt für die Verwendung von EPS-
Hartschaumstoffen beim Bau von Straßendämmen 


1995 


549 TL Geok E-StB 05 Technische Lieferbedingungen für Geokunststoffe 
im Erdbau des Straßenbaues 


2005 


548 - Hinweise für Maßnahmen an bestehenden Stra-
ßen in Wasserschutzgebieten 


1993 


547 - Merkblatt über flächendeckende dynamische Ver-
fahren zur Prüfung der Verdichtung im Erdbau 


1993 


545 - Merkblatt für die Verhütung von Frostschäden an 
Straßen 


1991 


543 - Merkblatt zur Felsbeschreibung für den Straßen-
bau 


1992 


542 - Merkblatt über Straßenbau auf wenig tragfähigem 
Untergrund 


1988 


540 - Merkblatt für Raumgitterkonstruktionen 2006 
539 RAS-Ew Richtlinien für die Anlage von Straßen, Teil: Ent-


wässerung 
2005 


537 - Merkblatt für die gebirgsschonende Ausführung 
von Spreng- und Abtragsarbeiten an Felsböschun-
gen 


1984 


535 M Geok E- Merkblatt für die Anwendung von Geokunststoffen 
im Erdbau des Straßenbaues mit den Checklisten 
für die Anwendung von Geokunststoffen im Erdbau 
des Straßenbaues 


2005 


532 - Merkblatt über Felsgruppenbeschreibung für bau- 1980 
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technische Zwecke im Straßenbau 
526 - Merkblatt über den Einfluss der Hinterfüllung auf 


Bauwerke 
1994 


516 - Merkblatt für die Verdichtung des Untergrundes 
und Unterbaues im Straßenbau 


2003 


514 RiStWag Richtlinien für bautechnische Maßnahmen an 
Straßen in Wasserschutzgebieten 


2002 


511 M GUB Merkblatt über geotechnische Untersuchungen 
und Berechnungen im Straßenbau 


2004 


610 TP Gestein-StB Technische Prüfvorschriften für Gesteinskörnun-
gen im Straßenbau 


2008 
 


698 ZTV SoB-StB Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und 
Richtlinien für den Bau von Schichten ohne Bin-
demittel im Straßenbau 


2004/ 
Fassung 2007


499 RStO 01 Richtlinien für die Standardisierung des Oberbaues 
von Verkehrsflächen 


2001 


976 ZTV A-StB 97/06 Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und 
Richtlinien für Aufgrabungen in Verkehrsflächen 


1997/ 
Fassung 2006


675 ZTV-LW 99/01 Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und 
Richtlinien für die Befestigung ländlicher Wege 


1999/ 
Fassung 2001 


mit Änd. u. 
Ergänz. 2007 


916 RAP Stra Richtlinie für die Anerkennung von Prüfstellen für 
Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau 


2004 


AP 27/2 - Prüfung von Straßenausbaumaterial auf carbon-
stämmige Bindemittel – Schnellverfahren 


2000 


558 HGeoMess Hinweise zur Anwendung geotechnischer und 
geophysikalischer Messverfahren im Straßenbau 


2007 
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B.3: Prüfvorschriften für Fels 
 
1. Einaxiale Druckversuche an Gesteinsproben  
 (DGEG-Empfehlung Nr. 1) 
 
2. Dreiaxiale Druckversuche an Gesteinsproben  
 (DGEG-Empfehlung Nr. 2) 
 
3. Dreiaxiale Druckversuche an geklüfteten Großbohrkernen im Labor 
 (DGEG-Empfehlung Nr. 3) 
 
4. Scherversuch in situ (DGEG-Empfehlung Nr. 4) 
 
5. Punktlastversuche an Gesteinsproben (DGEG-Empfehlung Nr. 5) 
 
6. Doppel-Lastplattenversuch (DGEG-Empfehlung Nr. 6) 
 
7. Schlitzentlastungs- und Druckkissenbelastungsversuche 
 (DGEG-Empfehlung Nr. 7) 
 
8. Dilatometerversuche in Felsbohrungen (DGEG-Empfehlung Nr. 8) 
 
9. Wasserdruckversuch (DGEG-Empfehlung Nr. 9) 
 
10. Indirekter Zugversuch an Gesteinsproben - Spaltzugversuch 
 (DGEG-Empfehlung Nr. 10) 
 
11. Quellversuche an Gesteinsproben (DGEG-Empfehlung Nr.11) 
 
12. Mehrstufentechnik bei dreiaxialen Druckversuchen und direkten  
 Scherversuchen (DGEG-Empfehlung Nr. 12) 
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B.4: Bohrverfahren 
1. Anzeigepflicht 
Alle Maschinenbohrungen, sind spätestens 2 Wochen vor Beginn der Bohrarbeiten dem 
Landesamt für Geologie und Bergwesen Sachsen-Anhalt, Halle (D 24, geologische Landes-
aufnahme) anzuzeigen (§ 4 Lagerstättengesetz). Die Ergebnisse der Bohrungen (Schichten-
verzeichnisse), welche im Auftrag der Straßenbauverwaltung des Landes Sachsen-Anhalt 
durchgeführt werden, sind dem LAGB grundsätzlich mitzuteilen! Die geologische Aufnahme 
vor Ort durch das LAGB bzw. die Überlassung von Probematerial wird durch das LAGB mit 
dem AN für den Einzelfall geregelt. 


Bohrtiefen über 25 m bedürfen einer Zustimmung durch das die HNL / FG 212 
(Tel: 0391 / 567-2834) 
2. Dokumentation 
Alle Bohrkerne von Maschinenbohrungen müssen fotografisch dokumentiert werden! Für die 
Fotodokumentation gelten folgende Mindestanforderungen: 


- farbige Aufnahme (konventionell oder digital) 


- pro Aufnahme nicht mehr als 4 lfdm Kernmarsch 


- Maßstab muss beiliegen 


- Kennzeichnung jeder Aufnahme mit: 


- Bauvorhaben 


- Bauwerk und / oder Bau-km 


- Bohrung Nr. 


- Tiefe 


Die Fotodokumentation ist dem AG oder dem LAGB auf Verlangen auszuhändigen. 


3. Archivierung 
Die Archivierung von Rückstellproben zur Beweissicherung wird für die Gewährleistungs-
dauer nach VOB empfohlen. Die Entscheidung über Art und Umfang der Rückstellproben 
trifft der AN. Die Archivierung erfolgt auf Kosten des AN. 


Das LBB LSA behält sich für besonders sensible Bauwerke eine Einzelfallregelung vor. 


4. Bohrverfahren 
Rammkernsondierungen (Kleinrammbohrungen nach DIN 4021 / DIN EN ISO 22475-1) gel-
ten als Felduntersuchungen des Baugrundgutachters. Diese Aufschlussarbeiten müssen 
nicht nach VOB vergeben werden. Rammkernsondierungen (∅ ≥ 36 mm) können eingesetzt 
werden: 


- nur im Lockergestein 


- bei Trassenerkundungen (Straßenneubau, Um- und Ausbau) 


- bei linienförmigen und gering belasteten Ingenieurbauwerken (Lärmschutzwände, Stütz-
mauern, Durchlässe und kleine Brücken bis 2,5 m lichte Weite) 


- zur Ergänzung von Kernbohrungen bei Brückenbauwerken 
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Die Baugrundverhältnisse im Bereich von Straßen- und Wegebrücken sind grundsätz-
lich mit Maschinenbohrungen (∅ ≥ 100 mm) zu erschließen. 
 


5. Zulässige Bohrverfahren 
Für geotechnische Untersuchungen sind folgende Bohrverfahren mit durchgehender Gewin-
nung von Proben nach DIN EN ISO 22475-1 zulässig: 


 


a) Lockergestein (Trockenbohrung) 


• Rotations-Trockenkernbohrverfahren mit Einfachkernrohr 


• Rammkernbohrverfahren mit und ohne Inliner 


 


b) Fels 


• Rotationskernbohrverfahren mit Einfach-, Doppel- oder Dreifachkernrohr 


• Seilkernbohrung 


 


6. Nicht zulässige Bohrverfahren 
Nicht zulässig sind folgende Bohrverfahren: 


• Schneckenbohrung (Drehbohrung mit Schappe / Schnecke oder Hohlbohrschnecke) 


• Schlagbohrung 


• Rotationsspülbohrung 


• der Einsatz eines Ventilbohrers ist nur im Ausnahmefall zulässig! 
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Prüfkatalog zur Vorprüfung Geotechnischer Berichte 
 


- NUR FÜR DIE ENTWURFSPLANUNG - 
 


Maßnahme  


Berichtstitel  


Berichtsverfasser  


Berichtsdatum  


Planer Ort / Datum / Stempel / Unterschrift 


Ziffer Prüffrage Bewertung* 


 ja nein 


1 Kategorie 


1.1 Projekt: Straßenneubau, gem. RiliGeoB-Teil A?   


1.2 Projekt: Ingenieurbauwerk, gem. RiliGeoB-Teil B?   


1.3 Projekt: Um- und Ausbau gem. RiliGeoB-Teil C?   


1.4 Wurde für die Aufstellung des Prüfberichtes der richtige Abschnitt der RiliGeoB ge-
wählt? 


  


2 Gliederung / Bauvorhaben / Georisiken 


2.1 Wurde die verbindliche Gliederung der RiliGeoB eingehalten?   


2.2 Wurde das Bauvorhaben zutreffend beschrieben?   


2.3 Sind Angaben zu den Georisiken (Karst, Altbergbau, Wasser etc.) bzw. ggf. entspre-
chende TÖB-Stellungnahmen enthalten? 


  


3 Untersuchungen 


3.1 Entspricht der Untersuchungsumfang der Bodenaufschlüsse dem Regelumfang?   


3.2 Entspricht der Untersuchungsumfang der Feldmessungen dem Regelumfang?   


3.3 Entspricht der Untersuchungsumfang der Laboruntersuchungen dem Regelumfang?   
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4 Ergebnisse der Untersuchungen 


4.1 Sind die Angaben zu vorh. Verkehrsflächenbefestigungen ausreichend?   


4.2 Wurden die Messdaten der Feldmessungen aufgeführt / bewertet?   


4.3 Ist das Baugrundmodell nachvollziehbar?   


4.4 Ist die Bodenklassifizierung für den Entwurf ausreichend?   


4.5 Wurden erdstatische Kennwerte angegeben?   


4.6 Sind die Grundwasserdaten (HGW etc.) für den Entwurf ausreichend?   


5 Baugrundbeurteilung 


5.1 Straßenbau 


5.1.1 Sind die maßgeblichen Bemessungsparameter (Frostempfindlichkeit, hydrologische 
Verhältnisse) aufgeführt und nachvollziehbar? 


  


5.1.2 Liegen Angaben zur Notwendigkeit für Maßnahmen nach RAS-Ew vor?   


5.1.3 Sind die dargestellten Maßnahmen zur Verbesserung des Planums plausibel, bauprak-
tisch umsetzbar und für den Entwurf ausreichend? 


  


5.1.4 Sind die Angaben zu den Böschungsneigungen und bautechnischen Maßnahmen in 
Einschnittbereichen plausibel, baupraktisch umsetzbar und für den Entwurf ausrei-
chend? 


  


5.1.5 Sind die Angaben zu den Böschungsneigungen und bautechnischen Maßnahmen für 
Dammlagen plausibel, baupraktisch umsetzbar und für den Entwurf ausreichend? 


  


5.1.6 Liegen Vorabangaben zur Gründung der Ingenieurbauwerke vor?   


5.2 Erneuerung / Um- und Ausbau 


5.2.1 Sind die Zustandsmerkmale und Erneuerungsklassen hinreichend dargestellt?   


5.2.2 Sind die Angaben zur bautechnischen Wiederverwendung der Straßenausbaustoffe für 
den Entwurf ausreichend? 


  


5.2.3 Ist der Erneuerungsvorschlag vorhanden, plausibel, baupraktisch umsetzbar und für 
den Entwurf ausreichend? 


  


5.3 Ingenieurbauwerke 


5.3.1 Ist der Gründungsvorschlag vorhanden, plausibel, baupraktisch umsetzbar und für den 
Entwurf ausreichend? 


  


5.3.2 Sind die Berechnungskennwerte für die Flächengründung ausreichend?   


5.3.3 Liegen Angaben zum aufnehmbaren Sohldruck und Setzungsverhalten vor?   


5.3.4 Sind die Berechnungskennwerte für die Tiefgründung ausreichend?   
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6 Versickerung 


6.1 Liegen die Bemessungsgrundlagen (MHGW, kf-Werte) vor?   


6.2 Sind die Angaben zur Versickerung für den Entwurf insgesamt ausreichend?   


7 Bautechnische Hinweise 


7.1 Liegen Angaben zu Baustraßen vor?   


7.2 Sind die Angaben zur Baugrubensicherung, Wasserhaltung, Leitungsverlegung etc. für 
den Entwurf ausreichend? 


  


8 Umweltrelevante Untersuchungen 


8.1 Sind die Flächen mit grundsätzlichem Untersuchungsbedarf ausgewiesen bzw. liegt 
eine Stellungnahme der Unteren Bodenschutzbehörde vor? 


  


8.2 Sind die Angaben zur Verwendbarkeit des Ausbauasphalts für den Entwurf ausrei-
chend? 


  


8.3 Sind die Angaben zur Verwendbarkeit der Straßenausbaustoffe für den Entwurf ausrei-
chend? 


  


8.4 Sind die Angaben zur Verwendbarkeit von Bodenmaterial für den Entwurf ausrei-
chend? 


  


8.5 Sind die Angaben zur Verwendbarkeit des Abbruchmaterials aufstehender Bausub-
stanz für den Entwurf ausreichend? 


  


8.6 Liegen Empfehlungen für umweltrelevante Untersuchungen im Zuge der Ausführungs-
planung vor? 


  


9 Sonstiges 


9.1 Wurden die Belange Dritter ausreichend gewürdigt?   


9.2 Liegen Empfehlungen für weiterführende geotechnische Untersuchungen im Zuge der 
Ausführungsplanung vor? 


  


10 Anlagen 


10.1 Sind die Anlagen anschaulich, übersichtlich und zur Bearbeitung geeignet?   


11 Abschlussbeurteilung 


11.1 Ist der Untersuchungsbericht incl. Anlagen für die Entwurfsplanung des Bauwerkes 
geeignet und kann als Unterlage 9 in die Planung übernommen werden? 


  


11.2 Es ist eine Nachbearbeitung folgender Sachverhalte erforderlich: 


- Ziffer: …. / Sachverhalt: …. 
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1. Allgemeines 
 


Die Probenahmen und bautechnischen Untersuchungen an vorhandenen Verkehrsflächen und 


potentiellen Straßenausbaustoffen sind durch eine in Sachsen-Anhalt ansässige, nach den RAP-


Stra anerkannte Prüfstelle im jeweiligen Rahmen der Anerkennung durchzuführen.  


Die Erstellung der Untersuchungsberichte und die Ableitung der relevanten Schlussfolgerungen 


und gutachterlichen Bewertung haben durch die untersuchende Prüfstelle zu erfolgen.  


Eine Zusammenstellung von aktuellen Normen, Richtlinien, Merkblättern und Vorschriften, welche 


im Zusammenhang bei der Erstellung der Untersuchungsberichte anzuwenden sind, ist der Inter-


netplattform des Landes Sachsen-Anhalt unter der Rubrik „bautechnik info“ zu entnehmen. 


(www.mlv.sachsen-anhalt.de/ Service/Bautechnik-Info) 


 


Untersuchungen zur Vorbereitung von Erneuerungs-,  Um- und Ausbaumaßnahmen werden mit 


dem Ziel einer bautechnischen und finanziellen Optimierung der geplanten Baumaßnahme durch-


geführt. 


Die bautechnisch und wirtschaftlich sinnvolle Nachnutzung vorhandener Konstruktionsschichten 


und Ausbaumassen ist vorrangiges Ziel des ingenieurtechnischen Handelns. 


 
Alle Untersuchungen und bautechnischen Empfehlungen müssen auf dieses Ziel abgestimmt 


sein. 


Der wichtigste Anwender der Untersuchungsberichte ist der Planer / Entwurfsverfasser. 


Aus diesem Grund müssen die Berichte übersichtlich, den Bauablauf logisch skizzierend, ver-


ständlich und praxisnah formuliert sein.  


Die Planung des Untersuchungsumfanges muss unter der Prämisse erfolgen, dass die ermittelten 


Untersuchungsergebnisse im grundsätzlichen Ergebnis die Art der Erneuerungsbauweise be-


stimmen. 


 
2. Geltungsbereich 
 


Diese Richtlinie gilt für die Vorbereitung von Baumaßnahmen bei denen die Erneuerung bzw. der 


Um- und Ausbau des relevanten Streckenabschnittes und die Beurteilung  des vorhandenen 


Straßenoberbaues hinsichtlich einer anzustrebenden Nachnutzung bzw. eines evtl. notwendigen 


Rückbaues im Vordergrund steht. Teile des Gesamtvorhabens, die den Charakter eines 


Neubaues in Anbindungsbereichen bzw. Bereichen, in denen Maßnahmen zur Verbesserung der 


Linienführung oder Gradientenverbesserung notwendig sind, schließen die Anwendung dieser 



http://www.mlv.sachsen-anhalt.de/%20Service/Bautechnik-Info
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Richtlinie nicht aus. Für diese Teile gelten die Inhalte der RiliGeoB, Teil A und B sinngemäß. Die-


se Richtlinie gilt nicht für Maßnahmen der Instandhaltung, hierfür gelten die ZTV BEA-StB und die 


Richtlinie für die Bauliche Erhaltung von Verkehrsflächenbefestigungen aus Asphalt im Auftrags-


bereich des LBB  LSA (Entwurf). 


 


 


3. Arbeitsgrundlagen 
 


Der Bearbeitungsstand der Planunterlagen zum Zeitpunkt der Auftragserteilung für die vorberei-


tenden Untersuchungen ist in der Praxis unterschiedlich. In den vorwiegenden Fällen existieren 


weder Bestands- noch aktuelle Vermessungsunterlagen. Wesentliche Arbeitsgrundlage bilden die 


Feldkarten der Straßenbauverwaltung und topografische Karten.  


Es sollte seitens des Auftraggebers angestrebt werden, im Vorfeld der Untersuchungen aktuelle 


Bestandsvermessungen vornehmen zu lassen und diese dem Bearbeiter zur Verfügung zu stel-


len.  


Der Auftraggeber soll die Aufbaudaten und die Daten der ZEB aus der Straßendatenbank zur Ver-


fügung stellen. Die Aufbaudaten/ZEB-Daten sind bei der Festlegung des Untersuchungsumfanges 


zu berücksichtigen. 


 


 


 


4. Erneuerung, Um- / Aus- und Rückbau von Verkehrsflächen 
 


4.1. Anwendung 
 


Der Abschnitt 4 dieser Richtlinie ist für Straßen anzuwenden, welche zum überwiegenden Teil 


einer Erneuerung bzw. einer Um- und Ausbaumaßnahme bedürfen.  


Rückbaumaßnahmen fallen ebenfalls unter die Anwendung dieser Richtlinie. 


 


. 
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4.2. Bautechnische Untersuchungen 
 


4.2.1. Grundsätze 
 


Vor Beginn der Untersuchungen ist, soweit möglich, bereits festzulegen, in welchen Bereichen der 


Strecke bauliche Maßnahmen zur Verbesserung der Linienführung bzw. zur Verbesserung der 


Gradiente und Verbreiterungsmaßnahmen unabdingbar notwendig sind. Potenzielle Rückbaube-


reiche sind ebenfalls im Vorfeld der Untersuchungen auszuweisen. 


 


Die Entscheidung über die anzuwendende Instandsetzungs- bzw. Erneuerungsbauweise ist in 


Abhängigkeit von den Ergebnissen der Feld- und Laboruntersuchungen zu treffen. 


In Abhängigkeit von den Untersuchungsergebnissen können folgende  Maßnahmen notwendig 


werden: 


- Erneuerung im Hocheinbau/ggf. mit Verbreiterung, 


- Erneuerung im Hocheinbau bei teilweisem Ersatz der vorhandenen Befestigung, 


- Erneuerung im Tiefeinbau (grundhafter Ausbau), 


- Verbreiterung, 


- Rückbau, 


- Verbesserung der Eigenschaften gebundener und ungebundener Schichten, 


- Wiederherstellung der profilgerechten Lage einzelner Schichten, ggf. unter Zuführung von Bau-


stoffen. 


 


Es ist zu beachten, dass vorgenannte grundsätzliche Strecken- bzw. Ausführungseinteilung be-


reits Auswirkungen auf Art und Umfang der notwendigen Untersuchungen hat. 


Grundlagen der bautechnischen Planung der Erneuerung von Fahrbahnen bzw. deren Ausfüh-


rung sind der Anhang C I sowie die Richtlinien für die Erneuerung und Zwischenausbau von Lan-


desstraßen in Sachsen-Anhalt (RZL-ST 02/06, DA-16/2006-224). 


 


Bei der weiteren Vorgehensweise sind grundsätzlich 


- die weitgehende Erhaltung vorhandener Straßenaufbauten, 


- die Möglichkeit der Wiederverwendung auszubauender Straßenbaustoffe, 


- das Vermeiden des Anfallens von Abfällen zur Deponierung 


zu berücksichtigen. 


 


Die vorgesehenen Untersuchungen sind auf diese Vorgaben auszurichten.  
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Die Untersuchungen müssen im unmittelbaren Fahrbahnbereich erfolgen, für Verbreiterungsbe-


reiche neben der Fahrbahn.  


Verkehrsraumeinschränkungen und Verkehrssicherungsmaßnahmen sind nach Vorabstimmung 


durch die zuständigen Straßen- und Autobahnmeistereien im Rahmen ihrer Leistungsfähigkeit zu 


organisieren. Über die erforderlichen Leistungen ist die zuständige SM/AM rechtzeitig zu informie-


ren. 


 


4.2.2. Bewertung der Restsubstanz des vorhandenen Oberbaus / Felduntersuchungen 
 


4.2.2.1. Grundsätze 
 


Die Art der Erhaltungsbauweise im Hoch- oder Tiefeinbau richtet sich nach den maßgeblichen 


Zustandsmerkmalen gemäß   Anhang C 1: 


- der Oberflächenzustand (Unebenheiten in Längs- und Querrichtung, Rissbildungen, 


Ausmagerungen, Splittverlust, Flickstellen, Spurrinnen, Kantenschäden, Plattenversatz, Platten-


bewegungen), 


- Resttragfähigkeit des Straßenoberbaues, 


- Quer- und Längsneigung, 


- Höhenzwangspunkte, 


- die Eignung der vorhandenen Schichten für ihre künftigen Funktionen, 


- die Dicke des vorhandenen frostsicheren Oberbaus bzw. die Gesamtdicke der gebundenen 


 Schichten bei Bauweisen mit vollgebundenem Oberbau, 


- die Wiederverwendbarkeit der Baustoffe, 


- der Zustand der Entwässerungseinrichtungen 


- sonstige Gegebenheiten an der zur Erneuerung vorgesehenen Strecke (z.B. querende 


  Leitungen, Bauwerke, Bewuchs). 


Die Bewertung der Restsubstanz der vorhandenen Befestigung richtet sich nach Anhang C 1. 


Die entsprechenden Erneuerungsbauweisen und Erneuerungsklassen sind ggf. danach festzule-


gen. Ergänzend zu den vorrangig visuell und messtechnisch zu erfassenden Zustandsmerkmalen 


sind die Ergebnisse der baustofftechnischen Untersuchungen heranzuziehen. Bei der Festlegung 


der Erneuerungsbauweise kann durchaus von den Vorgaben des Anhangs C 1 abgewichen 


werden, wenn die ermittelten Untersuchungsergebnisse hierfür hinreichende Begründungen lie-


fern. 


Beim Asphaltoberbau, sind für die Planung einer Erneuerung im Hocheinbau auch vorhandene 


Ergebnisse von Benkelman – Messungen und deren Auswertung gemäß AP 33/B1 und C1 der 


FGSV (Verfahren Leykauf) zu berücksichtigen. 
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Insofern Unterlagen zur Verfügung stehen, aus denen Angaben über Art und Zustand der zu 


erneuernden Befestigung entnommen werden können, sind diese mit auszuwerten. Dies sind vor-


zugsweise Zustands- und Aufbaudaten aus der TT SIB des LBB LSA. 


 


4.2.2.2. Probenahme 
 


Grundsätzlich sind vor Untersuchungsbeginn die vorhandenen Unterlagen zum konstruktiven 


Aufbau (Straßendatenbank TT SIB) zu sichten und die notwendigen Angaben aus diesen zu  


übernehmen. Der Informationsinhalt der vorhandenen Unterlagen ist beim Untersuchungsumfang 


zu berücksichtigen. 


Die Art der Probenahme hängt von der Bauweise und vom Zustand des Oberbaus ab. Bei noch 


ausreichend gebundenem Asphalt- bzw. Betonoberbau sind Bohrkerne zu entnehmen. Bei wei-


testgehend zerstörtem oder ungebundenem Oberbau sind Aufgrabungen bzw. Schürfe vorzu-


nehmen.  


Zur Überprüfung der Homogenität des Aufbaus ist bei längeren Strecken bzw. größeren Flächen 


auch der Einsatz des Georadarverfahrens sinnvoll. 


Der Untergrund / Unterbau soll bevorzugt über Kleinrammbohrungen erschlossen werden. 


Schürfe sind in den für Verbreiterungen vorgesehenen Bereichen in jedem Fall durchzu-


führen. 
 
4.2.2.3. Probenahmehäufigkeit und –umfang 
 
Der Grundsatz - soweit aus den Voruntersuchungen bekannt oder visuell einschätzbar - möglichst 


gleichmäßige/gleichartige Abschnitte einer Probenahmestelle zuzuordnen, ist auch hier beizube-


halten. Soweit notwendig, sind die Probenahmestellen für den Untergrund /Unterbau den 


Probenahmestellen für den Oberbau anzupassen. Vorgaben für die Probenhäufigkeit im Oberbau 


sind in den nachfolgenden Abschnitten enthalten. 


Die Probenahmestellen sind möglichst auch zur Entnahme von Proben für die umweltrelevanten 


Untersuchungen gem. Teil D der RiliGeoB 2011 zu nutzen. Ggf. können hierfür zusätzliche 


Probenahmestellen erforderlich werden. Die Regelungen Probenahme des Teils D sind zu beach-


ten. 


Bankettmaterial ist grundsätzlich separat zu beproben. 


Die jeweiligen Probemengen richten sich nach den maßgeblichen Regelwerken. 
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4.2.2.4. Oberflächenzustand 
 


Bei einer Erfassung des Oberflächenzustandes sind die vorgegebenen Zustandsmerkmale 


gemäß Anhang C1 zu berücksichtigen 


Für die Bewertung des Oberflächenzustandes sind die ZEB Daten aus der TT SIB heranzuziehen. 


Bei der Bewertung ist zu prüfen, ob zwischenzeitlich Erhaltungs- oder Erneuerungsmaßnahmen 


durchgeführt wurden. Weiterhin sind zwischenzeitlich eingetretene Änderungen des Ober-


flächenzustandes zu berücksichtigen. 
 
4.2.2.5. Pflasterdecke 


 
Bei alten Straßen mit Natursteinpflasterdecke ist die Weiternutzung der Resttragfähigkeit anzu-


streben. Eine vorhandene seitliche Einspannung ist beizubehalten.  


Dies bedeutet im Regelfall, dass eine Erneuerung im Hocheinbau (Überbauung durch Asphalt-


schichten) notwendig wird. Zur Planung der erforderlichen Maßnahmen sind die nachfolgenden 


Untersuchungen vorzunehmen. 


Der Umgang mit Kupferschlackepflaster ist nicht Inhalt dieser Richtlinie. 
 


4.2.2.5.1. Zustandsbewertung 
 


Der visuellen Einschätzung des Zustandes einer alten Pflasterstraße ist besondere Bedeutung 


beizumessen. Dies gilt hinsichtlich der Erfassung des Querprofils, der Bewertung des noch vor-


handenen konstruktiven Tragverhaltens (Einbrüche der Pflasterdecke, Vorhandensein von Tief-


borden, Ausbrechen vorhandener Tiefborde), des Ebenheitszustandes, der Erfassung bereits 


vorgenommener Tiefbaumaßnahmen und Flickungen in abweichender Bauweise. Der Anteil ver-


witterter („fauler“) Pflastersteine ist visuell zu erfassen. Die Gesteinsart ist auf petrographischer 


Basis zu benennen. 


 
4.2.2.5.2. Pflasteraufbrüche 
 
Die Anzahl der anzulegenden Pflasteraufbrüche richtet sich nach der Größe der Maßnahmen 


(i.d.R. Baulänge), und der Gleichmäßigkeit der Abschnitte. Für die Abstände der Aufbruchstellen 


sind die in Tabelle C.6 enthaltenen Mindestvorgaben einzuhalten. Die Aufbruchstellen sind in 


der rechten Rollspur und abwechselnd in dem rechten und linken Fahrstreifen anzuordnen. 
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4.2.2.5.3. Tragfähigkeit 
 


Werden Tragfähigkeitsprüfungen mit dem Benkelman-Balken auf der Oberkante einer alten Klein-


pflasterbefestigung (Abmessungen ≤ 10x10x10 cm) ausgeführt, so ist zur Lastverteilung unterhalb 


des Belastungsrades eine Stahlplatte (∅ = 300 mm, Dicke 20 mm) mit Gummimatte anzuordnen. 


Bei Messungen auf Natursteingroßpflaster (Abmessungen > 10x10x10 cm) ist sicher zu stellen, 


dass die Tastspitze des Benkelman-Balkens mittig auf einem Steinkopf aufsitzt.  


 


Sonderprüfung 


Parameter Prüfverfahren 


Resttragfähigkeit Messung mit dem Benkelman-Balken gem. AP 33/B1 
und C1 der FGSV 


Tabelle C.1: Messung der Resttragfähigkeit bei Bauweisen mit Pflasterdecken 


 
Auf der Oberkante der unter der Pflasterdecke vorhandenen ungebundenen Schicht ist der Ver-


formungsmodul nach Tabelle C.2 zu ermitteln. 


 


Regeluntersuchung 
Parameter Prüfverfahren Umfang/Anwendung 
Tragfähigkeit Messung mit dem  


Leichten Fallgewichtsgerät  
nach TP BF-StB Teil 8.3 


- im Abstand der Bohrkernentnahmestellen/Aufbrüche,  
- im Rahmen der Erkundung ggf. auch auf Schotter-
tragschichten zulässig  


Tabelle C.2: Messung der Tragfähigkeit von Schichten ohne Bindemittel bei ungebundenem  Oberbau 
Erneuerung/Rückbau von Verkehrsflächen 


 
4.2.2.5.4. Ungebundener Oberbau (bei Pflaster) 
 
4.2.2.5.4.1. Entnahme von Proben für Laboruntersuchungen 
 
Zur Klassifizierung der ungebundenen Schichten sind Aufgrabungen des ungebundenen Ober-


baues (Schürfe) notwendig. 


Die Aufgrabungen sind in  den Pflasteraufbrüchen vorzunehmen. Zusätzliche Aufgrabungen kön-


nen erforderlich sein, wenn augenscheinliche Veränderungen (z.B. Befestigungswechsel, ab-


schnittsweise Verbreiterungen, Wechsel Einschnitt- oder Dammbereich) festzustellen sind.  
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4.2.2.5.4.2. Schichtdicke 


 
Die Schichtdicken gem. Tabelle C.3 sind an den Bohrkernentnahmestellen bzw. Aufbrüchen zu 


ermitteln. 


 


Regelumfang 
Parameter Prüfverfahren
Dicke der einzelnen Oberbauschichten TP D-StB 89, Abschnitte 2.1  


Tabelle C.3: Bestimmung der Schichtdicken bei ungebundenem Oberbau 
Erneuerung/Rückbau von Verkehrsflächen 


 
4.2.2.5.5. Wiederverwendungsfähigkeit von ungebundenen Baustoffgemischen  
                     – Laborversuche 
 
 
Die Eigenschaften vorhandener ungebundener Schichten sind auf Grundlage von Prüfungen 


nach Tabelle C.4 zu ermitteln. Die Art des Gesteins ist anzugeben. 


 


Regelumfang 
Parameter Prüfverfahren 
Korngrößenverteilung DIN 52098 / DIN 18123 


DIN EN 933-1 (Nasssiebung) 
Tabelle C.4: Laborversuche zur Wiederverwendung ungebundener Baustoffgemische 


Erneuerung/Rückbau von Verkehrsflächen 


 


Insofern eine Wiederverwendung der Baustoffgemische im Oberbau vorgesehen ist, sind zusätzli-


che Prüfungen gem. Tabelle C.5 durchzuführen. 
 
Zusätzliche Prüfungen 
Parameter Prüfverfahren 
Reinheit DIN 52 099
Proctorversuch TP Gestein-StB, Teil 3.2.3
  
Widerstand gegen Frost-Tauwechsel-Beanspruchung EN 1367-1 TP Gestein –StB Teil 6.3.1  1) 
Widerstandsfähigkeit gegen Schlag DIN 52 115 Teil 2, DIN EN 1097-2 1) 


Tabelle C.5: Laborversuche zur Wiederverwendung ungebundener Baustoffgemische 
Erneuerung/Rückbau von Verkehrsflächen 


1) nur erforderlich bei Materialien aus nicht natürlichen Gesteinskörnungen  


 


4.2.2.5.6. Ausbaupflaster 


 
Sollte Natursteinpflaster ausgebaut werden, ist eine Wiederverwendung anzustreben. Maßgebend 


für die Auswahl des Verwertungsverfahrens sind die relevanten Ergebnisse der visuellen Zu-


standsbewertung. Eine Wiederverwertung des Ausbaupflasters als Pflasterdecke im klassifizierten 
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Straßenbau kann nur bei entsprechendem Nachweis erfolgen (Einzelfallbetrachtung) Der Nach-


weis ist unter Beachtung der diesbezüglichen normativen Anforderungen zu führen.  


Generell ist eine Verwertung des Ausbaupflasters für die Herstellung von Brechkornmineralgemi-


schen, Kategorie B 2 zulässig. Hier ist der Verwitterungsgrad zu beachten. Im Vorfeld dessen wird 


die Feststellung der umweltrelevanten Merkmale an einer Sammelprobe (Aufbrüche) empfohlen. 


 
4.2.2.6. Bauweisen mit Asphalt- oder Betondecke 
 
4.2.2.6.1. Entnahme von Bohrkernen für Laboruntersuchungen 
 
Die Anzahl der zu entnehmenden Bohrkerne richtet sich nach der Größe der Maßnahmen (i.d.R. 


Baulänge), und der Gleichmäßigkeit der Abschnitte. Für die Entnahme der Bohrkerne sind die in 


Tabelle C.6 enthaltenen Mindestvorgaben einzuhalten. Die Entnahmestellen sind in der rechten 


Rollspur und abwechselnd in dem rechten und linken Fahrstreifen anzuordnen, um einen etwai-


gen Unterschied im Befestigungsaufbau zu erfassen. 


Bei außerörtlichen Baumaßnahmen sind die Bohrungen außerhalb der rechten Rollspur so zu 


platzieren, dass überbaute Randbereiche (sog. Sommerwege) erkannt werden können. 


Die Entnahme von Bohrkernen ∅ = 340 mm ist mit Hinblick auf die für Voruntersuchungen benö-


tigten Probemengen sowie der Möglichkeit, anschließend an diesen Stellen sowohl Tragfähig-


keitsprüfungen auf den ungebundenen Schichten durchzuführen als auch die erforderlichen Pro-


bemengen für die Untersuchungen des ungebundenen Oberbaus zu gewinnen, zwingend not-


wendig. Bei Vorhandensein einer darunterliegenden Tränkmakadamschicht erhöht sich somit die 


Wahrscheinlichkeit, eine kompakte Bohrkernprobe zu erhalten.Für Probenahmen für Erneue-


rungsmaßnahmen  kann in Abstimmung mit dem AG auch die Entnahme von Bohrkernen ∅ = 150 


mm erfolgen. 


 


Regelumfang für außerörtliche Straßen 
Baulänge max. Abstand der Entnahmestellen Mindestanzahl der Bohrkerne 
≤ 1.000m 500m 2 
> 1.001 ≤.2.500m 700m 3 
> 2.501 ≤ 3.500m 800m 4 
> 3.500m 1.000m 5 


Tabelle C.6: Anzahl der Bohrkernentnahmestellen bei Bauweisen mit Asphalt- oder Betondecke  
Erneuerung/Rückbau von Verkehrsflächen 


 


Bei innerörtlichen Baumaßnahmen wird i.d.R. ein Abstand der Bohrkernentnahmestellen von  


l = 80 m empfohlen.  
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4.2.2.6.2. Schichtdicke 


 
Soweit möglich sind die Schichtdicken gem. Tabelle C.7 an den Stellen zu ermitteln, an denen die 


Bohrkerne entnommen oder Schürfe angelegt wurden. Die Dicken der Schichten des gebundenen 


Straßenoberbaus sind an Bohrkernen zu ermitteln. 


 
Regelumfang 


Parameter Prüfverfahren 


Dicke der einzelnen Oberbauschichten TP D-StB 89, Abschnitte 2.1 und 2.2 


Tabelle C.7: Bestimmung der Schichtdicken bei Asphaltoberbau oder hydraulisch geb. Oberbau 
Erneuerung/Rückbau von Verkehrsflächen 


 
Erforderlichenfalls können auch Schürfe am Fahrbahnrand angelegt werden. 
 
4.2.2.6.3. Tragfähigkeit (Resttragfähigkeit) bei Bauweisen mit Asphaltdecke 


 
Zusätzlich zu der gem. Abs. 4.3.2.6.1/4.3.2.6.2 durchgeführten Untersuchung soll die Tragfähig-


keit (Resttragfähigkeit) des vorhandenen Oberbaus ermittelt werden. 


Die Messungen sind gemäß FGSV-Arbeitspapier „Einsenkungsmessungen Teil B 1: Benkelman-


Balken“ auszuführen. Aus den Ergebnissen der Benkelman-Messungen ist die Erneuerungsklas-


se gemäß Anhang C 1, Tabelle 1 und Tafel A festzulegen. 


Liegen Ergebnisse aus diesen Messungen vor, ist gemäß der ZTV-StB LBB LAS 09 eine entspre-


chende Erneuerungsklasse festzulegen. 


Andere Tragfähigkeitsmessverfahren sind vor ihrer Anwendung mit dem LBB, FG 224, abzustim-


men. 
 


Regelumfang 
Parameter Prüfverfahren 
Resttragfähigkeit Messung mit dem Benkelman-Balken gem. AP 33/B1 


und C1 der FGSV
Tabelle C.8: Messung der Resttragfähigkeit bei Bauweisen mit Asphaltdecke 


Erneuerung/Rückbau von Verkehrsflächen 
 
4.2.2.6.4. Tragfähigkeit ungebundener Baustoffgemische 
 
Insofern die vorhandenen ungebundenen Baustoffgemische unter einem gebundenen Oberbau 


oder einer Pflasterdecke dazu geeignet sind in die zukünftige Oberbaukonstruktion einbezogen zu 


werden, ist auf der Oberkante des vorhandenen, ungebundenen Oberbaus der Verformungsmo-


dul nach Tabelle C.9 zu ermitteln. Dazu sind die angelegten Bohrkernentnahmestellen/Schürfe zu 


nutzen. 
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Bei Vorlage von Messungen mit dem Benkelman-Balken bei vorhandenem Asphaltoberbau sind 


weiterführende Tragfähigkeitsmessungen i.d.R. verzichtbar.  


 


 


 


Sonderuntersuchung 


Parameter Prüfverfahren Umfang/Anwendung 
Tragfähigkeit 
SoB 


Messung mit dem  
Leichten Fallgewichtsgerät  
nach TP BF-StB Teil 8.3 


- im Abstand der Bohrkernentnahmestellen/Aufbrüche,  
(im Rahmen der Erkundung ggf. auch auf Schottertrag-
schichten zulässig ) 


Tabelle C.9: Messung der Tragfähigkeit ungebundener Baustoffgemische bei geb. Oberbau 
Erneuerung/Rückbau von Verkehrsflächen 


 


4.2.2.6.5. Ungebundener Oberbau 
 
4.2.2.6.5.1. Entnahme von Proben für Laboruntersuchungen 
 
Zur Klassifizierung der ungebundenen Schichten sind Aufgrabungen (Schürfe) notwendig. 


Die Aufgrabungen sind in den Bohrkernentnahmestellen vorzunehmen. Zusätzliche Aufgrabungen 


können erforderlich sein, wenn augenscheinliche Veränderungen (z.B. Befestigungswechsel, ab-


schnittsweise Verbreiterungen, Wechsel Einschnitt oder Dammbereich) festzustellen sind. 


 
4.2.2.6.5.2. Schichtdicke 


 
Die Schichtdicken gem. Tabelle C.10 sind an den Bohrkernentnahmestellen bzw. Aufbrüchen zu 


ermitteln 


 


Regelumfang 
Parameter Prüfverfahren 
Dicke der einzelnen Oberbauschichten TP D-StB 89, Abschnitt 2.1  


Tabelle C.10: Bestimmung der Schichtdicken bei ungebundenem Oberbau 
Erneuerung/Rückbau von Verkehrsflächen 
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4.2.2.7. Wiederverwendungsfähigkeit von Straßenausbaustoffen – Laborversuche 
 
4.2.2.7.1. Ausbauasphalte 


 
Art und Eigenschaften vorhandener Asphaltschichten sind auf Grundlage von Asphaltkennwerten 


oder aus Kenntnissen vorhandener Eignungs- und Kontrollprüfungen zu ermitteln. 


Die in Tabelle C.11 aufgeführten Kennwerte sind dabei, ggf. mit Hinblick auf eine bereits vorgese-


hene Wiederverwendung zu berücksichtigen. Die Asphaltart ist zu bestimmen. 


In Abhängigkeit von der Gleichmäßigkeit des vorhandenen Oberbaus können dabei Sammelpro-


ben aus bis zu maximal 5 Entnahmestellen gebildet werden. 


 


Regelumfang 
Parameter Prüfverfahren 
Dicke der einzelnen Oberbauschichten TP D-StB 89, Abschnitte 2.1  
Korngrößenverteilung TP A-StB T 2 
Bindemittelgehalt TP A-StB T 1 
Bindemitteleigenschaften DIN EN 1425/1526/1426/1427 
Verdichtungsgrad TP A StB T 8 
Hohlraumgehalt an der fertigen Schicht TP A StB  T 8 
Haftzugfestigkeit der Unterlage TP A-StB, T 81 


Tabelle C.11: Laborversuche zur Wiederverwendung von Asphaltschichten 
Erneuerung/Rückbau von Verkehrsflächen 


 
4.2.2.7.2. Hydraulisch gebundene Baustoffgemische 
 
Die Wiederverwendbarkeit vorhandener hydraulisch gebundener Schichten ist auf Grundlage 


des Abschnittes 3.1.2 der RC-Rili Straßenbau zu prüfen. Gegebenenfalls sind bei hydraulisch 


gebundenen Tragschichten oder Verfestigungen des Oberbaus die Druckfestigkeiten zu ermitteln. 


Die Dicke der hydraulisch gebundenen Schichten ist nach Tabelle C.10 zu ermitteln. 


 
4.2.2.7.3. Ungebundene Baustoffgemische 


 
Die Eigenschaften vorhandener ungebundener Schichten sind auf Grundlage von Prüfungen 


nach Tabellen C.12 und C.13 zu ermitteln. Die Art des Gesteins ist anzugeben. 
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Regelumfang 
Parameter Prüfverfahren 
Korngrößenverteilung DIN 52098 / DIN 18123 


DIN EN 933-1 (Nasssiebung) 
Tabelle C.12: Laborversuche zur Wiederverwendung ungebundener Baustoffgemische 


Erneuerung/Rückbau von Verkehrsflächen 


 


Insofern eine Wiederverwendung der Baustoffgemische im Oberbau vorgesehen ist, sind zusätzliche Prü-


fungen gem. Tabelle C.13 durchzuführen. 
 


Zusätzliche Prüfungen 
Parameter Prüfverfahren 
Widerstand gegen Frost-Tauwechsel-Beanspruchung EN 1367-1 TP Gestein –StB Teil 6.3.1 
Widerstandsfähigkeit gegen Schlag DIN 52 115 Teil 2, DIN EN 1097-2 
Reinheit DIN 52 099 
Proctorversuch TP Gestein-StB, Teil 3.2.3


Tabelle C.13: Laborversuche zur Wiederverwendung ungebundener Baustoffgemische 
Erneuerung/Rückbau von Verkehrsflächen 


 
5. Geotechnische Untersuchungen – Untergrund / Unterbau 
 


5.1 Felduntersuchungen 
 


5.1.1 Grundsätze 
 


• Da die Ansatzpunkte grundsätzlich im Verkehrsflächenbereich anzuordnen sind, sind für 


alle Aufschlusspunkte Straßenaufbrüche oder Kernbohrungen (Ø ≥ 340 mm) erforderlich. 


Der vorhandene Verkehrsflächenaufbau ist zu dokumentieren. 


• Für geplante Erneuerungen erfolgt die Erkundung des Untergrundes/Unterbaus im Ab-


stand der Bohrkernentnahmen  Ø ≥ 340 mm nach Abschnitt 4.3.2.6.1 in den Bohrlöchern. 


Die aus diesen Felduntersuchungen und den notwendigen bodenmechanischen Laborun-


tersuchungen resultierende Einschätzung der Untergrundverhältnisse (Frostempfindlich-


keit des Untergrundes/Unterbaus, Wasserverhältnisse in der planumsrelevanten Zone) 


dient ausschließlich der Beurteilung dieser Einflüsse auf die bestehende Straße bzw. auf 


die instand zu setzende oder zu erneuernde Straße.  


• In Bereichen von Querschnittsverbreiterungen sind Schürfe/Sondierungen nach dem Re-


gelumfang der Tabelle C 6 im Verbreiterungsbereich auszuführen. 


• Resultiert aus den Untersuchungsergebnissen, dass ein Streckenabschnitt grundhaft zu 


erneuern ist, so ist der Abstand der Aufschlussstellen zur Erkundung des Untergrun-
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des/Unterbaues auf l = 100 m zu verdichten. Für innerörtliche Baumaßnahmen wird ein 


Abstand von l = 80 m empfohlen. Gleiches gilt für den Fall, dass mit der Instandsetzungs- 


bzw. Erneuerungsmaßnahme weitere Tiefbauarbeiten im unmittelbaren Straßenverlauf 


durchgeführt werden sollen. In diesem Fall können zum Durchbohren des vorhandenen 


Straßenoberbaus an diesen Stellen Kernbohrungen  Ø < 340 mm ausgeführt werden. Der 


vorhandene gebundene Straßenoberbau ist an diesen Stellen ebenfalls zu dokumentieren 


und mit den Untersuchungsergebnissen der Regelkernbohrungen Ø ≥ 340 m im ingenieur-


technischen Sinne abzugleichen. Bei Unregelmäßigkeiten sind entsprechende ingenieur-


technische Schlussfolgerungen zu ziehen und ggf. nach Rücksprache mit dem Auftragge-


ber entsprechende zusätzliche Maßnahmen zu initiieren.  


• Die Aufschlüsse werden i.d.R. als Kleinrammbohrungen (Ø= 36 mm) realisiert. 


• Bei einer (teilweisen) Neutrassierung bzw. bei sehr schwierigen geotechnischen Verhält-


nissen (z.B. Querung bruchgefährdeter Bereiche, sehr gering tragfähiger Untergrund) sind 


die Vorgaben der RiliGeoB 2011 – Teil A, sowie die Inhalte der ZTVE-StB zu beachten. 


• Für die Untersuchung einliegender Ingenieurbauwerke gelten die entsprechenden Ab-


schnitte der RiliGeoB 2011 Teil B. 


 


5.1.2 Direkte Aufschlüsse: Art und Umfang 
 


Regelumfang 
Aufschlussart Abstand Tiefe
Kleinrammbohrung (Ø = 36 mm) 
nach DIN EN 22475-1 
in Verbindung mit Straßenaufbruch / 
Kernbohrung (Ø = 340 mm) 


- im Abstand der 
Bohrkernentnahmestellen d ≥ 340 mm 
(außerorts), ggf.  
l = 100 m 
- 80 m (innerorts)


tmin = 3,0 m;  


Tabelle C.14 Aufschlüsse zur Untersuchung des Untergrundes / Unterbaues  
Um-, Aus- und Rückbau von Verkehrsflächen 


 


Zur Klassifizierung der ungebundenen Schichten sind Proben vorrangig nach Tabelle C.14 


aus den Aufgrabungen gem. Abschnitt 4.3.2.7.1 zu entnehmen. 


Sind im Einzelfall ein erweiterter Untersuchungsumfang oder Sonderuntersuchungen notwendig, 


so ist dies fachlich zu begründen. Der Umfang der Leistungen ist mit dem Auftraggeber oder ggf. 


mit der Fachgruppe 224 des LBB abzustimmen.   
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5.1.3 Indirekte Aufschlüsse und Felduntersuchungen: Art und Umfang 
 


Regelumfang 
Messverfahren Abstand
Messung mit dem Leichten Fallgewichtsgerät nach TP 
BF-StB Teil 8.3 


an den Bohrkernentnahmestellen  Ø ≥ 300 mm  
im Bohrloch


Rammsondierungen 
nach DIN EN ISO 22476-2/TP BF-StB, DPL-5 
(DPL, DPM, DPH) 


je nach Erfordernis


Felduntersuchungen zur Bestimmung der  
Wasserdurchlässigkeit 
nach DWA-A 138 


im Bereich geplanter Versickerungsanlagen bzw. zur 
Dimensionierung von Maßnahmen nach RAS-Ew 


Tabelle C.15 Indirekte Aufschlüsse und Felduntersuchungen für den Untergrund / Unterbau  
Um-, Aus- und Rückbau von Verkehrsflächen 


 


Sind im Einzelfall ein erweiterter Untersuchungsumfang oder Sonderuntersuchungen notwendig, 


so ist dies fachlich zu begründen. Der Umfang der Leistungen ist mit dem Auftraggeber oder ggf. 


mit der Fachgruppe 224 des LBB abzustimmen.  


 


5.2 Laboruntersuchungen (Untersuchungsumfang) 
 
Der Regelumfang zur bautechnischen Untersuchung anstehender Böden unter dem bisherigen 


Planum ist in Tabelle C.16 aufgeführt. 


 


Regelumfang 
Medium Untersuchungsverfahren Prüfnorm 
Boden Wassergehalt DIN 18 121 
Boden Korngrößenverteilung DIN 18 123 
Boden Zustandsgrenzen DIN 18 122 
Boden Glühverlust DIN 18 128 
Boden Korndichte DIN 18 124 
Boden Dichte DIN 18 125 
Boden Proctorversuch DIN 18 127 
Grund- und Oberflächenwasser Betonaggressivität 


ggf. Stahlaggressivität  
(nur bei Ausführung Betonbauteile)


DIN 4030 
DIN 50929 


Fels Einaxialer Druckversuch DGGT Nr. 1 
Ausbaustoffe und Bodenmaterial umweltrelevante Prüfung der Ver-


wendbarkeit bzw. 
Entsorgungsnotwendigkeit


gem. RiliGeoB 2011,Teil D, Anhang D 
0 


Tabelle C.16 Laboruntersuchungen des Untergrundes / Unterbaues 
Erneuerung/Rückbau von Verkehrsflächen 


 


Sind im Einzelfall ein erweiterter Untersuchungsumfang oder Sonderuntersuchungen notwendig, 


so ist dies fachlich zu begründen. Der Umfang der Leistungen ist mit dem Auftraggeber oder ggf. 


mit der Fachgruppe 224 des LBB abzustimmen. 
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6 Auswertung der Untersuchungen 
Die Auswertung der Feld- und Laboruntersuchungen erfolgt in Form eines Untersuchungsberich-
tes gem. RiliGeoB 2011-Teil C 


 


Die nachfolgenden Gliederungspunkte des Untersuchungsberichtes sind Verbindlich. Feh-
lende, nicht zutreffende bzw. nicht erforderliche Gliederungspunkte sind mit dem Zusatz 
„entfällt“ zu kennzeichnen. 


Verbindliches Inhaltsverzeichnis 


Unterlagen 


Anlagen 


0 Zusammenfassung der Ergebnisse und Empfehlungen 


1 Bauvorhaben 


2 Baugrund 
2.1 Angaben zur vorhandenen Bausubstanz 


2.2 Morphologie, Bebauung und Bewuchs 


2.3 Geologie 


2.4 Hydrologie 


2.4 Besonderheiten 


 
3 Untersuchungen 


3.1 Lage, Art, Umfang und Zeitpunkt der Aufschlüsse 


3.2 Baugrundlängsschnitt mit geotechnischem Bewertungsband (wenn Untersuchungsumfang   


       über Bohrkernentnahme hinausgeht) 


3.3 Felduntersuchungen 


3.4 Laboruntersuchungen 


 


4 Untersuchungsergebnisse  
4.1 Vorhandener Straßenoberbau 
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4.1.1. Aufbaudaten (Straßendatenbank) 


4.1.2 Zustandsmerkmale (einschl. ZEB-Daten) 


4.1.3 Vorhandener Straßenkonstruktionsaufbau 


4.1.4 Tragfähigkeitsverhältnisse 


4.1.4.1 Resttragfähigkeit des vorhandenen Straßenoberbaues 


4.1.4.2 Tragfähigkeit des ungebundenen Straßenoberbaues 


4.1.5 Bautechnische Eigenschaften der Straßenbaustoffe 


4.1.5.1 Asphaltoberbau 


4.1.5.2 Hydraulisch gebundene Schichten 


4.1.5.3 Ungebundene Schichten 


4.1.6 Umweltrelevante Merkmale der Oberbauschichten 


4.1.6.1 Asphaltoberbau 


4.1.6.2 Hydraulisch gebundene Schichten 


4.1.6.3 Ungebundene Schichten 


 


4.2 Untergrund/Unterbau 


4.2.1 Vorhandene Tragfähigkeit des potentiellen Planums 


4.2.2 Baugrundbeschreibung/Schichtenverlauf und –verbreitung 


4.2.3 Hydrologie und Grundwasserverhältnisse 


4.2.4 Eigenschaften und Klassifizierung der Böden 


4.2.5 Baugrundmodell 


4.2.6 Erdstatische Kennwerte 


4.2.7 Hydrologie und Grundwasserverhältnisse 


4.2.8 Wasserdurchlässigkeit der Böden 


4.2.9 Umweltrelevante Merkmale der Planumsböden 


 


5 Schlussfolgerungen aus den Untersuchungsergebnissen 


5.1 Vorhandener Straßenoberbau 


5.1.1 Erneuerungsklasse 
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5.1.2 Tragfähigkeitsverhältnisse 


5.1.3 Nachnutzungsfähigkeit der Oberbauschichten 


5.1.3.1 Asphaltoberbau 


5.1.3.2 Hydraulisch gebundene Schichten 


5.1.3.3 Ungebundene Schichten 


5.1.4 Verwertungs- bzw. Entsorgungswege der potentiellen Straßenausbaustoffe 


5.1.4.1 Asphaltoberbau 


5.1.4.2 Hydraulisch gebundene Schichten 


5.1.4.3 Ungebundene Schichten 


5.2 Untergrund/Unterbau 


5.2.1 Maßgebliche Bemessungsparameter für den Straßenoberbau 


5.2.1.1 Frostempfindlichkeit der Böden 


5.2.1.2 Hydrologische Verhältnisse 


5.2.2 Planumsentwässerung/Schutz des Planums 


5.2.3 Maßnahmen zur Verbesserung der Planumstragfähigkeit 


5.2.4 Verwertungs- bzw. Entsorgungswege der potentiellen Aushubmassen 


5.3 Vorschlag zur Instandsetzungs- bzw. Erneuerungsbauweise 


5.4 Dezentrale Versickerung von Niederschlagswasser 


5.4.1 Wasserdurchlässigkeit der Böden 


5.4.2 Bemessungsgrundlagen 


5.4.3 Vorschläge zur Bauausführung 


5.5 Bautechnische Hinweise (Bauwerke) 


5.5.1 Böschungen/Baugruben/Leitungsgräben 


5.5.2 Wasserhaltung 


5.5.3 Verlegung von Rohrleitungen 


6 Schädliche Bodenveränderungen/Verdachtsflächen/Altlasten/altlastenverdächtige Flä-
chen 


7 Berücksichtigung der Belange Dritter 
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8 Vorschläge für weitere Untersuchungen und Messungen 


 


⇒ Hinsichtlich der Art der Gliederung und der Gestaltung des Anlagenteils wird die Anwendung 
der RiliGeoB 2011-Teil A/Abschnitt 2.3 empfohlen.  


Geht der Untersuchungsumfang über die Bohrkernentnahme hinaus, ist ein Baugrundlängs-
schnitt mit geotechnisches Bewertungsband nach RiliGeoB 2011 – Teil A/Abschnitt 2.3 Nr. 8 
zu fertigen. 


⇒ Die Datenaustauschformate gem. RiliGeoB 2011-Teil A/Abschnitt 4 gelten verbindlich auch für 
den Teil C der  RiliGeoB 2011. 
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1 Erneuerung von Fahrbahnen im Hocheinbau 


1.1 Bewertung der Restsubstanz der vorhandenen Befestigung 


Zur Abschätzung der Restsubstanz der vorhandenen Befestigung sowie zur Festlegung 
einer technisch und wirtschaftlich zweckmäßigen Erneuerungsbauweise sind heranzuziehen: 


− Oberflächenzustand 


− Resttragfähigkeit 


− Art und Zustand der vorhandenen Befestigung, einschließlich des 
Untergrundes/Unterbaues, und ihre Eignung für die vorgesehene Funktion 


− Zustand der Entwässerungseinrichtungen. 


1.1.1 Oberflächenzustand 


Die Bewertung des Oberflächenzustandes erfolgt im Wesentlichen anhand folgender 
Zustandsmerkmale: 


− Netzrisse, Risshäufung (auch Längsrisse neben den Rollspuren, jedoch keine 
thermisch induzierten Querrisse bei Asphaltbauweise) 


− Längsunebenheit (nicht infolge von Setzungen des Untergrundes/Unterbaues oder 
im Hinterfüllungsbereich von Bauwerken) 


− Spurrinnen (nicht infolge mangelhafter Standfestigkeit von Asphaltschichten) 


− Ausmagerung, Splittverlust, Flickstellen (bei Asphaltbauweise) 


− Längs-, Querrisse, Eckabbrüche, Kantenschäden, Plattenversatz, Plattenbewegung 
vertikal (bei Betonbauweise). 


Diese Zustandsmerkmale können einzeln oder in Kombination auftreten. 


Bei einer Erneuerung in Asphaltbauweise sind diese Zustandsmerkmale neben der 
Resttragfähigkeit auch maßgebend für die Zuordnung zu einer Erneuerungsklasse. 


Darüber hinaus sind die sonstigen im Rahmen der Zustandserfassung und -bewertung 
erfassten Zustandsmerkmale, Schäden und deren Ursachen bei der Festlegung einer 
zweckmäßigen Erneuerungsbauweise zu berücksichtigen (siehe Abschnitt 4.3). 


1.1.2 Resttragfähigkeit 


Die Bestimmung der Resttragfähigkeit einer vorhandenen Asphaltbefestigung ist maßgeblich   
zur Bewertung des Zustandes der Befestigung heranzuziehen. Die Untersuchungen dienen, 


- der Ermittlung erforderlicher Überbauungsdicken (im Hinblick auf geplante 
Nutzung). 


− zur Ermittlung visuell nicht erkennbarer Schwachstellen 


− zur Festlegung von Erneuerungsabschnitten gleicher Tragfähigkeit. 


Die Untersuchungsergebnisse sind in Abwägung mit den Ergebnissen aus 1.1.1 zur 
Ermittlung der erforderlichen Dicke der Schichten für die Erneuerung zu verwenden. Die 
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Festlegung der Verstärkungsschichten erfolgt gemäß AP 33/B1 und C1 der FGSV nach 
LEYKAUF. Die Ergebnisse dieser Festlegung sind mit den Schichtdickenangaben der 
Tabelle 1 zu vergleichen und unter Beachtung sämtlicher asphalttechnologischer Aspekte 
auf Sinnhaftigkeit zu prüfen. 


1.1.3 Art und Zustand der vorhandenen Befestigung 


Für die Zuordnung der maßgebenden Zustandsmerkmale zu den Erneuerungsklassen und 
zur Festlegung einer zweckmäßigen Erneuerungsart und -bauweise ist es unerlässlich, die 
Ursachen für einen angetroffenen Oberflächenzustand und die Eignung der vorhandenen, 
frostsicheren Gesamtaufbaudicke, einzelner Schichten und gegebenenfalls des 
Untergrundes/Unterbaues zu ermitteln. Insbesondere sind festzustellen 


− Art, Dicke und Eigenschaften der einzelnen Schichten  


− Schichtenverbund 


zusätzlich bei Um-/Ausbaumaßnahmen: 


− Art des Untergrundes/Unterbaues (insbesondere Frostempfindlichkeitsklasse gem. 
ZTVE, Wasserverhältnisse) 


− Gesamtdicke frostsicherer Oberbau 


1.1.4 Entwässerungseinrichtungen 


Zur Ermittlung der Funktions- und Leistungsfähigkeit der vorhandenen Entwässerung sind 
Voruntersuchungen, z. B. durch Erkundung der Leitungen mit Videokameras, durchzuführen. 
Auch die Funktionsfähigkeit der Wassereinleitung in den Vorfluter ist zu überprüfen. Die 
Ergebnisse sind der Entscheidung zugrunde zu legen, inwieweit die 
Entwässerungseinrichtungen zu sanieren sind. 


1.2 Dicke des frostsicheren Oberbaues 


Die erforderliche Dicke des frostsicheren Oberbaues der Befestigung für die Erneuerung ist 
in Anlehnung an die entsprechenden Festlegungen in Abschnitt 3.2 der RSTO 01 zu 
ermitteln. 


Ergibt sich eine größere Dicke des frostsicheren Oberbaues, als durch die Befestigung nach 
erfolgter Erneuerung gewährleistet wäre, so ist unter Berücksichtigung der frostsicheren 
Schichten der vorhandenen Befestigung die Dicke der aufzubringenden Schichten 
entsprechend zu erhöhen. 


Frostschutzmaßnahmen können entfallen, wenn die Gesamtdicke der gebundenen 
Schichten nach erfolgter Erneuerung der in Tafel 4 der RSTO 01 ausgewiesenen Dicke des 
vollgebundenen Oberbaues entspricht. 


Frostschutzmaßnahmen sind ebenfalls nicht erforderlich, wenn vorhandenen Schäden nicht 
auf mangelnde Frostsicherheit zurückzuführen sind und die zukünftige Verkehrsbelastung 
höchstens in eine Bauklasse höher als bisher einzuordnen ist. 


Die Höhe des Grundwasserstandes ist in die Bewertung mit einzubeziehen. 







Landesbetrieb Bau Sachsen-Anhalt 
Richtlinien für die Ausarbeitung  von geotechnischen Berichten (RiliGeoB 2009) 
Teil C: Straßenbau – Erneuerung/ Um- und Ausbau 


Anhang  C I 


-Seite 3 von 6- 
 


 
Stand: 12/10 


 


1.3 Erneuerungsbauweisen 


In die Entscheidung, welche der Erneuerungsbauweisen technisch zweckmäßig und für den 
vorgesehenen Nutzungszeitraum wirtschaftlich ist, sind neben dem Gesichtspunkt der 
Wiederverwendung von Baustoffen auch die örtlichen Gegebenheiten, z. B. hinsichtlich der 
Möglichkeiten der Verkehrsführung während der Bauzeit, sowie auch die Bauzeitvorgabe 
und die Länge des Erneuerungsabschnittes einzubeziehen. 


Bei häufig wechselnden örtlichen Verhältnissen ist es bautechnisch sinnvoll, möglichst lange 
Abschnitte in gleicher Dicke zu erneuern. 


Aus wirtschaftlichen Gründen sollten Bereiche mit mangelnder Tragfähigkeit oder 
mangelnder Ebenheit gesondert vorbereitet werden. 


1.4 Erneuerungsklassen 


1.5 Erneuerung in Asphaltbauweise 


Für die Erneuerung von Befestigungen in Asphaltbauweise im Hocheinbau wird den 
Zustandsmerkmalen, die einzeln oder in ihrer Kombination auf eine strukturelle Schädigung 
der vorhandenen Befestigung hinweisen, eine Erneuerungsklasse gemäß Tabelle 1 
zugeordnet. 


Grundsätzlich sind die Ursachen struktureller Schädigungen zu analysieren und die 
Maßnahmen darauf abzustellen. 


Es kann erforderlich sein, eine für die Überbauung ungeeignete Schicht auszubauen und 
erst dann die notwendige Befestigungsdicke für die Erneuerung festzulegen. 


Tabelle 1 Erneuerungsklassen in Abhängigkeit von den Zustandsmerkmalen der 
vorhandenen Befestigung bei einer Erneuerung in Asphaltbauweise im 
Hocheinbau 


 Zustandsmerkmale 


Erneuerungs- 


klasse 


Vorhandene 


Asphaltbefestigung Betonbefestigung


E 1 


♦ Netzrisse 


♦ Risshäufung 
(auch Längsrisse neben den 
Rollspuren) 


♦ Häufung von Quer- und 
Längsrissen 


♦ Plattenversatz 


E 2 
♦ Längsunebenheit 


Spurrinnen 1) 


♦ Eckabbrüche, Kantenschäden 


 


1) Infolge mangelnden Tragverhaltens, nicht infolge unzureichender Standfestigkeit der Asphaltdecke 
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Zur Orientierung vor Erarbeitung der Planungsgrundlagen dienen die Erfassung und 
Bewertung des Oberflächenzustandes von Straßenbefestigungen gemäß den 
Arbeitspapieren zur „Zustandserfassung und -bewertung“. In die Bewertung einzubeziehen 
und den zwei Erneuerungsklassen zuzuordnen sind nur solche Zustandsmerkmale, die den 
Zustandswert von 4,5 (Schwellenwert) im Zeitraum der Maßnahmenrealisierung erreichen 
oder überschreiten werden. Bereits beim Erreichen eines Zustandswertes von 3,5 
(Warnwert) sollte eine Analyse der Ursachen für das jeweils angetroffene 
Oberflächenmerkmal erfolgen. 


Wurde die Restragfähigkeit einer Asphaltstraße bestimmt, kann die Festlegung der 
Erneuerungsklassen anhand der ermittelten Deflektionen bestimmt werden. Entsprechende 
Angaben sind der Tabelle 2 zu entnehmen. 


 
 
Tabelle 2  Erneuerungsklassen vorhandener Befestigungen in Abhängigkeit von der 


maßgebenden Einsenkung mit dem Benkelman-Balken 
 (Mittelwert + Standardabweichung in mm) 
  


Erneue-
rungsklasse 


Bauklasse 


 II III IV V VI 


E 1 ≥0,81 


bis <0,93 


≥0,73 


bis <0,91 


≥0,77 


bis <0,90 


≥0,85 


bis <0,98 


≥0,96 


bis <1,14 


E 2 ≥0,36 


bis <0,81 


≥0,41 


bis <0,73 


≥0,48 


bis <0,77 


≥0,57 


bis <0,85 


≥0,72 


bis<0,96 


 


1.5.1 Erneuerung in Beton- und in Pflasterbauweise 


Bei der Erneuerung von Befestigungen in Beton- und in Pflasterbauweise im Hocheinbau 
wird hinsichtlich der Dicke der Fahrbahndecke nicht zwischen einzelnen Erneuerungsklassen 
unterschieden. 


1.6 Konstruktion und Ausführung 


1.6.1 Allgemeines 


Die Ausführungen zum Neubau und zur Erneuerung von Fahrbahnen im Tiefeinbau 
(Abschnitt 3) gelten sinngemäß auch für die Erneuerung von Fahrbahnen im Hocheinbau. 


Bei Vorliegen besonderer Gegebenheiten auf Verkehrsflächen in geschlossener Ortslage 
können Abweichungen von den Regelungen zweckmäßig sein. 
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4 


≥8 


 


≥122) 


4 


≥6 


 


≥102) 


1.6.2 Asphaltbauweise 


Für eine Erneuerung in Asphaltbauweise ist die Dicke der Erneuerungsschichten für die 
jeweiligen Erneuerungsklassen und Bauklassen in Tafel A dargestellt; des Weiteren sind die 
ZTV BEA-StB und auf vorhandener Betondecke die ZTV BEB-StB zu beachten. 


Die Überbauung von wiederverwendbarem Natursteinpflaster sollte vermieden werden. 


Tafel A: Erneuerung in Asphaltbauweise im Hocheinbau 
Vorhandene Befestigung: Bauweise mit Asphalt- oder Betondecke (entspannt 3)) 


(Dickenangaben in cm) 


 


Er
ne


ue
ru


ng
sk


la
ss


e 


Bauklasse SV I II III IV V VI 


Äquivalente 


10-t-


Achsübergänge  


in Mio. 


B > 32  > 10 - 32 > 3 - 10 > 0,8 - 3 > 0,3 –0.8 > 0,1 -  03 ≤ 0,1 


 
zulässiger  


Einsenkungswert 
(w0,BB, 20 + s) 


  0,36 0,41 0,48 0,57 0,72 


E 1 


Asphaltdeckschicht 


 
Asphaltinderschicht 


Asphalttragschicht als 
Ausgleichsschicht 


vorhandene Befestigung 


       


E 2 


Asphaltdeckschicht  


 
Asphaltbinderschicht 
Asphalttragschicht als 


Ausgleichsschicht 
vorhandene Befestigung 


        


 


   


  1)  auch Tragdeckschicht möglich 


  2)  Bei vorhandener Befestigung mit einer Betondecke ist eine Mindestdicke für die Asphaltüberbauung von 14 cm vorzusehen 
  3)  Gemäß ZTV BEB-StB 


  4)  Bei besonderer Beanspruchung kann eine Asphaltbinderschicht anstelle einer Asphalttragschicht vorgesehen werden 


  5)  vorzugsweise 3 cm Deckschicht und 5 cm Binderschicht 
 


 


 


 


 


nicht 


an- 


wend- 


bar 


   4 


   8 


 


≥ 8 


≥20 


 4 5) 


 4 5) 


≥8 


 


≥16 


  4 


 ≥6 


 


≥10 2) 


8 1) 


 


8 2) 


   4 


   4 


 


≥ 8 


≥16 


    4 


  ≥ 8 4) 


 


 ≥122) 


  4 


≥4 


 


≥ 82 ) 


6 1) 


 


6 2) 







Landesbetrieb Bau Sachsen-Anhalt 
Richtlinien für die Ausarbeitung  von geotechnischen Berichten (RiliGeoB 2009) 
Teil C: Straßenbau – Erneuerung/ Um- und Ausbau 


Anhang  C I 


-Seite 6 von 6- 
 


 
Stand: 12/10 


 


1.6.3 Pflasterbauweise 


Eine Erneuerung in Pflasterbauweise auf der vorhandenen Befestigung ist in der Regel nicht 
wirtschaftlich. 


Eine Erneuerung in Pflasterbauweise kann nur erfolgen, wenn die vorhandene Unterlage 
ausreichend tragfähig und eben ist sowie eine ausreichende Wasserdurchlässigkeit 
gewährleistet ist. Besteht die Unterlage aus einer Tragschicht ohne Bindemittel, so ist die 
Filterstabilität des Bettungs- und Tragschichtmaterials nachzuweisen. 


Hierbei sind die ZTV P-StB und die TL SoB zu beachten. 


1.7 Erneuerung im Hocheinbau bei teilweisem Ersatz der vorhandenen 
Befestigung 


Sind tiefer greifende Mängel zu beseitigen, die einen Teilausbau der vorhandenen 
Befestigung erforderlich machen, so ist die Dicke der einzubauenden Schichten in 
Abhängigkeit von der Art und dem Zustand der Schicht, auf der neu aufzubauen ist, in 
Anlehnung an die Tafeln 1 bis 4 der RStO festzulegen.  
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Anhang: 
 


D.1 Glossar 


D.2 Abkürzungen und Quellennachweis 


D.3 Untersuchungsumfang zum Nachweis der Umweltverträglichkeit von Ausbaumateria-
lien 


D.4 Vorsorgewerte nach BBodSchV für die Untersuchung von Boden in der Entwurfspla-
nung 


D.5 Parameter und Zuordnungswerte nach TR LAGA Bauschutt Tab.II.1.4-1, II.1.4-4 
(1997) und Anlage 4 Tab. 2 und 3 RC-Richtlinie für die Untersuchung von Beton-
bruch, Bauschutt und Bodengemischen in der Entwurfsplanung 


D.6 Parameter nach TR LAGA Boden Tab. II 1.2.-1 für die Untersuchung von Boden in 
der Ausführungsplanung 


D.7 Parameter und Zuordnungswerte nach Deponieverordnung für die Abfalluntersu-
chung in der Ausführungsplanung 


D.8 Muster einer Zuordnungstabelle für Betonbruch, Bauschutt und Bodengemische in 
der Entwurfsplanung 


D.9 Muster einer Zuordnungstabelle für Boden in der Entwurfsplanung 
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1. Zielsetzung 
Umweltrelevante Untersuchungen im Rahmen der Vorbereitung von Straßenbaumaßnahmen 
müssen die Planung von Entsorgungswegen für anfallende Bauüberschussmassen und eine 
Abschätzung des damit verbundenen Kostenrahmens ermöglichen. 


Sie müssen das bei einer Maßnahme anfallende Material hinsichtlich der weiteren Verwend- 
und Verwertbarkeit bewerten und erforderlichenfalls die Notwendigkeit einer Beseitigung 
belegen. 


2. Geltungsbereich 
Die folgenden Regelungen gelten für Neubau-, Erneuerungs- bzw. Rückbaumaßnahmen an 
Bundesstraßen und Landesstraßen sowie Neubaumaßnahmen im Anschlussbereich an die 
bestehende Straße und die einliegenden Straßen- und Wegebrücken für die Leistungspha-
sen der Entwurfs- und Ausführungsplanung. 


3. Rechtsanbindungen, Begriffsbestimmungen und Grundsätze 
Bei nahezu allen Straßenbaumaßnahmen ergibt sich sowohl in der Planungs-, als auch in 
der Ausführungsphase die Notwendigkeit, anstehendes und entstehendes mineralisches 
Material bewerten zu müssen. 


Für die Bewertung des mineralischen Materials am Ort einer Maßnahme und die Wieder-
verwendung unmittelbar am gleichen Standort gilt das Bundes-Bodenschutzgesetz 
(BBodSchG1) und sein untergesetzliches Regelwerk. 


Für die Wiederverwendung eines entnommenen Materials entfernt vom Entnahmeort gilt 


• in bodenähnlicher Anwendung (unmittelbar als durchwurzelbare Bodenschicht oder 
zur Herstellung einer durchwurzelbaren Bodenschicht) das BBodschG und sein unter-
gesetzliches Regelwerk, 


• in nicht bodenähnlicher Anwendung (in Bauwerken, bei Abgabe an Dritte) das Kreis-
laufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW-/AbfG) und sein untergesetzliches Regelwerk. 


 


I. Boden ist gemäß Definition nach § 2 Abs. 1 BBodSchG die obere Schicht der Erdkruste, 
soweit sie Träger der in Absatz 2 genannten Bodenfunktionen ist, einschließlich der flüssigen 
Bestandteile (Bodenlösung) und der gasförmigen Bestandteile (Bodenluft), ohne Grundwas-
ser und Gewässerbetten. 


                                                 
1 Vollzitate des Regelwerkes sind im Quellenverzeichnis (Anhang D.2) angeführt. 
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Bodenmaterial gemäß § 2 Nummer 1 BBodSchV ist Material aus Böden im Sinne von § 2 
Abs. 1 des Bundes-Bodenschutzgesetzes und deren Ausgangssubstraten einschließlich 
Mutterboden, das im Zusammenhang mit Baumaßnahmen oder anderen Veränderungen der 
Erdoberfläche ausgehoben, abgeschoben oder behandelt wird. 


Mutterboden (Oberboden) ist gemäß DIN 19731 der „obere Teil des Mineralbodens 
(Solums), der einen der jeweiligen Bodenbildung entsprechenden Anteil an Humusgehalt 
und Bodenorganismen enthält und der sich meist durch dunklere Bodenfarbe vom Unterbo-
den abhebt, in der Regel Ah-Horizont, Aa-Horizont, Ap-Horizont sowie die O-Horizonte (DIN 
4047-3: 1985-09). 


Zu Bodenmaterial zählen neben Mutterböden (Oberböden) im Sinne dieser Richtlinie auch: 


a) anstehende natürliche Böden aus Lockergestein und Felsgestein gemäß DIN 4022-1 / 
DIN EN ISO 14688-1 / DIN EN ISO 14689-1 


b) Rückbaumaterialien aus ungebundenen Oberbauschichten von Straßen (Schichten ohne 
Bindemittel), die aus mechanisch aufbereiteten natürlichen Locker- und Festgesteinen 
bestehen und nicht der Definition von Bodengemischen entsprechen (d.h. max. 10 Vol.-
% Fremdbestandteile wie z.B. Asphalt oder Beton, ausbautechnologisch bedingt, dürfen 
enthalten sein) 


c) Rückbaumaterialien aus dem Straßenunterbau (z.B. Straßendämmen) oder Lärm-
schutzwällen, bestehend aus den unter a) und b) aufgeführten Gesteinen 


d) Böden gemäß a) bis c) mit bis zu 10 Vol.-% der unter II. aufgeführten Bestandteile 
„Mutterboden, der bei der Errichtung und Änderung baulicher Anlagen sowie bei wesentli-
chen anderen Veränderungen der Erdoberfläche ausgehoben wird, ist in nutzbarem Zustand 
zu erhalten und vor Vernichtung oder Vergeudung zu schützen.“ (§ 202 BauGB). 


Oberboden muss bei Baumaßnahmen getrennt abgetragen, unter Bewahrung der natürli-
chen Bodenfunktionen, d.h. vor Verdichtung und Vernässung geschützt, zwischengelagert 
und wiedereingebaut werden.  


Die Zwischenlagerung von Böden und Bodenmaterial im Rahmen der Errichtung oder des 
Umbaus von baulichen und betrieblichen Anlagen unterliegen nach § 12 Abs. 2 BBodSchV 
nicht den Regelungen dieses Paragraphen (Anforderungen an das Aufbringen und Einbrin-
gen von Materialien auf oder in den Boden) wenn das Bodenmaterial am Herkunftsort wie-
derverwendet wird. 
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II. Bodengemische im Sinne der vorliegenden Richtlinie sind Böden mit einem Anteil von 
insgesamt mehr als 10 Vol.-%, aber weniger als 50%2 an mineralischen Fremdbestandteilen, 
wie  


a) hydraulisch gebundenen Stoffen 
b) Schlacken 
c) Aschen (einschl. Hausmüllverbrennungsaschen) 
d) Klinker, Ziegel, Steinzeug 
e) Asphalt 
f) Kalksandstein 
g) Putzen (z.B. Kalkmörtel) 
h) mineralischen Leicht- und Dämmbaustoffen (z.B. Poren- und Bimsbeton, Gips) 
i) schweren Fremdstoffe (z.B. Glass, Metall) und 
j) weniger als 5 Vol.-% nicht mineralischen Feststoffen (z.B. Gummi, Textilien, Folien 


usw.)3 
 


III. Abfall i.S.d. KrW-/AbfG ist ein mineralisches Material dann: 


- wenn es seinen ursprünglichen Verwendungszweck verloren hat und beweglich (ge-
macht worden) ist und an Dritte abgegeben werden soll (Entledigungswille) 


- oder wenn es wegen schädlicher Verunreinigungen nicht mehr weiter verwendet werden 
darf und daher einer umweltgerechten Abfallentsorgung zugeführt werden muss). 


Sowohl Böden als auch Bodengemische können Abfall sein! 
Abfallentsorgung i.S. des § 3 (Abs. 7) KrW-/AbfG kann sowohl die Verwertung als auch 
die Beseitigung in dafür zugelassen Anlagen sein. Der Begriff „Entsorgung“ umfasst beide 
Vorgänge und steht nicht nur für die Beseitigung.  


Der Gesetzgeber hat eine Verwertung von Abfällen mit (geringen) Schadstoffbelastungen 
nicht generell verboten, die Zulässigkeit jedoch an konkrete Sicherungsmaßnahmen ge-
knüpft. Für ausgewählte Abfälle, die Träger besonders gefährlicher Substanzen sind, ist ein 
Wiedereinsatz unabhängig vom Grad der Verunreinigung verboten und die Beseitigung in 
dafür zugelassenen Anlagen unabdingbar. 


Mit Blick auf den schonenden Umgang mit natürlichen Ressourcen ist gemäß § 2 (Abs.1) 
KrW-/AbfG zunächst der Vorrang der Vermeidung vor der Verwertung und der Verwer-
tung vor der Beseitigung zu prüfen. Die Wiederverwertung innerhalb einer Baumaßnahme 
ist im Sinne der Kreislaufwirtschaft grundsätzlich anzustreben. 


                                                 
2 Bei Fremdanteilen von mehr als 50% werden die Eigenschaften des Materials nicht mehr von Boden bestimmt. Das Gemisch 
ist dann einem anderen Abfallschlüssel der AVV zuzuordnen. 
3 Bei Überschreiten ist ein Aussortieren der nicht mineralischen Fremdbestandteile Voraussetzung für die Verwendung oder 
Verwertung als Bodengemisch. Bei mehr als 50 % Fremdbestandteilen handelt es sich nicht mehr um Bodengemische, sondern 
der Abfall erhält den Schlüssel der AVV, der seine Herkunft und seine Eigenschaften maßgebend beschreibt. 
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Erst wenn es keine Möglichkeit einer Verwertung gibt oder diese unzumutbar ist, soll ein Ab-
fall umweltgerecht beseitigt werden. Die Beseitigung von Abfällen innerhalb einer Baumaß-
nahme ist unzulässig. 


In den Fällen, in denen Abfall entsteht, wird der Baulastträger zum Abfallerzeuger. Ihm ob-
liegen damit alle Pflichten gemäß KrW-/AbfG. 


Hinweis: Bei der Verwendung von Begriffen aus den betroffenen Rechtsbereichen sind die im Re-
gelwerk festgelegten Definitionen entsprechend Anhang D.1 (Glossar) zu beachten. 


4. Normen für die Bewertung gemäß BBodSchG, KrW-/AbfG und ih-
ren untergesetzlichen Regelwerken 


4.1 Allgemeines 
In Abhängigkeit von dem zu bewertenden Material (Boden, Bodengemische, Betonbruch, 
Bauschutt), dem vorgesehenen Einsatz (Verwendung, Verwertung oder Beseitigung) und 
ggf. der beabsichtigten Verwendungs- oder Verwertungsart (Einbau in Böden, Herstellung 
von Bodenmaterial, Einbau in technischen Bauwerken) sind für die Bewertung unterschiedli-
che Regelwerke heranzuziehen. 


Dabei ist streng zu unterscheiden zwischen der unmittelbaren (Wieder)verwendung 
innerhalb von Baumaßnahmen des Baulastträgers und der Abgabe an Dritte. Während 
im ersten Fall in der Regel kein Abfall entsteht, sind im zweiten die Regelungen des 
Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes zu beachten. 
Beispiele für die Verwendung außerhalb abfallrechtlicher Regelzwänge sind Böden und Bo-
dengemische, die bei einer Baumaßnahme anfallen und 


• vor Ort verbleiben und wieder eingebaut werden sollen und können4 


• bei anderen Baumaßnahmen des Baulastträgers zeitnah wieder eingebaut werden kön-
nen. 


Abfallrechtliche Regeln werden immer dann relevant, wenn Material an Dritte abgegeben 
werden soll oder muss. 


Zur klaren begrifflichen Trennung zwischen beiden Bereichen wird in der vorliegenden Richt-
linie der Begriff „Verwendung“ für den Bereich benutzt, der sich nicht auf Abfälle bezieht. 


Für den Umgang mit Abfällen werden im Folgenden die Begriffe „Entsorgung“, „Verwer-
tung“ und „Beseitigung“ verwendet. 


Die folgenden Abschnitte benennen die im Wesentlichen einschlägigen Regelwerke und ge-
ben Hinweise zu ihrer Anwendung. 


 
4 auf Grund ihrer stofflichen Eignung, des fehlenden Verdachts auf Schadstoffbelastungen oder der nachgewiesenen Umwelt-
verträglichkeit 
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Für alle Entsorgungsanlagen gelten neben den aufgezählten gesetzlichen Bestim-
mungen die von der zuständigen Genehmigungsbehörde verfügten spezifischen Fest-
legungen in Rahmen der Genehmigungsbescheide. Diese sollten von der Behörde (nicht 
vom Anlagenbetreiber!) im Zuge der Planung abgefordert werden. Genehmigungsbehörden 
sind für Behandlungsanlagen und Deponien in der Regel die Landkreise, für ausgewählte, in 
der Regel größere Anlagen das Landesverwaltungsamt (LVwA), für Versatzbergwerke, Un-
tertagedeponien, Braunkohletagebaue, Steine-Erde-Betriebe oder Abgrabungen das Lande-
samt für Geologie und Bergwesen (LAGB), für Abgrabungen auch das LVwA. Im Zweifelsfall 
empfiehlt sich zunächst immer die Anfrage beim LVwA. 


4.2 Verwendung (Wiedereinsatz) am Entnahmeort 


⇨ BBodSchV - Bundes- Bodenschutz- und Altlastenverordnung vom 12.Juli 1999 (BGBl. I 
S. 1554)  


Die Notwendigkeit von Untersuchungen ist nur unter den in § 3 Absatz 2 angeführten Bedin-
gungen (begründeter Verdacht) gegeben. 


Wird das Bodenmaterial im Rahmen der Errichtung und des Umbaus von baulichen und 
betrieblichen Anlagen am Herkunftsort wiederverwendet, gelten die Anforderungen an das 
Aufbringen und Einbringen vom Materialien auf oder in den Boden für die Zwischen- und 
Umlagerung gemäß §12 nicht (§12 Abs. 2, Satz 2 BBodSchV). Diese Öffnungsklausel kann 
nicht angewendet werden für Bodenmaterial, das im Zuge von Unterhaltungsmaßnahmen 
anfällt. 


4.3 Verwendung / Verwertung in bodenähnlichen Anwendungen (entfernt vom 
Ort der Entnahme) 


Für die Verwendung: 


⇨ BBodSchV - Bundes- Bodenschutz- und Altlastenverordnung vom 12.Juli 1999 (BGBl. I 
S. 1554)  


Die Anforderungen an das Aufbringen und Einbringen von Materialien auf oder in den Boden 
regelt § 12 BBodSchV. Dabei darf nach Absatz (2) am Ort des Einbringens „die Besorgnis 
des Entstehens schädlicher Bodenveränderungen“ nicht hervorgerufen werden. 


Schädliche Bodenveränderungen sind nach § 9 BBodSchV in der Regel zu besorgen, wenn 
die Vorsorgewerte nach Anhang 2 Nr. 4 BBodSchV überschritten sind oder eine erhebliche 
Anreicherung von Schadstoffen mit krebserzeugenden, erbgutverändernden, fortpflanzungs-
gefährdenden oder toxischen Eigenschaften erfolgt. 


Die Absätze (2) und (3) von §9 BBodSchV nehmen Bezug auf Böden mit erhöhten Hinter-
grundgehalten. 
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Für die Verwertung: 


⇨ TR LAGA M20 - Technischen Regeln der Länderarbeitsgemeinschaft Abfall, Teil II: 
Technische Regeln für die Verwertung, 1.2 Bodenmaterial Stand: 05.11.2004  


Teil II der Technischen Regeln gilt für die Verwertung von Bodenmaterial als Abfall. Darun-
ter (Abschnitt 1.2.1) werden Böden im Sinne von § 2 Absatz 1 BBodSchG und deren Aus-
gangssubstrate, jedoch ohne Mutterboden verstanden. Die TR setzen somit die Anforde-
rungen des BBodSchG und der BBodSchV um. 


Die Abgrenzung zwischen dem Anwendungsbereich der BBodSchV und den Regelungen 
der LAGA Boden sind in Abschnitt 1.2.3.1 in Abb. II.1.2-1 der Technischen Regeln als 
Schema dargestellt. Demnach sind die LAGA-Regelungen generell für die Verwertung 
außerhalb der durchwurzelbaren Bodenschicht anzuwenden, während alle Verwertun-
gen, die die durchwurzelbare Bodenschicht betreffen durch die BBodSchV geregelt 
werden.5  


Ebenso ausgeschlossen vom Regelungsbereich der TR LAGA Boden sind Bodenge-
mische. Ihre Verwertung wird in der „TR Gemische“ behandelt. In Sachsen-Anhalt ist 
das die TR LAGA (Ausgabe 1997), Teil „Bauschutt“. 


4.4 Entsorgung (Verwertung/Beseitigung) auf Deponien 


⇨ Verordnung zur Vereinfachung des Deponierechts vom 27.April 2009, Artikel 1 Verord-
nung über Deponien und Langzeitlager (Deponieverordnung – DepV) (im Folgenden 
neue DepV genannt) 


⇨ Genehmigungsbescheide der zuständigen Behörde 


Durch die Verordnung zur Vereinfachung des Deponierechts sind die Regelungen der Depo-
nieverwertungsverordnung, der Abfallablagerungsverordnung und der (alten) Deponiever-
ordnung (vom 24.Juli 2002) sowie die wesentlichen Vorgaben der Technischen Anleitungen 
Abfall und Siedlungsabfall zusammengefasst worden. Damit sind zukünftig Beseitigung und 
Verwertung von Abfällen auf Deponien im Rahmen der (neuen) Verordnung über Deponien 
und Langzeitlager gemeinsam geregelt. 


Die für die Abfallbewertung relevanten Zuordnungskriterien finden sich in Anhang 3 der neu-
en Verordnung. Sie gelten jedoch nur für Deponien, die nach den Vorgaben der neuen DepV 
errichtet und betrieben werden (Tag des Inkrafttretens 16.Juli 2009). 


In den §§ 25 und 26 sind für die am Tag des Inkrafttretens in der Ablagerungsphase bzw. in 
der Stilllegungsphase befindlichen Altdeponien Ausnahmeregelungen formuliert. In der Re-
gel mit rechtskräftigen Bescheiden der zuständigen Behörden umgesetzt, gelten dort für die 
Beseitigung von Abfällen noch immer die Vorgaben der AbfAblV vom 20.Februar 2001, der 
alten DepV vom 24.Juli 2002 und für die Verwertung die der DepVerwV vom 25.Juli 2005. 


Für die Mehrzahl der in Sachsen-Anhalt befindlichen Deponiestandorte kann davon ausge-
gangen werden, dass sie 2005 und spätestens 2009 ihren aktiven Deponiebetrieb eingestellt 
haben (Ende der Ablagerungsphase). Damit ist an den Standorten ausschließlich eine Ver-
wertung von Abfällen möglich. 


 


 
5 Das betrifft auch und besonders Mutterboden, den die LAGA-Regelungen generell ausnehmen. 
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Hinweis: Deponien, die bis zum 30.06.1990 stillgelegt wurden, sind gem. Art. 1 § 4 Abs. 3 Umwelt-
rahmengesetz als Altablagerungen zu betrachten und unterliegen dem Bundesbodenschutzgesetz 
vom 17. März 1998. Deponien, die nach dem 01.07.1990 weiter betrieben wurden, unterliegen dem 
Abfallrecht. 


4.5 Entsorgung (Verwertung / Beseitigung) in Behandlungsanlagen 


⇨ Genehmigungsbescheide der zuständigen Behörde 


Für alle Behandlungsanlagen (Chemisch-Physikalische-Biologische Behandlungsanlagen, 
Bodenbehandlungsanlagen, Konditionierungsanlagen, Verfestigungs- und Stabilisierungsan-
lagen, Thermische Behandlungsanlagen, usw.) gelten grundsätzlich die Annahmebedingun-
gen gem. Betriebsgenehmigung. 


⇨ Richtlinie für die Zulassung und Überwachung der Entsorgung von stabilisierten und ver-
festigten Abfällen (Stabilisierungsrichtlinie) Gem. RdErl. des MLU, MW, MBV vom 
07.04.2004 – MBl. LSA 25 2004 vom 14.06.2004, zuletzt geändert durch Erlass des MLU 
vom 08.Juli 2009. 


Das Land Sachsen-Anhalt hat die Zulassung der Verwertung von mineralischen (schadstoff-
haltigen) Abfällen, die zuvor Verfestigungs- und Stabilisierungsprozesse in Chemisch-
Physikalischen Behandlungsanlagen durchlaufen haben, an konkrete Voraussetzungen ge-
knüpft, um bei ihrem Einsatz die vom Gesetzgeber geforderte Schadlosigkeit und Umweltun-
bedenklichkeit nachhaltig zu garantieren. Die Stabilisierungsrichtlinie ordnet Qualitätsanfor-
derungen, Untersuchungsmethoden, Kontroll- und Überwachungsmechanismen sowie Mel-
depflichten an. Sie definiert zulässige Entsorgungswege für die behandelten Abfälle und Be-
reiche, in denen eine Verwertung in Sachsen-Anhalt grundsätzlich unzulässig ist. Die Richtli-
nie selbst umfasst keine eigenen Zuordnungswerte / Grenzwerte für den Ausschluss oder die 
Zulassung einer Maßnahme, sondern verweist darauf, dass die konkreten Vorgaben der zu-
ständigen Behörden am Einsatzort einzuhalten sind. 


4.6 Entsorgung (Verwertung / Beseitigung) unter Tage 


⇨ VersatzV - Versatzverordnung vom 24. Juli 2002 (BGBl. I S. 2833) 


Die Versatzverordnung regelt die Verwertung von Abfällen, die in den unter Bergaufsicht 
stehenden untertägigen Grubenbauen als Versatzmaterial eingesetzt werden (Bergversatz). 


Die stofflichen Anforderungen an Abfälle für den Bergversatz sind in § 4 festgelegt. Für die 
beiden Versatzbergwerke in Sachsen-Anhalt kommt § 4 Absatz 2 zur Anwendung, da der 
Versatz im Salzgestein erfolgt und ein Langzeitsicherheitsnachweis vorliegt. Damit gelten die 
Grenzwerte in Anhang 2 Tabelle 1 und 2 nicht!  


⇨ Verordnung zur Vereinfachung des Deponierechts vom 27.April 2009, Artikel 1 Verord-
nung über Deponien und Langzeitlager (Deponieverordnung – DepV) 


Die Beseitigung von Abfällen unter Tage betrifft die Deponieklasse IV nach DepV entspre-
chend § 2 Punkt 10. Abfälle, deren Ablagerung in Deponieklasse IV verboten ist, sind in § 7 
Absatz 2 angeführt. 







Landesbetrieb Bau Sachsen-Anhalt 


Richtlinien für die Ausarbeitung von geotechnischen Berichten (RiliGeoB 2011) 


Teil D: Umweltrelevante Untersuchungen           Seite 11 


 


 


 


 


4.7 Verwertung ober Tage (Abgrabungen, Braunkohletagebaue, Steine-Erde-
Betriebe) 


⇨ BBodSchV - Bundes- Bodenschutz- und Altlastenverordnung (siehe hierzu Abschnitt 4.2) 


⇨ TR LAGA - Technischen Regeln der Länderarbeitsgemeinschaft Abfall, Teil II: Techni-
sche Regeln für die Verwertung, Abschnitt 1.2.3.2 Uneingeschränkter Einbau - Verwer-
tung von Bodenmaterial in bodenähnlichen Anwendungen (Regelfall) und Abschnitt 
1.2.3.3 Eingeschränkter Einbau in technischen Bauwerken  


⇨ Konzept zur Berücksichtigung der Belange des Bodenschutzes bei der Abfallverwertung 
in Tagebauen und Abgrabungen (Gem.RdErl. MLU und MW Überwachung der Entsor-
gung von Abfällen in Sachsen-Anhalt vom 19.Mai 2009, Anlage 1) 


Das Regelwerk gilt in Zusammenhang mit den Betriebszulassungen der Anlagen oder der 
Genehmigung von standortspezifischen Einzelmaßnahmen durch die zuständige Behörde. 


4.8 Verwertung außerhalb zugelassener Abfallentsorgungsanlagen (in techni-
schen Bauwerken) 


⇨ TR LAGA M20 - Technischen Regeln der Länderarbeitsgemeinschaft Abfall, Teil II: 
Technische Regeln für die Verwertung, Abschnitt 1.2.3.3 Eingeschränkter Einbau in 
technischen Bauwerken  


⇨ TR LAGA M20 - Technischen Regeln der Länderarbeitsgemeinschaft Abfall, Teil II: 
Technische Regeln für die Verwertung , Anforderungen an die stoffliche Verwertung von 
mineralischen Abfällen: 1.3 Straßenaufbruch, 1.4 Bauschutt und folgende 


⇨ Richtlinie für die Zulassung und Überwachung der Entsorgung von stabilisierten und ver-
festigten Abfällen (Stabilisierungsrichtlinie)  


5. Normen für die Bewertung im Regelwerk der Straßenbauverwal-
tung 


⇨ Richtlinie zur Verwertung mineralischer Abfälle im Straßenbau (RC-RL Straßenbau), 
Fassung 2005, Änderung nach Gem. Runderlass MLV/MLU vom 31.07.2008. 
Im Rahmen der Erarbeitung der RiliGeoB in der vorliegenden Fassung ist zwischen LBB 
LSA und LAU LSA einvernehmlich festgelegt worden, dass die gemäß Anhang 4, Ta-
bellen 2 und 3 festgelegten Zuordnungswerte für Recyclingbaustoffe sowohl für 
die Verwertung im Straßenoberbau als auch im Straßenunterbau (Erdbau) gelten. 
Damit sind unter Z 2 –Einbaubedingungen Chloridkonzentrationen von bis zu 300 mg/l 
für den Einbau von Bodengemischen bzw. Recyclingbaustoffen im Straßenunterbau zu-
lässig. 


⇨ Richtlinien für die umweltverträgliche Verwertung von Ausbaustoffen mit teer-
/pechtypischen Bestandteilen sowie für die Verwertung von Ausbauasphalt im Straßen-
bau (RuVA-StB 01 in der Fassung von 2005); DA 4/2009-224. 


⇨ Rundverfügung des LVwA vom 30.08.2005 zur „Zuordnung von bituminösem und teer-
haltigem Straßenaufbruch zu den Abfallarten nach Abfallverzeichnisverordnung (AVV). 
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⇨ Richtlinie für bautechnische Maßnahmen an Straßen in Wassergewinnungsgebieten 
(RiSt Wag). 


⇨ DA -14/2007-213 „Hinweise zur Verordnung über das Europäische Abfallverzeichnis“. 


6. Anwendungshinweise 


Einen Überblick der anzuwendenden Prüfprogramme in Abhängigkeit von dem zu beur-
teilenden Material, der Planungsstufe und der vorgesehenen Verwendung liefert 
►Anhang D.3. 


Die Zwischenlagerung und die Umlagerung von Bodenmaterial auf Grundstücken im 
Rahmen der Errichtung oder des Umbaus von baulichen und betrieblichen Anlagen unterlie-
gen nicht den Regelungen des § 12 BBodSchV, wenn das Bodenmaterial am Herkunftsort 
wiederverwendet wird. 


Bei einer geplanten Verwendung oder Verwertung von Bodenmaterial zu landschaftsbauli-
chen Zwecken und für die Wiedernutzbarmachung von Trocken-/ Nassabgrabungen hat 
eine Untersuchung und Bewertung nach „Bundes-Bodenschutz-und Altlastenverordnung“, 
§12 unter Anwendung des Untersuchungsprogramms nach Anhang 2 - Pkt. 4 zu erfolgen 
(►Anhang D.4, s. hierzu auch die Vollzugshilfe zu § 12 BBodSchG 6). 


In Gebieten mit erhöhten Hintergrundgehalten in Böden ist eine Verlagerung von Boden-
material innerhalb des Gebietes zulässig, wenn ausgewählte Bodenfunktionen nicht zusätz-
lich beeinträchtigt werden und insbesondere die Schadstoffsituation am Ort des Aufbringens 
nicht nachteilig verändert wird. Diese Gebiete können im Land Sachsen-Anhalt von den un-
teren Bodenschutzbehörden festgelegt werden. 


Des Weiteren sind bei Überschreiten der Vorsorgewerte BBodSchV die Regelungen nach 
§ 9 (2) und (3) als Öffnungsklausel bei Böden mit erhöhten Hintergrundgehalten zu beach-
ten. 


Für eine Verwertung von Abfall in bodenähnlichen Anwendungen z.B. zum Volumenaus-
gleich in Tagebauen und Abgrabungen ist nach TR LAGA Boden (►Anhang D.6) zu unter-
suchen und zu bewerten.  


Hinweis: Hier ergibt sich die Schwierigkeit, dass die TR LAGA bei der Festlegung ihrer Verwer-
tungsmöglichkeiten humosen Oberboden ausdrücklich ausschließt.7 Der Humusgehalt steht aber in 
direktem Zusammenhang mit dem TOC und kann aus ihm berechnet werden (Humusgehalt = TOC 
multipliziert mit 1,72). TOC-Überschreitungen nach den TR LAGA Boden müssen daher auf ihre 
Ursachen hin genauer untersucht werden. Sie bedeuten nicht zwangsläufig, dass eine schädliche 
Bodenveränderung vorliegt und der Boden als gefährlicher Abfall zu entsorgen ist. Das wäre nur 
der Fall, wenn TOC-Überschreitungen anthropogener Art sind. Natürlich überhöhte TOC-Werte 
sollten vielmehr die Verwertung auf eine Verwendung im Sinne des §12 BBodSchV richten (siehe 


 
6 Vollzugshilfe zu den Anforderungen an das Aufbringen und Einbringen von Materialien auf oder in den Boden (§ 12 Bundes-
Bodenschutz- und Altlastenverordnung), Ad-hoc-Unterausschuss "Vollzugshilfe § 12 BBodSchV" der Bund-
Länderarbeitsgemeinschaft Bodenschutz (LABO) unter Einbeziehung der Länderarbeitsgemeinschaften Abfall (LAGA) und 
Wasser (LAWA) sowie des Länderausschusses Bergbau (LAB), Stand 11.09.2002 
7 Fußnote zur Begriffsbestimmung „Bodenmaterial“ in Abschnitt 1.2.1: „Aufgrund seines Humusgehaltes eignet sich „Mutterbo-
den“ (humoses Oberbodenmaterial) nicht für die von dieser Technischen Regel erfassten Verwertungsbereiche. Mögliche Ver-
wertungswege für „Mutterboden“ sind das Auf- oder Einbringen auf oder in eine durchwurzelbare Bodenschicht oder die Herstel-
lung einer durchwurzelbaren Bodenschicht, wobei hier die Anforderungen des § 12 BBodSchV zu beachten sind (siehe Voll-
zugshilfe der LABO zu § 12 BBodSchV).“ 
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dazu auch: Fachinformation des LAU „Bedeutung des Summenparameters TOC bei der Bewertung 
und Entscheidung über die Entsorgung von Bodenmaterial vom Dezember 2008). 


Die Beurteilung von Bodengemischen erfolgt i.d.R. nach TR LAGA Bauschutt (Untersu-
chungsprogramm nach II. 1.4-1, Bewertung nach Tab. II. 1.4-4, 1.4-5, 1.4-6, bzw. RC RL 
Tabelle 2 und 3 ►Anhang D.5). Die Abgrenzung zwischen Boden, Bodengemisch und Bau-
schutt im Regelungsbereich der RiliGeoB ist in Abschnitt 3 definiert. 


Bei der Untersuchung von Materialien aus dem Straßenunterbau sowie ungebundenen 
Materialien aus dem Straßenoberbau hängt das anzuwendende Untersuchungsprogramm 
davon ab, ob das repräsentierte Material durch den Gutachter als Boden (bis 10 Vol-% mine-
ralische Fremdbestandteile) oder als Bodengemisch angesprochen wird. 


⇨ Da eine Einstufung als Gemisch nach gegenwärtigem Rechtsverständnis des Landes 
eine Verwertung zur Verfüllungen von Abgrabungen weitgehend ausschließt, kommt die-
ser Ansprache eine Schlüsselfunktion zu. Der Gutachter hat daher unbedingt sicher zu 
stellen, dass durch die Probenahme keine Verfälschung des repräsentierten Materials 
erfolgt, indem z.B. bei Kleinrammbohrungen mineralische Fremdbestandteile aus oberen 
Schichten verschleppt werden. Vorzugsweise ist die Einstufung direkt bei der Proben-
ahme vorzunehmen und im Probenahmeprotokoll festzuhalten. Darüber hinaus sind im 
Probenahmeprotokoll Hinweise auf den natürlichen Humusgehalt des beprobten Materi-
als aufzunehmen und die nach Anhang 2 BBodSchV relevante Bodenart (►Anhang 
D.4) auszuweisen. 


Die Beurteilung der umweltverträglichen Verwertung von mineralischen Straßenausbau-
stoffen (Betonbruch) für die Verwendung im Straßenbau erfolgt nach der Anlage 4, Tabel-
len 2 und 3 der RC-Richtlinie Straßenbau (enthalten in ►Anhang D.5).  


Hinweis: Die Tabellen entsprechen den Zuordnungswert-Tabellen der TR LAGA Bauschutt für die 
Klassen Z 1.1 bis Z 2 Tab. II.1.4-5 (Feststoffe) und Tab. II.1.4-6 (Eluatwerte). Damit ist eine Beurtei-
lung i.S.d. RC-Richtlinie bei Abarbeitung des Mindestuntersuchungsprogramms der LAGA nach 
Tabelle II.1.4-1 zuzüglich des Parameters PCB möglich, da die Aussagen für die Einbauklassen 1 
und 2 bis auf den Z2 –Richtwert für Chlorid identisch sind.  


Ein Nachweis der Umweltverträglichkeit von Straßenunterbau sowie ungebundenem Material 
aus dem Straßenoberbau ist nur dann nicht erforderlich,  


• wenn kein begründeter Verdacht auf Schadstoffbelastung besteht und 


• wenn der Wiedereinbau des Materials im Straßenbau zeitnah und im Wesentlichen un-
mittelbar an der Entnahmestelle erfolgt und 


• wenn der Wiedereinbau in Verbindung mit technischen Sicherungsmaßnahmen i.S.d. 
Einbauklasse 2 (Z 2) nach TR-LAGA erfolgt, so dass ein Austritt von Schadstoffen wirk-
sam unterbunden wird. 
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Die Bewertung von teerhaltigem Ausbauasphalt hat nach der RuVA-StB 01/ 05 (DA 
4/2009-224) zu erfolgen.  


Sind Straßenausbaustoffe (Bodenmaterial eingeschlossen), nicht für eine Verwertung 
geeignet, sind sie nach den Grundsätzen des § 10 des Gesetzes zur Förderung der Kreis-
laufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Beseitigung von Abfällen – Kreislauf-
wirtschafts- und Abfallgesetz zu behandeln ggf. gemeinwohlverträglich zu beseitigen.  


Für die Verwertung und Beseitigung auf Deponien sind in der Regel die Zuordnungskrite-
rien der DepV (►Anhang D.7) in Verbindung mit den genehmigten Annahmebedingun-
gen der Deponie heranzuziehen. Dabei ist zu beachten, dass geeignete mineralische Abfäl-
le auch nach der Einstellung des aktiven Deponiebetriebs für Profilierungs- und Rekultivie-
rungsmaßnahmen noch benutzt werden dürfen. In Abhängigkeit von den Bedingungen am 
Deponiestandort kann die zuständige Behörde auch hierfür Ausnahmen von den Zuord-
nungswerten der DepV zulassen. 


Für die Verwertung im Bergversatz gilt die Versatzverordnung in Verbindung mit einer 
gefahrstoffrechtlichen Bewertung des Abfalls. Im Allgemeinen ist eine Verwertung im Direkt-
versatz möglich, wenn der Abfall nicht als krebserzeugend, erbgutverändernd, fruchtschädi-
gend oder fortpflanzungsgefährdend, sehr giftig oder giftig kennzeichnungspflichtig ist. Im 
Rahmen des Bergversatzes ist eine Abfallbehandlung durch den Entsorger möglich, so dass 
o.g. Einschränkungen nicht für die Annahme von Abfällen gelten. Auslaugbarkeits-kriterien 
(Eluatwerte) sind für den Bergversatz in Sachsen-Anhalt ohne Bedeutung. 


7. Flächen mit grundsätzlichem Untersuchungsbedarf  


Grundsätzlicher Untersuchungsbedarf besteht auf den im Planungsraum liegenden Flä-
chen, die als Verdachtsflächen oder als Altlast i.S. des § 2 (4), (5) BBodSchG eingestuft 
sind oder auf denen schädliche Bodenveränderungen vorliegen und wenn daraus ausge-
baute Materialien außerhalb dieser Bereiche verwendet werden sollen bzw. die ausgebau-
ten Materialien an Dritte abgegeben werden.  


Besondere Aufmerksamkeit gilt: 


• Flächen in Industrie- sowie Misch- und Gewerbegebieten 


• Flächen, auf denen mit punktförmigen Bodenbelastungen gerechnet werden muss 
hierzu gehören insbesondere: 


- Leckagen in Bauwerken und Rohrleitungen,  


- Schadensfälle beim Umgang mit umweltgefährdenden Stoffen (umfasst auch Misch- 
und Gewerbegebiete);  


• Flächen, auf denen mit flächenhaften Bodenbelastungen gerechnet werden muss und 
deren Bodenmaterial außerhalb dieser Bereiche verwertet werden soll 


hierzu gehören: 
- Flächen mit naturbedingt (geogen) oder großflächig siedlungsbedingt erhöhten 


Schadstoffgehalten 


- Flächen im Einwirkungsbereich des (historischen) Bergbaus, z.B. Schwemmflächen, 
Abraum- und Verfüllungsbereiche 


- Überschwemmungsgebiete, in denen mit belasteten Flusssedimenten gerechnet 
werden muss 







Landesbetrieb Bau Sachsen-Anhalt 


Richtlinien für die Ausarbeitung von geotechnischen Berichten (RiliGeoB 2011) 


Teil D: Umweltrelevante Untersuchungen           Seite 15 


 


 


 


 


- Flächen, auf denen Abwasser verrieselt wurde 


- Flächen, auf denen belastete Schlämme ausgebracht wurden (Abfrage bei Unterer 
Bodenschutzbehörde im Vorfeld) 


- Flächen mit erhöhter Immissionsbelastung 


- Bereiche von Park- und Halteflächen, Stau- und Aufstellräumen mit einer durch-
schnittlichen täglichen Verkehrsstärke (DTV) von mehr als 15.000 Kfz/24 h 


⇨ Ein grundsätzlicher Untersuchungsbedarf wird auch in Einschnittslagen mit men-
genrelevantem Aushub bei Neubaumaßnahmen gesehen, wenn das Material 
außerhalb der eigenen Maßnahme verwertet werden soll. 


8. Planungsphasen 


Das Ziel umweltrelevanter Untersuchungen unterscheidet sich in den beiden Planungspha-
sen. Die Aufgaben verteilen sich wie folgt: 


Phase der Entwurfsplanung: 


• Durchführung von Eignungsprüfungen der geplanten Aushubmaterialien (Bodenmateri-
al und mineralische Stoffe) hinsichtlich einer Verwendung innerhalb oder Verwertung 
außerhalb der Baumaßnahme. 


• Durchführung von Eignungsprüfungen mineralischer Abfälle (Ausbauasphalt, Beton-
bruch, Bauschutt) für die Verwendung (Recycling) innerhalb der Baumaßnahme oder die 
Verwertung als Abfall durch Dritte. 


• Erkennung von altlastenrelevanten Bodenverunreinigungen, Ausweisung der betrof-
fenen Flächen, Handlungsempfehlungen. 


Phase der Ausführungsplanung: 


• Detaillierte und zeitnahe Beprobung und Untersuchung der zu entsorgenden Bauüber-
schussmassen (Boden und mineralische Abfälle) auf der Basis der Ergebnisse der 
Entwurfsplanung. 


• Abgrenzung von Bereichen mit eingeschränkter Verwertbarkeit (spez. Ausbauas-
phalt) auf der Basis der Ergebnisse der Entwurfsplanung. 


• Darstellung der Ergebnisse in Form ausschreibungsfähiger Untersuchungsberichte 
(Deklarationsanalysen), die eine Auspreisung durch alle potenziellen Entsorgungsbe-
triebe / Verwerter ermöglicht.  


• Sofern erforderlich: Einbeziehung der Ergebnisse der Sanierungsuntersuchungen und 
des bestätigten Sanierungsplans für angetroffene Altlasten8. 


                                                 
8 Die Untersuchungen zur Verifizierung, Eingrenzung und Sanierung angetroffener Altlasten selbst unterliegen nicht dem Rege-
lungsbereich von Teil D. 
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• Sofern erforderlich: Überprüfung der Zulässigkeit einer Wiederverwendung von Boden-
material und mineralische Stoffe innerhalb der gleichen Baumaßnahme in Bereichen 
mit Sondernutzung (z.B. Trinkwasserschutzzonen). 


8.1 Untersuchungsumfang in der Phase der Entwurfsplanung 


8.1.1 Allgemeine Hinweise 


Das Ziel umweltrelevanter Untersuchungen im Rahmen geotechnischer Berichte ist es, die 
Nutzbarkeit der potenziell anfallenden mineralischen Materialien zu prüfen. 


Hierbei ist es unerheblich, ob die angetroffenen Materialien als Abfall angesehen und zu ent-
sorgen sind oder ob eine Verwendung innerhalb der Baumaßnahme erfolgen kann oder soll. 


Die Untersuchungen sollen belegen, ob solch eine Verwendung prinzipiell möglich ist oder 
ob eine Abgabe an Dritte als Abfall zur Verwertung oder Beseitigung erforderlich wird.  


Eine endgültige Klärung der Entsorgungswege kann meist erst in der Phase der Aus-
führungsplanung erfolgen, so dass sich die Anforderungen an den Untersuchungsum-
fang und die Bewertung der Ergebnisse für beide Planungsphasen unterscheiden. 


Grundsätzlich regeln dabei die anzuwendenden Normen (Abschnitt 4 und 5) in der zum Zeit-
punkt der Bearbeitung bzw. Genehmigung (Planfeststellung der Unterlage) aktuellen Fas-
sung den zu untersuchenden Parameterumfang. 


8.1.2 Untersuchung von Betonbruch, Bauschutt und Bodengemischen 


Im Rahmen der Entwurfsplanung von Straßenbaumaßnahmen ist zu klären, ob und unter 
welchen Bedingungen Betonbruch, Bauschutt und Bodengemische von Straßenaufbruch 
innerhalb der Baumaßnahme verwendet (bautechnische Eignung vorausgesetzt) oder au-
ßerhalb dieser durch Dritte verwertet werden können. 


Die Materialien, die hierbei zu erfassen sind, sind Ausbaustoffe aus: 


• Straßenaufbruch aus dem gebundenem Oberbau (Ausbauasphalt ist gesondert geregelt)  


• Schichten ohne Bindemittel des Oberbaus, die als Bodengemisch eingestuft sind 


• Bodengemischen aus dem Straßenunterbau oder aus Bankettbereichen 


Der Untersuchungsumfang ergibt sich aus Tabelle II.1.4-1 der TR LAGA Bauschutt „Min-
destuntersuchungsprogramm für Bauschutt vor der Aufbereitung bei unspezifischem Ver-
dacht“, ergänzt um den Zusatzparameter „Polychlorierte Biphenyle (PCB)“ (► Anhang D.5). 


Im Ergebnis der Untersuchungen ergibt sich die allgemeine Verwertbarkeit aus der Ge-
genüberstellung der Messwerte und der Zuordnungswerte nach den LAGA-Tabellen II.1.4-5 
(Feststoff) und II 1.4-6 (Eluat). 


Die spezielle Verwertbarkeit im Straßenbau im Sinne der RC-Richtlinie ergibt sich aus der 
Gegenüberstellung der Messwerte und der Zuordnungswerte nach Tabelle 2 und 3 in 
Anlage 4, die mit Ausnahme des Z2-Wertes für Chlorid im Eluat den Klassen Z 1.1, Z 1.2 
und Z 2 nach LAGA entsprechen. 
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Die Möglichkeit der Abgabe an Dritte zur Verwertung ergibt sich aus der Gegenüberstel-
lung der Messwerte und der Orientierungswerte für die Bewertung von schadstoffbelasteten 
Gebäuden, Bauteilen oder Bauschutt vor der Aufbereitung nach TR LAGA Tabelle II.1.4-4 . 


Die Messwerte sind in einer ► Anhang D.5 entsprechenden Form darzustellen und wie folgt 
zu bewerten: 


• Einstufung der allgemeinen Verwertbarkeit (Einbauklasse Z 0 bis Z 2) bei Beurteilung 
nach TR LAGA, 


• Einstufung der Verwertbarkeit im Straßenbau (Einbauklasse) bei Bewertung nach RC-
Richtlinie (Einbauklasse Z 1.1 bis Z 2), 


• Aussage zur Einhaltung der Orientierungswerte für die Bewertung von schadstoffbelaste-
tem Bauschutt und Betonbruch. Gebäuden, Bauteilen oder Bauschutt vor der Aufberei-
tung nach TR LAGA. 


Ergeben die Prüfungen Überschreitungen der Klasse Z 2 und damit Hinweise darauf, dass 
die repräsentierten Materialien nicht verwertbar i.S.d. TR LAGA oder der RC-Richtlinie sind9, 
ist das auszuweisen. 


8.1.3 Untersuchung von Ausbauasphalt 


Untersuchungen zur Verwertbarkeit von Ausbauasphalt nach RuVA-StB sollen Hinweise auf 
die Verwertbarkeit des Asphalt-Oberbaus und möglicher Makadamschichten geben. 


Der Ausschluss von teer- und pechtypischen Bestandteilen kann hierbei qualitativ in einer 
Vorprüfung über Schnellverfahren (Lackansprühverfahren, FGSV-Arbeitspapier 27/2) erfol-
gen. Die Untersuchung muss getrennt nach Schichten durchgeführt werden. 


Ergibt sich aus der Vorprüfung ein Verdacht auf Pechgehalt im Bindemittel, erfolgt die Beur-
teilung zwingend auf der Grundlage einer chemischen Analyse nach FGSV-Arbeitspapier Nr. 
27/3 auf polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) im Feststoff und den Phenol-
index im Eluat. 


Im Ergebnis der Untersuchungen ist die Verwertungsklasse nach Tab. 1 RuVA-StB anzuge-
ben und die zulässigen Verwertungsverfahren nach Tab. 3 RuVA-StB sowie Tabelle 4 der 
DA 4/2009-224 sind zu benennen. 


Hinweis: Ausbauasphalt mit Gehalten an Benzo(a)pyren über 50 mg/kg oder einem PAK-
Gesamtgehalt (Summe von 16 Leitverbindungen nach U.S. EPA) von mehr als 500 mg/kg ist laut 
Rundverfügung des LVwA vom 30.08.05 zur „Zuordnung von bituminösem und teerhaltigem Stra-
ßenaufbruch zu den Abfallarten nach Abfallverzeichnisverordnung (AVV)“ als gefährlicher Abfall mit 
dem Schlüssel 17 03 01* einzustufen.  


 
9 die Differenzen im Zuordnungswert Z 2 für Chlorid sind zu beachten. Eine Verwertung im Straßenbau ist bis zu 300 mg/l Chlo-
rid im Eluat möglich (RC-Richtlinie), während der Orientierungswert Z 2 nach TR LAGA Tab. II.1.4-4 auf 150 mg/l begrenzt ist. 
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Bei Gehalten an Benzo(a)pyren über 50 mg/kg ist der Ausbauasphalt von der Wiederverwertung 
nach DA 4/2009-224 auszuschließen und einer umweltgerechten Entsorgung zuzuführen. 


8.1.4 Untersuchung von Boden 


Boden, der im Umfeld von Straßenbaumaßnahmen zu beproben und zu untersuchen ist, teilt 
sich in 


• Oberboden, d.h. Boden aus der durchwurzelten Bodenschicht, 


• Mineralboden unterhalb der durchwurzelten Bodenschicht. 


Die Untersuchung von Oberboden und Mineralboden erfolgt in der Phase der Entwurfspla-
nung ausschließlich in Bezug auf die Vorsorgeparameter nach BBodSchV (►Anhang 
D.4); d.h. es sind zu ermitteln oder zu bestimmen: 


- der pH-Wert des Bodens, 


- der Humusgehalt, wobei die in ►Anhang D.4 angeführte Abschätzung ausreicht und nur 
im Zweifelsfall der Gehalt über den TOC zu ermitteln ist, 


- die nach Anhang 2 BBodSchV zuzuordnende Bodenart, 


- der Gehalt an Blei, Cadmium, Chrom, Kupfer, Nickel und Quecksilber, 


- der Gehalt an polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) unter Auswei-
sung der Einzelkomponente Benzo(a)pyren und sowie der anderen Einzelkomponenten, 
sofern Messwerte oberhalb der Bestimmungsgrenzen enthalten sind, 


- der Gehalt an polychlorierten Biphenylen (PCB) als Summe der 6 Leitkomponenten nach 
Ballschmiter und Ausweisung der Einzelkomponenten, sofern Messwerte oberhalb der 
Bestimmungsgrenzen enthalten sind. 


Die Ergebnisse sind in Vergleich zu den Vorsorgewerten nach BBodSchV, Anhang 2 Punkt 4 
darzustellen. 


Im Ergebnis des Abgleichs ist darzulegen 


• ob und für welche Parameter eine Überschreitung der Vorsorgewerte ermittelt wurde, 


• ob der Verdacht besteht, dass eine ermittelte Überschreitung auf erhöhte Hintergrund-
gehalte zurückgeführt werden kann (nur für Metallgehalte nach Anhang 2 Punkt 4.1 rele-
vant), 


• ob und welche weiteren Untersuchungen in der Phase der Ausführungsplanung zu er-
lassen sind. 
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8.1.5 Untersuchung von aufstehender Bausubstanz 


Aufstehende Bausubstanz (Brücken und andere Ingenieurbauwerke) ist repräsentativ zu 
beproben und zu untersuchen, wobei für sämtliche mineralische Bausubstanz nach dem 
vollständigen Untersuchungsprogramm nach TR LAGA Bauschutt Tabelle II.1.4-1 zu-
züglich PCB (►Anhang D.5) zu prüfen ist. 


Bei der Prüfung von Brückenbauwerken, ist die Art der verwendeten Dichtungsmaterialien zu 
ermitteln und bei Verdacht auf pechhaltige Bestandteile auf ihren Gehalt an Polycyclischen 
Aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) zu untersuchen. 


Wurde die Verwendung pechhaltiger Dichtmassen nachgewiesen, ist über Materialuntersu-
chungen (PAK im Feststoff und Phenolindex im Eluat) zu lokalisieren, in welchem Maße die 
mineralische Bausubstanz in unmittelbarer Nähe in ihrer Verwertbarkeit eingeschränkt ist 
und gesondert erfasst und entsorgt werden muss.   


8.2 Untersuchungsumfang in der Phase der Ausführungsplanung  


8.2.1 Allgemeine Hinweise 


Die Ausführungsplanung baut auf der Entwurfsplanung auf, die bis dahin folgende Ergebnis-
se geliefert hat: 


• die Klärung der Verwendbarkeit oder Verwertbarkeit der anfallenden Fraktionen von Be-
tonbruch, Bauschutt und Bodengemischen, 


• die Klärung der Verwertbarkeit des anfallenden Ausbauasphalts, 


• Hinweise auf Bodenmaterialien, die nicht ohne weiteres verwendbar oder verwertbar 
sind, weil sie die entsprechenden Voraussetzungen nicht erfüllen.  


 


Hinweis: Bodenmaterialien, die als Abfall zu entsorgen sind, sind im Regelfall nicht verwertbar, 
wenn sie die Zuordnungswerte Z 2 der TR LAGA überschreiten. Bodenmaterialien, deren Verwen-
dung innerhalb der Baumaßnahme möglich wäre, sind im Regelfall dann nicht verwendbar, wenn 
sie die Vorsorgewerte nach Anhang 2 BBodSchV Anhang 2 über die festgelegten Obergrenzen 
hinaus10 überschreiten.11 


In der Ausführungsplanung muss zumindest näherungsweise bekannt sein, welche Mengen 
an verwend- oder verwertbaren Materialien im Rahmen der Baumaßnahme benötigt wer-
den, während die Entwurfsplanung die Menge und Beschaffenheit der anfallenden Materia-
lien dieser Art liefert. 


Daher ist zunächst ein Mengenabgleich vorzunehmen und festzustellen, was – unter Beach-
tung der geotechnischen Anforderungen an die Materialien –  an Überschussmassen ent-
steht. Im Folgenden sind die zu entsorgenden Massen entsprechend den Anforderungen der 
in Frage kommenden Entsorger zu deklarieren. 


 
10  Obergrenze für die Feststoffgehalte gemäß dem Ergebnis der 58. UMK am 06./07. 2002 zu TOP 14: Verfüllung von Abgra-
bungen (siehe hierzu Anhang D.4) 
11  Eine Verwendung ist nicht ausgeschlossen, wenn § 12 (10) oder § 12 (2) anwendbar ist. 
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Vor Durchführung der erforderlichen Untersuchungen ist es unvermeidlich, die regio-
nal in Frage kommenden Entsorgungsanlagen und ihre Annahmebedingungen zu er-
mitteln.  


Der anzuwendende Untersuchungsumfang muss sich in jedem Fall an diesen Bedingungen 
orientieren. 


8.2.2 Untersuchung von Betonbruch, Bauschutt und Bodengemischen  


Sofern Betonbruch, Bauschutt und Bodengemische die Orientierungswerte der Einbau-
klasse Z 2 nach TR LAGA Tabelle II.1.4-4 überschreiten, ist die Verwertbarkeit des Materi-
als als Abfall in Frage gestellt und es ist wie folgt zu verfahren: 


⇨ Die von der Überschreitung betroffenen Bereiche sind nochmals mit doppelter Proben-
dichte zu beproben und einzeln nach TR LAGA Bauschutt Tabelle II.1.4-1 zuzüglich PCB 
(►Anhang D.5) zu prüfen.  


⇨ Bestätigt sich hierbei der Befund aus der Entwurfsplanung nicht, d.h. werden in den jün-
geren Proben die Zuordnungswerte unterschritten, dann ist ausschließlich das aktuelle 
Ergebnis als Deklarationsanalyse auszuweisen.  


⇨ Bestätigt sich der Befund der Überschreitung der Orientierungswerte, dann ist unmittel-
bar im Anschluss auf den Untersuchungsumfang nach DepV zu erweitern und aus-
schließlich die neue Deklarationsanalyse zu verwenden. Die zusätzliche Ausweisung ei-
ner Deklarationsanalyse nach TR LAGA Bauschutt erübrigt sich in diesem Fall. 


8.2.3 Untersuchung von Ausbauasphalt 


Untersuchungen von Ausbauasphalt in der Ausführungsplanung dienen ausschließlich der 
Ergänzung, Verifizierung und Präzisierung der Aussagen der Entwurfsplanung.  


Sie sind nur im Bedarfsfall erforderlich, z.B. wenn Bereiche mit pechhaltigen Bindemitteln 
genauer zu lokalisieren sind. 


8.2.4 Untersuchung von Boden 


Untersuchungen im Rahmen der Ausführungsplanung sind erforderlich für Böden, die die 
Vorsorgewerte nach BBodSchV überschreiten und als Abfall an Dritte abgegeben werden 
sollen. 


Unabhängig davon, ob Oberboden oder Bodenmaterial i.S.d. LAGA vorliegt, ist grundsätzlich 
analog dem unter 8.2.2 beschriebenen Verfahren vorzugehen, also Neubeprobung mit höhe-
rer Probendichte und Verifizierung der Ergebnisse der Entwurfsplanung. 


Für Oberböden ist die TR LAGA Boden nicht anwendbar. Hier ist bei Überschreitung der 
Vorsorgewerte und Ausschluss erhöhter Hintergrundgehalte direkt die Prüfung nach DepV 
(►Anhang D.7) vorzunehmen. 


Für Mineralböden unterhalb der durchwurzelten Bodenschicht erfolgt eine Prüfung nach 
den Technischen Regeln der LAGA in der in Abschnitt 1.2.2.2 von Teil II der TR LAGA 
Boden beschriebenen Weise, wobei in der Regel das Mindestuntersuchungsprogramm an-
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nthält. 


zuwenden ist und eine Erweiterung um zusätzliche Parameter nur bei nachgewiesenem spe-
zifischem Verdacht zulässig ist. 


⇨ Mindestuntersuchungsprogramm nach Tabelle II.1.2-1 (►Anhang D.6) 


⇨ Bei Überschreitung der Klasse Z 2 ist sofort auf die Parameter nach DepV (►Anhang 
D.7) zu erweitern und die Ergebnisse sind als Deklarationsanalyse auszuweisen. 


Einzelheiten der Prüfung sind in Abschnitt 8.2.6 beschrieben. 


8.2.5 Untersuchung von aufstehender Bausubstanz 


Ergänzende Untersuchungen aufstehender Bausubstanz in der Ausführungsplanung sind 
nur erforderlich, wenn in der Entwurfsplanung Überschreitungen der Orientierungswerte 
nach TR LAGA Tabelle II.1.4-4 (> Z 2) festgestellt wurden oder wenn in den verwendeten 
Dichtmassen pechtypische Belastungen durch PAK festgestellt wurden. 


Bei Überschreitungen der Orientierungswerte ist analog Abschnitt 8.2.2 zu verfahren. 


Wurde die Verwendung pechhaltiger Dichtungsmassen nachgewiesen und haben die Unter-
suchungen in der Entwurfsplanung belegt, dass die Belastungen auch die Bausubstanz 
betreffen12, sind die betroffenen Bereiche zusammenfassend zu beproben und zu deklarie-
ren. Die Ergebnisse der Untersuchungen sind in diesen Fällen in ein Rückbaukonzept einzu-
binden, das Handlungsempfehlungen für die Separierung der einzelnen Stoff- und Abfall-
ströme e


8.2.6 Untersuchung von Abfällen zur Verwertung / Beseitigung auf Deponien 


Die Prüfung nach Deponieverordnung soll das durch die Proben repräsentierte Material so 
weit deklarieren, dass eine Zuordnung in Deponieklassen möglich wird und auf dieser Basis 
eine Preisbildung und Kostenschätzung möglich wird. 


Im Folgenden wird der Deklarationsumfang im Einzelnen festgelegt (► Anhang D.7). 


Teil 1: Organischer Anteil des Trockenrückstandes der Originalsubstanz  


Grundsätzlich sind beide Parameter 1.01 (Glühverlust) und 1.02 (TOC) zu bestimmen und 
anzugeben, da beide den organischen Anteil unzureichend genau erfassen. In der Deklarati-
onsanalyse zur Ausschreibung muss nur einer der Parameter angegeben werden, da sie 
gleichwertig verwendbar sind. 


Zusatzbestimmungen bei erhöhtem organischen Anteil: 


Für Deklarationsanalysen sind generell entweder AT4 oder GB21 (alternativ) und der Brenn-
wert zu bestimmen, wenn die Zuordnung einer Deponieklasse maßgeblich durch TOC oder 
Glühverlust bestimmt wird. 


Das ist dann der Fall, wenn TOC oder Glühverlust ursächlich für die Zuordnung einer höhe-
ren Deponieklasse wären. Dabei ist die Gleichwertigkeit von Parameter 1.01 und 1.02 zu 
berücksichtigen.  


                                                 
12 Überschreitung des unteren Orientierungswertes für PAK (75mg/kg) und des Eluatwertes von 0,1 mg/l für Phenol 
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Beispiel: Ein Boden mit einem TOC von 2,9% (= 5 % Humusgehalt) und einem Glühverlust von 
5,1% ist auf Grund des TOC der Klasse DK II zuzuordnen. Der Messwert des Glühverlustes würde 
eine Zuordnung in DK III erfordern, die in diesem Fall falsch wäre, da der Glühverlust den organi-
schen Anteil überhöht ausweist. Ergeben die anderen Parameter eine Zuordnung von DK II oder 
höher, dann sind die Zusatzbestimmungen nicht durchzuführen. Ergeben sie eine Zuordnung in DK 
I oder DK 0, dann sind AT4 und Brennwert oder GB21 und Brennwert zu bestimmen, da durch den 
entsprechenden Nachweis die Deponieklasse verbessert werden kann. 


Teil 2: Feststoffkriterien 


Die Positionen sind – soweit sie nicht bereits durch die vorangegangenen Untersuchungen 
abgedeckt sind - komplett abzuarbeiten. 


Die Säureneutralisationskapazität (Nr.2.6, in Anhang D.7 nicht angeführt) ist für Abfälle aus 
Straßenbaumaßnahmen irrelevant und ohne Zuordnungswerte. Der Parameter ist daher 
nicht zu bestimmen.  


Teil 3: Eluatkriterien 


Es sind generell alle Parameter 3.01 bis 3.21 abzuarbeiten. Parameter 3.18b ist nur dann zu 
bestimmen, wenn die Zuordnung einer Deponieklasse maßgeblich durch Parameter 3.18a 
bestimmt wird. Das ist dann der Fall, wenn ohne den für Parameter 3.18a ermittelten Mess-
wert eine niedrigere Deponieklasse zugeordnet würde. 


Zusatzparameter 


Deponien, deren Zulassungen nicht an die (neue) DepV angepasst sind, können darüber 
hinaus die Ausweisung der Parameter: 


• Chrom(VI) im Eluat 


• AOX im Eluat und 


• Ammonium-Stickstoff im Eluat  


fordern. Sofern solche Deponien in die Entsorgung einbezogen werden sollen, sind diese 
Parameter zusätzlich zu bestimmen.  


Probenahme und Probenaufbereitung 


Die in Anhang 4 DepV (neu) festgelegten Vorgaben zur Beprobung und Untersuchung von 
Abfällen, sind zu beachten. Die Probenaufbereitung ist nach DIN 19747 durchzuführen und 
zu protokollieren. Probenahmeprotokolle nach LAGA –Richtlinie PN98 und das Probenaufbe-
reitungsprotokoll sind den Deklarationsanalysen beizulegen.13 


                                                 
13  sofern die Beprobung zur Deklaration nicht an Haufwerken erfolgen kann, ist die Probenahme entsprechend den Vorgaben 
der TR-LAGA Merkblatt M20 Teil III Probenahme/Analytik, Stand: 05.11.2004, vorzunehmen und in Anlehnung an PN98 zu 
protokollieren.    
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9. Aufschlusspunkte / Probenahme 


Bei Untersuchungen im Rahmen der Entwurfsplanung sind im Regelfall die Messpunkte und 
Aufschlüsse der geo- und straßenbautechnischen Untersuchungen für eine repräsentative 
Beprobung der Ausbaustoffe und Böden zu nutzen. Die Vorgaben zur Beprobungsdichte und 
–tiefe sind in den Teilen A, B und C der RiliGeoB 2009 festgelegt. 


Ggf. erforderliche ergänzende Aufschluss- / Probenahmepunkte sind unter Berücksichtigung 
vorhandener Unterlagen, der Vorortsituation sowie im Falle der "Flächen mit grundsätzlichem 
Untersuchungsbedarf" (Punkt 7) in Abhängigkeit von Art und Dimension des Umgangs mit 
Schadstoffen (Historie) festzulegen. Bei der Querung ausgewiesener Altlastenverdachtsflä-
chen oder Altablagerungen ist darüber hinaus eine Vorabstimmung mit der zuständigen Un-
teren Bodenschutzbehörde vorzunehmen. 


Flächen mit grundsätzlichem Untersuchungsbedarf sind Verdachtsflächen i.S.d. BBodSchV, 
für deren Beprobung Punkt 2 in Anhang 1 verbindlich zu beachten ist.  


Die Probenahmestellen müssen die Gesamtheit der zu bewertenden Fläche erfassen. Die in 
den Proben erfassten Tiefenbereiche müssen die jeweils zu bewertenden konstruktiven 
Schichten repräsentieren. 


Tiefenbereiche sind in dem Maße zusammenzufassen, wie sie bautechnisch getrennt aufge-
nommen werden können oder sollen. Eine getrennte Beprobung und Untersuchung von Un-
terbau und Tragschichten ist nur dann erforderlich, wenn die Fraktionen getrennt verwendet 
oder verwertet werden sollen. Generell sind für die Beprobung von Abfällen die Vorgaben 
der TR- LAGA14 zu beachten, wenn anwendbare straßenbauspezifische Regelungen fehlen. 


Die Probenahmen sind durch Probenahmeprotokolle oder gleichwertige Dokumentationen in 
zusammengefasster tabellarischer Form zu belegen. Organoleptische Besonderheiten sind 
bei der Probenahme zu berücksichtigen und in den Protokollen auszuweisen. 


Die Proben für die umweltrelevanten Untersuchungen in der Phase der Entwurfsplanung 
sind zur Minimierung des Kostenaufwandes soweit möglich im Zuge der Aufschlüsse für die 
Baugrunduntersuchung / Zustandserfassung zu entnehmen und ggf. rückzustellen. 


Im Rahmen der Ausführungsplanung sind - abgestimmt auf die erforderlichen umweltrele-
vanten Untersuchungen - ergänzende Aufschlüsse und Probenahmen auszuführen.  


10. Allgemeine Anforderungen an Deklarationsanalysen 


Die Deklarationsanalyse, die für die Ausschreibungsunterlagen zu erstellen ist, wird aus den 
Ergebnissen der chemischen Untersuchung zusammengestellt und muss in einer Form vor-
gelegt werden, die im Rahmen einer Ausschreibung kopierbar ist. 


 
14  allgemein TR-LAGA Merkblatt M20 Teil III Probenahme/Analytik, Stand: 05.11.2004, für die Beprobung von Haufwerken 
speziell LAGA Mitteilung 32 (PN98),  
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Sofern die Deklaration ausschließlich durch das untersuchende chemische Labor erstellt 
wird, muss dieses das auszugsweise Kopieren des Untersuchungsberichtes zu diesem 
Zweck ausdrücklich gestatten.15 


Die Auszüge müssen neben den Parameterlisten und einer rückverfolgbaren Probenbe-
zeichnung, den Hinweis auf den Untersuchungsbericht, dem sie entnommen wurden, enthal-
ten sowie datiert und unterschrieben sein.  


Erstellt der Verfasser des geotechnischen Berichtes selbst die Deklaration aus Analysenda-
ten eines chemischen Labors, dann gilt dies sinngemäß. 


Probenahme- und Probenaufbereitungsprotokolle sind in den Bericht aufzunehmen, aber 
nicht in die Ausschreibungsunterlagen zu übernehmen. Diese Unterlagen müssen aber im 
Entsorgungsverfahren der Dokumentation beiliegen. 


11. Analysenbewertung 


Die Bewertung der umweltrelevanten Untersuchungen nach den im Abschnitt 4 genannten 
Normen, hat unter Berücksichtigung der relevanten Analysenergebnisse mit dem Ziel des 
Nachweises einer zulässigen Verwendbarkeit bzw. der Festlegung eines ordnungsgemäßen 
Entsorgungsweges zu erfolgen und ist zu begründen.  


Ergibt sich der Verdacht, dass erhöhte Einzelkonzentrationen auf allgemein erhöhte 
Hindergrundgehalte zurückzuführen sind, ist der Sachverhalt mit der zuständigen Boden-
schutzbehörde abzuklären. 


Hinweis: Fachliche Informationen zu erhöhten Hintergrundgehalten einzelner Regionen sind bei 
der zuständigen Bodenschutzbehörde einzuholen. Das sind in Sachsen-Anhalt in der Regel die 
Landkreisverwaltungen. Dies gilt unabhängig davon, ob die erhöhten Hintergrundwerte einen na-
turbedingten (geogenen) oder anthropogenen Ursprung haben sowie punktuell oder auch großflä-
chig sind. 


Eine zusammenfassende Präsentation der Ergebnisse in der in ►Anhang D.8 und D.9 dar-
gestellten Form wird zumindest für der Phase der Entwurfsplanung größerer Bauvorhaben 
empfohlen. 


 
15 Formulierung auf den Parameterlisten z.B. „Diese Seiten sind Teil des Untersuchungsberichtes (Berichtsnummer) der (Fir-
ma). Die auszugsweise Vervielfältigung dieses Berichtsteils als Deklarationsanalyse ist dem Auftraggeber im vorliegenden Fall 
gestattet.“  
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12. Abfallschlüssel und Kubaturen 


Den mineralischen Bauüberschussmassen, die als Abfall anfallen, sind vorzugsweise Abfall-
schlüsseln der Gruppe 17 „Bau- und Abbruchabfälle (einschließlich Aushub von verunreinig-
ten Standorten)“ zuzuordnen. 


Nicht gefährliche Abfälle: 


17 01 01 Beton - für Bauschutt/Straßenaufbruch aus überwiegend Beton  


17 01 02 Ziegel - für Bauschutt aus überwiegend Ziegelmauerwerk oder Ziegelbruch 


17 01 03 Fliesen, Ziegel und Keramik - für Bauschutt aus Gemischen ohne Betonanteil  


17 01 07 Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik  


17 03 02    Bitumengemische (z.B. für verwertbaren Ausbauasphalt mit maximal  
50 mg/kg Benzo-a-pyren oder maximal 500 mg/kg Gesamt-PAK) 


17 05 04 Boden und Steine 


17 05 06 Baggergut 


17 05 08 Gleisschotter 


17 08 02 Baustoffe auf Gipsbasis mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 08 01 fallen 


Bodengemischen ist im Anwendungsbereich der vorliegenden Richtlinie vorzugsweise der 
Schlüssel „17 05 04 Boden und Steine“ oder der entsprechende Spiegelschlüssel 17 05 03* 
zuzuordnen, wobei bei Ausschreibungen zwingend der Hinweis „Bodenaushub mit 10 bis 50 
Vol-% mineralischen Fremdbestandteilen (Gemisch)“ erfolgen muss. In Abhängigkeit von der 
Art und Menge der vorhandenen Fremdbestandteile kann in Abstimmung mit der zuständi-
gen Abfallbehörde auch ein anderer Abfallschlüssel wie z.B. 17 01 03 oder 17 08 02 (bei 
nachgewiesen hohem Gipsgehalt, d.h. Sulfatgehalten im Eluat von >1.500 mg/l) zugeordnet 
werden. 


Hinweis: Rückbaumaterialien aus ungebundenen Oberbauschichten von Straßen (Schichten 
ohne Bindemittel), die aus mechanisch aufbereiteten natürlichen Locker- und Festgesteinen 
(z.B. Brech- und Rundkorngemischen) bestehen, sind Bodenmaterial i.S.v. Abschnitt 3 
Punkt I  b) und keine Bodengemische. Sie sind demnach nach Anhang D.6 zu untersuchen 
und bewerten.  


Erst wenn diese Rückbaumaterialien mehr als 10 Vol-% mineralische Fremdbestandteile 
i.S.v. Abschnitt 3, Punkt II a) bis i) enthalten, liegt ein Bodengemisch vor, das nach Anhang 
D.5 zu untersuchen und zu bewerten ist.  


Bei der Abgrenzung muss darauf geachtet werden, dass der Anteil realistisch und repräsen-
tativ abgeschätzt wird. 


Gefährliche Abfälle: 


17 01 06* Gemische aus oder getrennte Fraktionen von Beton, Ziegeln, Fliesen und Kera-
mik, die gefährliche Stoffe enthalten 


17 03 01* kohlenteerhaltige Bitumengemische (z.B. für Ausbauasphalt mit mehr 
als 50 mg/kg Benzo(a)pyren oder mehr als 500 mg/kg Gesamt-PAK) 


17 03 03* Kohlenteer und teerhaltige Produkte (z.B. für pechhaltige Dichtmaterialien) 
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17 05 03* Boden und Steine, die gefährliche Stoffe enthalten 


17 05 05* Baggergut, das gefährliche Stoffe enthält 


17 05 07* Gleisschotter, der gefährliche Stoffe enthält 


Hinweis: Die Aufstellung ist nicht abschließend. Andere Abfälle sind entsprechend der Abfallver-
zeichnis-Verordnung (AVV) Schlüssel zuzuordnen. 


Die Einstufung als gefährlicher Abfall erfolgt nach § 3 (2) AVV dann, wenn: 


• bestimmte gefahrenrelevante Eigenschaften (H4 bis H8, H10 und H11 = reizend, 
gesundheitsschädlich, giftig, krebserzeugend, ätzend, fortpflanzungsgefährdend, erbgut-
verändernd), die in Anhang III der Richtlinie 2008/98/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 19.11.2008 angeführt sind, vorliegen, 


• ein Flammpunkt von 55°C oder darunter vorliegt, oder 


• die Gesamtkonzentrationen von als sehr giftig, giftig, gesundheitsschädlich, ätzend, rei-
zend, krebserzeugend, fortpflanzungsgefährdend und erbgutverändernd eingestuften 
Stoffen die in § 3 (2) AVV angeführten Schwellenwerte erreicht oder überschreitet. 


Unabhängig davon gibt es Versuche, andere Gefährlichkeitsmerkmale, wie z.B. H14 (= öko-
toxisch) mit Feststoff- oder Eluatwerten zu untersetzen. Diese Regelungen haben allgemein 
den Charakter von Handlungshilfen und daher keine Rechtsverbindlichkeit.16 


⇨ Zur Sicherung eines einheitlichen Vorgehens wird für die Einstufung von Abfällen 
im Rahmen der vorliegenden Richtlinie festgelegt, dass Abfälle hinsichtlich ihres 
auslaugbaren Anteils (Eluatwerte) dann als gefährlich einzustufen sind, wenn sie 
die Zuordnungswerte der Deponieklasse DK II der DepV überschreiten. 


Darüber hinaus sind Abfälle als gefährlich einzustufen, wenn sie: 


• einen Gehalt an Benzo(a)pyren von mehr als 50 mg/kg und / oder 


• einen Gehalt von PAK (Summe 16 nach EPA) von mehr als 500 mg/kg und / oder 


• einen PCB-Gehalt von 50 mg/kg (d.h. PCB als Summe von 6 Kongeneren nach 
Ballschmiter = 10 mg/kg!) 


aufweisen. Andere Schadstoffe in den angetroffenen Abfällen bedürfen einer Einzelbetrach-
tung, die z.B. die vorliegenden Bindungsformen berücksichtigt. 


Die Zuordnung der Überschussmassen zu den Abfallschlüsseln ist tiefen- und stationsbe-
zogen (Bau-km) eindeutig und nachvollziehbar zu formulieren  


Die Zuordnung ist mit einer Abschätzung und Ausweisung der repräsentierten Kubaturen zu 
verbinden (► Anhang D.8 und D.9) 


 


 
16 Die „Hinweise zur Anwendung der Abfallverzeichnisverordnung (AVV) des Bundesministerium für Naturschutz und Reaktor-
sicherheit“ (auch veröffentlicht im Erich Schmidt – Verlag Berlin) sind von den Bundesländern mehrheitlich abgelehnt worden. In 
Sachsen-Anhalt sind sie für den Vollzug bisher nicht verbindlich ! 
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Glossar 
 


Die folgenden Begriffsbestimmungen entstammen dem aktuellen gesetzlichen und untergesetzlichen 
Regelwerk bzw. Handlungsempfehlungen, deren Verbindlichkeit in Sachsen-Anhalt festgelegt ist. Bei 
der Verwendung dieser Begriffe im Rahmen Geotechnischer Berichte ist darauf zu achten, dass der 
Gebrauch im Sinne dieser Definitionen erfolgt. 


Hervorhebungen innerhalb der Definitionen sollen grundsätzlich nur das Verständnis erleichtern. Sie 
stammen i.a. nicht aus den zitierten Quellen. 


Abfälle (§3 KrW-/AbfG):...sind alle beweglichen Sachen (...) deren sich ihr Besitzer entledigt, ent-
ledigen will oder entledigen muss. Abfälle zur Verwertung sind Abfälle, die verwertet werden Abfäl-
le, die nicht verwertet werden, sind Abfälle zur Beseitigung. 


Abfallerzeuger (§3 KrW-/AbfG): ...ist jede natürliche oder juristische Person, durch deren Tätigkeit 
Abfälle angefallen sind, oder jede Person, die Vorbehandlungen, Mischungen oder sonstige Behand-
lungen vorgenommen hat, die eine Veränderung der Natur oder der Zusammensetzung dieser Abfälle 
bewirken. 


Abfallbesitzer (§3 KrW-/AbfG): ...ist jede natürliche oder juristische Person, die die tatsächliche 
Sachherrschaft über Abfälle hat. 


Abfallentsorgung (§3 KrW-/AbfG):...umfasst die Verwertung und Beseitigung von Abfällen. 


Bauprodukte (TR LAGA, Allgemeiner Teil, hier Übernahme der Definition gemäß § 2 Abs. 1 Bau-
produktengesetz - BauPG): Baustoffe, Bauteile und Anlagen, die hergestellt werden, um dauerhaft in 
bauliche Anlagen des Hoch- und Tiefbaus eingebaut zu werden, sowie aus Baustoffen und Bauteilen 
vorgefertigte Anlagen, die hergestellt werden, um mit dem Boden verbunden zu werden 
(z.B. Fertighäuser, Fertiggaragen und Silos). 


Bauschutt (TR LAGA Bauschutt):...mineralisches Material, das bei Neubau, Umbau, Sanierung, 
Renovierung und Abbruch von Gebäuden und anderen Bauwerken anfällt. 


Boden: Boden im Sinne der RiliGeoB 2011 ist in Abschnitt 3 des Textteils definiert. 


Boden (§2 (1) BBodSchG): ...ist die obere Schicht der Erdkruste, soweit sie Träger der in Absatz 2 
genannten Bodenfunktionen ist, einschließlich der flüssigen Bestandteile (Bodenlösung) und der gas-
förmigen Bestandteile (Bodenluft), ohne Grundwasser und Gewässerbetten. 


Bodengemisch: Bodengemische im Sinne der RiliGeoB 2011 sind in Abschnitt 3 des Textteils defi-
niert. 


Bodengemisch i.S.d.TR LAGA (TR-LAGA, Teil II: Technische Regeln für die Verwertung, 1.2 
Bodenmaterial (TR Boden), Punkt 1.2.1, Fußnote 2, Seite 3): Böden mit >10 Vol-% mineralischen 
Fremdbestandteilen (z.B. Bauschutt, Ziegelbruch und Schlacke). Von einem Volumenanteil der mine-
ralischen Fremdbestandteile von > 10 % ist dann auszugehen, wenn diese deutlich sichtbar sind. 


Bodenmaterial (§ 2 BBodSchV): Material aus Böden (...) und deren Ausgangssubstraten einschließ-
lich Mutterboden, das im Zusammenhang mit Baumaßnahmen oder anderen Veränderungen der Erd-
oberfläche ausgehoben, abgeschoben oder behandelt wird. 


Bodenähnliche Anwendung (TR LAGA, Allgemeiner Teil): Verfüllung von Abgrabungen und Sen-
ken mit geeignetem Bodenmaterial sowie Verwertung von Bodenmaterial im Landschaftsbau außer-
halb von technischen Bauwerken. Das Bodenmaterial muss eine oder mehrere natürliche Bodenfunk-
tionen im Endzustand erfüllen. 
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Durchwurzelbare Bodenschicht (§ 2 BBodSchV): Bodenschicht, die von den Pflanzenwurzeln in 
Abhängigkeit von den natürlichen Standortbedingungen durchdrungen werden kann. 


Einbau (TR LAGA, Allgemeiner Teil): Verwertung von mineralischen Abfällen bei der Errichtung 
technischer Bauwerke.  


Einbauklasse (TR LAGA, Allgemeiner Teil): Bereich, in dem mineralische Abfälle nach einheitlichen 
Kriterien eingebaut werden können. Die Einbauklasse wird durch entsprechende Zuordnungswerte 
begrenzt. 


Eingeschränkter Einbau mit definierten technischen Sicherungsmaßnahmen - Einbauklasse 2) 
(TR LAGA, Allgemeiner Teil): Der Abfall wird unter einer wasserundurchlässigen Deckschicht so 
eingebaut, dass er von Wasser nicht oder nur geringfügig durchsickert werden kann (nicht oder nur 
gering wasserdurchlässige Bauweise). In einigen Fällen wird die Wasserdurchlässigkeit (das Auslaug-
verhalten) zusätzlich durch die Verwendung von Bindemitteln, z. B. Bitumen oder Zement, reduziert. 
Der Einbau wird dahingehend eingeschränkt, dass der Abfall nur in technischen Bauwerken eingebaut 
werden darf. Hinweis: Zu beachten sind die für den Bereich der Straßenbauverwaltung Sachsen-Anhalt als 
gleichwertig gelten Bauweisen und Abdichtsysteme. 


Einwirkungsbereich (§ 2 BBodSchV): Bereich, in dem von einem Grundstück (...) Einwirkungen auf 
Schutzgüter zu erwarten (oder zu besorgen) sind. 


Erosionsfläche (§ 2 BBodSchV): Fläche, von der Bodenmaterial mit Oberflächenabfluss abgespült 
wird. 


Expositionsbedingungen (§ 2 BBodSchV): Durch örtliche Gegebenheiten und die Grundstücksnut-
zung im Einzelfall geprägte Art und Weise, in der Schutzgüter der Wirkung von Schadstoffen ausge-
setzt sein können. 


Geringfügigkeitsschwelle (TR LAGA, Allgemeiner Teil): Grundwasser kann an der Grundwasser-
oberfläche in Übereinstimmung mit dem Maßstab des § 3 Abs. 1 GrwV in Verbindung mit § 3 Abs. 3 
GrwV dann als „in nur unerheblichem Ausmaß in seiner chemischen Beschaffenheit verändert (im 
rechtlichen Sinne nicht verunreinigt)“ eingestuft werden, wenn trotz einer Erhöhung der Stoffgehalte 
gegenüber den regionalen Hintergrundwerten 


• im oder durch das Grundwasser (z. B. bei einer angenommenen Nutzung oder beim Austritt in ein 
oberirdisches Gewässer) keine ökotoxikologischen Wirkungen auftreten können und wenn außer-
dem  


• im Grundwasser die Anforderungen der Trinkwasserverordnung oder entsprechend abgeleitete 
Werte eingehalten werden. 


Für entsprechende Konzentrationswerte wird hier der Begriff „Geringfügigkeitsschwelle“ verwendet.  


Gebiete mit erhöhten Hintergrundgehalten: Gebiete, deren Hintergrundgehalt (i.S.v. § 2 
BBodSchV) erhöht ist. Da der Hintergrundgehalt in § 2 BBodSchV als Schadstoffgehalt definiert ist, ist 
der Ausdruck „Gebiete mit erhöhten Schadstoffgehalten“, wie er z.B. in § 12 Abs. 10 BBodSchV ver-
wendet wird, synonym. 


Hintergrundgehalt (§ 2 BBodSchV): Schadstoffgehalt eines Bodens, der sich aus dem geogenen 
(natürlichen) Grundgehalt eines Bodens und der ubiquitären Stoffverteilung als Folge diffuser Einträge 
in den Boden zusammensetzt. 


Maßnahmewerte (§ 8 (1) BBodSchG): Werte für Einwirkungen oder Belastungen, bei deren Über-
schreiten unter Berücksichtigung der jeweiligen Bodennutzung in der Regel von einer schädlichen 
Bodenveränderung oder Altlast auszugehen ist und Maßnahmen erforderlich sind. 


Materialien (TR LAGA, Allgemeiner Teil): Mineralische Abfälle und Nichtabfälle (z. B. Primärrohstof-
fe) sowie Mischungen aus mineralischen Abfällen und Nichtabfällen. 
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Oberboden (synonym Mutterboden): Oberboden im Sinne der RiliGeoB 2011 ist in Abschnitt 3 des 
Textteils definiert.  


Prüfwerte (§ 8 (1) BBodSchG): Werte, bei deren Überschreiten unter Berücksichtigung der Boden-
nutzung eine einzelfallbezogene Prüfung durchzuführen und festzustellen ist, ob eine schädliche Bo-
denveränderung oder Altlast vorliegt. 


Schadstoffe(§ 2 BBodSchV): Stoffe und Zubereitungen, die auf Grund ihrer Gesundheitsschädlich-
keit, ihrer Langlebigkeit oder Bioverfügbarkeit im Boden oder auf Grund anderer Eigenschaften und 
ihrer Konzentration geeignet sind, den Boden in seinen Funktionen zu schädigen oder sonstige Ge-
fahren hervorzurufen. 


Stoffliche Verwertung (TR LAGA, Allgemeiner Teil): Substitution von Rohstoffen durch das Gewin-
nen von Stoffen aus Abfällen (sekundäre Rohstoffe) oder die Nutzung der stofflichen Eigenschaften 
der Abfälle für den ursprünglichen Zweck oder für andere Zwecke mit Ausnahme der unmittelbaren 
Energierückgewinnung (§ 4 Abs. 3 Satz 1 KrW-/AbfG).  


Straßenaufbruch (TR LAGA Bauschutt): Baustoffe aus Oberbauschichten und Bodenverfestigun-
gen des Unterbaues, die beim Rückbau, Umbau und Ausbau sowie bei der Instandsetzung von Stra-
ßen, Wegen und sonstigen Verkehrsflächen anfallen. 


Technische Bauwerke (TR LAGA, Allgemeiner Teil): Mit dem Boden verbundene Anlagen, die aus 
Bauprodukten und/oder mineralischen Abfällen hergestellt werden und technische Funktionen erfüllen. 
Hierzu gehören insbesondere Straßen, Wege, Verkehrs-, Industrie-, Gewerbeflächen (Ober- und Un-
terbau) einschließlich begleitender Erdbaumaßnahmen (z. B. Lärm- und Sichtschutzwälle), Gebäude 
(einschließlich Unterbau). 


Vorsorgewerte (§ 8 (1) BBodSchG): Bodenwerte, bei deren Überschreiten unter Berücksichtigung 
von geogenen oder großflächig siedlungsbedingten Schadstoffgehalten in der Regel davon auszuge-
hen ist, dass die Besorgnis einer schädlichen Bodenveränderung besteht. 


Wirkungspfad (§ 2 BBodSchV): Weg eines Schadstoffes von der Schadstoffquelle bis zu dem Ort 
einer möglichen Wirkung auf ein Schutzgut. 


Zuordnungswerte (TR LAGA, Allgemeiner Teil): Zulässige Schadstoffkonzentrationen im Eluat 
(Eluatkonzentrationen) bzw. zulässige Schadstoffgehalte im Feststoff (Feststoffgehalte), die für den 
Einbau eines Abfalls festgelegt werden, damit dieser unter den für die jeweilige Einbauklasse vorge-
gebenen Anforderungen eingebaut/verwendet werden kann. 
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Abkürzungen und Quellennachweis 
 


Hinweis: Die angeführten Regelungen sind grundsätzlich in der jeweils gültigen aktuellen Fassung 
anzuwenden. 


BBodSchG Bundes-Bodenschutzgesetz vom 17. März 1998 (BGBl. I S. 502), zuletzt 
geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 9. Dezember 2004 (BGBl. I S. 
3214) 


BBodSchV Bundes- Bodenschutz- und Altlastenverordnung vom 12.Juli 1999 (BGBl. I 
S. 1554), geändert durch Artikel 2 der Verordnung vom 23. Dezember 2004 
(BGBl. I S. 3758) 


KrW-/AbfG Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz vom 27. September 1994 BGBl. I S. 
2705), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 19. Juli 2007 
(BGBl. I S. 1462) 


TR-LAGA Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen Abfällen – 
Technische Regeln (Merkblatt M20) 
Hinweis: Einführung mit Schreiben LBB, FG 213 vom 25.10.2006 und 29.01.2008 


 Teil I Allgemeiner Teil, Überarbeitung, Stand: 06.11.2003  


 Teil II 
(2004) 


Technische Regeln für die Verwertung, 1.2 Bodenmaterial Stand: 
05.11.2004 (= TR LAGA Boden) 


 Teil II 
(1997) 


Technische Regeln für die Verwertung , Anforderungen an die stoffliche 
Verwertung von mineralischen Abfällen: 1.3 Straßenaufbruch, 1.4 Bau-
schutt und folgende, Stand: 06.11.1997 (= TR LAGA Bauschutt) 


 Teil III Probenahme/Analytik, Stand: 05.11.2004 


DepV Verordnung zur Vereinfachung des Deponierechts vom 27.April 2009, Arti-
kel 1 Verordnung über Deponien und Langzeitlager (Deponieverordnung – 
DepV) 


AVV Verordnung über das Europäische Abfallverzeichnis (Abfallverzeichnis-
Verordnung – vom 10. Dezember 2001 (BGBI. I, S 3379), zuletzt geändert 
durch Artikel 7 des Gesetzes vom 15. Juli 2006 (BGBI. I, Nr. 34, S. 1619) 


VersatzV Versatzverordnung vom 24. Juli 2002 (BGBl. I S. 2833), zuletzt geändert 
durch Artikel 11 des Gesetzes vom 15. Juli 2006 (BGBl. I S. 1619) 


RuVA-StB 01 Richtlinie für die umweltverträgliche Verwertung von Ausbaustoffen mit 
teer-/pechtypischen Bestandteilen sowie für die Verwertung von Ausbauas-
phalt im Straßenbau (Fassung 2005),  
Hinweis: Einführung als DA 4/2009-224. 


RC RL Richtlinie zur Verwertung mineralischer Abfälle im Straßenbau Fassung 
2005, Änderung nach Runderlass MLV/MLU vom 31.07.2008. 
Hinweis: Einführung mit Schreiben LAS, Dezernat Straßenbautechnik vom 
13.12.2005 
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Vollzugshilfe §12: Vollzugshilfe zu den Anforderungen an das Aufbringen und Einbringen 
von Materialien auf oder in den Boden (§ 12 Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverord-
nung), Ad-hoc-Unterausschuss "Vollzugshilfe § 12 BBodSchV" der Bund-
Länderarbeitsgemeinschaft Bodenschutz (LABO) unter Einbeziehung der Länderarbeitsge-
meinschaften Abfall (LAGA) und Wasser (LAWA) sowie des Länderausschusses Bergbau 
(LAB), Stand 11.09.2002 


Hinweis: Einführung im LSA mit Erlass des MLU vom 08.01.03 


Konzept Abgrabungen: Konzept zur Berücksichtigung der Belange des Bodenschutzes bei 
der Abfallverwertung in Tagebauen und Abgrabungen“ in der Fassung vom 13.08.2008 (ein-
geführt mit Gemeinsamen Runderlass MLU MV vom 17.05.2009). 


Richtlinie für die Zulassung und Überwachung der Entsorgung von stabilisierten und verfes-
tigten Abfällen (Stabilisierungsrichtlinie) Gem. RdErl. des MLU, MW, MBV vom 07.04.2004 
– MBl. LSA 25 2004 vom 14.06.2004 S. 321 ff, Wiederinkraftsetzung und Änderung mit 
Schreiben des MLU vom 08.07.2009. 


Richtlinie 91/689/EWG des Rates vom 12.12.1991 über gefährliche Abfälle, Amtsblatt 
Nr.L377 vom 31.12.1991, S20-27 


Verordnung zur Umsetzung der Ratsentscheidung vom 19.12.2002 zur Festlegung von 
Kriterien und Verfahren für die Annahme von Abfällen auf Abfalldeponien vom 13.12.2006 
(BGBl. I 2006 S. 2860) 


Rundverfügung des LVwA vom 30.08.05 zur „Zuordnung von bituminösem und teerhalti-
gem Straßenaufbruch zu den Abfallarten nach Abfallverzeichnisverordnung (AVV)“ 


DA -14/2007-213 „Hinweise zur Verordnung über das Europäische Abfallverzeichnis“ 


V-9/2007-213 „Umstellung der Abfallerzeugernummern für den LBB LSA infolge der 
2. Kreisgebietsreform im LSA“ 
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Tabelle 1 - Verwertbarkeitsprüfung gebundener bituminöser Straßenoberbau sowie Dichtungsbahnen von Altbrücken 
 
 
Ausbaumaterial 


Entwurfs-/ Ausführungsplanung 
 
Wiederverwendung im Straßenbau Abgabe als Abfall 


Asphalt (auch auf Brücken) / 
bituminös gebundene 
Tragschichten / Tränkmakadam 


 


Ausbauasphalt aus Baumaßnahmen ab dem Jahr 1990, sofern dieser in 
einer Asphaltschicht verwertet wird 


 keine Untersuchung 
 
Ausbauasphalt aus Baumaßnahmen vor dem Jahr 1990 
organoleptische bzw. qualitative Ansprache auf teer- / pechgebundene 
Bestandteile gemäß FGSV-Arbeitspapier 27/2 
 
bei begründetem Verdacht 


 Prüfung nach FGSV Arbeitspapier 27/3  
 Bewertung nach RuVA-StB 01, Fassung 2005 


 
Abwägungsgrundsatz: Werden teer- oder pechgebundene 
Straßenbaustoffe nachgewiesen [hier: B(a)P > 50mg/kg] ist primär zu prüfen, 
ob in diesem Bereich eine Erneuerung im Hocheinbau möglich ist, um deren 
Verbleib im Straßenkörper zu gewährleisten. 


 
 
organoleptische bzw. qualitative Ansprache auf teer- / pechgebundene 
Bestandteile gemäß FGSV-Arbeitspapier 27/2 
 
 
bei begründetem Verdacht  


 Prüfung nach FGSV Arbeitspapier 27/3 
 Bewertung nach RuVA-StB 01, Fassung 2005 


 
Abfallschlüssel:  
nicht gefährlich: 170302  
gefährlich: 170301* 
 
 


Dichtungsbahnen Altbrücken organoleptische bzw. qualitative Ansprache auf teer- / pechgebundene 
Bestandteile  
 
bei begründetem Verdacht : 


 PAK (Summe 16 nach EPA) im Feststoff  
 
bei Nachweis teer-pechhaltiger Bestandteile [hier : PAK (EPA) > 500 mg/kg 
u./o. B(a)P > 50mg/kg] 


 weiteres Vorgehen gemäß Pkt. 8.1.5 und 8.2.5 


organoleptische bzw. qualitative Ansprache auf teer- / pechgebundene 
Bestandteile  
 
bei begründetem Verdacht : 


 PAK (Summe 16 nach EPA) im Feststoff  
 
Abfallschlüssel 170303* 
 
bei Nachweis teer-pechhaltiger Bestandteile [hier: PAK (EPA) > 500 mg/kg 
u./o. B(a)P > 50mg/kg] 


 weiteres Vorgehen gemäß Pkt. 8.1.5 und 8.2.5 
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Tabelle 2 - Verwertbarkeitsprüfung nicht bituminös gebundener Straßenoberbau, Ingenieurbauwerke, sonstiger Rückbau Betonflächen 
 
 
Ausbaumaterial 
 


Wiederverwendung im Straßenbau  Abgabe als Abfall 
Entwurfsplanung 
 


Ausführungsplanung  Entwurfsplanung Ausführungsplanung 


 
 
Beton / 
hydraulisch gebundene 
Tragschichten mit natürlichen 
Mineralstoffen 
 


kein begründeter Verdacht auf 
Belastungen und Einbauklasse Z2 


 keine Untersuchung  
 
begründeter Verdacht auf 
Belastungen oder Einbauklasse < Z2 


 Prüfung nach Anhang D.5 
 
Einbau im Straßenoberbau und 
Straßenunterbau 


 Bewertung nach RC-RL  


 
 
 
 
zur Spezifizierung gemäß Pkt. 8.2.2 
und Pkt.8.2.5 
 


 Prüfung nach Anhang D.5 
 
Einbau im Straßenoberbau und 
Straßenunterbau 


 Bewertung nach RC-RL  


 Prüfung nach Anhang D.5 
 


 Bewertung nach TR 
LAGA Bauschutt 
 
 


zur Spezifizierung gemäß Pkt. 8.2.2 
und Pkt.8.2.5 
 


 Prüfung nach Anhang D.5 
 Bewertung nach TR LAGA 


Bauschutt 
 
wenn > Z2 nach TR LAGA-Bauschutt  


 Prüfung nach Anhang D.7 
 Bewertung nach DepV 


Abfallschlüssel:   nicht gefährlich: 170101   gefährlich: 170106* 


 
 
Pflaster  
 
 
 


Betonsteinpflaster / Borde / Natursteinpflaster und sonstige Werksteine aus 
mineralischen Reststoffen, deren stoffliche Zusammensetzung bekannt ist 
(z.B. Kupferschlackensteine) 
 
kein begründeter Verdacht auf Belastungen und Wiederverwendung in gleicher 
Weise und an vergleichbaren Standorten 


keine Untersuchung 


kein begründeter Verdacht auf Belastungen und Wiederverwendung in 
gleicher Weise  


keine Untersuchung 
 
Abfallschlüssel:  
Natursteinpflaster: 170504   
Betonsteinpflaster / Borde: 170101 


Betonsteinpflaster / Borde 
 
bei Verdacht auf Belastungen bei 
Wiederverwendung in gleicher Weise 
und an vergleichbaren Standorten 
 


 Prüfung nach Anhang D.5 
 Bewertung nach RC-RL  


 
 


 
 
zur Spezifizierung gemäß Pkt. 8.2.2 
und Pkt.8.2.5 
 


 Prüfung nach Anhang D.5 
 Bewertung nach RC-RL  


 
 


Betonsteinpflaster / Borde 
zur Verwertung in RC-
Anlagen 
 


 Prüfung nach Anhang D.5 
 Bewertung nach TR 


LAGA Bauschutt 
 


 
zur Spezifizierung gemäß Pkt. . 8.2.2 
und Pkt.8.2.5 
 


 Prüfung nach Anhang D.5 
 Bewertung nach TR LAGA 


Bauschutt 
 
wenn > Z2 nach TR LAGA-Bauschutt  


 Prüfung nach Anhang D.7 
 Bewertung nach DepV  


Abfallschlüssel:  
nicht gefährlich: 170101 
gefährlich: 170106* 
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Tabelle 3 - Verwertbarkeitsprüfung Bankettmaterial, Schichten ohne Bindemittel aus dem Oberbau, Unterbaumaterial und anstehender Baugrund 
 
 
Ausbaumaterial 


Wiederverwendung im Straßenbau  Abgabe als Abfall 
Entwurfsplanung Ausführungsplanung  Entwurfsplanung Ausführungsplanung 


Bodengemische kein begründeter Verdacht auf 
Belastungen und Einbauklasse Z2 


 keine Untersuchung  
 
begründeter Verdacht auf 
Belastungen oder Einbauklasse < Z2 


 Prüfung nach Anhang D.5 
 
Einbau im Straßenoberbau und 
Straßenunterbau 


 Bewertung nach RC-RL  
 


 
 
 
zur Spezifizierung gemäß Pkt. 8.2.2 
 


 Prüfung nach Anhang D.5 
 
Einbau im Straßenoberbau und 
Straßenunterbau 


 Bewertung nach RC-RL  
 


 
 Prüfung nach Anhang D.5 


 
 Bewertung nach TR LAGA 


Bauschutt 
 


zur Spezifizierung gemäß Pkt. 8.2.2 
und Pkt.8.2.5 
 


 Prüfung nach Anhang D.5 
 Bewertung nach TR LAGA 


Bauschutt 
 
wenn > Z2 nach TR LAGA-Bauschutt  


 Prüfung nach Anhang D.7 
 Bewertung nach DepV 


 
Abfallschlüssel  
nicht gefährlich: 170504      gefährlich: 170503* 


Boden  


Oberboden   
 Prüfung nach Anhang D.4 


 


 Bewertung nach BBodSchV 
Vorsorgewerte*  
 


 
zur Spezifizierung gemäß Pkt. 8.2.4 
 


 Bewertung nach BBodSchV 
Vorsorgewerte* 
 
sind Vorsorgewerte* überschritten 
und BBodSchV §12(2) und (10) nicht 
anwendbar, ist die Entsorgung als Abfall 
zu prüfen 
 


 
 Prüfung nach Anhang D.4 


 
 Bewertung nach 


BBodSchV Vorsorgewerte*  


 


zur Spezifizierung gemäß Pkt. 8.2.4 
 


 Prüfung nach Anhang D.4 
Bewertung nach BBodSchV 


Vorsorgewerte*  


wenn Vorsorgewerte* überschritten 
 Prüfung nach Anhang D.7 
 Bewertung nach DepV 


  
Mineralboden zur Spezifizierung gemäß Pkt. 8.2.4 


 
Bewertung nach BBodSchV 


Vorsorgewerte*  


wenn Vorsorgewerte* überschritten 
Prüfung nach Anhang D.6 


 Bewertung nach TR LAGA Boden  
 


zur Spezifizierung gemäß Pkt. 8.2.4 
 


 Prüfung nach Anhang D.6 
 Bewertung nach TR LAGA Boden  


 
wenn > Z2 nach TR LAGA -Boden  


Prüfung nach Anhang D.7 
 Bewertung nach DepV 


Abfallschlüssel  
nicht gefährlich:170504   gefährlich: 170503* 
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Hinweise: 
 


• Erweiterung der Anwendung der Richtlinie zur Verwertung mineralischer Abfälle im Straßenbau (RC-RL Straßenbau), Fassung 2005, Änderung nach 
Gem. Runderlass MLV/MLU vom 31.07.2008: Im Rahmen der Erarbeitung der RiliGeoB in der vorliegenden Fassung ist zwischen LBB LSA und LAU 
LSA einvernehmlich festgelegt worden, dass die gemäß Anhang 4, Tabellen 2 und 3 festgelegten Zuordnungswerte für Recyclingbaustoffe sowohl für die 
Verwertung im Straßenoberbau als auch im Straßenunterbau (Erdbau) gelten. Damit sind unter Z 2 –Einbaubedingungen Chloridkonzentrationen von bis 
zu 300 mg/l für den Einbau von Bodengemischen bzw. Recyclingbaustoffen im Straßenunterbau zulässig. 


• Auf Abschnitt 8 der Richtlinie (Allgemeine Anforderungen an umweltrelevante Untersuchungen und Bewertungen) wird verwiesen. 


• (*) Im Falle der Überschreitung der Vorsorgewerte über die Obergrenzen nach Anh. D.4 hinaus, ist die Anwendung BBodSchV §12(2) und (10) zu prüfen. 


• Bei begründetem Verdacht auf Schadstoffbelastungen oder Flächen mit grundsätzlichem Untersuchungsbedarf ist ggf. eine Verifizierung des 
Altlastenverdachts gemäß BBodSchV (außerhalb des Regelungsbereichs der RiliGeoB) vorzunehmen. 
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Vorsorgewerte nach BBodSchV für die Untersuchung von Boden in 
der Entwurfsplanung 
 
Vorsorgewerte für Metalle nach Anhang 2 Punkt 4.1 BBodSchV 
(in mg/kg Trockenmasse, Feinboden, Königswasseraufschluss) 


Parameter Bodenart Sand Bodenart Lehm/Schluff Bodenart Ton Obergrenze1


Blei 40 70 100 140 
Cadmium 0,4 1 1,5 1 


Chrom, ges. 30 60 100 120 
Kupfer 20 40 60 80 
Nickel 15 50 70 100 


Quecksilber 0,1 0,5 1 1,0 
Zink 60 150 200 300 


 
Vorsorgewerte für organische Stoffe nach Anhang 2 Punkt 4.2 BBodSchV 
(in mg/kg Trockenmasse, Feinboden) 
 


Parameter Humusgehalt >8 % 
[entspricht TOC>4,6%]


Humusgehalt bis 8 % 
[entspricht TOC bis 4,6%] 


Obergrenze 


PCB6 (Summe 6) 0,1 0,05 0,1 
PAK16 (Summe 16) 10 3 3 


Benzo(a)pyren 1 0,3 0,6 
 
Hinweise:  
• Der pH-Wert des Bodens ist auszuweisen. 
• Der Humusgehalt ist in den Bereich ≤ 8% oder >8% einzustufen. Im Zweifelsfall der Gehalt aus 


dem TOC (Multiplikation mit 1,72) zu ermitteln. Die Vorsorgewerte für Metalle finden für Böden 
und Bodenhorizonte mit einem Humusgehalt von mehr als 8 Prozent keine Anwendung. Für diese 
Böden können die zuständigen Behörden ggf. gebietsbezogene Festsetzungen treffen. 


• Die Bodenart nach BBodSchV ist zu ermitteln und auszuweisen. 
• Bei Böden der Bodenart Ton mit einem pH-Wert von <6,0 gelten für Cadmium, Nickel und Zink die 


Vorsorgewerte der Bodenart Lehm/Schluff. 
• Bei Böden der Bodenart Lehm/Schluff mit einem pH-Wert von <6,0 gelten für Cadmium, Nickel 


und Zink die Vorsorgewerte der Bodenart Sand. 
• Bei Böden mit einem pH-Wert von <5,0 sind die Vorsorgewerte für Blei entsprechend den ersten 


beiden Anstrichen herabzusetzen. 
• Das anzuwendende Prüfprogramm ergibt sich aus den angeführten Parametern, wobei bei 


begründetem Verdacht auf weitere Parameter zu prüfen ist.  
• Für die exakte Bewertung der einzelnen Parameter sind ggf. die Fußnoten und Hinweise im 


zugrunde liegenden Regelwerk heranzuziehen. 
• Die Möglichkeit der in Anhang 2 Punkt 5 BBodSchV angegebenen zusätzlichen jährlichen 


Frachten an Schadstoffen über alle Wirkungspfade ist bei der Planung von Bodenbewegungen zu 
beachten. 


• Die Anwendungshinweise in Anhang 2 Punkt 4.3 BBodSchV sind zu beachten. 


                                                 
1 Obergrenze für die Feststoffgehalte gemäß dem Ergebnis der 58. UMK am 06./07. 2002 zu TOP 14: Verfüllung von 
Abgrabungen (als Zahlenwert „Z 0*“ in die TR LAGA Boden 2004 eingegangen) 
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Parameter und Zuordnungswerte für die Untersuchung von Betonbruch, Bau-
schutt und Bodengemischen 
TR LAGA Bauschutt Tab.II.1.4-1, II.1.4-4 (1997) und Anlage 4 Tab. 2 und 3 RC-Richtlinie 
 


Parameter Einheit 


Zuordnungswert 
Z 0 Z 1.1 Z 1.2 Z 2 


Zuordnungswerte Feststoff TR LAGA Tab. II.1.4-5 


 entspricht RC-Richtlinie Anlage 4 Tabel-
le 2 


Kohlenwasserstoffe mg/kg 100 300 500 1.000 
PAK n. EPA mg/kg 1 5 (20) 15 (50) 75 (100) 


EOX mg/kg 1 3 5 10 
PCB mg/kg 0,02 0,1 0,5 1 
Arsen mg/kg 20   [50] 
Blei mg/kg 100   [300] 


Cadmium mg/kg 0,6   [3]
Chrom, ges. mg/kg 50   [200]


Kupfer mg/kg 40   [200]
Nickel mg/kg 40   [200]


Quecksilber mg/kg 0,3   [3]
Zink mg/kg 120   [500]


  Zuordnungswerte Eluat TR LAGA Tab. II.1.4-6 


   entspricht RC-Richtlinie Anlage 4 Tabel-
le 3 


pH-Wert  7,0-12,5 7,0-12,5 7,0-12,5 7,0-12,5
Leitfähigkeit µS/cm 500 1.500 2.500 3.000 


Chlorid  mg/l 10 20 40 150 (300)*


Sulfat  mg/l 50 150 300 600 
Arsen µg/l 10 10 40 50
Blei µg/l 20 40 100 100


Cadmium µg/l 2 2 5 5
Chrom, ges. µg/l 15 30 75 100


Kupfer µg/l 50 50 150 200
Nickel µg/l 40 50 100 100


Quecksilber µg/l 0,2 0,2 1 2
Zink µg/l 100 100 300 400


Phenolindex µg/l <10 10 50 100
 * der Wert von 300 mg/l Chlorid im Eluat gilt ausschließlich für die Verwertung i.S.d. RC-Richtlinie (einschließlich Erdbau)  
 
Hinweise: 
• Das anzuwendende Prüfprogramm ergibt sich aus den angeführten Parametern, wobei bei be-


gründetem Verdacht auf weitere Parameter zu prüfen ist. 
• Die sensorischen Parameter von Feststoff und Eluat (Färbung, Trübung, Geruch) sind im Prüfbe-


richt nicht anzugeben (Ausnahme: Auffälligkeiten). 
• Für die exakte Bewertung der einzelnen Parameter sind immer die Fußnoten und Hinweise im 


zugrunde liegenden Regelwerk heranzuziehen.  
• Überschreitungen im Parameter „Elektrische Leitfähigkeit“ bei frisch gebrochenem Beton mit 


pH-Werten über 11,5 sind unkritisch und nicht bewertungsrelevant. 
• Zuordnungswerte Z 0 sind nur in der TR LAGA geregelt. 
• Die Orientierungswerte für die Bewertung von schadstoffbelasteten Gebäuden, Bauteilen oder 


Bauschutt vor der Aufbereitung nach Tab. II.1.4-4 sind mit den Zuordnungswerten LAGA Z 2 iden-
tisch, wobei die in [ ] gedruckten Feststoffwerte ausschließlich Orientierungswerte sind. Feststoff-
werte Z 2 sind weder in Tab. II 1.4.5 noch in der RC-Richtlinie festgelegt. 
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Parameter nach TR-LAGA Boden Tab. II 1.2.-1 für die Untersuchung 
von Boden1 in der Ausführungsplanung  
 


Parameter Einheit Bemerkungen 
Korngrößenverteilung  Fingerprobe, bei Baggergut Siebanalyse 


Kohlenwasserstoffe im Feststoff mg/kg TS grundsätzlich zu ermitteln 
EOX im Feststoff mg/kg TS grundsätzlich zu ermitteln 


PAK16 im Feststoff mg/kg TS grundsätzlich zu ermitteln 
TOC im Feststoff % d. TS grundsätzlich zu ermitteln 
Arsen im Feststoff mg/kg TS grundsätzlich zu ermitteln 
Blei im Feststoff mg/kg TS grundsätzlich zu ermitteln 


Cadmium im Feststoff mg/kg TS grundsätzlich zu ermitteln 
Chrom (gesamt) im Feststoff mg/kg TS grundsätzlich zu ermitteln 


Kupfer im Feststoff mg/kg TS grundsätzlich zu ermitteln 
Nickel im Feststoff mg/kg TS grundsätzlich zu ermitteln 


Quecksilber im Feststoff mg/kg TS grundsätzlich zu ermitteln 
Zink im Feststoff mg/kg TS grundsätzlich zu ermitteln 
pH-Wert im Eluat  grundsätzlich zu ermitteln 


elektrische Leitfähigkeit im Eluat µS/cm grundsätzlich zu ermitteln 
Chlorid im Eluat mg/l für Deklarationsanalysen grundsätzlich zu ermit-


teln Sulfat im Eluat mg/l 
Arsen im Eluat µg/l 


nicht erforderlich, wenn die Feststoffgehalte bei 
eindeutig zuzuordnenden Bodenarten ≤ Z 0 sind 


Blei im Eluat µg/l 
Cadmium im Eluat µg/l 


Chrom (gesamt) im Eluat µg/l 
Kupfer im Eluat µg/l 
Nickel im Eluat µg/l 


Quecksilber im Eluat µg/l 
Zink im Eluat µg/l 


 
 
Hinweise: 
 
• Das anzuwendende Prüfprogramm ergibt sich aus den angeführten Parametern, wobei bei be-


gründetem Verdacht auf weitere Parameter zu prüfen ist. 
• Für die exakte Bewertung der einzelnen Parameter sind immer die Fußnoten und Hinweise im 


zugrunde liegenden Regelwerk heranzuziehen. 
• Sofern das Material nach außen abgegeben werden soll, ist eine Bestimmung von Chlorid und 


Sulfat auch in den Fällen (Boden ohne Fremdbestandteile) durchzuführen, in denen die TR-LAGA 
die Angabe nicht fordert.  


• Für die Prüfung der Verwendbarkeit in bodenähnlichen Anwendungen sind die Ergebnisse an 
Hand der Tabellen II 1.2-2 (Feststoffe) und II 1.2-3 (Eluatwerte) zu bewerten. 


• Für die Prüfung der Verwendbarkeit in technischen Anwendungen sind die Ergebnisse an Hand 
der Tabellen II 1.2-4 (Feststoffe) und II 1.2-5 (Eluatwerte) zu bewerten. 


• Die Bestimmung aller Eluatwerte im Vorgriff einer späteren Erweiterung des Programms die DepV 
empfiehlt sich in der Ausführungsplanung generell. In der Deklarationsanalyse nach LAGA sind 
jedoch nur die zwingend zu ermittelnden Eluatwerte (Feststoffgehalte >Z 0) anzuführen. 


• Eine Teilbearbeitung oder -bewertung (z.B. ausschließlich auf Basis der Eluatwerte nach Tab. II 
1.2-3 oder II 1.2-5) ist unzulässig. 


                                                 
1  i.S.d. Definition nach Abschnitt 3 des Textteils 
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Parameter für Abfalluntersuchungen in der Ausführungsplanung 
Zuordnungswerte nach Tab. 2 Anhang 3 DepV1 
 


Nr. Parameter Einheit DK0 
 


 
DKI 


 


 
DK II 


 


 
DKIII 


 
1.01 Org. Ant. als Glühverlust Masse % ≤3 ≤3 ≤5 ≤10 
1.02 Org. Anteil als TOC.  Masse % ≤1 ≤1 ≤3 ≤6 
2.01 Summe BTEX mg/kg TM ≤6 - - - 
2.02 PCB (Summe 6) mg/kg TM ≤1 - - - 
2.03 MKW (C10-C40) mg/kg TM ≤500 - - - 
2.04 Summe PAK n. EPA mg/kg TM ≤30 - - - 
2.07 Extr. lipoph. Stoffe i.d. OS Masse% ≤0,1 ≤0,4 ≤0,8 ≤4 
3.01 pH-Wert  5,5-13 5,5-13 5,5-13 4-13 
3.02 DOC  mg/l ≤50 ≤50 ≤80 ≤100 
3.03 Phenole mg/l ≤0,05 ≤0,2 ≤50 ≤100 
3.04 Arsen mg/l ≤0,05 ≤0,2 ≤0,2 ≤2,5 
3.05 Blei mg/l ≤0,05 ≤0,2 ≤1 ≤5 
3.06 Cadmium mg/l ≤0,004 ≤0,05 ≤0,1 ≤0,5 
3.07 Kupfer mg/l ≤0,2 ≤1 ≤5 ≤10 
3.08 Nickel mg/l ≤0,04 ≤0,2 ≤1 ≤4 
3.09 Quecksilber mg/l ≤0,001 ≤0,005 ≤0,02 ≤0,2 
3.10 Zink mg/l ≤0,4 ≤2 ≤5 ≤20 
3.11 Chlorid mg/l ≤80 ≤1.500 ≤1.500 ≤2.500 
3.12 Sulfat mg/l ≤100 ≤2.000 ≤2.000 ≤5.000 
3.13 Cyanide, leicht freisetzbar mg/l ≤0,01 ≤0,1 ≤0,5 ≤1 
3.14 Fluorid mg/l ≤1 ≤5 ≤15 ≤50 
3.15 Barium mg/l ≤2 ≤5 ≤10 ≤30 
3.16 Chrom, gesamt mg/l ≤0,05 ≤0,3 ≤1 ≤7 
3.17 Molybdän mg/l ≤0,05 ≤0,3 ≤1 ≤3 


3.18a Antimon mg/l ≤0,006 ≤0,03 ≤0,07 ≤0,5 
3.18b Antimon Co-Wert mg/l ≤0,1 ≤0,12 ≤0,15 ≤1,0 
3.19 Selen mg/l ≤0,01 ≤0,03 ≤0,05 ≤0,7 
3.20 Wasserlösl. Anteil des TR Ma-%  ≤0,4 ≤3 ≤6 ≤10 
3.21 Elektrische Leitfähigkeit µS/cm     


 AOX mg/l     
 Chrom(VI) mg/l     
 Ammonium-N mg/l     


 
Hinweise:  
 
• Die Hinweise im Textteil sind zu beachten. 
• Für die exakte Bewertung der einzelnen Parameter sind die Fußnoten im zugrunde liegenden 


Regelwerk heranzuziehen. 
• Über die Zulässigkeit von Überschreitungen des TOC und des Glühverlustes und hierzu zu er-


bringende ergänzende Nachweise (AT4 oder GB21 und Brennwert) entscheidet die Genehmi-
gungsbehörde der Deponie. 


 


                                                 
1 Verordnung zur Vereinfachung des Deponierechts vom 27.April 2009, Artikel 1 Verordnung über Deponien und Langzeitlager 
(Deponieverordnung – DepV) 
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Muster einer Zuordnungstabelle für Betonbruch, Bauschutt und Bodengemische in der Entwurfsplanung  
Bewertungsbasis: RC-Richtlinie und TR LAGA Bauschutt (Tab. II 1.4-4 bis 1.4-6) 
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 Lage1
 Länge Breite Tiefe Kubatur        


 Bau-km  m m von bis m m3        


Probenspezifikation2 0+000-0+100 100 20,0 0,00-0,20 400 Beton, 
Oberbau 170101 Betonbruch ja Z 1.2 nein verwendbar/verwertbar 


Probenspezifikation 0+000-0+100 100 20,0 0,20-0,90 1.400 Tragschichten
+Unterbau 170504 Bodengemisch3


 ja Z 2 nein gemeinsamer Ausbau von 
Tragschicht und Unterbau 


Probenspezifikation 0+150-0+200 50 20,0 0,00-0,20 200 Beton, 
Oberbau 1701016 Betonbruch nein > Z 2 nein Verifizierung erforderlich4


Probenspezifikation 0+100-0+200 100 20,0 0,20-0,60 800 Tragschichten 170107 Bodengemisch3 nein Z 1.1 nein nur intern verwendbar5


Probenspezifikation 0+100-0+200 100 20,0 0,60-0,90 600 Unterbau 1705046
 Bodengemisch3 nein > Z 2 nein Verifizierung erforderlich. 


Probenspezifikation 0+000-0+200 200 3,0 0,00-0,20 120 Bankett 170504 Bodengemisch3 ja Z 1.2 ja Bankett mit >10% min. FB 


  
Hinweis: Tragschichten, Unterbau und Bankett, die nicht als Bodengemisch anzusprechen sind, sind als Boden nach Anhang D.4  zu untersuchen.  
                                                 
1 eindeutige Beschreibung, z.B. Bau km von bis 
2 eindeutige Zuordnung, bei mehreren Proben pro Bericht Angabe der Probennummer, bei Mischproben Probenschlüssel 
3 ausführliche Bezeichnung: „Bodenaushub mit 5 bis 50 Vol-% mineralischen Fremdbestandteilen (Gemisch)“ 
4 jeweils im Rahmen der Ausführungsplanung 
5 bei Überschreitung der Orientierungswerte (Feststoff), für die Verwendung/Verwertung im Straßenoberbau sind Feststoffwerte nicht limitiert 
6 Abfallschlüssel für Materialien, die Z2 überschreiten, sind bis zum Vorliegen einer vollständigen Deklaration in der Ausführungsplanung vorläufig. 
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Muster einer Zuordnungstabelle für Boden in der Entwurfsplanung - Bewertungsbasis: Vorsorgewerte BBodSchV 
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 Lage1 Länge Breite Tiefe Kubatur         


 Bau-km  m m von bis m m3         


Probenspezifikation2 0+000-0+050 50 20,0 0,00-0,30 300 Oberboden - 
Mutter- 
boden 


Lehm/ 
Schluff 


ja ja nein3 Verwendung n. §12BBodSchV 


Probenspezifikation 0+000-0+050 50 20,0 0,90-1,40 500 Untergrund4 170104 Boden Sand ja ja nein Entsorgung nicht erforderlich 


Probenspezifikation 0+050-0+100 50 20,0 0,15-0,25 100 Tragschicht 170104 Boden Sand nein ja nein Entsorgung nicht erforderlich 


Probenspezifikation 0+100-0+150 50 20,0 0,25-0,75 500 Planum/Unterbau 170104 Boden Sand nein nein ja Verifizierung erforderlich5
 


Probenspezifikation 0+000-0+200 200 3,0 0,00-0,40 240 Bankett 170104 Boden Sand ja ja nein Entsorgung nicht erforderlich 


 
Hinweise:  
 
• Die Untersuchungen sind in der Ausführungsplanung entsprechend Anhang D.6 und ggf. D.7 weiter zu führen wenn eine Verwendung in der Baumaßnahme 


nicht möglich ist. 
• Böden mit einem deutlich sichtbaren Anteil an min. Fremdbestandteilen sind als Bodengemisch anzusprechen und entsprechend Anhang D.5 zu erfassen. 
                                                 
1 eindeutige Beschreibung, z.B. Bau km von bis 
2 eindeutige Zuordnung, bei mehreren Proben pro Bericht Angabe der Probennummer, bei Mischproben Probenschlüssel 
3 nein = verwendbar in der Baumaßnahme (kein Abfall), bei Abgabe als Abfall ist oft eine Deklaration nach TR LAGA Boden erforderlich 
4 unter bestehendem Straßenkörper oder gewachsener Boden bei Neubau 
5 jeweils im Rahmen der Ausführungsplanung 
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Anhang 


E.1 Leistungsanfrage 


E.2 Honorarermittlung Strecke 


E.3 Honorarermittlung Ingenieurbauwerke 


E.4 Musterleistungsverzeichnis Feld- / Laboruntersuchungen und sonstige Leistungen 


E.5 Vertrag Leistungen für Baugrundbeurteilung / Gründungsberatung 


E.6 Preisliste für Geotechnische Untersuchungen und Prüfungen im Straßenbau 


E.7 Musterleistungsverzeichnis zur Ausschreibung von gewerblichen Bohrarbeiten (VOB) 


E.8 Hauptgutachter Geotechnik: Leistungsbeschreibung / Honorarermittlung 
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1. Neuerungen 
Gegenüber der vorherigen Vergaberichtlinie für geotechnische Leistungen (RVGeo, Stand 
01/2003) ergeben sich für den Vergabeteil der RiliGeoB 2011 folgende wichtige Änderungen: 


1. Die Vergaberichtlinie ist Teil der RiliGeoB 2011. Nach Einführung der RiliGeoB 2011 ist 
damit auch die vorliegende Vergaberichtlinie für den Aufsichtsbereich des LBB LSA (FB 
Straßenplanung, -bau und -betrieb) verbindlich anzuwenden. 


2. Teil E der RiliGeoB regelt die Vergabe für alle Teilleistungen, welche im Rahmen der 
RiliGeoB zu erbringen sind (Geotechnik, Bautechnik, umweltrelevante Untersuchungen). 


3. Für Verträge bis zu einem voraussichtlichen Auftragswert in Höhe von € 50.000,00 (brut-
to) werden verbindliche Preislisten für alle Leistungsbereiche im Rahmen der RiliGeoB 
(Geotechnik, Bautechnik, umweltrelevante Untersuchungen) eingeführt. 


4. Die Vergaberichtlinie berücksichtigt die Novellierungen der HOAI 2009. 


5. Mit Einführung der RiliGeoB 2011 -Teil E wird die Umsetzung des „Hauptgutachterprin-
zips“ angestrebt. 


2. Anwendungsbereich 
Die RiliGeoB 2011 – Teil E regelt die Vergabe für die nachfolgendend aufgeführten Leis-
tungsbilder im Zuständigkeitsbereich des LBB LSA (Straßenplanung, -bau, -betrieb): 


1. Baugrundbeurteilung / Gründungsberatung  


2. bautechnische Untersuchungen zur Straßenzustandserfassung 


3. umweltrelevante Untersuchungen (Abfall / Altlasten) 
Diese Richtlinie ist verbindlich anzuwenden für Untersuchungen im Rahmen der Entwurfs-
planung gemäß: 


• RiliGeoB 2011 – Teil A: Straßenbau - Neubau 


• RiliGeoB 2011 – Teil B: Ingenieurbauwerke 


• RiliGeoB 2011 – Teil C: Straßenbau – Erneuerung / Um- und Ausbau 


• RiliGeoB 2011 – Teil D: Umweltrelevante Untersuchungen 


Für entsprechende Untersuchungen / Beratungen im Rahmen der Ausführungsplanung oder 
besonderer Problemstellungen wird die Anwendung empfohlen. 


Die RiliGeoB 2011 -Teil E gilt nicht für: 


• Aufträge über Schiedsgerichts- und Schlichtungsleistungen 


• Untersuchungen von Straßenbaustoffen, Straßenausbaustoffen und Kontrollprüfungen 
im Rahmen der Fremdüberwachung; es gelten die Festlegungen der HNL / FG 224 


3. Hauptgutachterprinzip 
Das Hauptgutachterprinzip beinhaltet die Einsetzung / Beauftragung eines Gutachters für 
den Fachbereich Geotechnik, welcher das Bauvorhaben von der Phase des Entwurfes bis 
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zur Bauausführung betreut oder ab einer bestimmten Planungsphase (i.d.R. Ausführungs-
planung) die fachliche Koordinierung aller geotechnischer Leistungen sowie die ausfüh-
rungsreife Ergänzung bzw. Umsetzung der bis dahin vorliegenden geo- und bautechnischen 
sowie umweltrelevanten Empfehlungen wahrnimmt. 


Kontrollprüfungen im Rahmen der Fremdüberwachung sind hiervon ausgenommen. 


Naturgemäß ist das Hauptgutachterprinzip primär für den Straßenneubau anzuwenden. Aber 
auch für Um- und Ausbaumaßnahmen sowie Ingenieurbauwerke mit hohem Schwierigkeits-
grad, fachübergreifenden Problemen (Bautechnik, Geotechnik, Abfall) und für Bauprojekte 
von hohem öffentlichem Interesse, ist die Anwendung zu empfehlen. 


Im Idealfall bearbeitet der Hauptgutachter alle Leistungen gem. RiliGeoB 2011, welche im 
Zuge der Entwurfs- und Ausführungsplanung zu erbringen sind (Streckengutachten, Gutach-
ten für einliegende Ingenieurbauwerke, Bemessungen im Zuge der Ausführungsplanung 
etc.). Da dies mit der bisherigen Vergabepraxis schwer zu vereinbaren ist, die erforderlichen 
Qualifikationsmerkmale / Zulassungen bei nahezu keinem potentiellen Leistungserbringer in 
Sachsen-Anhalt vorhanden sind und eine Ausgrenzung von Bietern zu besorgen ist, wird der 
o.a. Idealfall nur für ausgewählte Projekte umsetzbar sein. 


Der Regelfall ist daher eine Bearbeitung unterschiedlicher geo- und bautechnischer sowie 
umweltrelevanter Sachverhalte durch verschiedene Gutachter und Prüfstellen. Im Ergebnis 
der Bearbeitung liegen zum Abschluss der Entwurfsphase zahlreiche Gutachten, Untersu-
chungs- und Prüfberichte vor, welche überwiegend Empfehlungscharakter besitzen und 
durch den Ausführungsplaner und Sachbearbeiter der Straßenbauverwaltung bewertet sowie 
in ausführungsreife, bautechnische Lösungen umgesetzt werden müssen. 


Insbesondere bei umweltrelevanten und geotechnischen Sachverhalten ist das hierzu erfor-
derliche Spezialwissen planungsseitig nicht im erforderlichen Umfang vorhanden, woraus 
Planungsmängel, Konfliktsituationen und entsprechende Nachtragsforderungen resultieren 
können. Diese Wissensdefizite und Risiken können und sollen durch den Hauptgutachter 
ausgeglichen werden. 


Im Regelfall soll der Verfasser des Streckengutachtens gem. RiliGeoB 2011 -Teil A oder C 
als Hauptgutachter eingesetzt werden. 


Die sich aus dem Hauptgutachterprinzip ergebenden erhöhten Anforderungen hinsichtlich 
der Fachkunde und Leistungsfähigkeit, sind bei der Auswahl der Streckengutachters zu be-
rücksichtigen. 


Aus Gründen einer nicht gegebenen örtlichen Verfügbarkeit, einer mangelbehafteten Vorleis-
tung, bei Zweifeln an der fachlichen Eignung und / oder wirtschaftlichen Unabhängigkeit des 
Streckengutachters gegenüber dem Planer und / oder Bauausführenden, kann hiervon ab-
gewichen werden. 


Die durch den Hauptgutachter Geotechnik zu erbringenden Leistungen sind detailliert im 
►Anhang E.8 dargestellt. 


Zur fachlichen Qualifikation und Leistungsfähigkeit eines Hauptgutachters ist im Vorfeld der 
Beauftragung mit der HNL, FG 212 bzw. 224 eine Abstimmung erforderlich. 


4. Besonderheiten 
Die in dieser Richtlinie geregelten Leistungen weisen gegenüber anderen Beratungs- und 
Planungsleistungen die Besonderheit auf, dass zur normgerechten Auftragserfüllung regel-
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mäßig ein Zusammenwirken von Leistungsarten erforderlich ist, deren Vergabe gesetzlich 
verschieden geregelt ist. Im Einzelnen handelt es sich um: 


− Freiberufliche Leistungen / Ingenieurleistungen   VOF 


− Probenahmen, Laboruntersuchungen     VOL 


− Bauleistungen (Bohr- und Brunnenbauarbeiten)   VOB 
Die o.a. Leistungen bedingen einander und sind auf Grund des Untersuchungsgegenstandes 
(Boden und Baustoffe mit natürlichen bzw. anthropogen verursachten Inhomogenitäten) nicht 
vorab eindeutig und erschöpfend beschreibbar. 


Gemäß HOAI 2009 sind die Leistungen dieser Richtlinie (Bodenmechanik, Erd- und Grund-
bau) als „Beratungsleistungen“ eingestuft. Für die Gutachterleistungen existiert mit Anlage I, 
Nr. 1.4 der HOAI 2009 eine unverbindliche Empfehlung zur Honorarhöhe (Honorartafel). 


Für die anderen Leistungsarten gibt es keine bundeseinheitlich verbindlichen Preisvorgaben. 
Für Aufträge bis zu einem voraussichtlichen Auftragswert von € 50.000,00 (brutto) gelten die 
Preislisten gem. ►Anhang E.6.  


Bei der Leistungsvergabe sind die spezifischen Qualifikationsanforderungen in Abhängigkeit 
vom Untersuchungsgegenstand gem. ►Punkt 6 zu beachten. 


5. Vergabegrundsätze 
Für den Aufsichtsbereich des LBB LSA sind folgende Vergabegrundsätze verbindlich: 


1. Die Leistungen gem. RiliGeoB 2011, Teile A bis D müssen von anderen Planungs- oder 
Beratungsleistungen getrennt vergeben werden. Eine Vergabe von Leistungen gem. Ri-
liGeoB 2011 an AN, welche nicht die Qualifikationsanforderungen gem. Punkt 6 erfüllen 
(z.B. reine Planungsbüros), ist nicht zulässig. 


2. Gewerbliche Bohr- und Brunnenbauarbeiten (Bauleistungen) sind von den Leistungen 
gem. RiliGeoB 2011, Teile A bis D getrennt auszuschreiben und zu vergeben. Die Aus-
schreibung und Vergabe erfolgt auf Grundlage der VOB. Die VOB-Leistungen werden di-
rekt durch den LBB LSA beauftragt. 


• zu den Bauleistungen (VOB-Leistungen) zählen insbesondere: 


− Bohrungen nach DIN EN ISO 22475-1, Tabelle 2 (außer Zeile 9) und Tabelle 5 bzw. DIN 
4021, Tabelle 1, Zeilen 1 – 7 


− Brunnenbauarbeiten und Bau von Grundwassermessstellen gem. DIN EN ISO 22475-1, 
Teil 9 mit DN > 50 mm 


− Drucksondierungen (CPT) gem. DIN 4094-1 


• zu den Bauleistungen (VOB-Leistungen) zählen nicht: 


− Bohrungen nach DIN EN ISO 22475-1, Tabelle 2, Zeile 9 (Kleinrammbohrungen) 


− Rammsondierungen gem. DIN 4094 / DIN EN ISO 22476 (DPL, DPM, DPH) 







Landesbetrieb Bau Sachsen-Anhalt 


Richtlinien für die Ausarbeitung von geotechnischen Berichten (RiliGeoB 2011) 


Teil E: Vergabe 


Seite 7 


 


 


6. Qualifikationsnachweise 


6.1 Untersuchungen gem. RiliGeoB 2011 – Teile A (Straßenneubau) 
und B (Ingenieurbauwerke) 


Mit geotechnischen Untersuchungen im Sinne der RiliGeoB 2011 (Ingenieurleistungen für 
Bodenmechanik, Erd- und Grundbau) sind ausschließlich geotechnische Sachverständige im 
Sinne der DIN 4020, Pkt. 5.2 zu beauftragen. 


Der Sachverständige für Geotechnik bedarf nicht der Bestellung durch eine Körperschaft des 
öffentlichen Rechts. 


Die Beurteilung der Qualifikation des geotechnischen Gutachters obliegt dem Landesbetrieb 
Bau Sachsen-Anhalt. Für den Dienstaufsichtsbereich des LBB LSA werden folgende Qualifi-
kationskriterien festgelegt: 


1. Der maßgebliche Bearbeiter muss einen Hochschulabschluss im Bereich Bauingenieur-
wesen bzw. der Geologie, Ingenieurgeologie, Geotechnik oder vergleichbar nachweisen. 


2. Der Baugrundgutachter muss nachweisbar über besondere Fähigkeiten und vertiefte 
Kenntnisse im Fachgebiet Geotechnik verfügen. 


3. Der Nachweis der fachlichen Eignung ist über Referenzen auf dem Fachgebiet Geotech-
nik zu führen. 


4. Regionale Erfahrungen sind bei geotechnischen Untersuchungen grundsätzlich von Vor-
teil. Nachweisbare Referenzen zur Bearbeitung geotechnischer Projekte im Umfeld der 
Planungsmaßnahme bzw. in regionalgeologisch vergleichbaren Gebieten sind daher er-
forderlich. 


5. Für besondere Leistungen (geotechnische Probleme in Altbergbau- und Karstgebieten, 
geotechnische Untersuchungen mit hohem Schwierigkeitsgrad und für Bauprojekte von 
hohem öffentlichem Interesse) ist eine Abstimmung zur Qualifikation / Eignung des geo-
technischen Gutachters mit dem LBB HNL, FG 212 notwendig. 


6.2 Untersuchungen gem. RiliGeoB 2011 – Teil C (Erneuerung / Um- und 
Ausbau) 


Mit den baustofftechnischen Untersuchungen sind ausschließlich nach RAP-Stra anerkannte 
und im Land Sachsen-Anhalt ansässige Prüfstellen im Rahmen ihrer Anerkennung zu beauf-
tragen (V-1/2005-213). 


Für bautechnisch veranlasste Probenahmen und Untersuchungen am vorhandenen gebun-
denen Straßenoberbau müssen die Anerkennungen auf den Fachgebieten Asphalt, hydrau-
lisch gebundene Baustoffe und Beton vorliegen. Die Erstellung der Untersuchungsberichte 
und die Ableitung der relevanten Schlussfolgerungen müssen durch die untersuchende Prüf-
stelle erfolgen. 


Bei Baumaßnahmen mit einliegenden Neubaustrecken / Streckenverlegungen, Ingenieur-
bauwerken und tiefbautechnischen Projekten (Kanalbau etc.), die im Sinne der DIN 4020 
nicht mehr der geotechnischen Kategorie 1 zuzuordnen sind, wird die Bearbeitung der rele-
vanten Berichtsteile durch einen Geotechnischen Sachverständigen gem. Pkt. 6.1 empfoh-
len. 


Der überwiegende Teil der Untersuchungen, ausgenommen der Untersuchung umweltrele-
vanter Merkmale, ist jedoch durch die beauftragte RAP Stra- Prüfstelle zu erbringen. 
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6.3 Untersuchungen gem. RiliGeoB 2011 – Teile D (umweltrelevante Unter-
suchungen) 


Die Leistungen für umweltrelevante Untersuchungen gem. RiliGeoB 2011 sind im Regelfall 
als Vertragsbestandteil der Baugrunduntersuchung gem. Teil A / B oder der Straßenzu-
standserfassung gem. Teil C zu binden. 


Bei der Leistungsvergabe umweltrelevanter Untersuchungen sind folgende Qualifikationsan-
forderungen zu beachten: 


Für umweltrelevante Untersuchungen und Gutachten sind Sachverständige und Unter-
suchungsstellen im Sinne des § 18 BBodSchG einzubinden, d.h. die Sachverständigen und 
Untersuchungsstellen müssen die für diese Aufgaben erforderliche Sachkunde und Zuver-
lässigkeit besitzen sowie über die erforderliche gerätetechnische Ausstattung verfügen. 


Probennehmer müssen Sachkunde aus den Bereichen Geologie, Bodenkunde, Boden-
schutz und Chemie vorweisen sowie mit den verschiedenen Verfahren zur Schaffung von 
Aufschlüssen im Untergrund und den geeigneten Techniken zur Probengewinnung vertraut 
sein. Die Qualifikation des Probenehmers ist durch ein Zertifikat (Teilnahme an einem Lehr-
gang zur Probenentnahme von Boden und Abfall) nachzuweisen. 


Für die chemische Analytik sind unabhängige Untersuchungsstellen mit gültiger Akkreditie-
rung nach DIN EN ISO/IEC 17025 (Ausgabe August 2005, 2. Berichtigung Mai 2007) zu be-
auftragen. Bei Beauftragung von Abfalluntersuchungen ist die Notifizierung von Untersu-
chungsstellen im Umweltbereich zu beachten. 1 


6.4 Nachauftragnehmer 
Eine Weitervergabe von Teilleistungen ist nur unter Beachtung der o.a. Maßgaben möglich. 


6.5 Hauptgutachter 


Vor der Beauftragung von Hauptgutachtern ist grundsätzlich eine Abstimmung mit der HNL, 
FG 212 bzw. 224 erforderlich. 


7. Anfrage / Aufgabenbeschreibung 
Im Zuge der Honoraranfrage sind seitens der Straßenbauverwaltung folgende Angaben bei-
zubringen: 


- eine fachlich qualifizierte Formulierung der Aufgabe mit dem Hinweis, dass die Richtli-
nien für die Ausarbeitung geotechnischer Berichte für den Geschäftsbereich des LBB 
LSA 2011 verbindlich anzuwenden sind und im Auftragsfall Vertragsbestandteil werden. 


- hinreichend detailliertes Kartenmaterial sowie Planungsunterlagen, welche dem Gutach-
ter eine Ortsbesichtigung und das Klären der Aufgabenstellung erlaubt 


- anrechenbare Kosten (Kostenschätzung oder –berechnung) für Ingenieurbauwerke 


- Honorarzone nach HOAI 2009, Anlage I, Nr. 1.4.3 


 
Formblatt:  ►Anhang E.1 „Leistungsanfrage“ 


                                                 
1  LAU ST, Fachbereich 1 „Notifizierung und Qualitätssicherung“ sowie ggf. Listung im Recherchesystem Messstellen und Sachverständige (ReSyMeSa) unter 


www.luis-bb.de/resymesa/resymesastart.aspx 



http://www.luis-bb.de/resymesa/resymesastart.aspx
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8. Vergabeverfahren 


8.1 Schätzung des Auftragswertes 
Als Orientierungshilfen bei der Schätzung des Auftragswertes (Bruttopreise, ohne VOB-
Leistungen) können angesetzt werden: 


⇨ RiliGeoB 2011 – Teil A (Straßenneubau):  8.000 €/km 


⇨ RiliGeoB 2011 – Teil B (Ingenieurbauwerke):  Honorar gem. HOAI zzgl. 100 % 


⇨ RiliGeoB 2011 – Teil C (Um- u. Ausbau):  8.000 €/km (außerorts) 


⇨ RiliGeoB 2011 – Teil C (Um- u. Ausbau):  10.500 €/km (innerorts) 


⇨ RiliGeoB 2011 – Teil D (Umwelt):   in Orientierungswerten enthalten 


Eine Abschätzung des Auftragswertes ist ebenfalls auf Grundlage der Preislisten gem. 
►Anhang E.6 (Teile A, B, C) möglich. 


8.2 Aufträge unterhalb der Bagatellgrenze 
Auftragswert: ≤ € 50.000,00 (geschätzter Auftragswert, Bruttopreis, bestehend aus Feldun-
tersuchungen, Laboruntersuchungen, Ingenieurleistungen und sonstigen Leistungen, ohne 
VOB-Leistungen) 


• Gem. V-11/2010 ist bis zu dieser Auftragssumme eine freihändige Vergabe nach einer 
Leistungsanfrage bei einem Teilnehmer möglich. 


• Die Vergabe erfolgt direkt durch den LBB LSA. 


• Eine Vergabe über Dritte (Bauwerks- und Straßenplaner) ist ausgeschlossen. 


8.3 Aufträge unterhalb des EU-Schwellenwertes 
Auftragswert: bis aktueller EU-Schwellenwert (geschätzter Auftragswert, Bruttopreis, be-
stehend aus Felduntersuchungen, Laboruntersuchungen, Ingenieurleistungen, sonstigen 
Leistungen, ohne VOB-Leistungen) 


• Es gelten die Vergabegrundsätze der V-11/2010. 


• Es ist kein formelles Vergabeverfahren vorgeschrieben. In der Regel soll eine Leis-
tungsanfrage mit mindestens drei Teilnehmern erfolgen. 


• Wenn für besondere Aufgabenstellungen eine Präqualifikation erforderlich wird, ist ein 
Vergabeverfahren mit Bekanntmachung durchzuführen. 


• Die Regelungen der V-11/2010 sowie des Allgemeinen Rundschreibens Straßenbau 
Nr. 14/2009 (BMVBS) zur Angebotswertung sind zu beachten. Für die Vergabevermer-
ke sind die Formblätter der V-11/2010 zu nutzen. 


• Den Zuschlag erhält der Bieter, der im Hinblick auf die gestellte Aufgabe am ehesten 
die Gewähr für eine sachgerechte und qualitätsvolle Leistungserfüllung bietet. 


• Die Vergabe erfolgt direkt durch den LBB LSA. 


• Eine Vergabe über Dritte (Bauwerks- und Straßenplaner) ist ausgeschlossen. 
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• Bei Aufträgen mit einem voraussichtlichen Auftragswert von mehr als 50.000,00 € (oh-
ne VOB-Leistungen und incl. Mehrwertsteuer) sind grundsätzlich alle Angebote sowie 
der Vergabevorschlag dem LBB HNL FG 212 vorzulegen. Bei der Wertung der Angebo-
te aus Vergabeverfahren mit Bekanntmachung ist die V-08/2008-R anzuwenden. Die 
Vergabe erfolgt erst nach Konsultation mit dem LBB HNL FG 212. 


8.4 Aufträge für Ingenieurleistungen oberhalb des EU-Schwellenwertes 
• Der Verfahrensablauf zur Auswahl der Bewerber und Vergabe von Ingenieurleistungen, 


deren Auftragswert oberhalb des aktuellen EU-Schwellenwertes ist in der Verfügung 
V-08/2008-R geregelt. 


• Es gilt die VOF in der aktuellen Fassung. 


• Bei Aufträgen mit einem Auftragswert oberhalb des gültigen EU-Schwellenwertes sind 
grundsätzlich alle Angebote sowie der Vergabevorschlag dem LBB HNL FG 212 vorzu-
legen. Die Vergabe erfolgt erst nach Konsultation mit dem LBB HNL FG 212. 


8.5 Bauleistungen zur Untersuchung des Baugrundes (VOB-Leistungen) 
• Zu den Bauleistungen zählen die unter Punkt 5 (2) aufgeführten Leistungsarten. 


• Für VOB-Leistungen gelten die einschlägigen Regelungen des § 3 VOB/A. 


• Die Auswahl der Bieter, die Aufstellung der Vergabeunterlagen, die Auswertung des 
Vergabeverfahrens (Vergabevorschlag), die fachtechnische Betreuung und rechnerisch 
/ fachtechnische Prüfung der Rechnungen erfolgen durch den Baugrundgutachter 
(sonstige Leistungen) unter Mitwirkung des Landesbetriebes Bau Sachsen-Anhalt. 


• Die Beauftragung der VOB-Leistungen erfolgt direkt durch den Landesbetrieb Bau 
Sachsen-Anhalt. 


9. Vergabekriterien 
Zusätzlich zu den Qualifikationsanforderungen gem. Punkt 6, den Regelungen der 
V-11/2010, V-08/2008-R bzw. den Vergabe- und Ausschlusskriterien der VOF, §§ 10 – 13 
sind für Leistungen gem. RiliGeoB 2011 folgende Punkte besonders zu berücksichtigen: 


• Klären der Aufgabenstellung und detaillierte fachliche, nachvollziehbare Begründung 
des Untersuchungsprogramms unter Berücksichtigung der Planungsaufgabe, der geo- 
bzw. bautechnischen Grundlagen und der Regelumfänge dieser Richtlinie 


• Nachweis einer Berufshaftpflichtversicherung mit den Deckungssummen: 


- Personenschäden: € 1.500.000,00 


- sonstige Schäden: € 1.500.000,00 


10. Honorar 


10.1 Grundleistungen 
• Als Grundleistungen gelten die Leistungen gem. HOAI 2009, Anlage 1, Nr. 1.4.2 (1) 


bzw. die in den Teilen A bis D dieser Richtlinien definierten gutachterlichen Leistungen. 
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• Als Orientierungswert für die Ermittlung des Honorars für Ingenieurbauwerke wird die 
Anwendung der Honorartafel der HOAI 2009, Anlage 1, Nr. 1.4.3 empfohlen. 


• Gemäß HOAI Anlage 1, Nr. 1.4.2 (5) kann das Honorar für Ingenieurbauwerke mit gro-
ßer Längenausdehnung (Linienbauwerke; z.B. Straßen, Lärmschutzwände, Stützwän-
de) frei vereinbart werden. 


• Die Vereinbarung eines Zeithonorars unter Ansatz der Stundensätze gem. ►Anhang 
E.6 (Teile A, B, C) ist möglich. Dafür ist ein Höchstbetrag festzulegen. 


• Das Honorar muss angemessen sein: 


- Für Aufträge bis zu einem Gesamtwert von € 50.000,00 (brutto, ohne VOB-Leistungen) 
ist eine Unterschreitung der Mindestsätze der HOAI 2009 bzw. der Stundensätze gem. 
►Anhang E.6 (Teile A, B, C) nicht zulässig. 


- Bei Aufträgen mit einem Gesamtwert von mehr als € 50.000,00 (brutto) ist bei einer Un-
terschreitung der Mindestsätze der HOAI 2009 bzw. der Stundensätze gem. ►Anhang 
E.6 (Teile A, B, C) um mehr als 20 v.H., vom Bieter eine schriftliche, plausible Erklärung 
über die Ermittlung der Honorarhöhe zu verlangen. 


• Die Nebenkosten sind zu pauschalieren. 


Formblatt:  ►Anhang E.2 „Honorarermittlung Strecke“ 
Formblatt:  ►Anhang E.3 „Honorarermittlung Ingenieurbauwerke“ 


10.2 Sonstige Leistungen 
Art, Umfang und Honorar der sonstigen Leistungen sind gesondert zu vereinbaren. 


Zu den besonders zu vereinbarenden Ingenieurleistungen zählen insbesondere: 


- Felduntersuchungen (Kleinrammbohrungen, Rammsondierungen etc.) 


- bodenphysikalische, bodenmechanische und chemische Laboruntersuchungen 


- Einholen von Schachterlaubnisscheinen 


- Erstellen von Ausschreibungsunterlagen, Mitwirkung beim Vergabeverfahren und fach-
technische Betreuung von gewerblichen Aufschlussarbeiten (VOB-Leistungen) 


- Einmessung von Aufschlusspunkten 


- Benachrichtigung der Eigentümer im Bereich geplanter Aufschlussarbeiten 


- Aufmaß von Flurschäden 


- Erkundung und lagerstättenkundliche Bewertung von Seitenentnahmen 


- Planung, Überwachung, Auswertung und Beurteilung von Probebelastungen 


- Baugrubenabnahmen, geotechnische Überwachung von Bauwerken während und nach 
der Fertigstellung 


- geotechnische Berechnungen, welche über den Umfang der Überschlägigkeit hinausge-
hen 


- geotechnische Planungen / Bemessungen (Bemessungen von Geokunststoffbewehrun-
gen, Baugrundverbesserungen, Verbauarbeiten, Versickerungsanlagen, Wasserhaltun-
gen, Hangsicherungen, Pfahlbemessung etc.) 
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- Beratung, Mitwirkung und Prüfung (Bauentwurf, geotechnische Berechnungen, Aus-
schreibungsunterlagen, Baubesprechungen) 


 
Formblatt:  ►Anhang E.4 „Musterleistungsverzeichnis“ 
Für Leistungen gem. RiliGeoB 2011-Teil C (Erneuerung / Um- und Ausbau) kann auch 
die Positionsbezeichnung der entsprechenden Preislisten gem. ►Anhang E.6 genutzt 
werden. 
 


⇨ Für die Kalkulation und Abrechnung der sonstigen Leistungen werden für den Gel-
tungsbereich der RiliGeoB 2011 folgende Festlegungen getroffen: 


a) Auftragswert: ≤ € 50.000,00 (geschätzter Auftragswert, brutto, bestehend aus Feldun-
tersuchungen, Laboruntersuchungen, Ingenieurleistungen und sonstigen Leistungen, 
ohne VOB-Leistungen): 


• Leistungen gem. RiliGeoB 2011 -Teile A (Straßenneubau), B (Ingenieurbauwerke), Teil C 
(Erneuerung / Um- und Ausbau), Teil D (umweltrelevante Untersuchungen): 


- Die Angebotserstellung und Vergütung erfolgt gem. Preisliste ►Anhang E.6. 


b) Auftragswert: > € 50.000,00 (geschätzter Auftragswert, brutto, bestehend aus Feldun-
tersuchungen, Laboruntersuchungen, Ingenieurleistungen und sonstigen Leistungen, 
ohne VOB-Leistungen): 


• Das Honorar für die sonstigen Leistungen kann frei vereinbart werden. Die o.a. Preislis-
ten gelten als Orientierungswerte zur Kalkulation / Vergütung. 


• Die Vergütung erfolgt nach Aufwand bzw. pauschalisiert. Es ist ein Höchstbetrag fest-
zulegen. 


• Die Vergütung muss angemessen sein. Bei einer Unterschreitung der Regelsätze gem. 
►Anhang E.6 (Teile A, B und C) um mehr als 20 v.H., ist vom Bieter eine schriftliche, 
plausible Erklärung über die Ermittlung der Honorarhöhe zu verlangen. 


11. Vertragsgestaltung 
• Der Vertragsentwurf ist der Honoraranfrage beizufügen. 
• Die Gestaltung ergibt sich in Anlehnung an den Vordruck HVA F-StB, Ausgabe 2006 / 


Fassung 07/2009. 
• Der Vertragsentwurf wird durch den Bieter ausgefüllt. 
 
Formblatt:  ►Anhang E.5 „Vertrag“ 


12. Rechtliche Grundlagen 
1. Verordnung über die Honorare für Leistungen der Architekten und Ingenieure (Honorar-


ordnung für Architekten und Ingenieure: HOAI), Inkrafttreten 18. August 2009; Fassung 
2001 (BGBl. I S 2732-2809 vom 11.08.2009) 
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2. Verdingungsverordnung für freiberufliche Leistungen (VOF); Ausgabe 2009  


3. Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge (Vergabeverordnung – VgV); Neuge-
fasst durch Bek. v. 11.2.2003 I 169, zuletzt geändert durch Art. 2 V. v. 23.9.2009 I 3110 


4. Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen, Abteilung Straßenbau, Stra-
ßenverkehr: Handbuch für die Vergabe und Ausführung von freiberuflichen Leistungen 
der Ingenieure und Landschaftsarchitekten im Straßen- und Brückenbau (HVA F-StB), 
Ausgabe: September 2006, Fassung Juli 2009, FGSV-Verlag Nr. 941 


5. Allgemeines Rundschreiben Straßenbau Nr. 14/2009 des BMVBS, S 12/7135.3/010-
1063953 


6. Verfügung Landesbetrieb Bau Sachsen-Anhalt V-1/2005-213 - Qualitätssicherung bei 
Zustandserfassung und Bewertung von gebundenem Oberbau (Asphalt/Beton), Inkraft-
setzung 01. Januar 2005, Geltungsbereich: HNL, NLM, NLN, NLO, NLS, NLW 


7. Verfügung Landesbetrieb Bau Sachsen-Anhalt V-3/2008 – Haushalt, Organisation, Ver-
dingungs- und Vertragswesen – Festlegung der Zuständigkeiten und Zustimmungserfor-
dernisse zum Abschluss von Verträgen im LBB LSA, Inkraftsetzung 18. Februar 2008, 
Geltungsbereich: Gesamter LBB LSA 


8. Verfügung Landesbetrieb Bau Sachsen-Anhalt V-8/2008-R – Leitfaden VOF des Landes-
betriebes Bau Sachsen-Anhalt über den Verfahrensablauf zur Auswahl der Bewerber bei 
Verhandlungsverfahren mit vorheriger Vergabebekanntmachung für Hoch- und Straßen-
bau, Inkraftsetzung 20. Mai 2008, Geltungsbereich: Gesamter LBB LSA 


9. Verfügung Landesbetrieb Bau Sachsen-Anhalt V-3/2009-2 – Niederlassung West – Er-
gänzungen V-3/2007 u. V-3/2008, Inkraftsetzung 13. März 2009, Geltungsbereich: NL 
West 


10. Verfügung Landesbetrieb Bau Sachsen-Anhalt V-11/2010 vom 25.10.2010 – Vergabe 
von freiberuflichen Leistungen im Straßen- und Brückenbau unterhalb des Schwellenwer-
tes nach § 2 Nr. 2 i.V.m. Nr. 7 der Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge 
(VgV) 


11. Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB) Teil A: Allgemeine Bestimmun-
gen für die Vergabe von Bauleistungen; Fassung 2009  
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Bauvorhaben: ... 
Verkehrseinheit ... / Bau-km ... / Planungsabschnitt ... 
hier: Leistungsanfrage für bautechnische Untersuchungen zur Straßenzustandser-
fassung / Baugrundbeurteilung und Gründungsberatung für die Strecke und / oder die 
Ingenieurbauwerke 
 (Vertr.-Nr. ...) 
Anlage: Ingenieurvertrag (Entwurf) 
 


Sehr geehrte Damen und Herren, 


für o.a. Bauvorhaben sind, orientierend an den unverbindlichen Regelungen der HOAI 2009, 
Anlage 1, Nr. 1.4 (Leistungen für Bodenmechanik, Erd- und Grundbau), sowie für die Vorberei-
tung und Durchführung von Aufschlussarbeiten nach VOB (Bohrarbeiten) Leistungen zu erbrin-
gen. Nähere Angaben zu diesen Leistungen entnehmen Sie bitte der beiliegenden Baube-
schreibung sowie dem Entwurf des Ingenieurvertrages und seinen Anlagen. 


Art, Inhalt und Umfang der Feld- und Laboruntersuchungen, der sonstigen Leistungen 
und des Untersuchungsberichtes müssen den „Richtlinien für die Ausarbeitung von geo-
technischen Berichten für die Fachbereiche Straßenplanung, -bau und -betrieb des Lan-
desbetriebes Bau Sachsen-Anhalt“ (RiliGeoB 2011) entsprechen. Die o.a. Richtlinie wird 
im Auftragsfall zum Vertragsbestandteil. Eine pdf-Version der RiliGeoB 2011 wird Ihnen – 
auf Anforderung – per E-Mail zugesandt. 
Der Beantwortung dieser Leistungsanfrage bitten wir die folgenden Unterlagen beizulegen 
(Wertungskriterien sind in der Reihenfolge ihrer Wichtung anzugeben): 


1. Ihre fachlichen Erläuterungen, ggf. Begründungen, zu Art und Umfang der von Ihnen vorge-
schlagenen Feld- und Laboruntersuchungen insbesondere der zu vergebenen Bohrarbeiten 
sowie der sonstigen Leistungen, die Sie zur Vertragserfüllung für erforderlich halten. 


2. Den beruflichen Werdegang des für die Durchführung der Leistungen verantwortlichen Bü-
roleiters bzw. leitenden Ingenieurs. 


3. Nachweisbare Referenzen für das maßgebliche Fachgebiet – bei Baugrunduntersuchungen 
auch Referenzen zur Bearbeitung geotechnischer Projekte im Umfeld der Planungsmaß-
nahme bzw. in regionalgeologisch vergleichbaren Gebieten. 


4. Nachweis zur Erfüllung der Qualifikationsanforderungen gem. RiliGeoB 2011 – Teil E (Geo-
technischer Sachverständiger gem. DIN 4020 / Nachweis der Sachkunde gem. BBodSchG 
§ 18 / Zertifikat Probenahme / RAP-Stra-Zulassung etc.). Die Nachweise müssen auch für 
etwaige NAN vorgelegt werden. 


5. Bestätigung einer gültigen Berufshaftpflichtversicherung (Mindestdeckungssummen € 1,5 
Mio für Personen- und € 1,5 Mio Sachschäden). 


6. Bestätigung, dass Sie sich über die Örtlichkeit, ihre Zugänglichkeit sowie über alle Verhält-
nisse vor Ort unterrichtet haben, die Ihre Honorarbildung beeinflussen (Ortsbesichtigung). 


7. Für ggf. erforderliche gewerbliche Bohrarbeiten (VOB-Leistungen gem. RiliGeoB 2011) er-
folgt eine Ausschreibung nach VOB durch den AN. Die Vergabe der Leistungen erfolgt di-
rekt durch den Landesbetrieb Bau Sachsen-Anhalt. Bitte geben Sie in Ihrer Leistungsbe-
schreibung einen voraussichtlichen Preis der Bohrarbeiten (Überschlagssumme) an. Diese 
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Angabe dient ausschließlich der Mittelplanung und wird bei der Angebotswertung nicht be-
rücksichtigt. 


8. Mit dem Angebot ist ein detaillierter Terminplan einzureichen, der die zeitliche Abfolge der 
Leistungserbringung widerspiegelt. Im Terminplan sollten Beginn und Ende für Teilleistun-
gen angegeben werden, welche mit den Lieferterminen zu § 5 des Vertragsentwurfes über-
einstimmen. 


Zur klaren Darstellung des von Ihnen ermittelten Honorars im Rahmen des Vertragsentwurfes 
ist zudem folgendes zu beachten: 


 Der Auftragswert dieser Beratungsleistung wurde mit einem vorläufigen Auftragswert von 
≤ € 50.000,00 (Bruttopreis, ohne VOB-Leistungen) bewertet. Das Honorar für die Grundleis-
tungen ist gem. HOAI 2009 zu ermitteln. Für die sonstigen Leistungen sind die Preislisten 
gem. RiliGeoB 2011 -Teil E (►Anhang E.6) verbindlich anzuwenden. 


 Der Auftragswert dieser Beratungsleistung wurde mit einem vorläufigen Auftragswert von 
mehr als € 50.000,00 (Bruttopreis, ohne VOB-Leistungen) bewertet. Das Honorar für alle 
Leistungsarten kann frei vereinbart werden. Bei einer Unterschreitung der Mindestsätze 
gem. HOAI 2009 bzw. der Regelsätze gem. ►Anhang E.6 (Teile A, B, C) um mehr als 20 
v.H., ist seitens des Bieters eine schriftliche, plausible Erklärung über die Ermittlung der Ho-
norarhöhe vorzulegen. 


− In den Anlagen 2.1 des Vertrages wird für jedes einzelne Objekt (Streckenbaubauwerk 
und/oder Ingenieurbauwerk) das Blatt "Honorarermittlung" bearbeitet. Die Endsummen 
werden in den § 7 (1) des Vertrages übertragen. 


− Feld- und Laboruntersuchungen sowie sonstige Leistungen werden in dem Leistungsver-
zeichnis (Anlage 2.2) aufgeführt. Die Endsumme wird in den § 7 (1) des Vertrages übertra-
gen. 


 


Wenn Sie an der Ausführung dieser Leistungen interessiert sind, werden Sie gebeten, Ihr Hono-
rar zu ermitteln, es in den Vertragsentwurf an den dafür vorgesehenen Stellen einzutragen und 
den Vertragsentwurf mit einem Angebotsschreiben bis zum ... an den Landesbetrieb Bau Sach-
sen-Anhalt ... zu senden. 


 


 


Anlagen: 


Vertragsentwurf einschl. aller darin aufgeführten Anlagen 


 


Mit freundlichen Grüßen 


 


Landesbetrieb Bau Sachsen-Anhalt 
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Honorarermittlung Strecke 
 
Das Honorar für die in der Leistungsbeschreibung angegebenen Leistungen beinhaltet auch die 
zur Erfüllung der gestellten Aufgabe erforderlichen Abstimmungsgespräche mit dem AG und 
Dritten. Das gilt sowohl für den Zeitaufwand des AN als auch für die Reisekosten. Es ist nach 
folgenden Gesichtspunkten zu ermitteln: 
 
 
 
Honorar für Streckengutachten 
 
Gemäß 1 HOAI 2009, Anlage 1, Nr. 1.4.2 (5) ist das Honorar für das erdbautechnische Stre-
ckengutachten frei zu vereinbaren. Als Anhalt für den Umfang der zu erbringenden Leistungen 
dienen die in der Leistungsbeschreibung (Anlage 1) aufgeführten Streckenlängen. Das Honorar 
ist als Pauschalhonorar oder als Zeithonorar mit nachgewiesenem Zeitaufwand zu vereinbaren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Preise für Feld- und Laboruntersuchungen und sonstige Leistungen 
 
Die Preise für die erforderlichen Feld- und Laboruntersuchungen sowie die sonstigen Leistun-
gen sind in dem Leistungsverzeichnis (Anlage 2.2) anzugeben. 
 
 
 
Zusammenstellung der Honorare 
 
Die einzelnen Honorare bzw. Preise sind in den Vertrag § 7 (1) einzutragen. 
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HONORARERMITTLUNG Anlage Nr.          Blatt ……. 
   
   


STRECKE Zum Vertrag-Nr.:  
Bezeichnung des Objektes 


Bauvorhaben: ... Baugrundbeurteilung und Gründungsberatung 
Strecken gem. Leistungsbeschreibung 
 


 


 


 


 EUR 


 


1. Gutachterleistung gemäß HOAI 2009, Anlage 1 Nr. 1.4.2 (5) als AN 


 


 Pauschalhonorar   pauschal  .......................  


 


 


oder 


 


 


2.  Zeithonorar mit nachgewiesenem Zeitaufwand 


…….h AN EUR/h ................    ..................  


…….h wiss. / techn. Mitarbeiter  EUR/h ................    ..................  


…….h Bauzeichner / sonstt. Mitarbeiter  EUR/h ................    ..................  


 


 Summe Zeithonorar vorläufiger Betrag von  ..................  
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Honorarermittlung Ingenieurbauwerke 
 
Das Honorar für die in der Leistungsbeschreibung angegebenen Leistungen beinhaltet auch die zur 
Erfüllung der gestellten Aufgabe erforderlichen Abstimmungsgespräche mit dem AG und Dritten. Das gilt 
sowohl für den Zeitaufwand des AN als auch für die Reisekosten. Es ist nach folgenden 
Gesichtspunkten zu ermitteln: 
 
 
 
 
 
Honorar Baugrundbeurteilung und Gründungsberatung für Ingenieurbauwerke 
 
Das Honorar ist nach HOAI 2009 Anlage 1 Nr. 1.4.2 Abs. 2 zu berechnen. 
Für die anrechenbaren Kosten werden die Kostenschätzungen für die einzelnen Ingenieurbauwerke 
zugrunde gelegt. Sie sind in Blatt 2 zusammengestellt. 
Die Honorare für die einzelnen Bauwerke sind anhand der vorgegebenen anrechenbaren Kosten im 
Vordruck ING2 (HVA F-StB) zu ermitteln; sie sind endgültig. 
 
 
 
 
 
Preise für Feld- und Laboruntersuchungen und sonstige Leistungen 
 
Die Preise für die erforderlichen Feld- und Laboruntersuchungen sowie die sonstigen Leistungen sind in 
dem Leistungsverzeichnis (Anlage 2.2) anzugeben. 
 
 
 
 
 
Zusammenstellung der Honorare 
 
Die einzelnen Honorare sind in den Vertrag § 7 (1) einzutragen. 
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HONORARERMITTLUNG 
FÜR BERECHNUNGSHONORARE 


Anlage-Nr.:       


Vertrags-Nr.:       


Projektbezeichnung: 
............................................. 


Leistung: 
............................................. 


1. Anrechenbare Kosten 
  Für pauschaliertes Berechnungshonorar 


EUR 


 


Das Honorar wird endgültig mit einem Festhonorar ermittelt für die Leistungsphasen _____ bis _____ 
 


 nach Baukostenvereinbarung  nach Kostenberechnung  


Die anrechenbaren Kosten betragen nach HVA F-StB-ING _____ gemäß 


Anlage-Nr . _____  _____ EUR (netto) 


  Für vorläufiges Berechnungshonorar 
 Das Honorar wird vorläufig ermittelt für die Leistungsphasen _____ bis _____ 


 nach vorläufiger Kostenschätzung  nach endgültiger Kostenschätzung 


Die anrechenbaren Kosten betragen nach HVA F-StB-ING _____ gemäß 
Anlage-Nr . _____  _____ EUR (netto) 


Das Honorar wird abgerechnet  
 nach endgültiger Kostenschätzung  nach Kostenberechnung  


2. Honorarsatz 
 Das Objekt wird zugeordnet der Honorarzone _____  
 Es gilt der Mindestsatz der Honorartafel zu § _____ HOAI  
  zuzüglich _____ v.H. der Differenz zum Höchstsatz wegen _______________________________  
  abzüglich _____ v.H. des Mindestsatzes (§ 7 Abs. 3 HOAI) wegen _________________________  
Der volle Honorarsatz (100 v.H. des Leistungsbildes) beträgt somit  


3. Honorar für Leistungen/Grundleistungen 
 Die Leistungen/Grundleistungen nach § 3 Abs. 1 sind bewertet mit _____ v.H. des Leistungsbildes 


Hiernach ergibt sich ein Honorar für die Grundleistungen in Höhe von  


4. Zuschläge zum Honorar bei Leistungen im Bestand, Wiederholungen 
4.1 Zum Honorar für Leistungen nach Nr. 3 werden bei Leistungen im Bestand Zuschläge vereinbart: 


_____ v.H. (§ 42 (2) HOAI); _____ v.H. (§ 46 HOAI); _____ v.H. (§ 49 (3) Abs. 5 HOAI);  
 
_____ v.H. (§ 53 (3) HOAI) 


 


 Hiernach ergibt sich ein Honorarzuschlag in Höhe  von   
4.2 Zum Honorar für Leistungen nach Nr. 3 werden für Wiederholungen vereinbart: 


_____ v.H. (§ 11 Abs. 2 HOAI)  
 Hiernach ergibt sich ein Honorarzuschlag in Höhe  von  


5. Honorar für Besondere Leistungen 


  Für die Besonderen Leistungen nach § 3 Abs. 1 ergibt sich ein Pauschalhonorar in Höhe  von  
 


 Die Besonderen Leistungen nach § 3 Abs. 1 - soweit kein Pauschalhonorar - sind bewertet  
 
mit _____ v.H. des Leistungsbildes. 
Hiernach ergibt sich ein Honorar für Besondere Leistungen in Höhe  von   


6. Gesamthonorar 
 Honorar nach Nr. 3 bis 5 (ohne Umsatzsteuer)  
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Anhang E.4
LV Baugrunduntersuchungen


Blatt 1


Pos. Leistungsbeschreibung Menge Einheit Einheitspreis 
in EUR


Gesamtbetrag 
in EUR


 100 - Felduntersuchungen
An- und Abfahrt (Baustelleneinrichtung und -räumung)


100 001 An- und Abfahrt mit PKW
(ohne Probentransport)


0 km 0,00 0,00


100 002 Probenahmefahrt mit PKW
0 km 0,00 0,00


100 003 Probenahmefahrt mit Transporter
0 km 0,00 0,00


100 004 Probenahmefahrt mit Kernbohrgerät o. ä.
0 km 0,00 0,00


100 005 Stellung eines Sicherungsanhängers
0 Stunde 0,00 0,00


100 006 Fahrt- und Wartezeiten
Geschäftsführer / Büroinhaber


0 Stunde 0,00 0,00


100 007 Fahrt- und Wartezeiten
Sachbearbeiter / Wissenschaftlicher Mit-
arbeiter / Ingenieur


0 S d 0 00 0 000 Stunde 0,00 0,00


100 008 Fahrt- und Wartezeiten
Technischer Mitarbeiter / Baustoffprüfer / 
sonstige Mitarbeiter / Hilfskräfte


0 Stunde 0,00 0,00


Absteckung und Vermessung von Aufschluss- und Messpunkten


100 009


0 Stück 0,00 0,00


100 010


0 Stück 0,00 0,00


Lage- und höhenmäßiges Einmessen von Bohr- und 
Sondierpunkten auf einen naheliegenden Festpunkt 
(Bandmaß, Nivillement)


Ansatzpunkte einmessen; lage- und höhenmäßiges 
Einmessen von Aufschlusspunkten. Ansatzpunkte nach 
Lageplan. Einschließlich Liefern einer tabellarischen 
Zusammenstellung mit Lage- und Höhendaten in den 
Bezugssystemen der Lage und Höhe der 
Entwurfsvermessung.
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Anhang E.4
LV Baugrunduntersuchungen


Blatt 2


Pos. Leistungsbeschreibung Menge Einheit Einheitspreis 
in EUR


Gesamtbetrag 
in EUR


Geräteeinsatz


100 011   -"-;
0 Stück 0,00 0,00


100 012   -"-;
0 Stück 0,00 0,00


100 013   -"-;
0 Stück 0,00 0,00


100 014   -"-;
0 Stück 0,00 0,00


100 015
  -"-;


0 Stück 0,00 0,00


100 016   -"-;
0 Stück 0,00 0,00


Aufschlussarbeiten


Umstellen: Leichtes Fallgewichtsgerät nach TP 
BF-StB Teil 8.3


Umstellen: Sondierbohrgerät ≥ 36 mm


Umstellen: Rammsonde, Sondenart: DPL, DPM, 


Umstellen: Schurfgerät


Umstellen: Plattendruckgerät DIN 18 134


Geräteeinsatz für Bodenerkundung; Gerät für 
Bodenerkundung am jeweiligen Ansatzpunkt einsetzen. Der 
Einsatz umfasst das Aufstellen und Abbauen sowie das 
Umstellen von Ansatzpunkt zu Ansatzpunkt.


Umstellen: Kernbohrgerät


Entnahme von Bohrkernen bis 10 cm Tiefe


100 017   -"-; 50 mm Bohrkerndurchmesser
0 Stück 0,00 0,00


100 018   -"-; 100 mm Bohrkerndurchmesser
0 Stück 0,00 0,00


100 019   -"-; 150 mm Bohrkerndurchmesser
0 Stück 0,00 0,00


100 020   -"-; 200 mm Bohrkerndurchmesser
0 Stück 0,00 0,00


100 021   -"-; 250 mm Bohrkerndurchmesser
0 Stück 0,00 0,00


100 022   -"-; 300 mm Bohrkerndurchmesser
0 Stück 0,00 0,00


100 023   -"-; 400 mm Bohrkerndurchmesser
0 Stück 0,00 0,00


Kernbohrung in Beton, Asphalt oder Naturstein zur 
Untersuchung vorh. Verkehrsflächen oder Bauwerksteilen
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Anhang E.4
LV Baugrunduntersuchungen


Blatt 3


Pos. Leistungsbeschreibung Menge Einheit Einheitspreis 
in EUR


Gesamtbetrag 
in EUR


Entnahme von Bohrkernen je weitere cm Bohrtiefe


100 024   -"-; 50 mm Bohrkerndurchmesser
0 Stück 0,00 0,00


100 025   -"-; 100 mm Bohrkerndurchmesser
0 Stück 0,00 0,00


100 026   -"-; 150 mm Bohrkerndurchmesser
0 Stück 0,00 0,00


100 027   -"-; 200 mm Bohrkerndurchmesser
0 Stück 0,00 0,00


100 028   -"-; 250 mm Bohrkerndurchmesser
0 Stück 0,00 0,00


100 029   -"-; 300 mm Bohrkerndurchmesser
0 Stück 0,00 0,00


100 030   -"-; 400 mm Bohrkerndurchmesser
0 Stück 0,00 0,00


Sachgerechtes Verschließen eines Bohrloches 


100 031   -"-; 50 mm / 100 mm Durchmesser
0 Stück 0,00 0,00


100 032   -"-; 150 mm Durchmesser
0 Stück 0,00 0,00


100 033   -"-; 200 mm Durchmesser
0 Stück 0,00 0,00


100 034   -"-; 300 mm Durchmesser
0 Stück 0,00 0,00


100 035   -"-; 400 mm Durchmesser
0 Stück 0,00 0,00


100 036   -"-;
0 Stück 0,00 0,00


100 037   -"-;
0 lfdm 0,00 0,00


100 038   -"-;
0 lfdm 0,00 0,00


Bereich 0 bis 5,0 m


Bereich 5,0 bis 10,0 m (je m)


Kleinrammbohrung gem. DIN EN ISO 22475-1 / DIN 4022 
ausführen; Kleinrammbohrung, mind. 36 mm 
Kerndurchmesser ausführen; Schichtenverzeichnis 
aufstellen; ohne Probenahme


Grundvergütung
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Anhang E.4
LV Baugrunduntersuchungen


Blatt 4


Pos. Leistungsbeschreibung Menge Einheit Einheitspreis 
in EUR


Gesamtbetrag 
in EUR


100 039   -"-;
0 lfdm 0,00 0,00


100 040   -"-; Endtiefe bis 0,6 m
0 Stück 0,00 0,00


100 041   -"-; Endtiefe bis 1,0 m
0 Stück 0,00 0,00


100 042


0 Stück 0,00 0,00
Felduntersuchungen


101 043   -"-;
0 lfdm 0,00 0,00


100 044   -"-;
0 lfdm 0,00 0,00


Bereich bis 10,0 m


Bereich 10,0 bis 15,0 m (je m)


Rammsondierung nach DIN 4094 ausführen; 
Rammdiagramm führen; Tiefe ab Ansatzpunkt


Schurf nach DIN EN ISO 22475-1 / DIN 4022/4021 
herstellen, bis zu einem Tag offenhalten und wieder 
verfüllen. Schichtenverzeichnis führen. Oberboden, soweit 
vorhanden, getrennt lösen und seitlich lagern; ohne 
Probenahme


Bereich 10,0 bis 20,0 m


Sachgerechtes Verschließen von Aufgrabungen im 
Verkehrsflächenbereich


0 lfdm 0,00 0,00


100 045   -"-;
0 lfdm 0,00 0,00


100 046   -"-;
0 Stück 0,00 0,00


100 047   -"-;
0 Stück 0,00 0,00


100 048   -"-;
0 Stück 0,00 0,00


100 049   -"-; Bereitstellung eines Belastungsfahrzeuges
0 Stück 0,00 0,00


100 050
0 Stück 0,00 0,00


100 051   -"-;


0 Stück 0,00 0,00


Messung mit dem Leichten Fallgewichtsgerät  gem. TP BF-
StB, Teil 8.3


Bestimmung von Boden- und Felskennwerten im Feld


Plattendruckversuche nach DIN 18134 ohne Stellung eines 
Belastungsfahrzeuges. 


Bereich 20,0 bis 30,0 m


auf nichtbindigem Boden, ∅ 300 mm


Bestimmen der Dichten  nach DIN 18125, Teil 2 
mittels Ausstechzylinderverfahren (ungestört)


auf bindigem Boden, ∅ 300 mm


auf Schotter, Felsbruch o.ä., ∅ 600 mm
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Anhang E.4
LV Baugrunduntersuchungen


Blatt 5


Pos. Leistungsbeschreibung Menge Einheit Einheitspreis 
in EUR


Gesamtbetrag 
in EUR


100 052   -"-;


0 Stück 0,00 0,00


100 053   -"-;


0 Stück 0,00 0,00


100 054   -"-;


0 Stück 0,00 0,00


100 055   -"-;


0 Stück 0,00 0,00


100 056   -"-;


0 Stück 0,00 0,00


Probenahme


Sondierbohrung entnehmen


Felduntersuchungen zur Bestimmung der Versickerungsfähigkeit


Bestimmen der Dichten mit radiometrischem 
Verfahren gem. TP BF-StB Teil BH 4.3


Bestimmung der Durchlässigkeit mittels 
Auffüllversuch im Bohrloch nach HEITFELD / 
DWA-A 138


Bestimmung der Versickerungsrate mittels 
Schurfversickerung nach DWA-A 138


Bestimmung der Durchlässigkeit mittels "Open-
End"-Test nach DWA-A 138


Probe der Güteklassen 4 und 5  nach DIN 4021 aus Schurf, 


Bestimmung der Infiltrationsrate mit dem 
Doppelring-Infiltrometer


100 057   -"-;
0 Stück 0,00 0,00


100 058   -"-;
0 Stück 0,00 0,00


100 059   -"-;
0 Stück 0,00 0,00


100 060   -"-;


0 Stück 0,00 0,00


100 061


0 Stück 0,00 0,00


100 062


0,00


Zwischensumme - 100 - Felduntersuchungen 0,00


Probe in Deckelgläser bzw. Kunststoffbecher  


Probe in Eimer von 5,0 bis 10,0 l 


Entnahme einer Grund- oder 
Oberflächenwasserprobe mittels temporärem 


Sonderprobe der Güteklassen 1 nach DIN 4021 mit 
Ausstechzylinder aus Schurf entnehmen


(Gesamtsumme gemäß einer eventuellen Anlage 100 zum 
Leistungsverzeichnis 100: Anzahl, Art der Leistung, 
Einheitspreis und Gesamtbetrag für weitere, für erforderlich 
gehaltene Felduntersuchungen, z.B. der Einsatz einer 
Drucksonde o.ä., sind hier vom AN in einer Anlage zum 
Leistungsverzeichnis aufzuführen.)


Probe in Kunststoffbecher von 0,2 bis 0,5 l 
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Anhang E.4
LV Baugrunduntersuchungen


Blatt 6


Pos. Leistungsbeschreibung Menge Einheit Einheitspreis 
in EUR


Gesamtbetrag 
in EUR


101 - Laboruntersuchungen
101 001


0 Stück 0,00 0,00


101 002


0 Stück 0,00 0,00


101 003


0 Stück 0,00 0,00


101 004


0 Stück 0,00 0,00


101 005


0 Stück 0,00 0,00


101 006


0 Stück 0,00 0,00


101 007


Bestimmen der Kornverteilung nach DIN 18123, 
Schlämmanalyse


Bestimmen der Kornverteilung nach DIN 18123, 
kombinierte Sieb- und Schlämmanalyse


Bestimmen der Kornverteilung nach DIN 18123, Siebung 
nach nassem Abtrennen der Feinteile


Bestimmung des Wassergehaltes nach DIN 18121 Teil 1


Bestimmen der Kornverteilung nach DIN 18123, 
Trockensiebung


Bestimmen von Konsistenzgrenzen nach DIN 18122 Teil 1 
(Fließ- und Ausrollgrenze)


Bestimmen der Korndichte nach DIN 18124 
0 Stück 0,00 0,00


101 008
0 Stück 0,00 0,00


101 009


0 Stück 0,00 0,00


101 010


0 Stück 0,00 0,00


101 011 Proctorversuche nach DIN 18127, Topfdurchmesser 25 cm
0 Stück 0,00 0,00


101 012


0 Stück 0,00 0,00


101 013


0 Stück 0,00 0,00


101 014


0 Stück 0,00 0,00


Bestimmen des Wasserdurchlässigkeitsbeiwertes nach 
DIN 18130 an bindigem Boden


Bestimmen der Dichte nichtbindiger Böden bei lockerster 
und dichtester Lagerung nach DIN 18126 


Proctorversuch nach DIN 18127, Topfdurchmesser 10 bzw. 
15 cm


CBR-Versuch nach TP BF-StB Teil B 7.1 für nichtbindige 
Böden ohne Wasserlagerung


Bestimmen des Wasserdurchlässigkeitsbeiwertes nach 
DIN 18130 an nichtbindigem Boden


Bestimmen der Dichte nach DIN 18125, Teil 1 
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Anhang E.4
LV Baugrunduntersuchungen


Blatt 7


Pos. Leistungsbeschreibung Menge Einheit Einheitspreis 
in EUR


Gesamtbetrag 
in EUR


101 015


0 Stück 0,00 0,00


101 016


0 Stück 0,00 0,00


101 017


0 Stück 0,00 0,00


101 018


0 Stück 0,00 0,00


101 019


0 Stück 0,00 0,00


101 020


0 Stück 0,00 0,00


101 021


Bestimmen der einaxialen Druckfestigkeit nach DIN 18136 
mit Messung der Längsverformung 


Bestimmen der Scherfestigkeit nach DIN 18137, Teil 1
3 Einzelversuche im Rahmenschergerät, nichtbindiger 
Boden


3 Einzelversuche im Rahmenschergerät, bindiger Boden


Bestimmung der Zusammendrückbarkeit als  
Kompressionsversuch mit mehr als 6 Laststufen
(End- und Wiederbelastung)


Dreiaxiale Druckversuche nach DIN 18137, Teil 1 an 
bindigem Boden; 3 Einzelversuche, Langsamversuch (CD) 


Dreiaxiale Druckversuche nach DIN 18137, Teil 1 an 
bindigem Boden; 3 Einzelversuche mit 
Porenwasserdruckmessung (CU) 


Bestimmen der Scherfestigkeit nach DIN 18137, Teil 1, 


Bestimmen der organischen Bestandteile im Boden gemäß 101 021


0 Stück 0,00 0,00


101 022
0 Stück 0,00 0,00


101 023


0 Stück 0,00 0,00


101 024


0 Stück 0,00 0,00


101 025


0 Stück 0,00 0,00


101 026


0 Stück 0,00 0,00


101 027


0 Stück 0,00 0,00


Direkteinleitung in ein Gewässer
(AOX, CSB, Schwermetalle)


Bestimmen des Kalkgehaltes im Boden nach DIN 18129 


Einaxiale Druckversuche an Gesteinsproben (DGED-
Empfehlung Nr. 1)  


Untersuchung einer Wasserprobe hinsichtlich  


Bestimmen der organischen Bestandteile im Boden gemäß 
DIN 18128 


Punktlastversuch an Gesteinsproben (DGEG-Empfehlung 
Nr. 5)


Untersuchung einer Wasserprobe auf Betonaggressivität 
gemäß DIN 4030 einschl. Bewertung


Untersuchung einer Wasserprobe auf Stahlaggressivität 
gemäß DIN 50930 einschl. Bewertung  
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Anhang E.4
LV Baugrunduntersuchungen


Blatt 8


Pos. Leistungsbeschreibung Menge Einheit Einheitspreis 
in EUR


Gesamtbetrag 
in EUR


101 028


0 Stück 0,00 0,00


101 029


0 Stück 0,00 0,00


101 030


0 Stück 0,00 0,00


101 031


0 Stück 0,00 0,00


101 032


0 Stück 0,00 0,00


101 033


0,00


(Gesamtsumme gemäß einer eventuellen Anlage 101 zum 
Leistungsverzeichnis 101: Anzahl, Art der Leistungen und 
Gesamtbetrag für weitere, für erforderlich gehaltene, z.B. 
chemische Laboruntersuchungen sind vom AN in einer 
Anlage zu diesem Leistungsverzeichnis aufzuführen.)


Mehrstufentechnik bei dreiaxialen Druckversuchen und 
direkten Scherversuchen (DGEG-Empfehlung Nr. 12)


Quellversuche an Gesteinsproben (DGEG-Empfehlung Nr. 
11)


Dreiaxiale Druckversuche an geklüfteten Groß-bohrkernen 
im Labor (DGEG-Empfehlung Nr. 3)


Indirekte Zugversuche an Gesteinsproben Spaltzugversuch 
(DGEG-Empfehlung Nr. 10)


Dreiaxiale Druckversuche an Gesteinsproben (DGEG-
Empfehlung Nr. 2)


Zwischensumme - 101 - Laboruntersuchungen 0,00


102 - Umweltrelevante Untersuchungen
102 001


0 Stück 0,00 0,00


102 002


0 Stück 0,00 0,00


102 003


0 Stück 0,00 0,00


102 004


0 Stück 0,00 0,00


Untersuchung Ausbauasphalt  (PAK, Phenolindex), incl. 
Probenvorbereitung nach RuVA-StB 01/05, FGSV AP 27/3


Untersuchung einer Bodenprobe  (Feststoff + Eluat) gem. 
RiliGeoB 2011, Anhang D.6 (TR LAGA Tab. II.1.2-1), 
einschl. Bewertung


Bestimmung des Teergehaltes in bituminösen Bindemitteln 
/ Diazoreaktion Teernachweis - Lackansprühverfahren


Untersuchung einer Bauschutt- oder Gemischprobe 
(Feststoff + Eluat) gem. RiliGeoB 2011, Anhang D.5 (TR 
LAGA Tab. II.1.4-1 + PCB), einschl. Bewertung
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Anhang E.4
LV Baugrunduntersuchungen


Blatt 9


Pos. Leistungsbeschreibung Menge Einheit Einheitspreis 
in EUR


Gesamtbetrag 
in EUR


102 005


0 Stück 0,00 0,00


102 006


0 Stück 0,00 0,00


102 007


0 Stück 0,00 0,00


102 008


0 Stück 0,00 0,00


102 009


0 Stück 0,00 0,00


Erweiterungsanalytik von Pos. 102 004 (RiliGeoB 2011, 
Anhang D.5, LAGA-Boden) auf Pos. 102 006 (RiliGeoB 
2011, Anhang D.7, DepV), ohne Pos. 102 007, einschl. 
Bewertung


Erweiterungsanalytik von Pos. 102 003 (RiliGeoB 2011, 
Anhang D.5, LAGA-Bauschutt) auf Pos. 102 006 (RiliGeoB 
2011, Anhang D.7, DepV), ohne Pos. 102 007, einschl. 
Bewertung


Untersuchung einer Oberbodenprobe  (Vorsorgewerte: 
Schwermetalle, PAK, PCB) nach RiliGeoB 2011, Anhang 
D.4 (BBodSchV, Anhang 2, Punkte 4.1 und 4.2), einschl. 
Bewertung


Deklarationsanalytik gem. Deponieverordnung nach 
RiliGeoB 2011, Anhang D.7 (DepV, sofern erforderlich 
Abstimmung mit Entsorger), einschl. Bewertung


Ergänzung Deklarationsanalytik nach RiliGeoB 2011, 
Anhang D.7 um die Parameter Brennwert (H0) und 
Atmungsaktivität (AT4) (DepV), einschl. Bewertung


102 010


0 Stück 0,00 0,00


102 011


0 Stunde 0,00 0,00


102 012


0 Stück 0,00 0,00


102 013


0,00


Zwischensumme - 102 - Umweltrelevante Untersuchungen 0,00


Erweiterungsanalytik von Pos. 102 005 (RiliGeoB 2011, 
Anhang D.4, BBodSchV) auf Pos. 102 006 (RiliGeoB 2011, 
Anhang D.7, DepV), ohne Pos. 102 007, einschl. 
Bewertung


Vorbereitung von Proben für umweltrelevante 
Untersuchungen (Probenteilung, Probenaufbereitung, ggf. 
Erstellung von Sammelproben) gem. TR LAGA / BBodSchV


Probenübergabe von Proben für umweltrelevante 
Untersuchungen an das Untersuchungslabor (Verpacken 
und Versand der Proben) ohne Vorbereitung gem. Pos. 102 
011


(Gesamtsumme gemäß einer eventuellen Anlage 102 zum 
Leistungsverzeichnis 102: Anzahl, Art der Leistungen und 
Gesamtbetrag für weitere, für erforderlich gehaltene 
Umweltrelevante Untersuchungen sind vom AN in einer 
Anlage zu diesem Leistungsverzeichnis aufzuführen.)
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Blatt 10


Pos. Leistungsbeschreibung Menge Einheit Einheitspreis 
in EUR


Gesamtbetrag 
in EUR


103 - Stundensätze, An- und Abfahrten
103 001


0 Stunde 0,00 0,00


103 002
0 Stunde 0,00 0,00


103 003
0 Stunde 0,00 0,00


103 004
0 km 0,00 0,00


103 005
0 km 0,00 0,00


Zwischensumme - 103 - Stundensätze, An- und Abfahrten 0,00


104 - Sonstige Leistungen
104 001


0 pauschal 0,00 0,00


104 002


An- und Abfahrt mit PKW 


An- und Abfahrt mit Transporter / Geländewagen


Geschäftsführer


Sachbearbeiter / Wissenschaftlicher Mitarbeiter / Ingenieur


Technischer Mitarbeiter / sonstiger Mitarbeiter / Hilfskräfte


Aufstellen der Vergabeunterlagen für die 
Aufschlussarbeiten (Bohrarbeiten) nach VOB.


Mitwirkung bei der Durchführung des Vergabeverfahrens 104 002


0 pauschal 0,00 0,00


104 003


0 pauschal 0,00 0,00


104 004
0 pauschal 0,00 0,00


104 005


0 Tag 0,00 0,00


104 006 


0 pauschal 0,00 0,00


104 007
0 Stk 0,00 0,00


Aufmaß und Dokumentation der Flurschäden im Bereich 
der Baugrundaufschlüsse.


Aufstellen von Setzungsberechnungen für Dämme


Mitwirkung bei der Durchführung des Vergabeverfahrens 
für die Aufschlussarbeiten (Bohrarbeiten) nach VOB.


Bohroberaufsicht (Bohrüberwachung) für die 
Aufschlussarbeiten (Bohrarbeiten) nach VOB und den 
Hinweisen für die Überwachung der Aufschlussarbeiten 
gemäß Leistungsbeschreibung: kontinuierliche 
Überwachung;


Einholen von Schachterlaubnisscheinen 


Tage Stellen einer Verkehrssicherungsanlage zur Voll- oder 
halbseitigen Sperrung der Straße, gem. 
Verkehrssicherungsplan. Incl. Antragstellung bei 
zuständiger Fachbehörde, Auf- und Abbau sowie aller 
Nebenkosten.
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Pos. Leistungsbeschreibung Menge Einheit Einheitspreis 
in EUR


Gesamtbetrag 
in EUR


104 008
0 Stk 0,00 0,00


104 009


0 Stk 0,00 0,00


104 010


0,00


Zwischensumme 104 - Sonstige Leistungen 0,00


Zusammenstellung


Zwischensumme 100 Felduntersuchungen EUR


(Gesamtsumme gemäß einer eventuellen Anlage 104 zum 
Leistungsverzeichnis 104: Anzahl, Art der Leistungen und 
Gesamtbetrag für weitere, für erforderlich gehaltene 
Sonstige Leistungen sind vom AN in einer Anlage zu 
diesem Leistungsverzeichnis aufzuführen.)


Aufstellen von Grundbruchberechnungen


Aufstellen von Böschungs- und/oder 
Geländebruchberechnungen


Zwischensumme 100 - Felduntersuchungen …………… EUR


Zwischensumme 101 - Laboruntersuchungen …………… EUR


Zwischensumme 102 - Umweltrelevante Untersuchungen …………… EUR


Zwischensumme 103 - Stundensätze, An- und Abfahrten …………… EUR


Zwischensumme 104 - Sonstige Leistungen …………… EUR


Angebotssumme (netto) …………… EUR


Für einen Auftragswert ≤ 50.000,00 € (geschätzter Auftragswert, Bruttopreis, bestehend 
aus Felduntersuchungen, Laboruntersuchungen, Ingenieurleistungen und sonstigen 
Leistungen, ohne VOB-Leistungen) gilt die Preisliste gem. Anhang E 6.
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 Vertrags-Nr.:       


Aktenzeichen:        
 


Projektbezeichnung 
      
 


 
Zwischen 


 


      
vertreten durch [Bauamt] 


      
in [Straße, Ort] 


      
 - nachstehend Auftraggeber genannt - 


 
und 


 


      
in [Straße, Ort] 


      
 - nachstehend Auftragnehmer genannt -


 
wird folgender 


Vertrag 
geschlossen: 


 
INHALT 


§ 1 Gegenstand des Vertrages 
§ 2 Bestandteile des Vertrages 
§ 3 Leistungen des Auftragnehmers 
§ 4 Leistungen des Auftraggebers und fachlich Beteiligter 
 


§ 5 Termine und Fristen 
§ 6 Haftpflichtversicherung des Auftragnehmers 
§ 7 Vergütung 
§ 8 Ergänzende Vereinbarungen 
 


ANLAGEN 


NR ANZAHL DER 
SEITEN 


BEZEICHNUNG 


1       Leistungsbeschreibung 
2       Honorarermittlung/Leistungsverzeichnis Feld- / Laboruntersuchungen und sonstige Leistungen 
3       Festlegung einheitlicher Datenübergabeformate


4       Verpflichtungserklärung 


5       Kopie Haftpflichtversicherungspolice


6       Erklärung Arbeitsgemeinschaft / Verzeichnis Nachauftragnehmer


7  Übersichtspläne 
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§ 1 


Gegenstand des Vertrages 
 


(1) Bezeichnung der Leistung: 


Baugrundbeurteilung und Gründungsberatung unter Ansetzung der HOAI-Empfehlung, Anlage 1, Nr. 1.4 (siehe 
auch Leistungsbeschreibung) 


(2) Die Baumaßnahme unterliegt 


 den Bestimmungen des Bundesfernstraßengesetzes. 


 den Bestimmungen des Landesstraßengesetzes      . 


       


§ 2 
Bestandteile des Vertrages 


Bestandteile des Vertrages sind: 


 Allgemeine Vertragsbedingungen für Leistungen der Ingenieure und Landschaftsarchitekten im Straßen- und 
Brückenbau, Ausgabe 2006, Fassung 2009 (AVB-ING) 


 Richtlinie für die Ausarbeitung von geotechnischen Berichten für den Geschäftsbereich Landesbetrieb Bau 
Sachsen-Anhalt (RiliGeoB 2011) 


 Technische Vertragsbedingungen für Planungs- und Entwurfsleistungen für Straßenverkehrsanlagen, 
Ausgabe 2006, Fassung 2010 (TVB-Straßen) 


 Technische Vertragsbedingungen für Planungs- und Entwurfsleistungen im Brücken- und Ingenieurbau, 
Ausgabe 2006, Fassung 2009 (TVB-Brücken)  


 Technische Vertragsbedingungen für Vermessungsleistungen im Straßen- und Brückenbau, 
Ausgabe 2006, Fassung 2009 (TVB-Vermessung) 


 Technische Vertragsbedingungen für landschaftsplanerische Leistungen im Straßen- und Brückenbau, 
Ausgabe 2006, Fassung 2009 (TVB-Landschaft) 


 Technische Vertragsbedingungen für die Bauüberwachung von Ingenieurbauwerken und Verkehrsanlagen, 
Ausgabe 2006, Fassung 2009 (TVB-Bauüberwachung) 


 Technische Vertragsbedingungen für die statische und konstruktive Prüfung von Ingenieurbauwerken für 
Verkehrsanlagen, Ausgabe 2006 (TVB-Prüf) 


       
 


       
 


 Anlage 1 bis 7 dieses Vertrages 
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§ 3 
Leistungen des Auftragnehmers 


(1) Der Auftraggeber überträgt dem Auftragnehmer  


 die in der Anlage Nr. 1 beschriebenen Leistungen 


 folgende Leistungen Bewertung 


Leistungen des verbindlichen Teils der HOAI: 


 


             


Andere Leistungen / Besondere Leistungen: 


 


 


      


(2) Zeichnungen, Beschreibungen und Berechnungen sind dem Auftraggeber in einer Ausfertigung 


 in analoger Form 


 kopier-/pausfähig (einfach) 


 schwarz/weiß 


 farbig 


 in digitaler Form  


zu übergeben.  


(3) Ferner sind dem Auftraggeber Mehrfertigungen der Zeichnungen, Beschreibungen und Berechnungen gegen 
gesonderte Vergütung zu übergeben. Art und Anzahl ergeben sich aus § 7 Abs. 2. 


(4) Der Auftragnehmer hat die von ihm zu übergebenden Unterlagen im nötigen Umfang zu bearbeiten, u. a. 
normengerecht farbig und mit Planzeichen und Legende anzulegen sowie DIN-gerecht zu falten. Alle Pläne 
müssen – ungeachtet einer farbigen Darstellung – schwarz/weiß lesbar sein. Das Schriftfeld des Auftraggebers ist 
zu übernehmen. 


(5) Der Auftragnehmer hat die von ihm angefertigten Unterlagen als "Verfasser" zu unterzeichnen. 


(6) Die Leistungen umfassen die erforderlichen Abstimmungs- und Arbeitsgespräche. 
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§ 4 


Leistungen des Auftraggebers und fachlich Beteiligter 


Folgende Leistungen werden vom Auftraggeber oder von den nachstehend genannten fachlich Beteiligten erbracht 
und sind vom Auftragnehmer mit seinen Leistungen abzustimmen und in diese einzuarbeiten: 


Der AG stellt folgende Daten und Unterlagen bereit: 


- Rasterdaten Topografischer Karten DTK 10 und DTK 25 


- digitale Orthofotos 


- Bestätigung für den AN das die Arbeiten im Auftrag des LBB ausgeführt werden 


- Übergabe aller notwendigen Planunterlagen (Lagepläne, Ausführungsplanungen für die Bauwerke, vorh. 
Baugrundgutachten) und nennt dem AG den Entwurfsplaner für die Bauwerke 


Der AG übernimmt folgende Leistungen: 


- Absteckung der Bauwerksachsen und Übergabe eines Absteckplanes sowie einer Koordinatenliste (Hoch, 
Rechts, Höhe) der Absteckpunkte 


- öffentliche Bekanntmachung der Baugrunduntersuchungen 


- Benachrichtigung der Grundstückseigentümer 


Erstellung einer Liste der benachrichtigten Eigentümer bzw. Nutzer einschl. Katasterunterlagen 


 
§ 5 


Termine und Fristen 


Für die Leistungen nach §§ 3 und 4 gelten folgende Termine bzw. Fristen: 


1. Versand der Vergabeunterlagen für die Durchführung der Aufschlussarbeiten nach VOB (Bohrarbeiten), nicht 
später als .... 


2. Vergabeempfehlung für die Durchführung der Aufschlussarbeiten nach VOB (Bohrarbeiten), nicht später als ...


3. Abschluss aller geotechnischen Arbeiten der Phase 2 HOAI, Anlage 1, Nr. 1.4.2 (1), nicht später als ... 


4. Abschluss aller geotechnischen Arbeiten für die Streckenbaumaßnahmen, Phase 3 HOAI, Anlage 1, Nr. 1.4.2 
(1), nicht später als ... 


5. Abschluss aller geotechnischen Arbeiten für die einliegenden Ingenieurbauwerke, Phase 3 HOAI, Anlage 1, 
Nr. 1.4.2 (1), nicht später als ... 


Im Rahmen dieser Eckdaten arbeitet der AN einen detailierten Zeitplan aus und stimmt ihn mit dem AG ab. Die 
Abstimmung berücksichtigt die Zusammenarbeit mit den anderen fachlich Beteiligten (Tragwerksplanung / 
Streckenplanung).  


 
§ 6 


Haftpflichtversicherung des Auftragnehmers 


Die Deckungssummen der Haftpflichtversicherung nach § 12 AVB-ING betragen mindestens: 


a) für Personenschäden 1.500.000,00 EUR 


b) für sonstige Schäden 1.500.000,00 EUR 
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§ 7 
Vergütung 


(1) Honorar für Leistungen nach § 3 Abs. 1; vgl. Anlage Nr. _________ EUR 


 Das Honorar wird als Berechnungshonorar vereinbart  


  mit einem Festbetrag von psch  
  mit einem vorläufigen Betrag von   


 Das Honorar wird frei vereinbart  
  als Pauschalhonorar mit einem Festbetrag von psch  
  als Zeithonorar mit einem Festbetrag von psch  


 als Zeithonorar mit einem Höchstbetrag von   
 als Zeithonorar nach dem nachgewiesenen Zeitbedarf mit einem vorläufigen Betrag von  


Stundensätze werden vereinbart mit  


      EUR/h für den Auftragnehmer  


      EUR/h für techn./wissenschaftl. Mitarbeiter 


      EUR/h für techn. Zeichner u. sonstige Mitarbeiter 


 
Zwischensumme  psch   


vorläufig   


(2) Vergütung für Mehrfertigungen nach § 3 Abs. 3 


Stück Bezeichnung EUR/Stück EUR 
      Vollständige Fassung der Vertragsleistung, farbig        
      Vollständige Fassung der Vertragsleistung, schwarz/weiß        
      Kurzfassung der Vertragsleistung        
                   
                   
                   


Zwischensumme  


(3) Nebenkosten (§ 14 HOAI) / Auslagen (RVP Ziff. 1.3); ausgenommen Nebenkosten nach vorstehendem Abs. (2) 


 Die Nebenkosten werden nicht gesondert erstattet 


 Die Nebenkosten werden pauschal erstattet mit   
 Die Nebenkosten werden pauschal erstattet mit _____v.H. des Honorars     


Zwischensumme  
 Die Nebenkosten werden auf Nachweis erstattet  
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(4) Gesamtvergütung (Summe aus (1) bis (3)) Netto  
 Umsatzsteuer       v.H.   
 Brutto  
 


§ 8 
Ergänzende Vereinbarungen 


 
(1) Als verantwortlich für die Vertragsdurchführung werden benannt: 


 Auftraggeber (AG):  Name, Tel., Fax und E-Mail 


 


 Auftragnehmer (AN):  Name, Tel., Fax und E-Mail 


 


 


 
 


Rechtsverbindliche Unterschriften 
 


AUFTRAGNEHMER 


 


 


 


 


 


      


[Ort, Datum, Stempel] 


AUFTRAGGEBER 


 


 


 


 


 


      


[Ort, Datum, Stempel] 
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Leistungsverzeichnis für Prüfungen im Straßenbau 
gültig ab 24.08.2009


8 - Sonstige Prüfungen
80 -  Prüfung von Markierungen


Position Art der Leistung Prüfverfahren nach Preis (€)


80 001 Prüfung während der Applikation; ZTV M 02
Schichtdicke/Nassfilm je Messpunkt 4,50


80 002   - " - ; ZTV M 02
Höhenüberstand, Ausfrästiefe und -breite
(eingelegte Markierung) je Messpunkt 4,50


80 003   - " - ; ZTV M 02/visuell
Dichte, Verteilung und Einbettung der Nachstreumenge
je Messpunkt 4,50


80 004   - " - ; ZTV M 02
Trocknungszeit 3,00


80 005 Prüfung im Neu-/Gebrauchtzustand
Geometrie: Strichbreite, Strichlänge je Messpunkt 4,50


80 006   - " - ;
Geometrie: Zykluslänge je Messpunkt 6,00


80 007   - " - ; visuell


8. /Blatt 1


;
Haltbarkeit je Messpunkt 7,00


80 008   - " - ; DIN EN 1436
Tagessichtbarkeit je Messpunkt 10,50


80 009   - " - ; DIN EN 1436
Nachtsichtbarkeit je Messpunkt 11,50


80 010   - " - ; DIN EN 1436
Nachtsichtbarkeit bei Nässe je Messpunkt 12,50


80 011   - " - ; DIN EN 1436
Griffigkeit - SRT-Messung je Messpunkt 19,00


80 012   - " - ;
Haftfestigkeit je Messpunkt durch Gitterschnitt- 6,30
prüfung
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Leistungsverzeichnis für Prüfungen im Straßenbau 
gültig ab 24.08.2009


8 - Sonstige Prüfungen
81 -  Sonstiges


Position Art der Leistung Prüfverfahren nach Preis (€)


81 001 Quantitative Bestimmung des Brechsand-
Natursand-Verhältnisses auf 5 % gerundet
je nach Mineralstoff nach


a) Säureversuch
b) Schweretrennung
c) Binokular 86,90


81 002 Tragfähigkeit AP 33 B1/C1
Benkelman-Balken; Messdurchführung
Tragfähigkeit + Krümmungsradius ohne
Bereitstellung des Belastungsfahrzeuges
je Messstelle 18,40


81 003 Tragfähigkeit; AP 33 B1/C1
Benkelman-Balken; Messdurchführung
Tragfähigkeit ohne Bereitstellung des Belastungs-
fahrzeuges je Messstelle 13,30


81 004 Straßenaufbruch mit Bohrhammer zur Ermittlung


8. /Blatt 2


g
der Schichtdicken der Straßenkonstruktion;
Grundvergütung (Umsetzen des Gerätes
einschließlich Auf- und Abbau) bis 30 cm 
Aufbruchtiefe 41,40


81 005   - " - ;
Vergütung bis 50 cm Aufbruchtiefe 66,50


81 006   - " - ;
Vergütung je weitere 5 cm Aufbruchtiefe 8,70


81 007 Bestimmung des Lucobitgehaltes im Verfahrensvorschrift
Bindemittelgemisch der BASF 334,90


81 008 Prüfung von Auftausalzen TL Streu 180,00
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PosNr. Text Dim. Menge Typ Preis in EUR GP in EUR
Langtext


00 Vorbemerkungen 0,00
00.01 Vorbemerkungen 0,00


Vorbemerkungen VVorbemerkungen


Informationen zur Durchführung von Großbohrungen


Bohrverfahren


Anzeigepflicht: 


Alle Maschinenbohrungen, sind spätestens 2 Wochen vor Beginn der 
Bohrarbeiten dem Landesamt für Geologie und Bergwesen Sachsen‐Anhalt, 
Halle (Abteilung 2, Landesaufnahme) anzuzeigen (§ 4 Lagerstättengesetz). Die 
Ergebnisse der Bohrungen (Schichtenverzeichnisse), welche im Auftrag der 
Straßenbauverwaltung des Landes Sachsen‐Anhalt durchgeführt werden, sind 
dem LAGB grundsätzlich mitzuteilen! Die geologische Aufnahme vor Ort durch 
das LAGB bzw. die Überlassung von Probematerial an das Geologische 
Landesamt wird durch das LAGB mit dem AN für den Einzelfall geregelt.
Bohrtiefen über 25 m bedürfen einer Zustimmung durch das die HNL / FG 212 
(Tel. 0391 / 567‐2834).


Das beauftragte Bohrunternehmen hat mit der Rechnungslegung beim AG (hier 
LBB) einen Vermerk/Bestätigung des zuständigen Geologischen Dienstes (LAGB) 
vorzulegen, der die vollständige bzw. abgestimmte Übergabe der Ergebnisse 
der Erkundungsarbeiten und die ggf. abgestimmte Übergabe von Bohrgut zur 
wissenschaftlichen Bearbeitung bestätigt.


2. Dokumentation


Alle Bohrkerne von Maschinenbohrungen müssen fotografisch dokumentiert 
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01 Baugrunderkundung 0,00
01.01 Baustelleneinrichtung 0,00
01.01.00001 Baustelle einrichten psch 1,00 NNN 0,00


Baustelleneinrichtung zur Durchführung der nachstehend beschriebenen 
Arbeiten. Einzurechnen sind insbesondere das Einrichten für sämtliche in der 
Beschreibung aufgeführten Leistungen, inkl. Transporte, Wasserver‐ und ‐
entsorgung, Elektroversorgung, Schutz‐, Absperr‐ und Sicherheitsmaßnahmen, 
Vorkehrungen zur Einhaltung des Arbeitsschutzes sowie die allg. 
Baustelleneinrichtung inkl. Hebegeräten und Erdbaugeräten, falls erforderlich. 
Umsetzvorgänge der Geräte innerhalb des Baufeldes werden gesondert vergütet.


Antransport der gesamten Baustelleneinrichtung, einschl. Auf‐ und Abladen aller 
Geräte und Einrichtungen an die jeweils erste Bohrstelle sowie Anfahrt des 
Bohrpersonals für alle Bohrgeräte und Rammsonden. Baustelle einschließlich 
Bohrkernlager und Arbeitsraum mit Fließwasser und Stromanschluss einrichten. 
Unvermeidbare Flurschäden sind nach amtlichen Tarifen zu entschädigen. Eine 
gesonderte Vergütung hierfür wird nicht vorgenommen.


01.01.00002 Baustelleneinrichtung vor‐ und unterhalten Mt   0,00 NNN 0,00
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Baustelleneinrichtung zur Durchführung der nachstehend beschriebenen 
Arbeiten vor‐ und unterhalten. Einzurechnen sind insbesondere das Vor‐ und 
Unterhalten der Baustelleneinrichtung für sämtliche in der Beschreibung 
aufgeführten Leistungen, inkl. Transporte, Wasserver‐ und ‐entsorgung, 
Elektroversorgung, Schutz‐, Absperr‐ und Sicherheitsmaßnahmen, Vorkehrungen 
zur Einhaltung des Arbeitsschutzes sowie die allg. Baustelleneinrichtung inkl. 
Hebegeräten und Erdbaugeräten, falls erforderlich. Umsetzvorgänge der Geräte 
innerhalb des Baufeldes werden gesondert vergütet.


Baustelleneinrichtung einschließlich Bohrkernlager und Arbeitsraum mit allen 
Einrichtungen während der Dauer der Erkundungsarbeiten vor‐ und unterhalten. 
Die Kosten für Strom, Wasser, Fernsprechgebühren und ggf. Beheizung sind in 
der Pos. enthalten.


Außer den vollen Monaten werden Teilzeiten nach Tagen zu 1/30 des 
Einheitspreises vergütet.


01.01.00003 Baustelle räumen psch 1,00 NNN 0,00
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Baustellenräumung zur Durchführung der nachstehend beschriebenen Arbeiten. 
Einzurechnen sind insbesondere das Räumen der Baustelle für sämtliche in der 
Beschreibung aufgeführten Leistungen, inkl. Transporte, Wasserver‐ und ‐
entsorgung, Elektroversorgung, Schutz‐, Absperr‐ und Sicherheitsmaßnahmen, 
Vorkehrungen zur Einhaltung des Arbeitsschutzes sowie die allg. 
Baustelleneinrichtung inkl. Hebegeräten und Erdbaugeräten, falls erforderlich. 
Nach Fertigstellung der Arbeiten sind entsprechende Flächen von Grundstücken, 
Straßen und Wegen in den Zustand zu versetzen, in dem sie sich vor Beginn der 
Arbeiten befanden. Bestätigungen über mängelfreie Rückgabe von den 
Grundeigentümern bzw. zuständigen Behörden sind vorzulegen. 


Abtransport der gesamten Baustelleneinrichtung einschl. Auf‐ und Abladen aller 
für die Auftragsabwicklung erforderlichen Geräte und Einrichtungen von der 
letzten Bohrstelle, sowie Abfahrt des Bohrpersonals.


01.01.00004 Zusammenstellen aller Maschinen und Geräte psch 1,00 NNN 0,00
Zusammenstellen aller Maschinen und Geräte, An‐ und Abtransport aller 
Maschinen und Geräte für Großbohrung mit durchgehendem Kerngewinn, sowie 
Vorhalten über die gesamte Bauzeit (Durchmesser d  ³ 100 mm), einschl. 
Personal.
Herstellen der Arbeitsbereitschaft am 1. Bohrpunkt. Gerät für Bodenerkundung 
am ersten Ansatzpunkt einsetzen. Der Einsatz umfasst das Aufstellen und 
Abbauen am Ansatzpunkt.
Ansatzpunkte nach Unterlagen des AG.


01.01.00005 Umsetzen Großbohrgerät St 0,00 NNN 0,00
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Umsetzen Bohrgerät  (Großbohrgerät)
Bohrgerät (Großbohrgerät) aufstellen, abbauen und umstellen von Ansatzpunkt 
zu Ansatzpunkt. Abgerechnet wird der Einsatz je Ansatzpunkt. Ansatzpunkte nach 
Unterlagen des AG.


Umsatzentfernung: < 1000 m
01.01.00006 Festlegung Aufschlussansatzpunkte, Absteckung psch 1,00 NNN 0,00


Festlegung der Aufschlussansatzpunkte aufgrund der dem AN vom AG 
übergebenen Unterlagen über das geplante Bauvorhaben. Einmessen der 
Aufschlussanstzpunkte nach Lage und Höhe auf vom AG vorgegebene Festpunkte 
im Bereich Baufeld; Absteckung.
Bezugssystem: Gauss‐Krüger / HN bzw. NN


01.01.00007 Einmessen der Aufschlussansatzpunkte nach Fertigstellung Bohrung St 0,00 NNN 0,00


Einmessen der Aufschlussansatzpunkte nach Fertigstellung der Bohrung nach 
Lage und Höhe auf vom AG vorgegebene Festpunkte im Bereich Baufeld.
Bezugssystem : Gauss‐Krüger / HN bzw. NN
Genauigkeit: +/‐ 2 cm


Vorlage des Messprotokolls in 3‐facher Ausfertigung an den AG.
01.01.00008 Beschaffen Bestandsunterlagen/Schachtscheine psch 1,00 NNN 0,00


Beschaffen Bestandsunterlagen (Schachtscheine) für vorgegebene 
Bohransatzpunkte einschl. ggf. erforderlichen Ortsterminen  mit 
Versorgungsträgern.


Vorlage der Bestandsunterlagen / Schachtscheine in 3‐facher Ausfertigung an den 
AG.


01.01.00009 Unterrichtung aller Flureigentümer und ‐nutzer psch 1,00 NNN 0,00
Unterrichtung aller Flureigentümer und ‐nutzer über den Beginn der Bohr‐ und 
Sondierarbeiten, Abstimmung der Termine, Zuwegungen u.ä. mit dem 
Flächennutzer und ‐eigentümer vor Beginn der Arbeiten.


01.01.00010 Beweissicherung der betroffenen Grundstücke psch 1,00 NNN 0,00
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Beweissicherung der betroffenen Grundstücke vor Beginn und bei Bedarf 
während der laufenden Arbeiten sowie nach Beendigung der Arbeiten (incl. 
Zuwegungen) durch Fotos oder Videos mit Datumsangabe.


Vorlage der Beweissicherungsdokumentation in 3‐facher Ausfertigung an AG.
01.01.00011 Regulierung der Entschädigungsforderungen m² 0,00 NNN 0,00


Regulierung der Entschädigungsforderungen von Grundstückseignern und ‐
nutzern und Einholen der Freistellungserklärungen.
Auftretende Flurschäden müssen durch den AN gegenüber dem 
Verfügungsberechtigten entschädigt werden. Unvermeidbare Flurschäden 
werden dem Eigner auf Nachweis
durch diese Position ersetzt. Abrechnung nach Aufwand. 


01.01.00012 Beantragung und Einholung der Kampfmittel‐Bescheinigung psch 1,00 NNN 0,00


Einholen der Kampfmittel‐Bescheinigung und Ausweisen der Verdachtsflächen. 


Vorlage der Kampfmittel‐Bescheinigung in 3‐facher Ausfertigung an AG.
01.01.00013 Kampfmittelfreigabe je Bohrpunkt in Verdachtsfläche St 0,00 NNN 0,00


Kampfmittelfreigabe je Bohrpunkt für Erkundungstellen im 
kampfmittelgefährdeten Bereich durch Fachfima mit Zulassung;
je Aufschlusspunkt durch Absuchen mit elektromagnetischem Suchgerät bzw. 
Kampfmittelsondierbohrung.
Bei Kampfmittelfunden ist die Entsorgung/Sicherung und Räumung in den EP 
einzuechnen.


01.01.00014 Verkehrssicherung entlang der Baustelle d 0,00 NNN 0,00


Verkehrssicherung entlang der Baustelle während der Erkundungsarbeiten gem. 
Auflagen Verkehrsbehörde einschl. Einholen zugehöriger Genehmigung. 
Abrechnung nach tatsächlichem Aufwand.


01.01.00015 Fotodokumentation Bohrkerne m 0,00 NNN 0,00
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Fotografische Dokumentation aller Bohrkerne. Kontinuierliche und vollständige 
Fotodokumentation der Bohrkerne unmittelbar nach dem Bohren mit 
Kennzeichnung der Bohrung und des Teufenbereiches.


Für die Fotodokumentation gelten folgende Mindestanforderungen:
‐ farbige Aufnahme (konventionell oder digital)
‐ pro Aufnahme nicht mehr als 4 lfdm Kernmarsch
‐ Maßstab muss beiligen
‐ Kennzeichnung jeder Aufnahme mit:
  ‐ Bauvorhaben
  ‐ Bauwerk und / oder Bau‐km
  ‐ Bohrung Nr.
  ‐ Tiefe


Farbfotos mit einer Größe von 10 x 15 cm. Auflösung bei digitaler Aufnahme 
mind. 3 Megapixels (jpg‐/bmp‐ oder tiff‐Format), Zusammenstellung im A 4‐
Format mit Übergabe auf digitalem Datenträger (CD) im .doc‐Format und von 
Farbdrucken 3‐fach zusammengestellt in Ordnern an den AG.


01.02 Felderkundung 0,00


01.02.00001
Abteufen von Großbohrungen Durchmesser >=100 mm, Bohrtiefe 0 bis 5 m  
Rotations‐Trockenkernbohrverfahren m 0,00 NNN 0,00
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Abteufen von lotrechten Großbohrungen zur Erkundung des Baugrundes und des 
Grundwasserstandes gemäß DIN 4021 einschließlich Bereitstellen erforderlicher 
Spülmittel.  Bohrverfahren zur durchgehenden Gewinnung gekernter 
Bodenproben der Güteklasse 1...2 anwenden. Aufstellung der Bohrprotokolle 
sowie der Schichtenverzeichnisse gemäß DIN 4022, zeichnerische Darstellung der 
Bohrergebnisse gemäß DIN 4023. 


Durchgehender Kerngewinn und Ablage nach Kernmärschen, einschl. Einmessen 
von Grund‐ und Schichtenwasser, inklusive Hilfsverrohrung. Bohrgut 
(Kernproben) in Kernkisten seitlich lagern. Kisten liefert AN. Bohrloch mit seitlich 
gelagertem Bohrgut wieder verfüllen. Überschüssiges Bohrgut der Verwertung 
nach Wahl des AN zuführen.


Bohrung:   Rotations‐Trockenkernbohrung mit
  Einfachkernrohr
Durchmesser Großbohrung: ³ 100 mm 
Bodenklasse:  1 bis 5 nach DIN 18300
  BN/BB/BO + (BS1‐BS4) nach DIN   
  18301
Bohrtiefe:  0,00 m bis 5,00 m


01.02.00002
Abteufen von Großbohrungen Durchmesser >=100 mm, Bohrtiefe 5 bis 10 m  
Rotations‐Trockenkernbohrverfahren m 0,00 NNN 0,00
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Abteufen von lotrechten Großbohrungen zur Erkundung des Baugrundes und des 
Grundwasserstandes gemäß DIN 4021 einschließlich Bereitstellen erforderlicher 
Spülmittel.  Bohrverfahren zur durchgehenden Gewinnung gekernter 
Bodenproben der Güteklasse 1...2 anwenden. Aufstellung der Bohrprotokolle 
sowie der Schichtenverzeichnisse gemäß DIN 4022, zeichnerische Darstellung der 
Bohrergebnisse gemäß DIN 4023. 


Durchgehender Kerngewinn und Ablage nach Kernmärschen, einschl. Einmessen 
von Grund‐ und Schichtenwasser, inklusive Hilfsverrohrung. Bohrgut 
(Kernproben) in Kernkisten seitlich lagern. Kisten liefert AN. Bohrloch mit seitlich 
gelagertem Bohrgut wieder verfüllen. Überschüssiges Bohrgut der Verwertung 
nach Wahl des AN zuführen.


Bohrung:   Rotations‐Trockenkernbohrung mit
  Einfachkernrohr
Durchmesser Großbohrung: ³ 100 mm 
Bodenklasse:  1 bis 5 nach DIN 18300
  BN/BB/BO + (BS1‐BS4) nach DIN 
  18301
Bohrtiefe:  5,00 m bis 10,00 m


01.02.00003
Abteufen von Großbohrungen Durchmesser >=100 mm, Bohrtiefe 10 bis 20 m  
Rotations‐Trockenkernbohrverfahren m 0,00 NNN 0,00
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Abteufen von lotrechten Großbohrungen zur Erkundung des Baugrundes und des 
Grundwasserstandes gemäß DIN 4021 einschließlich Bereitstellen erforderlicher 
Spülmittel.  Bohrverfahren zur durchgehenden Gewinnung gekernter 
Bodenproben der Güteklasse 1...2 anwenden. Aufstellung der Bohrprotokolle 
sowie der Schichtenverzeichnisse gemäß DIN 4022, zeichnerische Darstellung der 
Bohrergebnisse gemäß DIN 4023. 


Durchgehender Kerngewinn und Ablage nach Kernmärschen, einschl. Einmessen 
von Grund‐ und Schichtenwasser, inklusive Hilfsverrohrung. Bohrgut 
(Kernproben) in Kernkisten seitlich lagern. Kisten liefert AN. Bohrloch mit seitlich 
gelagertem Bohrgut wieder verfüllen. Überschüssiges Bohrgut der Verwertung 
nach Wahl des AN zuführen.


Bohrung:   Rotations‐Trockenkernbohrung mit
  Einfachkernrohr
Durchmesser Großbohrung: ³ 100 mm 
Bodenklasse:  1 bis 5 nach DIN 18300
  BN/BB/BO + (BS1‐BS4) nach DIN
  18301
Bohrtiefe:  10,00 m bis 20,00 m


01.02.00004
Abteufen von Großbohrungen Durchmesser >=100 mm, Bohrtiefe 20 bis 30 m  
Rotations‐Trockenkernbohrverfahren m 0,00 NNN 0,00
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Abteufen von lotrechten Großbohrungen zur Erkundung des Baugrundes und des 
Grundwasserstandes gemäß DIN 4021 einschließlich Bereitstellen erforderlicher 
Spülmittel.  Bohrverfahren zur durchgehenden Gewinnung gekernter 
Bodenproben der Güteklasse 1...2 anwenden. Aufstellung der Bohrprotokolle 
sowie der Schichtenverzeichnisse gemäß DIN 4022, zeichnerische Darstellung der 
Bohrergebnisse gemäß DIN 4023. 


Durchgehender Kerngewinn und Ablage nach Kernmärschen, einschl. Einmessen 
von Grund‐ und Schichtenwasser, inklusive Hilfsverrohrung. Bohrgut 
(Kernproben) in Kernkisten seitlich lagern. Kisten liefert AN. Bohrloch mit seitlich 
gelagertem Bohrgut wieder verfüllen. Überschüssiges Bohrgut der Verwertung 
nach Wahl des AN zuführen.


Bohrung:   Rotations‐Trockenkernbohrung mit
  Einfachkernrohr
Durchmesser Großbohrung: ³ 100 mm 
Bodenklasse:  1 bis 5 nach DIN 18300
  BN/BB/BO + (BS1‐BS4) nach DIN 
  18301
Bohrtiefe:  20,00 m bis 30,00 m


01.02.00005 Zulage für Hilfsverrohrung lfdm 0,00 NNN 0,00
Zulage zu Pos. 01.02.00001 ... 01.02.00004
für evtl. erforderliche Hilfsverrohrung bei nichtbindigen Böden.


01.02.00006
Abteufen von Großbohrungen Durchmesser >=100 mm, Bohrtiefe 0 bis 5 m  
Rammkernbohrverfahren m 0,00 NNN 0,00
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Abteufen von lotrechten Großbohrungen zur Erkundung des Baugrundes und des 
Grundwasserstandes gemäß DIN 4021 einschließlich Bereitstellen erforderlicher 
Spülmittel.  Bohrverfahren zur durchgehenden Gewinnung gekernter 
Bodenproben der Güteklasse 1...2 anwenden. Aufstellung der Bohrprotokolle 
sowie der Schichtenverzeichnisse gemäß DIN 4022, zeichnerische Darstellung der 
Bohrergebnisse gemäß DIN 4023. 


Durchgehender Kerngewinn und Ablage nach Kernmärschen, einschl. Einmessen 
von Grund‐ und Schichtenwasser, inklusive Hilfsverrohrung. Bohrgut 
(Kernproben) in Kernkisten seitlich lagern. Kisten liefert AN. Bohrloch mit seitlich 
gelagertem Bohrgut wieder verfüllen. Überschüssiges Bohrgut der Verwertung 
nach Wahl des AN zuführen.


Bohrung:   Rammkernbohrung 
Durchmesser Großbohrung: ³ 100 mm 
Bodenklasse:  1 bis 5 nach DIN 18300
  BN/BB/BO + (BS1‐BS4) nach DIN 
  18301
Bohrtiefe:  0,00 m bis 5,00 m


01.02.00007
Abteufen von Großbohrungen Durchmesser >=100 mm, Bohrtiefe 5 bis 10 m  
Rammkernbohrverfahren m 0,00 NNN 0,00
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Abteufen von lotrechten Großbohrungen zur Erkundung des Baugrundes und des 
Grundwasserstandes gemäß DIN 4021 einschließlich Bereitstellen erforderlicher 
Spülmittel.  Bohrverfahren zur durchgehenden Gewinnung gekernter 
Bodenproben der Güteklasse 1...2 anwenden. Aufstellung der Bohrprotokolle 
sowie der Schichtenverzeichnisse gemäß DIN 4022, zeichnerische Darstellung der 
Bohrergebnisse gemäß DIN 4023. 


Durchgehender Kerngewinn und Ablage nach Kernmärschen, einschl. Einmessen 
von Grund‐ und Schichtenwasser, inklusive Hilfsverrohrung. Bohrgut 
(Kernproben) in Kernkisten seitlich lagern. Kisten liefert AN. Bohrloch mit seitlich 
gelagertem Bohrgut wieder verfüllen. Überschüssiges Bohrgut der Verwertung 
nach Wahl des AN zuführen.


Bohrung:   Rammkernbohrung 
Durchmesser Großbohrung: ³ 100 mm 
Bodenklasse:  1 bis 5 nach DIN 18300
  BN/BB/BO + (BS1‐BS4) nach DIN 
  18301
Bohrtiefe:  5,00 m bis 10,00 m


01.02.00008
Abteufen von Großbohrungen Durchmesser >=100 mm, Bohrtiefe 10 bis 20 m  
Rammkernbohrverfahren m 0,00 NNN 0,00
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Abteufen von lotrechten Großbohrungen zur Erkundung des Baugrundes und des 
Grundwasserstandes gemäß DIN 4021 einschließlich Bereitstellen erforderlicher 
Spülmittel.  Bohrverfahren zur durchgehenden Gewinnung gekernter 
Bodenproben der Güteklasse 1...2 anwenden. Aufstellung der Bohrprotokolle 
sowie der Schichtenverzeichnisse gemäß DIN 4022, zeichnerische Darstellung der 
Bohrergebnisse gemäß DIN 4023. 


Durchgehender Kerngewinn und Ablage nach Kernmärschen, einschl. Einmessen 
von Grund‐ und Schichtenwasser, inklusive Hilfsverrohrung. Bohrgut 
(Kernproben) in Kernkisten seitlich lagern. Kisten liefert AN. Bohrloch mit seitlich 
gelagertem Bohrgut wieder verfüllen. Überschüssiges Bohrgut der Verwertung 
nach Wahl des AN zuführen.


Bohrung:   Rammkernbohrung 
Durchmesser Großbohrung: ³ 100 mm 
Bodenklasse:  1 bis 5 nach DIN 18300
  BN/BB/BO + (BS1‐BS4) nach DIN 
  18301
Bohrtiefe:  10,00 m bis 20,00 m


01.02.00009
Abteufen von Großbohrungen Durchmesser >=100 mm, Bohrtiefe 20 bis 30 m  
Rammkernbohrverfahren m 0,00 NNN 0,00
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Abteufen von lotrechten Großbohrungen zur Erkundung des Baugrundes und des 
Grundwasserstandes gemäß DIN 4021 einschließlich Bereitstellen erforderlicher 
Spülmittel.  Bohrverfahren zur durchgehenden Gewinnung gekernter 
Bodenproben der Güteklasse 1...2 anwenden. Aufstellung der Bohrprotokolle 
sowie der Schichtenverzeichnisse gemäß DIN 4022, zeichnerische Darstellung der 
Bohrergebnisse gemäß DIN 4023. 


Durchgehender Kerngewinn und Ablage nach Kernmärschen, einschl. Einmessen 
von Grund‐ und Schichtenwasser, inklusive Hilfsverrohrung. Bohrgut 
(Kernproben) in Kernkisten seitlich lagern. Kisten liefert AN. Bohrloch mit seitlich 
gelagertem Bohrgut wieder verfüllen. Überschüssiges Bohrgut der Verwertung 
nach Wahl des AN zuführen.


Bohrung:   Rammkernbohrung 
Durchmesser Großbohrung: ³ 100 mm 
Bodenklasse:  1 bis 5 nach DIN 18300
  BN/BB/BO + (BS1‐BS4) nach DIN 
  18301
Bohrtiefe:  20,00 m bis 30,00 m


01.02.00010 Zulage für Hilfsverrohrung lfdm 0,00 NNN 0,00
Zulage zu Pos. 01.02.00006 ... 01.02.00009
für evtl. erforderliche Hilfsverrohrung bei nicht bindigen Böden.


01.02.00011 Zulage für Kerngewinn mittels PVC–Liner ‐ Ausrüstung lfdm 0,00 NNN 0,00
Zulage zu Pos. 01.02.00006 ... 01.02.00009
Zulage für Kerngewinn mittels PVC–Liner ‐ Ausrüstung.


01.02.00012 Bohrverfahren umstellen  Rammen‐Rotat.Bohr St 0,00 NNN 0,00
Bohrverfahren während des Einsatzes umstellen.
Von Rammbohrverfahren auf Rotationsbohrverfahren.


01.02.00013 Bohrverfahren umstellen  Rotat.bohr‐Rammen St 0,00 NNN 0,00
Bohrverfahren während des Einsatzes umstellen.
Von Rotationsbohrverfahren auf Rammbohrverfahren.
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01.02.00014
Abteufen von Großbohrungen Durchmesser >=100 mm, Bohrtiefe 0 bis 5 m  
Rotationskernbohrverfahren m 0,00 NNN 0,00


Abteufen von lotrechten Großbohrungen zur Erkundung des Baugrundes und des 
Grundwasserstandes gemäß DIN 4021 einschließlich Bereitstellen erforderlicher 
Spülmittel.  Bohrverfahren zur durchgehenden Gewinnung gekernter 
Bodenproben der Güteklasse 1...2 anwenden. Aufstellung der Bohrprotokolle 
sowie der Schichtenverzeichnisse gemäß DIN 4022, zeichnerische Darstellung der 
Bohrergebnisse gemäß DIN 4023. 


Durchgehender Kerngewinn und Ablage nach Kernmärschen, einschl. Einmessen 
von Grund‐ und Schichtenwasser, inklusive Hilfsverrohrung. Bohrgut 
(Kernproben) in Kernkisten seitlich lagern. Kisten liefert AN. Bohrloch mit seitlich 
gelagertem Bohrgut wieder verfüllen. Überschüssiges Bohrgut der Verwertung 
nach Wahl des AN zuführen.


Bohrung:   Rotationskernbohrung mit 
  Einfachkernrohr
Durchmesser Großbohrung: ³ 100 mm 
Bodenklasse:  6 bis 7 nach DIN 18300
  FV1‐FV6 + (FD1‐FD5) nach DIN 
  18301
Bohrtiefe:  0,00 m bis 5,00 m


01.02.00015
Abteufen von Großbohrungen Durchmesser >=100 mm, Bohrtiefe 5 bis 10 m  
Rotationskernbohrverfahren m 0,00 NNN 0,00
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Abteufen von lotrechten Großbohrungen zur Erkundung des Baugrundes und des 
Grundwasserstandes gemäß DIN 4021 einschließlich Bereitstellen erforderlicher 
Spülmittel.  Bohrverfahren zur durchgehenden Gewinnung gekernter 
Bodenproben der Güteklasse 1...2 anwenden. Aufstellung der Bohrprotokolle 
sowie der Schichtenverzeichnisse gemäß DIN 4022, zeichnerische Darstellung der 
Bohrergebnisse gemäß DIN 4023. 


Durchgehender Kerngewinn und Ablage nach Kernmärschen, einschl. Einmessen 
von Grund‐ und Schichtenwasser, inklusive Hilfsverrohrung. Bohrgut 
(Kernproben) in Kernkisten seitlich lagern. Kisten liefert AN. Bohrloch mit seitlich 
gelagertem Bohrgut wieder verfüllen. Überschüssiges Bohrgut der Verwertung 
nach Wahl des AN zuführen.


Bohrung:   Rotationskernbohrung mit 
  Einfachkernrohr
Durchmesser Großbohrung: ³ 100 mm 
Bodenklasse:  6 bis 7 nach DIN 18300
  FV1‐FV6 + (FD1‐FD5) nach DIN 
  18301
Bohrtiefe:  5,00 m bis 10,00 m


01.02.00016
Abteufen von Großbohrungen Durchmesser >=100 mm, Bohrtiefe 10 bis 20 m  
Rotationskernbohrverfahren m 0,00 NNN 0,00
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Abteufen von lotrechten Großbohrungen zur Erkundung des Baugrundes und des 
Grundwasserstandes gemäß DIN 4021 einschließlich Bereitstellen erforderlicher 
Spülmittel.  Bohrverfahren zur durchgehenden Gewinnung gekernter 
Bodenproben der Güteklasse 1...2 anwenden. Aufstellung der Bohrprotokolle 
sowie der Schichtenverzeichnisse gemäß DIN 4022, zeichnerische Darstellung der 
Bohrergebnisse gemäß DIN 4023. 


Durchgehender Kerngewinn und Ablage nach Kernmärschen, einschl. Einmessen 
von Grund‐ und Schichtenwasser, inklusive Hilfsverrohrung. Bohrgut 
(Kernproben) in Kernkisten seitlich lagern. Kisten liefert AN. Bohrloch mit seitlich 
gelagertem Bohrgut wieder verfüllen. Überschüssiges Bohrgut der Verwertung 
nach Wahl des AN zuführen.


Bohrung:   Rotationskernbohrung mit 
  Einfachkernrohr
Durchmesser Großbohrung: ³ 100 mm 
Bodenklasse:  6 bis 7 nach DIN 18300
  FV1‐FV6 + (FD1‐FD5) nach DIN 
  18301
Bohrtiefe:  10,00 m bis 20,00 m


01.02.00017
Abteufen von Großbohrungen Durchmesser >=100 mm, Bohrtiefe 20 bis 30 m  
Rotationskernbohrverfahren m 0,00 NNN 0,00
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Abteufen von lotrechten Großbohrungen zur Erkundung des Baugrundes und des 
Grundwasserstandes gemäß DIN 4021 einschließlich Bereitstellen erforderlicher 
Spülmittel.  Bohrverfahren zur durchgehenden Gewinnung gekernter 
Bodenproben der Güteklasse 1...2 anwenden. Aufstellung der Bohrprotokolle 
sowie der Schichtenverzeichnisse gemäß DIN 4022, zeichnerische Darstellung der 
Bohrergebnisse gemäß DIN 4023. 


Durchgehender Kerngewinn und Ablage nach Kernmärschen, einschl. Einmessen 
von Grund‐ und Schichtenwasser, inklusive Hilfsverrohrung. Bohrgut 
(Kernproben) in Kernkisten seitlich lagern. Kisten liefert AN. Bohrloch mit seitlich 
gelagertem Bohrgut wieder verfüllen. Überschüssiges Bohrgut der Verwertung 
nach Wahl des AN zuführen.


Bohrung:   Rotationskernbohrung mit 
  Einfachkernrohr
Durchmesser Großbohrung: ³ 100 mm 
Bodenklasse:  6 bis 7 nach DIN 18300
  FV1‐FV6 + (FD1‐FD5) nach DIN 
  18301
Bohrtiefe:  20,00 m bis 30,00 m


01.02.00018 Zulage für Bohren im Rotationskernbohrverfahren mit Doppelkernrohr lfdm 0,00 NNN 0,00
Zulage zu Pos. 01.02.00014 ... 01.02.00017
Zulage für Bohren im Rotationskernbohrverfahren mit Doppelkernrohr.


01.02.00019 Zulage für Bohren im Rotationskernbohrverfahren mit Dreifachkernrohr lfdm 0,00 NNN 0,00


Zulage zu Pos. 01.02.00014 ... 01.02.00017
Zulage für Bohren im Rotationskernbohrverfahren mit Dreifachkernrohr.


01.02.00020
Abteufen von Großbohrungen Durchmesser >=100 mm, Bohrtiefe 0 bis 5 m  
Seilkernbohrverfahren m 0,00 NNN 0,00







Landesbetrieb Bau Sachsen‐Anhalt
RiliGeoB 2009 ‐ Teil E


Anhang E.7
Muster‐LV für Aufschlussarbeiten gem. VOB


20


Abteufen von lotrechten Großbohrungen zur Erkundung des Baugrundes und des 
Grundwasserstandes gemäß DIN 4021 einschließlich Bereitstellen erforderlicher 
Spülmittel.  Bohrverfahren zur durchgehenden Gewinnung gekernter 
Bodenproben der Güteklasse 1...2 anwenden. Aufstellung der Bohrprotokolle 
sowie der Schichtenverzeichnisse gemäß DIN 4022, zeichnerische Darstellung der 
Bohrergebnisse gemäß DIN 4023. 


Durchgehender Kerngewinn und Ablage nach Kernmärschen, einschl. Einmessen 
von Grund‐ und Schichtenwasser, inklusive Hilfsverrohrung. Bohrgut 
(Kernproben) in Kernkisten seitlich lagern. Kisten liefert AN. Bohrloch mit seitlich 
gelagertem Bohrgut wieder verfüllen. Überschüssiges Bohrgut der Verwertung 
nach Wahl des AN zuführen.


Bohrung:   Seilkernbohrung
Durchmesser Großbohrung: ³ 100 mm 
Bodenklasse:  6 bis 7 nach DIN 18300
  FV1‐FV6 + (FD1‐FD5) nach DIN 
  18301
Bohrtiefe:  0,00 m bis 5,00 m


01.02.00021
Abteufen von Großbohrungen Durchmesser >=100 mm, Bohrtiefe 5 bis 10 m  
Seilkernbohrverfahren m 0,00 NNN 0,00
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Abteufen von lotrechten Großbohrungen zur Erkundung des Baugrundes und des 
Grundwasserstandes gemäß DIN 4021 einschließlich Bereitstellen erforderlicher 
Spülmittel.  Bohrverfahren zur durchgehenden Gewinnung gekernter 
Bodenproben der Güteklasse 1...2 anwenden. Aufstellung der Bohrprotokolle 
sowie der Schichtenverzeichnisse gemäß DIN 4022, zeichnerische Darstellung der 
Bohrergebnisse gemäß DIN 4023. 


Durchgehender Kerngewinn und Ablage nach Kernmärschen, einschl. Einmessen 
von Grund‐ und Schichtenwasser, inklusive Hilfsverrohrung. Bohrgut 
(Kernproben) in Kernkisten seitlich lagern. Kisten liefert AN. Bohrloch mit seitlich 
gelagertem Bohrgut wieder verfüllen. Überschüssiges Bohrgut der Verwertung 
nach Wahl des AN zuführen.


Bohrung:   Seilkernbohrung
Durchmesser Großbohrung: ³ 100 mm 
Bodenklasse:  6 bis 7 nach DIN 18300
  FV1‐FV6 + (FD1‐FD5) nach DIN 
  18301
Bohrtiefe:  5,00 m bis 10,00 m


01.02.00022
Abteufen von Großbohrungen Durchmesser >=100 mm, Bohrtiefe 10 bis 20 m  
Seilkernbohrverfahren m 0,00 NNN 0,00
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Abteufen von lotrechten Großbohrungen zur Erkundung des Baugrundes und des 
Grundwasserstandes gemäß DIN 4021 einschließlich Bereitstellen erforderlicher 
Spülmittel.  Bohrverfahren zur durchgehenden Gewinnung gekernter 
Bodenproben der Güteklasse 1...2 anwenden. Aufstellung der Bohrprotokolle 
sowie der Schichtenverzeichnisse gemäß DIN 4022, zeichnerische Darstellung der 
Bohrergebnisse gemäß DIN 4023. 


Durchgehender Kerngewinn und Ablage nach Kernmärschen, einschl. Einmessen 
von Grund‐ und Schichtenwasser, inklusive Hilfsverrohrung. Bohrgut 
(Kernproben) in Kernkisten seitlich lagern. Kisten liefert AN. Bohrloch mit seitlich 
gelagertem Bohrgut wieder verfüllen. Überschüssiges Bohrgut der Verwertung 
nach Wahl des AN zuführen.


Bohrung:   Seilkernbohrung
Durchmesser Großbohrung: ³ 100 mm 
Bodenklasse:  6 bis 7 nach DIN 18300
  FV1‐FV6 + (FD1‐FD5) nach DIN 
  18301
Bohrtiefe:  10,00 m bis 20,00 m


01.02.00023
Abteufen von Großbohrungen Durchmesser >=100 mm, Bohrtiefe 20 bis 30 m  
Seilkernbohrverfahren m 0,00 NNN 0,00
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Abteufen von lotrechten Großbohrungen zur Erkundung des Baugrundes und des 
Grundwasserstandes gemäß DIN 4021 einschließlich Bereitstellen erforderlicher 
Spülmittel.  Bohrverfahren zur durchgehenden Gewinnung gekernter 
Bodenproben der Güteklasse 1...2 anwenden. Aufstellung der Bohrprotokolle 
sowie der Schichtenverzeichnisse gemäß DIN 4022, zeichnerische Darstellung der 
Bohrergebnisse gemäß DIN 4023. 


Durchgehender Kerngewinn und Ablage nach Kernmärschen, einschl. Einmessen 
von Grund‐ und Schichtenwasser, inklusive Hilfsverrohrung. Bohrgut 
(Kernproben) in Kernkisten seitlich lagern. Kisten liefert AN. Bohrloch mit seitlich 
gelagertem Bohrgut wieder verfüllen. Überschüssiges Bohrgut der Verwertung 
nach Wahl des AN zuführen.


Bohrung:   Seilkernbohrung
Durchmesser Großbohrung: ³ 100 mm 
Bodenklasse:  6 bis 7 nach DIN 18300
  FV1‐FV6 + (FD1‐FD5) nach DIN 
  18301
Bohrtiefe:  20,00 m bis 30,00 m


01.02.00024
Bohrloch verfüllen mit Tongranulat oder Tonkugeln  Bohrlochtiefe bis 5 m,  
Bereich bis 5 m m 0,00 NNN 0,00
Bohrloch verfüllen mit Tongranulat oder Tonkugeln in Trinkwasserschutzzonen 
oder bei mehreren Grundwasserstockwerken.


Durchmesser Großbohrung:  ³ 100 mm 
Bohrlochtiefe:   bis 5,00 m
Verfüllbereich in der Tiefe:  0,00 m bis 5,00 m


01.02.00025
Bohrloch verfüllen mit Tongranulat oder Tonkugeln  Bohrlochtiefe bis 10 m,  
Bereich bis 5 bis 10 m m 0,00 NNN 0,00
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Bohrloch verfüllen mit Tongranulat oder Tonkugeln in Trinkwasserschutzzonen 
oder bei mehreren Grundwasserstockwerken.


Durchmesser Großbohrung:  ³ 100 mm 
Bohrlochtiefe:   bis 10,00 m
Verfüllbereich in der Tiefe:  5,00 m bis 10,00 m


01.02.00026
Bohrloch verfüllen mit Tongranulat oder Tonkugeln  Bohrlochtiefe bis 20 m,  
Bereich 10 m bis 20 m m 0,00 NNN 0,00
Bohrloch verfüllen mit Tongranulat oder Tonkugeln in Trinkwasserschutzzonen 
oder bei mehreren Grundwasserstockwerken.


Durchmesser Großbohrung:  ³ 100 mm 
Bohrlochtiefe:   bis 20,00 m
Verfüllbereich in der Tiefe:  10,00 m bis 20,00 m


01.02.00027
Bohrloch verfüllen mit Tongranulat oder Tonkugeln  Bohrlochtiefe bis 30 m,  
Bereich 20 m bis 30 m m 0,00 NNN 0,00
Bohrloch verfüllen mit Tongranulat oder Tonkugeln in Trinkwasserschutzzonen 
oder bei mehreren Grundwasserstockwerken.


Durchmesser Großbohrung:  ³ 100 mm 
Bohrlochtiefe:   bis 30,00 m
Verfüllbereich in der Tiefe:  20,00 m bis 30,00 m


01.02.00028 Bohrkolonne einsetzen(Zul.) h 0,00 NNN 0,00
Bohrkolonne zur Beseitigung unvorhergesehener Hinder‐
nisse, die beim Bohren auftreten, einsetzen. Die Zusam‐
mensetzung der Kolonne entspricht der durchschnittli‐
chen Zusammensetzung beim Bohren. Vergütet wird der
Mehraufwand für alle Aufwendungen, insbesondere Kosten
für Geräte vorhalten, Gerätestillstand, Betriebsstoffe
und Bedienungspersonal einschließlich sämtlicher Zu‐
schläge. Vergütet werden die tatsächlich geleisteten
Einsatzstunden.


01.02.00029 BDP im Bohrloch, Bohrlochtiefe bis 5 m St 0,00 NNN 0,00
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Bohrlochrammsondierung im Bohrloch nach DIN 4094‐2 zur Erkundung der 
Lagerungsdichte nach Freimachen des Bohrlochs von Bohrschmand durchführen 
einschl. Ein‐ und Ausbau sowie Vorhalten Gerät. Kopfblatt und Messprotokoll für 
Rammsondierungen aufstellen. Die Höhe des Wasserspiegels im Bohrloch ab 
Ansatzpunkt einmessen. 


Bohrlochtiefe: bis 5,00 m
01.02.00030 BDP im Bohrloch, Bohrlochtiefe bis 10 m St 0,00 NNN 0,00


Bohrlochrammsondierung im Bohrloch nach DIN 4094‐2 zur Erkundung der 
Lagerungsdichte nach Freimachen des Bohrlochs von Bohrschmand durchführen 
einschl. Ein‐ und Ausbau sowie Vorhalten Gerät. Kopfblatt und Messprotokoll 
für Rammsondierungen aufstellen. Die Höhe des Wasserspiegels im Bohrloch ab 
Ansatzpunkt einmessen. 


Bohrlochtiefe: bis 10,00 m
01.02.00031 BDP im Bohrloch, Bohrlochtiefe bis 20 m St 0,00 NNN 0,00


Bohrlochrammsondierung im Bohrloch nach DIN 4094‐2 zur Erkundung der 
Lagerungsdichte nach Freimachen des Bohrlochs von Bohrschmand durchführen 
einschl. Ein‐ und Ausbau sowie Vorhalten Gerät. Kopfblatt und Messprotokoll für 
Rammsondierungen aufstellen. Die Höhe des Wasserspiegels im Bohrloch ab 
Ansatzpunkt einmessen. 


Bohrlochtiefe: bis 20,00 m
01.02.00032 BDP im Bohrloch, Bohrlochtiefe bis 30 m St 0,00 NNN 0,00


Bohrlochrammsondierung im Bohrloch nach DIN 4094‐2 zur Erkundung der 
Lagerungsdichte nach Freimachen des Bohrlochs von Bohrschmand durchführen 
einschl. Ein‐ und Ausbau sowie Vorhalten Gerät. Kopfblatt und Messprotokoll für 
Rammsondierungen aufstellen. Die Höhe des Wasserspiegels im Bohrloch ab 
Ansatzpunkt einmessen. 


Bohrlochtiefe: bis 30,00 m
01.02.00033 Bohrung unterbrechen  Rammsonde St 0,00 NNN 0,00
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Bohrung für die Ausführung von Sondierungen und Versuchen im Bohrloch 
unterbrechen. Bohrgerät vom Bohrloch zurücksetzen und nach Abschluss des 
Sondierbetriebes und der Versuche wieder in Bohrstellung bringen. 
Stillstandskosten während des Sondierbetriebes werden nicht gesondert 
vergütet.
Sondierung mit Rammsonde.


01.02.00034
Drucksondierung ausführen Sond. CPT 10, Druckkraft bis 200 kN, Bereich 0 bis 5 
m m 0,00 NNN 0,00


Drucksondierung nach DIN 4094‐Teil 1 ausführen. Kopfblatt und Messprotokoll 
für Drucksondierungen aufstellen. Vergütet wird nach Tiefe ab Ansatzpunkt.
Drucksondierung CPT 10
Druckkraft bis 200 KN
Sondierbereich:  0,00 bis 5,00 m
Bodenklasse:  2 bis 5 nach DIN 18300
 BN/BB/BO + (BS1‐BS4) nach DIN 18301
Ansatzpunkt:   OK Gelände


01.02.00035
Drucksondierung ausführen Sond. CPT 10, Druckkraft bis 200 kN, Bereich 5 bis 10 
m m 0,00 NNN 0,00


Drucksondierung nach DIN 4094‐Teil 1 ausführen. Kopfblatt und Messprotokoll 
für Drucksondierungen aufstellen. Vergütet wird nach Tiefe ab Ansatzpunkt.
Drucksondierung CPT 10
Druckkraft bis 200 KN
Sondierbereich:  5,00 bis 10,00 m
Bodenklasse:  2 bis 5 nach DIN 18300
 BN/BB/BO + (BS1‐BS4) nach DIN 18301
Ansatzpunkt:   OK Gelände


01.02.00036
Drucksondierung ausführen Sond. CPT 10, Druckkraft bis 200 kN, Bereich 10 bis 
20 m m 0,00 NNN 0,00
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Drucksondierung nach DIN 4094‐Teil 1 ausführen. Kopfblatt und Messprotokoll 
für Drucksondierungen aufstellen. Vergütet wird nach Tiefe ab Ansatzpunkt.
Drucksondierung CPT 10
Druckkraft bis 200 KN
Sondierbereich:  10,00 bis 20,00 m
Bodenklasse:  2‐5 nach DIN 18300
 BN/BB/BO + (BS1‐BS4) nach DIN 18301
Ansatzpunkt:   OK Gelände


01.02.00037
Drucksondierung ausführen Sond. CPT 10, Druckkraft bis 200 kN, Bereich 20 bis 
30 m m 0,00 NNN 0,00


Drucksondierung nach DIN 4094‐Teil 1 ausführen. Kopfblatt und Messprotokoll 
für Drucksondierungen aufstellen. Vergütet wird nach Tiefe ab Ansatzpunkt.
Drucksondierung CPT 10
Druckkraft bis 200 KN
Sondierbereich:  20,00 bis 30,00 m
Bodenklasse:  2‐5 nach DIN 18300
 BN/BB/BO + (BS1‐BS4) nach DIN 18301
Ansatzpunkt:   OK Gelände


01.02.00038
Drucksondierung ausführen Sond. CPT 15, Druckkraft bis 200 kN, Bereich 0 bis 5 
m m 0,00 NNN 0,00


Drucksondierung nach DIN 4094‐Teil 1 ausführen. Kopfblatt und Messprotokoll 
für Drucksondierungen aufstellen. Vergütet wird nach Tiefe ab Ansatzpunkt.
Drucksondierung CPT 15
Druckkraft bis 200 KN
Sondierbereich:  0,00 bis 5,00 m
Bodenklasse:  2 bis 5 nach DIN 18300
 BN/BB/BO + (BS1‐BS4) nach DIN 18301
Ansatzpunkt:   OK Gelände


01.02.00039
Drucksondierung ausführen Sond. CPT 15, Druckkraft bis 200 kN, Bereich 5 bis 10 
m m 0,00 NNN 0,00
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Drucksondierung nach DIN 4094‐Teil 1 ausführen. Kopfblatt und Messprotokoll 
für Drucksondierungen aufstellen. Vergütet wird nach Tiefe ab Ansatzpunkt.
Drucksondierung CPT 15
Druckkraft bis 200 KN
Sondierbereich:  5,00 bis 10,00 m
Bodenklasse:  2 bis 5 nach DIN 18300
 BN/BB/BO + (BS1‐BS4) nach DIN 18301
Ansatzpunkt:   OK Gelände


01.02.00040
Drucksondierung ausführen Sond. CPT 15, Druckkraft bis 200 kN, Bereich 10 bis 
20 m m 0,00 NNN 0,00


Drucksondierung nach DIN 4094‐Teil 1 ausführen. Kopfblatt und Messprotokoll 
für Drucksondierungen aufstellen. Vergütet wird nach Tiefe ab Ansatzpunkt.
Drucksondierung CPT 15
Druckkraft bis 200 KN
Sondierbereich:  10,00 bis 20,00 m
Bodenklasse:  2‐5 nach DIN 18300
 BN/BB/BO + (BS1‐BS4) nach DIN 18301
Ansatzpunkt:   OK Gelände


01.02.00041
Drucksondierung ausführen Sond. CPT 15, Druckkraft bis 200 kN, Bereich 20 bis 
30 m m 0,00 NNN 0,00


Drucksondierung nach DIN 4094‐Teil 1 ausführen. Kopfblatt und Messprotokoll 
für Drucksondierungen aufstellen. Vergütet wird nach Tiefe ab Ansatzpunkt.
Drucksondierung CPT 15
Druckkraft bis 200 KN
Sondierbereich:  20,00 bis 30,00 m
Bodenklasse:  2‐5 nach DIN 18300
 BN/BB/BO + (BS1‐BS4) nach DIN 18301
Ansatzpunkt:   OK Gelände


01.02.00042
Drucksondierung ausführen Sond. CPTU 10, Druckkraft bis 200 kN, Bereich 0 bis 5 
m m 0,00 NNN 0,00
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Drucksondierung nach DIN 4094‐Teil 1 ausführen. Kopfblatt und Messprotokoll 
für Drucksondierungen aufstellen. Vergütet wird nach Tiefe ab Ansatzpunkt.
Drucksondierung CPTU 10
mit Porendruckwassermessung
Druckkraft bis 200 KN
Sondierbereich:  0,00 bis 5,00 m
Bodenklasse:  2 bis 5 nach DIN 18300
 BN/BB/BO + (BS1‐BS4) nach DIN 18301
Ansatzpunkt:   OK Gelände


01.02.00043
Drucksondierung ausführen Sond. CPTU 10, Druckkraft bis 200 kN, Bereich 5 bis 
10 m m 0,00 NNN 0,00


Drucksondierung nach DIN 4094‐Teil 1 ausführen. Kopfblatt und Messprotokoll 
für Drucksondierungen aufstellen. Vergütet wird nach Tiefe ab Ansatzpunkt.
Drucksondierung CPTU 10
mit Porendruckwassermessung
Druckkraft bis 200 KN
Sondierbereich:  5,00 bis 10,00 m
Bodenklasse:  2 bis 5 nach DIN 18300
 BN/BB/BO + (BS1‐BS4) nach DIN 18301
Ansatzpunkt:   OK Gelände


01.02.00044
Drucksondierung ausführen Sond. CPTU 10, Druckkraft bis 200 kN, Bereich 10 bis 
20 m m 0,00 NNN 0,00
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Drucksondierung nach DIN 4094‐Teil 1 ausführen. Kopfblatt und Messprotokoll 
für Drucksondierungen aufstellen. Vergütet wird nach Tiefe ab Ansatzpunkt.
Drucksondierung CPTU 10
mit Porendruckwassermessung
Druckkraft bis 200 KN
Sondierbereich:  10,00 bis 20,00 m
Bodenklasse:  2‐5 nach DIN 18300
 BN/BB/BO + (BS1‐BS4) nach DIN 18301
Ansatzpunkt:   OK Gelände


01.02.00045
Drucksondierung ausführen Sond. CPTU 10, Druckkraft bis 200 kN, Bereich 20 bis 
30 m m 0,00 NNN 0,00


Drucksondierung nach DIN 4094‐Teil 1 ausführen. Kopfblatt und Messprotokoll 
für Drucksondierungen aufstellen. Vergütet wird nach Tiefe ab Ansatzpunkt.
Drucksondierung CPTU 10
mit Porendruckwassermessung
Druckkraft bis 200 KN
Sondierbereich:  20,00 bis 30,00 m
Bodenklasse:  2‐5 nach DIN 18300
 BN/BB/BO + (BS1‐BS4) nach DIN 18301
Ansatzpunkt:   OK Gelände


01.02.00046
Drucksondierung ausführen Sond. CPTU 15, Druckkraft bis 200 kN, Bereich 0 bis 5 
m m 0,00 NNN 0,00
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Drucksondierung nach DIN 4094‐Teil 1 ausführen. Kopfblatt und Messprotokoll 
für Drucksondierungen aufstellen. Vergütet wird nach Tiefe ab Ansatzpunkt.
Drucksondierung CPTU 15
mit Porendruckwassermessung
Druckkraft bis 200 KN
Sondierbereich:  0,00 bis 5,00 m
Bodenklasse:  2 bis 5 nach DIN 18300
 BN/BB/BO + (BS1‐BS4) nach DIN 18301
Ansatzpunkt:   OK Gelände


01.02.00047
Drucksondierung ausführen Sond. CPTU 15, Druckkraft bis 200 kN, Bereich 5 bis 
10 m m 0,00 NNN 0,00


Drucksondierung nach DIN 4094‐Teil 1 ausführen. Kopfblatt und Messprotokoll 
für Drucksondierungen aufstellen. Vergütet wird nach Tiefe ab Ansatzpunkt.
Drucksondierung CPTU 15
mit Porendruckwassermessung
Druckkraft bis 200 KN
Sondierbereich:  5,00 bis 10,00 m
Bodenklasse:  2 bis 5 nach DIN 18300
 BN/BB/BO + (BS1‐BS4) nach DIN 18301
Ansatzpunkt:   OK Gelände


01.02.00048
Drucksondierung ausführen Sond. CPTU 15, Druckkraft bis 200 kN, Bereich 10 bis 
20 m m 0,00 NNN 0,00
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Drucksondierung nach DIN 4094‐Teil 1 ausführen. Kopfblatt und Messprotokoll 
für Drucksondierungen aufstellen. Vergütet wird nach Tiefe ab Ansatzpunkt.
Drucksondierung CPTU 15
mit Porendruckwassermessung
Druckkraft bis 200 KN
Sondierbereich:  10,00 bis 20,00 m
Bodenklasse:  2‐5 nach DIN 18300
 BN/BB/BO + (BS1‐BS4) nach DIN 18301
Ansatzpunkt:   OK Gelände


01.02.00049
Drucksondierung ausführen Sond. CPTU 15, Druckkraft bis 200 kN, Bereich 20 bis 
30 m m 0,00 NNN 0,00


Drucksondierung nach DIN 4094‐Teil 1 ausführen. Kopfblatt und Messprotokoll 
für Drucksondierungen aufstellen. Vergütet wird nach Tiefe ab Ansatzpunkt.
Drucksondierung CPTU 15
mit Porendruckwassermessung
Druckkraft bis 200 KN
Sondierbereich:  20,00 bis 30,00 m
Bodenklasse:  2‐5 nach DIN 18300
 BN/BB/BO + (BS1‐BS4) nach DIN 18301
Ansatzpunkt:   OK Gelände


01.02.00050 Bohrung unterbrechen  Drucksonde St 0,00 NNN 0,00
Bohrung für die Ausführung von Sondierungen und Versu‐
chen im Bohrloch unterbrechen. Bohrgerät vom Bohrloch
zurücksetzen und nach Abschluss des Sondierbetriebes
und der Versuche wieder in Bohrstellung bringen. Still‐
standskosten während des Sondierbetriebes werden nicht
gesondert vergütet.
Sondierung mit Drucksonde.


01.02.00051 Kernkisten lfdm 0,00 NNN 0,00


Liefern und Vorhalten von Kernkisten, die in das Eigentum des AG übergehen. 
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01.02.00052 Auslegen von Kernbohrungen in Kernkisten lfdm 0,00 NNN 0,00
Auslegen von Kernbohrungen in Kernkisten, einschl. Beschriften und Abdecken 
mit Folie.


01.02.00053 Ansprache Kernproben und Erstellung Schichtenverzeichnis lfdm 0,00 NNN 0,00


Ansprache der Kernproben nach Kernmärschen abgelegt einschl. Aufnahme und 
Erstellung Schichtenverzeichnis nach DIN 4022, Teil 3, für die wichtigsten 
Angaben aus dem Bohrvorgang, die gewonnenen Proben sowie die Beschreibung 
der Schichten und der Wasserverhältnisse.


01.02.00054 Benennen und Beschreiben von Bodenproben St 0,00 NNN 0,00
Benennen und Beschreiben von Bodenproben nach DIN 4022 Teil 3.


01.02.00055 Erstellung Kopfblatt nach DIN 4022 zum Schichtenverzeichnis für jede Bohrung St 0,00 NNN 0,00


Erstellung Kopfblatt nach DIN 4022, Teil 3, zum Schichtenverzeichnis für jede 
Bohrung für die kennzeichnenden allgemeinen Angaben, die Lageskizze und die 
Zusammenfassung der Daten zur technischen Ausführung der Bohrung.


01.02.00056 Probenentnahme (Güteklasse 1‐2) ‐ Stutzen St 0,00 NNN 0,00
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Probenentnahme (Güteklasse 1‐2) als Einzelprobe im Stutzen einschl. 
Beschriftung nach DIN 4021. Alle Einzelproben sind sofort nach der Entnahme auf 
dem Behälter deutlich, dauerhaft wie folgt zu kennzeichnen:


‐ Bauwerk oder Ort der Entnahme
‐ Nummer der Bohrung
‐ Nummer der Probe
‐ Tiefe der Unterkante der Einzelprobe
‐ Kennzeichung der Ober‐ und Unterseite von Einzelproben
  durch einen zum Bohrfortschritt gekennzeichneten Pfeil  
‐ Bodenart
‐ Datum der Entnahme


Aufbewahren der Probe max. 3 Monate nach Entnahme.


01.02.00057
Aufbewahren der Stutzenprobe über die in vorheriger Pos. genannte 
hinausgehende Zeit d 0,00 NEN 0,00
Aufbewahren der Stutzenprobe über die in vorheriger Pos. genannte 
hinausgehende Zeit nach Entnahme.


01.02.00058 Probenentnahme (Güteklasse 3‐4) ‐ Becherprobe St 0,00 NNN 0,00







Landesbetrieb Bau Sachsen‐Anhalt
RiliGeoB 2009 ‐ Teil E


Anhang E.7
Muster‐LV für Aufschlussarbeiten gem. VOB


35


Probenentnahme (Güteklasse 3‐4) als Becherprobe einschl. Beschriftung nach 
DIN 4021. Probe in Becher mit luftdicht schließendem Deckel fülllen. Alle 
Einzelproben sind sofort nach der Entnahme auf dem Behälter deutlich, 
dauerhaft wie folgt zu kennzeichnen:


‐ Bauwerk oder Ort der Entnahme
‐ Nummer der Bohrung
‐ Nummer der Probe
‐ Tiefenbereich der Bohrprobe auf 5 cm gerundet
‐ Kennzeichung der Ober‐ und Unterseite von Kernproben
  durch einen zum Bohrfortschritt gekennzeichneten Pfeil  
‐ Bodenart
‐ Datum der Entnahme


Aufbewahren der Probe max. 3 Monate nach Entnahme.


01.02.00059
Aufbewahren der Becherprobe über die in vorheriger Pos. genannte 
hinausgehende Zeit d 0,00 NEN 0,00
Aufbewahren der Becherprobe über die in vorheriger Pos. genannte 
hinausgehende Zeit nach Entnahme.


01.02.00060 Probenentnahme (Güteklasse 3‐4) ‐ Eimerprobe St 0,00 NNN 0,00
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Probenentnahme (Güteklasse 3‐4) als Eimerprobe für die Durchführung von 
Eignungsuntersuchungen/Kontrollprüfungen einschl. Beschriftung nach DIN 4021. 
Probe in Eimer mit luftdicht schließendem Deckel, Fassungsvermögen 10 l fülllen. 
Alle Einzelproben sind sofort nach der Entnahme auf dem Behälter deutlich, 
dauerhaft wie folgt zu kennzeichnen:


‐ Bauwerk oder Ort der Entnahme
‐ Nummer der Bohrung
‐ Nummer der Probe
‐ Tiefenbereich der Bohrprobe auf 5 cm gerundet
‐ Kennzeichung der Ober‐ und Unterseite von Kernproben
  durch einen zum Bohrfortschritt gekennzeichneten Pfeil  
‐ Bodenart
‐ Datum der Entnahme


Aufbewahren der Probe max. 3 Monate nach Entnahme.


01.02.00061
Aufbewahren der Eimerprobe über die in vorheriger Pos. genannte 
hinausgehende Zeit d 0,00 NEN 0,00
Aufbewahren der Eimerprobe über die in vorheriger Pos. genannte 
hinausgehende Zeit nach Entnahme.


01.02.00062 Probenentnahme (Güteklasse 1‐2) ‐ Sonderprobe St 0,00 NNN 0,00
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Probenentnahme (Güteklasse 1‐2) als Sonderprobe einschl. Beschriftung nach 
DIN 4021. Entnahme von Sonderproben aus Bohrungen in bindigen und 
organischen Böden mit offenem Entnahmegerät mit einem Innendurchmesser 
von 114 mm. Alle Sonderproben sind sofort nach der Entnahme auf dem 
Entnahmegerät deutlich, dauerhaft wie folgt zu kennzeichnen:


‐ Bauwerk oder Ort der Entnahme
‐ Nummer der Bohrung
‐ Nummer der Probe
‐ Tiefe der Unterkante der Sonderprobe
‐ Kennzeichung der Ober‐ und Unterseite von Sonderproben
  durch einen zum Bohrfortschritt gekennzeichneten Pfeil  
‐ Bodenart
‐ Datum der Entnahme


Erschwernisse bzw. Stillstandzeiten sowie Vorhalten und leihweises Überlassen 
eines Entnahmezylinders sind einzukalkulieren.
Vergießen mit Paraffin. Sachgemäßes Verpacken der Proben und Transport zum 
Lagerplatz des AG. Behälter liefert AN.


01.02.00063
Entnahme Grundwasserprobe mit Entnahmegerät für Wasserproben für 
Bestimmung Betonaggressivität St 0,00 NNN 0,00


Entnahme einer Grundwasserprobe nach DIN 4021 für Untersuchung des 
Grundwassers auf Betonaggressivität gem. DIN 4030 einschl. Gestellung der 
Probeflasche. Grundwasserentnahme mit Entnahmegerät für Wasserproben.


01.02.00064
Entnahme Grundwasserprobe mit Entnahmegerät für Wasserproben für 
Bestimmung Stahlaggressivität St 0,00 NNN 0,00


Entnahme einer Grundwasserprobe nach DIN 4021 für Untersuchung des 
Grundwassers auf Stahlaggressivität gem. DIN 50929 einschl. Gestellung der 
Probeflasche. Grundwasserentnahme mit Entnahmegerät für Wasserproben.
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01.02.00065
Entnahme Grundwasserprobe mit Tauchpumpe für Bestimmung 
Betonaggressivität St 0,00 NNN 0,00
Entnahme einer Grundwasserprobe nach DIN 4021 für Untersuchung des 
Grundwassers auf Betonaggressivität gem. DIN 4030 einschl. Gestellung der 
Probeflasche. Grundwasserentnahme mit Tauchpumpe.


01.02.00066
Entnahme Grundwasserprobe mit Tauchpumpe für Bestimmung 
Stahlaggressivität St 0,00 NNN 0,00
Entnahme einer Grundwasserprobe nach DIN 4021 für Untersuchung des 
Grundwassers auf Stahlaggressivität gem. DIN 50929 einschl. Gestellung der 
Probeflasche. Grundwasserentnahme mit Tauchpumpe.


01.02.00067 Kernbohrung im Asphalt d = 80‐150 mm St 0,00 NNN 0,00
Kernbohrung im Asphalt mit d = 80‐150 mm durchführen, Bestimmen 
Schichtenaufbau und Probenahme.
Tiefe:  bis 0,30 m


01.02.00068 BAV+Scan, An‐ u. Abtransport St   0,00 NNN 0,00


Anreise/Abreise und Umsetzen von Personal und Gerät für jeweils 2 Versuche 
(Dilatometerversuch, Seitendruckversuche oder Bohrlochscannerbefahrung). 
Etwaige Wartezeiten sind in dieser Position enthalten.


01.02.00069 Dilatometerversuch, Tiefenbereich 3 ‐ 20 m St   0,00 NNN 0,00


Durchführung von Dilatometerversuchen (Dilatometer EDI 95, alternativ 
Seitendrucksonde ESDS 96 oder vergleichbares) im Festgestein bzw. 
Übergangsbereich Boden / Fels gemäß Vorbemerkungen und in Anlehnung an die 
TP BF‐StB ‐ Teil C 8, nach Anweisung der BÜ. Einschließlich Herstellen der 
Pilotbohrung mit Durchmesser 100 mm, Länge 3 m.
Tiefenbereich:  3 bis 20 m.


01.02.00070 Dilatometerversuch, Tiefenbereich 20 ‐ 50 m St   0,00 NNN 0,00
wie zuvor, jedoch
Tiefenbereich:  20 bis 50 m.


01.02.00071 Scannerbefahrung Vertikalbohrung m    0,00 NNN 0,00
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Scannerbefahrung
Untersuchung mit einer optischen Bohrlochsonde, die ein abgewickeltes Bild der 
Bohrlochwandung liefert (z.B. ETIBS ‐ Ettlinger Total Borehole Imaging System 
oder vergleichbar). Einzurechnen ist ein mehrmaliger Ein‐ und Ausbau der Sonde 
sowie das mehrmalige Ziehen und Ausbau der Verrohrung.
Vorausauswertung vor Ort sowie einer Endauswertung mit Darstellung des 
Trennflächengefüges.
Einschließlich Erstellung Kurzbericht und Übergabe 3‐fach an den AG.
Ggf. Leerpumpen des Bohrlochs ist einzurechnen.
Bohrloch senkrecht bis 30 m Tiefe.


01.02.00072 Registrieren, Entsorgen von Bodenproben St 0,00 NNN 0,00
Registrieren, und Entsorgen von Bodenproben / Transport zum Labor bzw. 
Aufbewahrungsort.


01.03 Grundwassermessstellen 0,00


01.03.00001
Grundwasser‐ Messstelle einrichten  Rohr+Filt. DN 50  Rohrlänge 4 m Filterlänge 
0,5m  AR = verz. Stahl FR = verz. Stahl  RR m Boden AN fü. Verrohr.verwerten St 0,00 NNN 0,00
Grundwasser‐Messstelle nach DIN 4021 entsprechend den
geologischen und hydraulischen Erfordernissen mit dem
Boden angepasster Filterkiesschüttung betriebsbereit in
vorhandenem Bohrloch einrichten. Ringraum min. 1 m über
Oberkante des Filterrohres mit Filtermaterial verfül‐
len. Brunnenkopf sichern. Funktionsfähigkeit prüfen.
Aufsatzrohr und Filter min. DN 50.
Aufsatzrohrlänge bis 4 m.
Filterlänge 0,5 m.
Material des Aufsatzrohrs = Stahl, verzinkt.
Material des Filterrohrs = Stahl, verzinkt.
Restlichen Ringraum mit geeignetem Boden des AN verfül‐
len.
Vorhandene Bohrlochverrohrung ziehen. Material der Ver‐
wertung nach Wahl des AN zuführen.
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01.03.00002 Verschlusskappe aufsetzen  Rohr‐DN 50     Kappe AN St 0,00 NNN 0,00
Verschlusskappe auf Aufsatzrohr aufsetzen.
Aufsatzrohr DN 50.
Verschlusskappe nach Unterlagen des AG liefern.


01.03.00003 Straßenkappe einbauen St 0,00 NNN 0,00
Straßenkappe für Grundwasser‐Messstelle für Unter‐
flureinbau nach DIN 3583 mit Betonsockel einbauen.


01.04 Stillstandszeiten 0,00
01.04.00001 Gerätestillstand Bohrgerät und Personal pro Stunde h 0,00 NNN 0,00


Stillstand des Bohrgerätes und des eingesetzten Personals auf Anweisung des AG. 
Vergütet wird ein Verrechnungssatz, der alle Aufwendungen für den Stillstand 
des Bohrgerätes, ggf. davon abhängige Geräte sowie die Kosten für das hierfür 
eingesetzte Personal einschließlich sämtlicher Zuschläge enthält. Abgerechnet 
wird nach angeordneten Stillstandszeiten.


01.04.00002 Stillstandszeit Bohrgerät pro Tag Tag  0,00 NNN 0,00


Stillstand des Bohrgerätes bei Abzug des Personals pro Tag auf Anweisung des 
AG. Vergütet wird ein Verrechnungssatz, der alle Aufwendungen für den 
Stillstand des Bohrgerätes, ggf. davon abhängige Geräte einschließlich sämtlicher 
Zuschläge enthält. Abgerechnet wird nach angeordneten Stillstandszeiten.


01.05 Stundenlohnarbeiten 0,00
01.05.00001 Stundenlohnarbeiten durch Bohrmeister Std  0,00 NNN 0,00


Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung des AG ausführen. Der 
Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche 
Aufwendungen, insbesondere den tatsächlichen Lohn einschliesslich 
vermögenswirksamer Leistungen mit den Zuschlägen für Gemeinkosten 
(Sozialkassenbeiträge, Winterbauumlage und dgl.), sowie Lohn‐ bzw. 
Gehaltsnebenkosten und Zuschläge für Überstunden. 
Stundenlohnarbeiten durch Bohrmeister.


01.05.00002 Stundenlohnarbeiten durch Bohrfacharbeiter Std  0,00 NNN 0,00
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Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung des AG ausführen. Der 
Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche 
Aufwendungen, insbesondere den tatsächlichen Lohn einschliesslich 
vermögenswirksamer Leistungen mit den Zuschlägen für Gemeinkosten 
(Sozialkassenbeiträge, Winterbauumlage und dgl.), sowie Lohn‐ bzw. 
Gehaltsnebenkosten und Zuschläge für Überstunden. 
Stundenlohnarbeiten durch Bohrfacharbeiter.


01.05.00003 Stundenlohnarbeiten durch Bohrhelfer Std  0,00 NNN 0,00
Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung des AG ausführen. Der 
Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche 
Aufwendungen, insbesondere den tatsächlichen Lohn einschliesslich 
vermögenswirksamer Leistungen mit den Zuschlägen für Gemeinkosten 
(Sozialkassenbeiträge, Winterbauumlage und dgl.), sowie Lohn‐ bzw. 
Gehaltsnebenkosten und Zuschläge für Überstunden. 
Stundenlohnarbeiten durch Bohrhelfer.


01.06 Transportleistungen 0,00
01.06.00001 Abtransport von Probenmaterial psch 1,00 NNN 0,00


Transport sämtlicher Boden‐ und Wasserproben von der Baustelle zu allen 
erforderlichen Labors.


In der Leistung sind sämtliche Fahrtkosten, Personalkosten und Kfz‐Kosten 
einzurechnen.


01.06.00002 Abtransport von Probenmaterial/Kernkisten zum Kernlager des LAGB psch 1,00 NNN 0,00
Transport von Probenmaterial/Kernkisten zum Kernlager des zuständigen 
Geologischen Dienstes (in Sachsen‐Anhalt LAGB).


In der Leistung sind sämtliche Fahrtkosten, Personalkosten und Kfz‐Kosten 
einzurechnen.
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Hauptgutachtertätigkeit nach RiliGeoB 2011, Teil E  
Leistungsbeschreibung und Honorarermittlung 
 


1. Veranlassung 


Veranlassung für diese Dienstanweisung ist der Sachstand, dass bei komplexen Bauvorha-
ben die baugrund- und umweltrelevanten Untersuchungen für den Bauwerksentwurf grund-
sätzlich durch mehrere AN (z.B. Strecke, Ingenieurbauwerke, RAP-Stra-Prüfstellen, Sonder-
gutachter) erbracht werden, welche im Zuge der Ausführungsplanung / Bauausführung durch 
weitere Drittgutachter sowie Eigen- und Fremdüberwacher ergänzt werden. 


Der sich aus der o.a. Gutachterkonstellation ergebende Informationsumfang ist planungs- 
und AG-seitig i.d.R. nicht beherrschbar und führte in der Vergangenheit zu vermeidbaren 
Mehrfachuntersuchungen gleicher Sachverhalte sowie unterschiedlichen fachlichen Auffas-
sungen und Zuständigkeitsstreitigkeiten, welche sich in einem hohen Maß als konflikt- und 
nachtragsrelevant erwiesen. 


Mit dem „Hauptgutachter – Geotechnik“ soll dem Auftraggeber ein Ansprechpartner / Koor-
dinator für alle geotechnischen, umwelt- und abfallrelevanten Fragen während der Planung, 
Ausschreibung und Bauausführung geschaffen werden. 


Diese Hauptgutachtertätigkeit soll Mängel während der Planung beseitigen, das qualitative 
Niveau von Ausschreibung und Planung sowie der Baugrundgutachten selbst erhöhen, 
Mehrfachuntersuchungen vermeiden, Nachträge minimieren, eine fachliche Bewertung von 
Nebenvorschlägen aus geotechnischer Sicht ermöglichen und mithin das Risiko von Nach-
trägen eindämmen und im Ausführungsfalle die Möglichkeit einer qualifizierten fachlichen 
Stellungnahme aus neutraler dritter Sicht zu geben, um ggf. vermittelnd zwischen den Inte-
ressen der Parteien wirken zu können. 


Die Einsetzung eines Hauptgutachters (HG) eröffnet dem AG/LBB LSA die Möglichkeit, geo-
technische und umweltrelevante Sachverhalte intern mit diesem abzuhandeln und gemein-
sam - auch nach außen - gegenüber AN/Bau und Dritten zu vertreten. 


 







Landesbetrieb Bau Sachsen-Anhalt 


Richtlinien für die Ausarbeitung von geotechnischen Berichten (RiliGeoB 2011) – Teil E 


Anhang E.8  Hauptgutachtertätigkeit nach RiliGeoB 2011     Seite 2 


_________________________________________________________________________________ 


2. Anwendung 


Das Hauptgutachterprinzip soll Anwendung finden: 


► bei komplexen Bauvorhaben des Straßenneubaus (i.d.R. Ortsumgehungen mit mehreren 
Einzelbauwerken und Einzel-VKE von Autobahnen) 


► bei Um- und Ausbaumaßnahmen sowie Ingenieurbauwerken mit hohem Schwierigkeits-
grad und fachübergreifenden Problemen (Bautechnik, Geotechnik, Abfall) 


► bei Bauprojekten von hohem öffentlichen Interesse 


► Wenn zwischen Entwurfs- und Ausführungsplanung ein Zeitraum ≥ 5 Jahre liegt oder 
sich signifikante Planungsänderungen ergeben haben, ist die Einbeziehung eines Sach-
verständigen für Geotechnik / umweltrelevante Untersuchungen vor Beginn der Lph 5 
grundsätzlich zu empfehlen. 


3. Zeitpunkt der Einbeziehung des HG 


Die Bestimmung des HG ist mit der Auslösung bauvorbereitender Aktivitäten, noch vor der 
Beauftragung der Ausführungsplanung (Lph 5) vorzunehmen. 


4. Qualifikationsnachweise 


Die HG-Tätigkeit kann durch Einzelgutachter oder - bei komplexen Aufgabenstellungen - 
durch mehrere entsprechende Sachverständige wahrgenommen werden. 


Der oder die als Hauptgutachter vorgesehenen Personen / Unternehmen müssen nachfol-
gend genannte Voraussetzungen erfüllen, um die Tätigkeit als HG im Sinne des Auftragge-
bers und der gestellten Aufgaben wahrnehmen zu können. 


• Der oder die als HG vorgesehenen Gutachter sind persönlich zu benennen. 
• Der / die Hauptgutachter verpflichten sich zu neutraler Arbeit. Die wirtschaftliche Unab-


hängigkeit des HG gegenüber dem Planer und / oder Bauausführenden ist eine Grund-
voraussetzung für die Beauftragung. 


• Der / die Hauptgutachter müssen mindestens 10 Jahre berufliche Erfahrung auf dem 
Gebiet Geotechnik bzw. dem zutreffenden Spezialgebiet (z.B. Altlasten / Abfall, Altberg-
bau) nachweisen. 


• Der / die HG haben den Nachweis zu erbringen, dass eine terminliche Wahrnehmung 
aller Pflichten möglich ist. 


• Für die Hauptgutachtertätigkeit ist eine Haftpflichtversicherung mit folgenden Mindestpa-
rametern vorzulegen: 
− Sachschäden   1.500.000,00 € 
− Personenschäden  1.500.000,00 € 


• Der Hauptgutachter muss an mindestens zwei Referenzobjekten mit ähnlichen oder glei-
chen Bauvorhaben analoger Größenordnung, mit der HG-Tätigkeit vergleichbare Leis-
tungen fach- und sachgerecht erbracht haben. Hierzu sind die entsprechenden Empfeh-
lungs- und Referenzschreiben der öffentlichen Auftraggeber, die die Maßnahme betreut 
haben, beizugeben. 


• Das Unternehmen des HG bzw. die Gemeinschaft der HG muss fachlich, inhaltlich, per-
sonell und technisch in der Lage sein, die Aufgaben gemäß den Forderungen des Bau-
vorhabens und des Auftraggebers sowie den inhaltlichen Ansprüchen des HG gerecht zu 
werden.  
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• In der Praxis muss der HG „Altlasten / Abfall“ eine Person sein, die den Kontakt zu den 
Umweltbehörden pflegt und unterhält und dort Vertrauen aufbaut. Ungeachtet der selbst-
verständlichen Forderung nach fachlicher Kompetenz muss er dabei die Besonderheiten 
der Rechtsauffassungen der einzelnen Behörden berücksichtigen und damit arbeiten. 
Fast jeder Landkreis hat in der Vergangenheit eigene Wege und Auslegungen gefunden 
um die notwendige Verwertung von Bauüberschussmassen und Gewährleistung der 
Standsicherheit in Abgrabungen zu gewährleisten, obwohl die Forderungen seitens der 
oberen Abfallbehörden Zug um Zug restriktiver wurden.  


5. Leistungsbeschreibung der HG-Tätigkeit 


Die nachfolgende Leistungsbeschreibung ist als Leitfaden zu verstehen. Die tatsächlich zu 
erbringenden Leistungen, sind vorhabensspezifisch zu vereinbaren. 


Hinsichtlich der durch den HG zu erbringenden Leistungsarten sind folgende Vereinbarun-
gen möglich: 


1. HG übernimmt ausschließlich Prüf- und Koordinierungsaufgaben (alle ggf. erforderlichen 
Zusatzuntersuchungen und –berechnungen werden durch Dritte ausgeführt). 


2. HG führt alle ggf. erforderlichen Zusatzuntersuchungen und –berechnungen selbst aus 
und erbringt zusätzlich die notwendigen Prüf- und Koordinierungsaufgaben (Prinzip: 
DEGES). 


3. HG übernimmt Prüf- und Koordinierungsaufgaben; führt selbst auch erforderliche Zu-
satzuntersuchungen aus; koordiniert weitere erforderliche Untersuchungen durch Dritte 
(z.B. geotechnische Untersuchungen im Rahmen der Bauwerkserkundung). 


5.1 Leistungsstufen 


Die Tätigkeitsbereiche des Hauptgutachters gliedern sich in drei Stufen: 


Stufe I – Ausführungsplanung (Lph 5) 


Stufe II – Ausschreibung / Vergabe (Lph 6 - 7) 


Stufe III – Ausführung (Lph 8 – 9) 


Das nachfolgende Organigramm in Abbildung 1 zeigt die grundsätzlichen Tätigkeitsbereiche 
des Hauptgutachters. Hierbei können sich die Tätigkeiten - je nach Situation - auch über-
schneiden. Grundsätzlich ist bei den inhaltlichen Darstellungen der einzelnen Stufen in den 
nachfolgend Abschnitten Bezug genommen und Inhalt und Ablauf ebenda erläutert. 
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Abbildung 1: Organigramm Tätigkeitsbereiche Hauptgutachter nach RiliGeoB 2011 


5.2 Inhalte Leistungstätigkeit Stufe I – Ausführungsplanung 


Im Zuge der Ausführungsplanung (Vorbereitung der Gesamtmaßnahme) hat der Hauptgut-
achter folgende Teilaufgaben zu begleiten und zu dokumentieren sowie umzusetzen. 


• Defizitanalyse: Der HG muss alle für die Lph 3 gelieferten baugrund- und umweltrelevan-
ten Gutachten / Untersuchungsberichte auf Planungsaktualität und Konformität zu den 
RiliGeoB überprüfen. Zu den sich hieraus ergebenden Untersuchungsdefiziten ist ein 
Prüfbericht anzufertigen, welcher als Grundlage für die Beauftragung der im Zuge der 
Ausführungsplanung erforderlichen Untersuchungen dient. 


• ergänzende Untersuchungen: Auf Grundlage der Defizitanalyse sind im Regelfall ergän-
zende Untersuchungen erforderlich. Dies betrifft insbesondere die umweltrelevanten Un-
tersuchungen zur Ausführungsplanung gem. RiliGeoB, Teil D sowie geotechnische De-
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tailuntersuchungen. Der HG ist verpflichtet, ein einheitliches Baugrundmodell durch-
zusetzen. Wenn die ergänzenden Untersuchungen nicht durch den HG selbst erbracht 
werden, ist es sinnvoll, die Aufgabenstellungen für Drittgutachter durch den HG erarbei-
ten zu lassen. Die betrifft insbesondere die Baugrundgutachten für Ingenieurbauwerke. 


• Koordinierung / Prüfung: Alle durch Dritte erarbeiteten Untersuchungsberichte / Gutach-
ten sind von den Teilplanern an den HG einzureichen und durch den Hauptgutachter zu 
prüfen. Die Überprüfung beinhaltet eine Konformitätsprüfung der Gutachteninhalte gem. 
RiliGeoB, Anhang A.5. Die Prüfprotokolle werden dem AG übergeben, welcher sie bei 
Nachbesserungserfordernissen an die Teilgutachter weiterleitet.  


• Geotechnisches Bewertungsband: Der Hauptgutachter erstellt aus allen für die Maß-
nahme verfügbaren geotechnischen und umweltrelevanten Untersuchungsberichten ein 
das Geotechnisches Bewertungsband für die Ausführungsplanung gem. RiliGeoB 2009, 
Anhang A.6. Das Bewertungsband beinhaltet alle wesentlichen geotechnischen und 
umweltrelevanten Informationen, die für die Ausschreibung und weitere Planung verbind-
lich sind. Das geotechnische Bewertungsband ist vor Beginn der Ausschreibung den 
fachlich Beteiligten zu übergeben und als ergänzende Grundlage für die Ausschrei-
bungsarbeiten zu berücksichtigen. 


• Geotechnische Nachweise: Der Hauptgutachter soll die im Rahmen der Ausführungspla-
nung erforderlichen geotechnischen Berechnungen ausführen. Hierzu zählen insbeson-
dere: 


o Nachweise von Baugrundverbesserungsmaßnahmen (Rüttelstopfsäulen etc.) 
o Setzungs- und Konsolidierungssetzungsberechnungen 
o Böschungsbruch-Standsicherheitsberechnungen 
o Erdbautechnische Berechnungen 
• Wenn die o.a. Nachweise durch Dritte erbracht werden, ist der HG für die fachliche Plau-


sibilitätsprüfung der geotechnischen Berechnungen der Einzelplaner zuständig.  
• Abfallentsorgungskonzept / Bodenmanagement: Der HG soll Einfluss nehmen auf das 


Stoffstrommanagement zur Vermeidung des Entstehens von Abfällen sowie alle Maß-
nahmen zur Vorbereitung der Entsorgung von Bauüberschussmassen übernehmen bzw. 
koordinieren. In der Stufe I zählen hierzu besonders: 


o Prüfung und Defizitanalyse der vorliegenden Untersuchungsergebnisse und ggf. Festlegung zu-
sätzlicher Untersuchungen zur Klärung von Entsorgungswegen. Hierbei sind Erfahrungen zu den 
regional verfügbaren Entsorgungsanlagen nützlich. 


o Auf der Basis der ggf. ergänzten Untersuchungen und Deklarationen ist eine Auswahl geeigneter 
regionaler Entsorgungswege und –anlagen zu erstellen. 


o Darüber hinaus müssen Redundanzen der Entsorgung gesichert werden, um den Bauablauf bei 
Ausfall eines Entsorgungsweges zu gewährleisten. 


o Für den Fall, dass die spätere Überwachung der Entsorgung Belastungen aufzeigt, die in den 
geplanten und ggf. vertraglich gebundenen Anlagen nicht verarbeitet werden können, müssen Al-
ternativen festgelegt werden, die zu Baubeginn verfügbar sind. 


o Der HG bzw. der eingebundene Sachverständige für Abfall / Altlasten unterhält als vorrangiger, 
vorzugsweise alleiniger Ansprechpartner den Behördenkontakt zu den zuständigen Umwelt- und 
Abfallbehörden, d.h. in aller Regel der UAB. Hierbei sind folgende Schwerpunkte zu setzen: 


− Kontaktaufnahme zum frühestmöglichen Zeitpunkt 
− Vorstellung der Baumaßnahme, der geplanten Trassenführung und möglicher Alternati-


ven 
− Abfrage zu Kenntnissen von Gebieten mit: 


• Altlastenverdachtsflächen, Altablagerungen und Flächen mit Grundsätzlichem Unter-
suchungsbedarf (RiliGeoB Teil D, Abschnitt 7) 


• Geogen erhöhten Hintergrundgehalten im Trassenverlauf oder im näheren Umfeld 
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• Anthropogen erhöhten Hintergrundgehalten im Trassenverlauf oder im näheren Um-
feld 


− Kenntnisse zu spezifischen Verdachtsstoffen in Boden, Grundwasser oder Bodenluft, 
die die Maßnahme tangieren können und bei den folgenden Untersuchungen gesondert 
zu berücksichtigen sind (z.B. Grundwasserbelastungen für Absenkungsmaßnahmen, 
Bodenluftbelastungen für Arbeitsschutz bei Tiefbaumaßnahmen) 


− Abfrage von regionalen Entsorgungsanlagen für Bauüberschussmassen und deren An-
nahmebedingungen 


− Vorschläge zur Festlegung von Prüfumfang und –häufigkeit von Überschussmassen zur 
Entsorgung gemeinsam mit der zuständigen UAB 


− Werden zusätzlich zu den vorliegenden Untersuchungsergebnissen seitens der UBB / 
UAB weitere Untersuchungen gefordert? 


− wenn ja in welchem Umfang (Analysenprogramm, ggf. Festlegung von Schlüsselpara-
metern) 


− wenn ja, in welcher Häufigkeit (pro angefangene 500 cbm, 100 m Trassenlänge etc.). 
Für die Verwertung von Oberboden oder Bodenmaterial außerhalb von abfallrechtlich 
genehmigten Deponien existieren keine verbindlichen Festlegungen. Die Aufgabe des 
HG besteht hier darin, mit der Behörde gemeinsam spezifische Festlegungen zu verein-
baren, die für das konkrete Projekt verbindlich sind. 


− wenn erforderlich: Vorschläge zur Festlegung des Beprobungsregimes und Prüfungsab-
laufs bei Bauausführung 


− Prüfung an Material aus Schurfen/Bohrungen oder aufgehaldetem Material (abhängig 
von Baumaßnahme, Bauführung und erwarteten Belastungen) 


− Wie alt dürfen die Analysen sein? 
− Wie ist bei nachgewiesenen Überschreitungen zu verfahren (Nachbeprobung, 


Schiedsbeprobung oder sofort Alternativentsorgung)? 
− Wie ist bei unvorhergesehenen Belastungen (angetroffene Altablagerungen, auffälliges 


Material etc.) zu verfahren. 
• Der persönliche Kontakt zu den UAB ist unerlässlich und nicht durch die Einsicht in Kataster oder 


Pläne ersetzbar, da z.B. unterschiedliche Vorgehensweisen in der Handhabung von sanierten 
und archivierten Altablagerungen praktiziert werden. So werden sanierte und archivierte Flächen 
nicht immer ausgewiesen. Eine erfolgreiche Sanierung zur Gefahrenabwehr hinterlässt jedoch in 
vielen Fällen Flächen, die keinesfalls abfallrechtlich unbedenklich sind, so dass allein das Über-
schussmassenmanagement deutlichen Mehrkosten erfordern wird. Kenntnisse und Erfahrungen 
hierzu sind bei den UBB / UAB und nur dort vorhanden. 


• Digitaler Planungsordner: Alle im Rahmen der Entwurfsplanung (Lph 3) für die Maßnah-
me erstellten geotechnischen und umweltrelevanten Gutachten / Untersuchungsberichte 
für Bauwerke, Strecke oder Sondersituationen sind zu erfassen, zu katalogisieren und in 
digitaler Form vorzuhalten. Dieses Verzeichnis ist im Zuge des Planungsfortschritts fort-
zuschreiben und allen Planungsbeteiligten auf Anfrage zur Verfügung zu stellen. 


• Für geotechnische, altlasten- und abfallrelevante Sachverhalte kann der Hauptgutachter 
die Interessen der Straßenbauverwaltung bei den Unteren Bodenschutz-, Abfall- und 
Wasserbehörden wahrnehmen. 


• Der Hauptgutachter hat für die Maßnahme die Anwendung der Beobachtungsmethode 
nach DIN 1054 für einzelne Abschnitte der Maßnahmen festzulegen. Hierbei sind die 
messtechnischen Randbedingungen ebenso wie erforderliche messtechnische Überwa-
chungen im Hinblick auf Qualität, Quantität, Messverfahren und Inhalte zu beschreiben.  


• Der Hauptgutachter hat alle im Zuge der Maßnahme empfohlenen Prüfungen bzw. alle 
erforderlichen messtechnischen Überprüfungen (z.B. Pfähle, Anker etc.) auf inhaltliche 
und fachliche Korrektheit zu überprüfen sowie auf den aktuellen Normungsstand abzu-
gleichen und entsprechende Empfehlungen für die Ausschreibung zu erarbeiten.  
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• Der Hauptgutachter hat allen fachlich Beteiligten und Planern im Hinblick auf zu klärende 
Fragen der Einzelgutachten oder der Gesamtmaßnahme zur Verfügung zu stehen. Hier-
zu bietet sich eine Teilnahme des HG an den Planungsberatungen an.  


5.3 Inhalte Leistungstätigkeit Stufe II – Ausschreibung / Vergabe 


Im Zuge der Stufe 2 sind die Beratungstätigkeiten des Hauptgutachters in zwei Teilabschnit-
te zu untergliedern. Einmal die Phase der Ausschreibung und dann die Phase der Vergabe. 
Hierzu sind in den nachfolgenden Punkten die inhaltlichen Aufgabenschwerpunkte des 
Hauptgutachters dargelegt.  


 


Stufe II – Phase 1 – Ausschreibung:  


• Der Hauptgutachter soll die Ausschreibungsunterlagen in Hinblick auf die Einhaltung der 
in Stufe I ausgearbeiteten geotechnischen und abfallrelevanten Randbedingungen prü-
fen. Es ist nicht Aufgabe des HG, die Planungsleistungen oder Anfragen der Teilplaner 
zu erledigen. Der Hauptgutachter hat im Zuge der Ausschreibung lediglich Kontrollauf-
gaben. 


• Der Umfang der Prüfung der Verdingungsunterlagen ist vorhabensbezogen zu vereinba-
ren. Zum Ergebnis ist ein Prüfbericht anzufertigen. 


• Die fachliche Prüfung ist vor Versendung der Ausschreibung vorzunehmen. Die Hinwei-
se des Hauptgutachters sind - in Abstimmung mit den Planern - in die Ausschreibung 
einzuarbeiten. 


• Für den HG „Altlasten / Abfall“ ist die Konfliktprävention, welche Maßnahmen zur Ver-
meidung von Missverständnissen und Verzögerungen im Bauablauf infolge der Entsor-
gung von Bauüberschussmassen umfasst in die Stufe II einzuordnen. Eine der wichtigs-
ten und von den Umweltbehörden ausdrücklich begrüßte Maßnahmen ist der Beibehalt 
der Verfügungsgewalt über den Abfall bei Baumaßnahmen durch den LBB LSA bis zur 
Entsorgung, d.h. die Vermeidung des Eigentümerwechsels von Abfall. 


o Im Idealfall soll der HG daher die Entsorgerverträge für alle zu erwartenden Bauüberschussmas-
sen vorbereiten, so dass die Entsorger im Vorfeld vertraglich gebunden werden und zu festgeleg-
ten Konditionen entsorgen. 


o Der HG „Abfall / Altlasten“ hat mit der Ausschreibung sicherzustellen, dass: 
− eine Preisbildung nicht an die Zuordnungsklassen der TR LAGA geknüpft werden, da 


die Zuordnungsklassen für die Legitimierung von Verwertungswegen geschaffen wur-
den, nicht für die Definition von Preisklassen. Eine Preisbildung in Abhängigkeit von 
Verwertungswegen „Geeignet für die Verwertung zur Verfüllung der Abgrabung xyz“ ist 
hingegen unschädlich. 


− der AN nie eigenmächtig Proben nimmt und untersucht, es sei denn, er betreibt gleich-
zeitig die Entsorgungsanlage und nimmt die Untersuchungen im Rahmen seiner Eigen-
überwachung, d.h. nach der Übergabe an die Anlage vor. 


− die Beprobungs- und Untersuchungshoheit immer beim LBB verbleibt. 
− sich bei konfliktbedingter Entscheidungserfordernis (z.B. Meinungsverschiedenheiten 


zur Bodenansprache) beide Parteien dem Urteil eines (vorab zu benennenden!) unab-
hängigen Sachverständigen, der UAB oder der Umwelt-Fachbehörde (Landesamt für 
Umweltschutz) unterwerfen und deren Entscheidung anerkennen. 


o Für den HG „Abfall / Altlasten“ ist zu beachten, dass einige Bauunternehmen zugleich Abgrabun-
gen unterhalten und selbst als Entsorger auftreten können. Es ist durchaus möglich, diesen Ent-
sorgungsweg zu beanspruchen, wenn bestimmte Festlegungen mit der Ausschreibung oder im 
Zuge der Vergabe erfolgen. Dies sind: 


− die Einbeziehung der Behörden in den Entsorgungsvorgang 


 







Landesbetrieb Bau Sachsen-Anhalt 


Richtlinien für die Ausarbeitung von geotechnischen Berichten (RiliGeoB 2011) – Teil E 


Anhang E.8  Hauptgutachtertätigkeit nach RiliGeoB 2011     Seite 8 


_________________________________________________________________________________ 


− die Sicherstellung, dass Beprobung und Analytik bis zur Übergabe an die Entsorgungs-
anlage in der Hand des LBB verbleiben 


− die Sicherstellung der Behördenbeteiligung und der uneingeschränkten behördlichen 
Entscheidungsgewalt im Konfliktfall, z.B. wenn eine Eigenüberwachung der Entsor-
gungsanlage oder deren Fremdüberwachung Konfliktpotenzial liefert (z.B. Überschrei-
tungen). 


− Festlegungen zum Verfahren im Konfliktfall (z.B. unabhängiger Probenehmer und un-
abhängiges Labor werden durch UAB benannt oder bereits mit der Ausschreibung fest-
gelegt, UAB entscheidet allein über weiteres Verfahren, Kosten des Verfahrens tragen 
LBB/AN zu gleichen Teilen oder nur AN oder nur LBB). 


 
Stufe II – Phase 2 – Vergabe: 


• Nach Eingang der Angebote sollen alle Nebenangebote, welche geotechnische / abfall-
relevante Leistungen beinhalten, fachlich durch den Hauptgutachter beurteilt werden. 
Zum Ergebnis ist ein Prüfbericht anzufertigen. 


• Der Prüfbericht ist für die schlussendliche Bewertung der Nebenangebote durch den 
damit beauftragten Planer mit heranzuziehen.  


• Alle geotechnisch relevanten LV-Positionen oder, sofern Baustoffe, Bauteile oder Verfah-
ren, die für geotechnische Zwecke verwendet werden, ausgeschrieben wurden, sind 
durch den Hauptgutachter einer Plausibilitätsprüfung zu unterziehen. Plausibilitätsprü-
fung meint hier eine Überprüfung im Hinblick auf Preis, angebotenes Verfahren, Inhalt 
oder Material.  


• Die Prüfergebnisse sind in einem Prüfvermerk zusammenzufassen und der vergebenden 
Stelle bzw. dem, die Gesamtbeurteilung schreibenden Büro zur Berücksichtigung zu 
übergeben.  


• Die Tätigkeit des Hauptgutachters umfasst ferner die Teilnahme an Vergabegesprächen 
und die Aufklärung von Preisen / Nebenvorschlägen im Zuge der Vergabegespräche. 


5.4 Inhalte Leistungstätigkeit Stufe III – Ausführung  


Die Tätigkeit des Hauptgutachters während der Ausführung der Baumaßnahme beschränkt 
sich auf eine beratende Tätigkeit im Zuge von Problemstellungen. Hierbei ist der Hauptgut-
achter als „Beratungsinstitution“ im Streitfalle oder im Falle von Differenzstandpunkten zu 
verstehen. Rechtlich bindend sind die Einzelgutachten und deren planerische Umsetzungen. 
Der Hauptgutachter hat speziell folgende Aufgaben im Zuge der Stufe III: 


• Fachliche Stellungnahme und Zuarbeiten für den Auftraggeber bei Differenzstandpunk-
ten im Zuge der technischen Umsetzung. 


• Fachliche Stellungnahme, Begutachtung der Situation sowie Empfehlungen bei Mehrfor-
derungen mit geotechnischen und abfallrechtlichen Ursachen (Plausibilitätsprüfung, Ab-
wehr unberechtigter Forderungen). 


• Plausibilitätsprüfung und ggf. Freigabe aller durch den Auftragnehmer zu liefernden geo-
technischen Berechnungen und Prüfungen (Prüfung Pfahltragfähigkeitsuntersuchungen / 
Integritätsprüfungen / Mess- und Prüfberichte, Eignungsprüfungen / Eignungsuntersu-
chungen, Setzungsberechnungen, Konsolidierungssetzungsberechnungen, Nachweise 
Baugrundverbesserung, Messkonzepte, Überbauungskonzeptionen, Erdbaukonzepte, 
Sondervorschläge etc.). 


• Schlichtung zwischen Fremdüberwacher und Eigenüberwacher. 
• Beratung zu Festlegungen und Entscheidungen der Bauüberwachung / Bauoberleitung 


im Hinblick auf standsicherheitsgewährleistende Maßnahmen mit zeitlichem Hintergrund 
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(Vor- und Überschüttungen). Ggf. Ausführung und Auswertung von Setzungsmessun-
gen, Setzungsmesskontrollen, Vorgabe für Überbauungstermine etc.. 


• Fachliche Vertretung und Beratung des Bauherrn zu den Auswirkungen geotechnischer 
sowie abfall- und altlastenrelevanter Situationen, die abweichend von den Vertrags-
grundlagen aufgeschlossen wurden. Einschätzung der Situation, ggf. Ausführung von 
Sonder- bzw. Zusatzuntersuchungen, Beratung des Auftraggebers in Hinblick auf wirt-
schaftliche Lösungen und Alternativen. 


• Die Aufgabe des Hauptgutachters ist es ebenfalls, für den Auftraggeber im Streitfalle 
beratend tätig zu werden.  


• Der Hauptgutachter ist nicht für die Eigen- und Fremdüberwachung im Zuge des Bau-
vorhabens zuständig. Hierzu sind Dritte zu binden. 


• Sofern Konflikte im Bereich Abfallentsorgung durch Maßnahmen der Konfliktprävention 
nicht vermeidbar waren, obliegt dem HG die Aufgabe, in Zusammenarbeit mit den Um-
weltbehörden nach Lösungen zu suchen. In diesem Fall sind geeignete unabhängige 
Sachverständige für den speziellen Fall zu ermitteln und einzubinden. Oft wird es not-
wendig oder zweckmäßig sein, mit dem Konfliktgegner vorab Einvernehmen über die 
Person des Sachverständigen herzustellen und die Anerkennung seiner Entscheidung  
durch beide Parteien schon vor Beginn seiner Beauftragung schriftlich zu vereinbaren. In 
Fällen, in denen die Maßnahmen zur Konfliktprävention diese Vereinbarung über die 
Ausschreibung enthalten, erübrigt sich das. 


6. Weisungsbefugnis 


Sofern dies nicht gesondert geregelt ist, ist der Hauptgutachter nicht weisungsbefugt. 


Bei Einzelfallregelungen ist darauf zu achten, dass haftungstechnisch keine Überschneidun-
gen zu den vertragsverbindlichen Vereinbarungen gemäß HOAI zu den Tätigkeiten der Bau-
überwachung / Bauoberleitung entstehen. 


 


 


Ausführende 
Baufirma 


BOL 
BÜ 


Bauherr 
Hauptgutachter 


WEISUNGSBEFUGNIS


 
Abbildung 2: Organigramm Weisungsbefugnis Hauptgutachter nach RiliGeoB 2011 
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7. Bereitstellungspflicht des Auftraggebers 


Der Auftraggeber verpflichtet sich, alle Maßnahmen zu ergreifen, um die Arbeiten des Auf-
tragnehmers / Hauptgutachters zu ermöglichen. Hierzu zählen insbesondere  


• Vorstellung und Information über die Arbeit und Tätigkeit des Hauptgutachters an dritte 
Planungsbeteiligte 


• Übergabe aller für die Arbeiten erforderlichen bzw. vom Hauptgutachter abgeforderten 
Unterlagen, sofern beim Auftraggeber vorhanden 


• Autorisierung zur Abforderung der Unterlagen bei den einzelnen Teilplanern 
• ggf. Autorisierung zur Interessenswahrnehmung gegenüber Dritten 


8. Vergabe von HG-Leistungen 


Für die Vergabe der Leistungen des Hauptgutachters gelten folgende Grundsätze: 


• Die Mittelbereitstellung zur Vergütung von HG-Leistungen erfolgt aus investiven Pla-
nungsmitteln. 


• Der HG steht in direkter Auftragnehmerschaft des LBB LSA. Alle Beratungs- und sonsti-
gen Leistungen im Rahmen der Tätigkeit als HG werden direkt vom LBB LSA an den HG 
übertragen. 


• Die Funktion des HG wird nur vorhabensbezogen vergeben. 
• Es ist grundsätzlich zu prüfen, ob der Ersteller des Geotechnischen Berichts „Strecke“ 


für den Straßenentwurf (Lph 3) als Hauptgutachter geeignet ist. 
• Gem. DA -…./2011-214 ist vor der Beauftragung von HG-Leistungen eine Abstimmung 


mit LBB, HNL, FG 214 erforderlich. 


9. Vergabeverfahren 


Es gelten die Regelungen der RiliGeoB 2011 (DA -…./2011-214). 


10. Vertragsgestaltung / Honorar 


Es gelten die Regelungen der RiliGeoB 2011 (DA -…./2011-214). 


HG-Leistungen sollen in Form eines jährlichen Rahmenvertrages (Muster: ►Anlage 1) ge-
bunden werden. Der Rahmenvertrag soll enthalten: 


a) Ingenieurleistungen für beratende Tätigkeiten (Zeithonorar oder Pauschalhonorar gem. 
Leistungsbild nach Punkt 5) 


b) Ingenieurleistungen für erdstatische und sonstige Berechnungen (Pauschalhonorare für 
einzelne Berechnungsarten) 


c) Honorare für Feld- / Prüfungsleistungen 
d) Honorare für Erkundungsleistungen 
e) Honorare für Laborleistungen 
f) ggf. Honorare für den Einsatz von Messtechnik 
g) Stundensätze / Tagessätze / An- und Abfahrtsvergütungen 
h) … 


Als Grundlage / LV kann die Anlagen 6 der RiliGeoB 2011 genutzt werden. 


Das genaue Leistungsspektrum ist vorhabensspezifisch zu vereinbaren. 
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Zur Vereinfachung der Leistungsanforderung und –abrechnung wird folgender Modus emp-
fohlen: 


• Ingenieurleistungen im Rahmen der HG-Tätigkeit (Punkte a und b) werden ohne Einzel-
beauftragung mit nachgewiesenem Aufwand erbracht. Die Abrechnung erfolgt monatlich. 


• Leistungen der Unterpunkte c bis h dürfen nur nach Einzelanforderung (Muster ►Anlage 
1) auf Basis der „Leistungsbeschreibung und Honorarermittlung zum Einzelauftrag“ 
(Muster ►Anlage 1) durch den AG erbracht und abgerechnet werden. 
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Stand: 05/10 FGSV Verlag Nr. 941 4 – ING 1 – Seite 1  


 
 Vertrags-Nr.:       


Aktenzeichen:        
 


Projektbezeichnung 
Bauvorhaben – Rahmenvertrag Hauptgutachtertätigkeit gem. DA … 
 


 
Zwischen 


 


Land Sachsen-Anhalt 
vertreten durch [Bauamt] 


Landesbetrieb Bau Sachsen-Anhalt, … 
in [Straße, Ort] 


      
 - nachstehend Auftraggeber genannt - 


 
und 


 


      
in [Straße, Ort] 


      
 - nachstehend Auftragnehmer genannt -


 
wird folgender 


Vertrag 
geschlossen: 


 
INHALT 


§ 1 Gegenstand des Vertrages 
§ 2 Bestandteile des Vertrages 
§ 3 Leistungen des Auftragnehmers 
§ 4 Leistungen des Auftraggebers und fachlich Beteiligter 
 


§ 5 Termine und Fristen 
§ 6 Haftpflichtversicherung des Auftragnehmers 
§ 7 Vergütung 
§ 8 Ergänzende Vereinbarungen 
 


ANLAGEN 


NR ANZAHL DER 
SEITEN 


BEZEICHNUNG 


1.1/1.2 1/6 Honorare und Leistungen / Feld-, Labor- und umweltrelevante Untersuchungen 
2 1 Honorar- und Leistungsabfrage 
3 1 Leistungsbeschreibung und Honorarermittlung 


4 6 Niederschrift und Erklärung über die Verpflichtung 
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4 – ING 1 – Seite 2 FGSV Verlag Nr. 941 Stand: 05/10  


 
§ 1 


Gegenstand des Vertrages 
 


(1) Bezeichnung der Leistung: 


Baugrundbeurteilung und Gründungsberatung unter Ansetzung der HOAI-Empfehlung, Anlage 1, Nr. 1.4 (siehe 
auch Leistungsbeschreibung) 


(2) Die Baumaßnahme unterliegt 


 den Bestimmungen des Bundesfernstraßengesetzes. 


 den Bestimmungen des Landesstraßengesetzes      . 


       


§ 2 
Bestandteile des Vertrages 


Bestandteile des Vertrages sind: 


 Allgemeine Vertragsbedingungen für Leistungen der Ingenieure und Landschaftsarchitekten im Straßen- und 
Brückenbau, Ausgabe 2006, Fassung 2009 (AVB-ING) 


 Richtlinie für die Ausarbeitung von geotechnischen Berichten für den Geschäftsbereich Landesbetrieb Bau 
Sachsen-Anhalt (RiliGeoB 2011) 


 Technische Vertragsbedingungen für Planungs- und Entwurfsleistungen für Straßenverkehrsanlagen, 
Ausgabe 2006, Fassung 2010 (TVB-Straßen) 


 Technische Vertragsbedingungen für Planungs- und Entwurfsleistungen im Brücken- und Ingenieurbau, 
Ausgabe 2006, Fassung 2009 (TVB-Brücken)  


 Technische Vertragsbedingungen für Vermessungsleistungen im Straßen- und Brückenbau, 
Ausgabe 2006, Fassung 2009 (TVB-Vermessung) 


 Technische Vertragsbedingungen für landschaftsplanerische Leistungen im Straßen- und Brückenbau, 
Ausgabe 2006, Fassung 2009 (TVB-Landschaft) 


 Technische Vertragsbedingungen für die Bauüberwachung von Ingenieurbauwerken und Verkehrsanlagen, 
Ausgabe 2006, Fassung 2009 (TVB-Bauüberwachung) 


 Technische Vertragsbedingungen für die statische und konstruktive Prüfung von Ingenieurbauwerken für 
Verkehrsanlagen, Ausgabe 2006 (TVB-Prüf) 


 HVAF-StB, Fassung Mai 2010 
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Stand: 05/10 FGSV Verlag Nr. 941 4 – ING 1 – Seite 3 


§ 3 
Leistungen des Auftragnehmers 


(1) Der Auftraggeber überträgt dem Auftragnehmer  


 die in der Anlage Nr.    beschriebenen Leistungen 


 folgende Leistungen Bewertung 


Grundleistungen: 


Tätigkeit als Hauptgutachter gem. DA … Leistungsstufen … gem. Anlage 1.1 


  


Besondere Leistungen: 


(1) erdstatische Berechnungen gem. Anlage 1.2 


(2) Feld-, Labor- und umweltrelevante Untersuchungen gem. Anlage 1.2 


(3) Sonstige Leistungen gem. Anlage 1.2 


 


 


(2) Zeichnungen, Beschreibungen und Berechnungen sind dem Auftraggeber in einer Ausfertigung 


 in analoger Form 


 kopier-/pausfähig (einfach) 


 schwarz/weiß 


 farbig 


 in digitaler Form  


zu übergeben.  


(3) Ferner sind dem Auftraggeber Mehrfertigungen der Zeichnungen, Beschreibungen und Berechnungen gegen 
gesonderte Vergütung zu übergeben. Art und Anzahl ergeben sich aus § 7 Abs. 2. 


(4) Der Auftragnehmer hat die von ihm zu übergebenden Unterlagen im nötigen Umfang zu bearbeiten, u. a. 
normengerecht farbig und mit Planzeichen und Legende anzulegen sowie DIN-gerecht zu falten. Alle Pläne 
müssen – ungeachtet einer farbigen Darstellung – schwarz/weiß lesbar sein. Das Schriftfeld des Auftraggebers ist 
zu übernehmen. 


(5) Der Auftragnehmer hat die von ihm angefertigten Unterlagen als "Verfasser" zu unterzeichnen. 


(6) Die Leistungen umfassen die erforderlichen Abstimmungs- und Arbeitsgespräche. 
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Seite 4 FGSV Verlag Nr. 941 Stand: 09/06  


 
§ 4 


Leistungen des Auftraggebers und fachlich Beteiligter 


Folgende Leistungen werden vom Auftraggeber oder von den nachstehend genannten fachlich Beteiligten erbracht 
und sind vom Auftragnehmer mit seinen Leistungen abzustimmen und in diese einzuarbeiten: 


• Übergabe aller notwendigen Planunterlagen 


• Benennung der fachlich Beteiligten 


• Autorisierung des AN gegenüber Dritten 


 
§ 5 


Termine und Fristen 


Für die Leistungen nach §§ 3 und 4 gelten folgende Termine bzw. Fristen: 


Einzelbeauftragung nach Bedarf 


Vertragsende 31.12.20 


  


 
§ 6 


Haftpflichtversicherung des Auftragnehmers 


Die Deckungssummen der Haftpflichtversicherung nach § 12 AVB-ING betragen mindestens: 


a) für Personenschäden 1.500.000,00 EUR 


b) für sonstige Schäden 1.500.000,00 EUR 
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§ 7 
Vergütung 


(1) Honorar für Leistungen nach § 3 Abs. 1; vgl. Anlage Nr. 2.1 EUR 


 Das Honorar wird als Berechnungshonorar vereinbart  


  mit einem Festbetrag von psch  
  mit einem vorläufigen Betrag von   


 Das Honorar wird frei vereinbart  
  als Pauschalhonorar mit einem Festbetrag von psch  
  als Zeithonorar mit einem Festbetrag von psch  


 als Zeithonorar mit einem Höchstbetrag von  10.000,00 
 als Zeithonorar nach dem nachgewiesenen Zeitbedarf mit einem vorläufigen Betrag von  


Stundensätze werden vereinbart mit  


62,90 EUR/h für den Auftragnehmer  


58,80 EUR/h für techn./wissenschaftl. Mitarbeiter 


44,00 EUR/h für techn. Zeichner u. sonstige Mitarbeiter 


 
Zwischensumme  psch   


vorläufig  10.000,00 


(2) Vergütung für Mehrfertigungen nach § 3 Abs. 3 


Stück Bezeichnung EUR/Stück EUR 
      Vollständige Fassung der Vertragsleistung, farbig        
      Vollständige Fassung der Vertragsleistung, schwarz/weiß        
      Kurzfassung der Vertragsleistung        
                   
                   
                   


Zwischensumme  


(3) Nebenkosten (§ 14 HOAI) / Auslagen (RVP Ziff. 1.3); ausgenommen Nebenkosten nach vorstehendem Abs. (2) 


 Die Nebenkosten werden nicht gesondert erstattet 


 Die Nebenkosten werden pauschal erstattet mit   
 Die Nebenkosten werden pauschal erstattet mit _____v.H. des Honorars     


Zwischensumme  
 Die Nebenkosten werden auf Nachweis erstattet  
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(4) Gesamtvergütung (Summe aus (1) bis (3)) Netto 10.000,00 
 Umsatzsteuer       v.H.  1.900,00 
 Brutto 11.900,00 
 


§ 8 
Ergänzende Vereinbarungen 


 
(1) Als verantwortlich für die Vertragsdurchführung werden benannt: 


 Auftraggeber (AG):  Name, Tel., Fax und E-Mail 
 
 Auftragnehmer (AN):  Name, Tel., Fax und E-Mail 


(2) Der AN wird im Rahmen dieses Vertrages beauftragt, Leistungen, die in §3 (1) aufgeführt sind, in Absprache mit dem AG 
zu erbringen. 


(3) Leistungen gemäß Anlage 1.1 Pos. … bis … (Ingenieurleistungen im Rahmen der HG-Tätigkeit) werden ohne 
Einzelbeauftragung mit nachgewiesenem Aufwand erbracht. Die Abrechnung erfolgt monatlich. 


(4) Leistungen Pos. … bis … dürfen nur nach Einzelaufforderung (Muster siehe Anlage 2) auf Basis der 
„Leistungsbeschreibung und Honorarermittlung zum Einzelauftrag“ (Muster siehe Anlage 3) durch den AG erbracht 
werden. 


(5) Zur Erbringung erforderlicher Feld- und Laboruntersuchungen werden die Einheitspreise gem. Anlage 1.2 angewendet. Sie 
werden ebenfalls nur nach Einzelaufforderung erbracht. 


(6) Eventuell nicht im Vertrag enthaltene Leistungen bedürfen in jedem Fall der Nachtragsform. 


(7) Dieser Vertrag wird in drei Exemplaren gefertigt. Zwei Exemplare verbleiben beim Auftraggeber, ein Exemplar erhält der 
Auftragnehmer. 


 


 


 
 


Rechtsverbindliche Unterschriften 
 


AUFTRAGNEHMER 


 


 


 


 


 


      


[Ort, Datum, Stempel] 


AUFTRAGGEBER 


 


 


 


 


 


      


[Ort, Datum, Stempel] 
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HONORAR- UND LEISTUNGSANFRAGE ZUM EINZELAUFTRAG NR.:  


 


Datum: 


Bezeichnung der Teilleistung: 


Liefertermin: 


Anlagen: 


 


 


Auf Grundlage des Rahmenvertrages Nr. …   beabsichtige ich, Sie mit o.a. Teilleistung zu beauftra-
gen. Gemäß § 8 (2) des Vertrages, ist der Leistungsumfang des AN anhand der durch den AG 
übergebenen Planungsunterlagen zu ermitteln und in Anlage 3 einzutragen. 


Ich bitte Sie, mir auf Grundlage der als Anlagen beigefügten Unterlagen, ein Honorarangebot gem. 
Anlage 3 des Ingenieurvertrages zur Prüfung und Bestätigung zu übersenden. 


Die Bestätigung / Auftragserteilung erfolgt formlos auf dem Formblatt der Anlage 3. 


 


 


 


........................................................................... 


Im Auftrag 







……………………………..          Anlage 3 
 
……………………………... 
 
 


LEISTUNGSBESCHREIBUNG UND HONORARERMITTLUNG 


ZUM EINZELAUFTRAG NR.:  


 


Datum: 


 


Bezeichnung der Leistung: 


 


• Die Leistung umfasst folgende Teilleistungen: 


 


 


• Honorarermittlung  


 


Honorarsumme, netto EURO 0,00 


zzgl. 19 % Mehrwertsteuer EURO 0,00 


Honorarsumme, brutto EURO 0,00 


 


 


 


 


aufgestelllt:      bestätigt: 


 


Dessau, ..........................................   Magdeburg, ........................................................ 


        Im Auftrag 
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